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l. Beamte.

Art. l. Verzeichniß der Landvögte und Landschreiber.

I«R8. Lucern. Hans Rudolf von Sonnenberg.
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Uri. Karl Emanuel von Roll.

Schwyz. Jtal Neding.

I«S4. Unterwalden. Melchior Lussi.

Zug- Jakob voil Brandenberg.

Glarus. Melchior Gallati.

K«;:«». Zürich. Hans Eschcr.

I«3S. Lucern. Hans An der Allmend.

»v»4. Uri. Jost Püntiner.

I Schwyz. Michael Schorns.

Unterwalden. Jakob Lagger.

I«»4«>. Zug- Niklaus Jteil.

I«»42. Glarus. Jakob Leuzinger.

I«»44. Zürich. Hails Jakob Füeßli.

»<i4tt. Lucern. Leodegar Pfyffer.

IV4«. Uri. Johann Anton Arnold.

Landschrcibcr.

Seit 1612 Johann Wirtz.

1640. 1644 Franz Neding.

s, Landvogt.

Art. 2. (1620.) Die Gesandten von Schwyz gehen in Beziehung auf Annahme und Bestätigung

des neu erwählten Landvogts im Thurgau, Emanuel von Noll von Uri, von ihrer Instruction nicht ab,

müssen sich aber dem Mehr fügen. Absch. 129. r. 3. (1644.) In Betreff des Landvogts Leuzinger, der

auf die Citation nicht erschienen ist und die Befehle der Orte wegen des Passes mißachtet hat, wird von

den Gesandten der katholischen Orte für passend erachtet, im Abschied Vormerkung zu nehmen. Sie erwar¬

ten, daß man auf nächster Jahrrcchnung, auf welcher die Sache abgemacht werdeil soll, demselben die Rech¬

nung nicht abnehmeil werde, bis er den regierenden Orteil Genugthuung wird gegeben haben. Absch.

1036. o. (1644.) Die katholischen Gesandten besprechen die Handlungeil, welche Landvogt Füeßli sich

habe zu Schulden kommen lassen, 1) daß er am Festtage von Peter und Paul ohne Roth im Feld und

in der Stadt Fraueilfeld habe arbeiten lassen; 2) daß er in dem Ehehandel zu Weinselden (Art. 373) wider

den Landfrieden gehandelt und die Parteieil an das zürcherische Ehegericht gewiesen; 3) daß er dem Hans

Jakob Läringer sein durch die Ortsstimmen ihm ertheiltes Redneramt genommen habe. Es wird angehört,

was Füeßli in zwei Schreiben zu seiner Entschuldigung vorbringt. Dem Landvogt wird in einem Schrei¬

ben das Ungenügende seiner Entschuldigung und seine dem Landfrieden nicht entsprechende Handlungsweise

zu Gemüthe geführt; die dem Läringer gegebeilen Ortsstimmen werden bestätigt, durch welche ihm neben

dem Redneramte auch die Statthalterei der Landammannschaft übergeben wurde. Absch. 1043. d. 3.

(1644.) Landvogt Füeßli hat trotz ernstlicher Aufforderung und crtheilten Ortsstimmen Ludwig Läringer

noch nicht zum Dienste eines Redners zugelassen und wegen des Ehehandels voll Weinselden kurz geant¬

wortet, daß derselbe ihn nichts mehr angehe, sondern seinen Herren und Obern übergeben sei. Die Ge¬

sandten der katholischen Orte vereinigen sich dahin, dem Landvogt sein ungebührliches Benehmen zu Ge-
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müthe zu führen und ihn zum Gehorsam zu ermabneu. Die Ortsstiminen sind ausrecht zu erhalten. Absch.
1044. ä.

d. Landammann.

Art. ti. (1626.) Zwischen dem Landammann Hans Jakob Rüpplin und dem LandschreiberJohann
Wirtz hatte sich wegen des Vorsitzes und Vorganges ein Mißverständlicherhoben. Es wird erkannt, daß
der jetzige, wie auch der künftige Landschreibervor dein Landammann den Vorsitz haben solle, ausgenom¬
men, wenn ein Landammannan einem Land-, Stadt- oder Hochgericht sitzt und den Stab führt; da soll
er billig an des Landvogts, als Landrichters, Statt Stab und Schwert führen und den Vorsitz haben, wie
es bei jedem Gerichte Brauch ist. Da der Landammann, wie verlautet, sich damit nicht begnügen, sondern
die Sache in die Orte ziehen will, so nimmt man sie in den Abschied, damit man ihm kein Gehör
gebe. Absch. 393. x. 7. (1630.) Da der junge LandammannRüpplin zu Frauenfeld plötzlich schwer krank
geworden ist und sich kaum erholen wird, so hat Pannerherr Wirtz von Obwalden bei Lucern für seinen
Sohn um die Landammannstelle angehalten. — Weil das Amt den Katholischen zu Fraucnseld bis derma¬
len gelassen worden ist, so trageil die katholischen Gesandten Bedenken, es ihnen zu einziehen und nehmen
die Sache in den Abschied. Absch. 523. o. !!. (1634.) Weil die katholischen Orte vorhaben, die Land-
alNlnannschaft im Thurgau abermals dem alten Brauch zuwider mit einem Katholiken aus den Orten zu
besetzen, wird von den evangelischen Gesandten gilt erachtet, daß man sich diesem Beginnen entgegensetzen
und dahin wirken sollte, daß man bei dem alten Herkommen verbleibe. Weil die Katholischen in diesem
Fall das Mehr haben, wird man versucheil müssen, ob es von ihnen gütlich zu erlangen sei, und dessen,
lowie der von den gemeinen Landschreibernangemaßten Gewalt künftig auch eingedenk sein. Absch. 684. s.
9» (1643.) Nach Absterben des Johann Ludwig Joncr genannt Rüpplin hatten dessen Wittwe und Ge-
sreundte für ihren Sohn Dominikus Rüpplin die Ortsstimmen erhalteil, daß derselbe seinem Vater als Land-
ammann folgen könne, daß aber seine Mutter und seine Gefreundteneine qualisicierte Person zur einst¬
weiligen Versehung des Amtes wählen sollen, bis er das gebührende Alter erreicht habe. Da nun hinter
dem Rücken der Gefreundten Johann Jakob Rüpplin als Stellverteter gewählt worden ist und zu Baden
die Consirmation erlangt hat, werden die Gesandtenvon Uri, Schwyz und Nidwalden ersticht, dahin bei
ihren Herren und Obern zu wirken, daß diese Consirmation annulliert werde und die Gefreundtennach
dem Laut der Ortsstimmen einen andern Stellvertreterwähleil können. Absch. 1014. b.

o. Beamte überhaupt.

Art. 10. (1641.) Was der Nuntius in Betreff des Eides der Amtleute, des Landvogts, der Land¬
richter und des Landschreibers wohlmeinend erinnert hat, werden die katholischen Gesandten ihren Herren
und Obern zu berichten nicht vergessen. Absch. 947. e.

2. Amtsrechnungen.

Art. 11. Das Rechnungsjahrgieng von Johannis des einen bis Johannis des nächstfolgenden
Jahrs.

VII Orte. X Orte.
Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.

Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den.
1«17—1845 14 — 282 3 9 ^ ^ ^
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VII Orte. X Orte.

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.Guld. Bz. Den. Guld. Bz. De». Guld. Bz. Den. Guld. Bz. De».
Kitt». 818 8 6 435 10 6

1«2«>. 2719 3 6 469 6 —
>

1«2«—1«21. — — — — — — — — — — — —

1«21-I«22. 3019 10 6 222 5 — — — — — — —

1«22—1«2».
— — — — — — 780 9 6 719 — 6

1«23-1«24. 2542 7 3 1152 10 9 1662 11 6 1460 3 9

1«21—1«23. 743
— —

521 12 — — — — — — —

1«2S—I«2«i. 1756 7 — 1137 12 kr.— 3146 50 kr.— 2313 58 kr.—

1«2ti-1«27. 711 30kr.— 596 54„- 1442 30 1363 48

1«27—1«28. 4474 40 3458 5? 2161 10 2716 15

1«28—1«2!>. 915
— —

785
— —

1181 56 1165 35

1«2»-1«tt». 922 — —
849 35 2812 28 2464 35„-

1«30—1«3I. 1218 13ß.- 904 7ß. 1 2402 — —
2282 12ß.—

1«31—1«32. 1697 6„ 6 1210 2„ 3 5572 5ß.- 3836 5„-

1«32—1«33. 782 l l bz. 6 1582 4bz. 5
— — — —

1«33—I«3^l. 1249 2ß. 3 1857 8ß.- 2068 — — 2063 9 „10

1«3^t—I«3S. 946 10 677 4„ 3
— — — — — —

1«33-1«3<i. 2658 13 „ 3 1190 10 „ 9 1698 2„- 1904 14 „ 6'/,

1«3« 1«37. 311 13 „ 6 701 5„ 2 1410 7„ 6 1328 — 6

1«37—1«38. 1665 14 1188 10 „ 7 2351 — 6 2027 7 1

1«38—I«3t». 1000 11 580 12„ 2
— — — —

1097 13 bz. 6 743 4bz.2 2853 6bz.6 1993 Ibz. 1

1«11. 1022 13 6 706 13 5 1278 3 — 1459 1 10

1«1I —I«^t2. 1523 7 6 1762 1 1

1«^t2-I«^3. 1071 2 9 1530 3 9 1497 13 6 1388 — 2

t. 2148 6 — 2234 12 3 971 14 — 1548 1 4

3126 — 8 5604 2 10

1441 13 3 3397 14 4 — — — — — —

1«1«—1«^7. 1118 3 — 854 11 10 558 6 6 1112 13 3'/,

1tt»7—1«18. 1653 10 9 901 5 10'/, 1130 3 3 1809 1 8

IM. Diese Rechnungen sind dem eidgenössischen Archive in Aarau enlnommen.

Art. 12. (1627.) Dem Landvogt wird seine Rechnung von des Malesizes wegen gutgeheißen und die

neue thurgauische Ordnung auch von Bern, Freiburg und Solothurn, wie zuvor von den übrigen sieben

Orten, bestätigt. Weil aber die Hauptsälle ohne Vorwissen der Amtleute abgemacht worden sind, und dann

auch die Ausgaben für die Mäntel der Spielleute in der zehnörtischen Rechnung begriffen sind, so wird dem Land¬

vogt befohlen, die Hauptfälle gleich wie andere Sachen nach Inhalt der neuen Ordnung abzuhandeln und

alle bußfälligen Händel nach Allsweisung des Amtseides specificiert in die Rechnung zu stelleil. Die Ge-
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sandten der genannten drei Städte erachten auch, daß fürderhin die Ausgaben für der Spielleute Mäntel
nicht in die zehnörtischc Rechnung gesetzt werden fallen. Absch. 435. Ic. 15t. (1630.) Wolfgang Wirtz
von Unterwalden beklagt sich, daß de» Erben seines Bruders, des LandschreibersWirtz selig, „bei dem Lands,
kosten" noch 100 Thaler ausstehen. Nachdem man den Bericht des Landvogtes darüber angehört hat, befiehlt
man demselben, dafür zu sorgen, daß dem Wirtz und Andern das ihnen Gebührende zu Thcil werde. Absch.
tl46. s. t (1631.) Bern, Freiburg und Solothurn sind mit einem in der das Malefiz betreffenden
Rechnung aufgeführteil Posten von 1056 Gld. nicht einverstanden und nehmen denselben aä rotsrenäum.
Absch. 561. t. 15. (1634.) Dem Hauptmann Johann An der Allmend, des Raths der Stadt Lucern,
Alt-Landvogt im Thurgau, sind die regierenden Orte bei seiner gegebenen Amtsrcchnung 608 fl. 6 ß. 6 d.
(macht ans jedes Ort 86 fl. l3 ß. 6 d.) schuldig geblieben. Es wird hervorgehoben, daß die Herren und
Lbern außer Schwyz, welches sich sein Recht der Abzüge halber nochmals in bester Form vorbehält, die
Abzüge, welche ihnen dieser Zeit jährlich eingegangen wären, den Unterthanen theilwcise nachgelassen haben,
Meßhalb die Rechnungen auch nicht so viel als früher ertrügen. Man nimmt dieß in den Abschied, damit
aus erste Zusammenkunft Befehl gegeben werden könne, dem Landvogt seine Forderung zu bezahlen. Auch
Mll jedes Ort seine Gesandten mit Befehl versehen, wie man sich wegen der erlasseneil Abzüge zu verhalten
gedenke, da die von den regierenden Orten selbst sie geben müssen. Absch. 694. Ii. Ii». (1636.) Die am
Malefiz participierenden Städte Bern, Freiburg und Solothurn sind der Ansicht, daß der in der zehnörtischen
Rechnung figurierende Posten für die Zchrung des Landvvgts auf der Reise zur Jahrrcchnung ihnen nicht
ängerechnet werden sollte. Sie lassen denselben dießmal passieret!, protestieren aber gegen jede Conscquenz.
Absch. 788 s. 17. (1641.) Bei Abhörung der Rechnung des Landvogts findet sich, daß die Kosten für
Erziehung der Findelkinder, die jüngste Reise des Landvogtes Schornv wegen des Zollvergleichs und für
dm Mäntel der Landgcrichtsdicncr und Knechte in die Rechnung der zehn Orte und der hohen Gerichte
gestellt worden sind. Die Gesandten von Bern, Freiburg und Solothurn beschweren sich darüber in der
Meinung, daß solches in die Rechnung der nieder» Gerichte gehöre, und wollen deßhalb an die von dem
Landvogt geforderte Ncstanz nichts geben. Der Landschrciberzeigt an, daß es von Altein her so Brauch
gewesen sei. Die Beschwerde wird in den Abschied genommen. Absch. 953. 2. Iii. (1641.) Bei der Rech-
mmgsabnahme hat sich gezeigt, daß die Landvögtc seit etlichen Jahren her von der gcsammten Einnahme
^°/<> abgezogen und behalten haben. Nach dem Bericht aller Landvögte soll dieß aber erst nach Abzug
der Ausgaben, wie in allen andern Bogteien, geschehen. — Die Sache wird in den Abschied genommen.
Absch. 953. nw. 19. (1642.) Der Landvogt hat in die Rechnung der zehn Orte verschiedene Posten ge¬
setzt, für die Findelkinder, die Verbesserung des Hallsraths, für Papier, Röcke der Diener und Amtleute
U- s. w. Die Gesandteil von Bern, Freiburg und Solothurn beschweren sich darüber, weil dergleichen das
Malefiz nicht berühre. Alan erwidert ihnen, daß dieß ein alter Brauch sei, wogegen die drei Städte prote¬
stieren. Absch. 985 x. M.(I643.) Bern, Frciburg und Solothurn wiederholen obige Beschwerde. Aus¬
schüsse erhalten den Austrag, den Vergleich, der zwischen jenen drei und den sieben Orten gemacht worden
ist, fleißig zu erdauern, so daß alsdann ein bestimmter Entscheid gefaßt werden kann. Bei diesem Anlasse
kann auch darüber nachgedacht werden, wie den Obrigkeiten die großen Kosten wegen der Findelkinder
einigermaßen abgenommen werden könnten. — Der Landvogt bringt auch vor, daß der Vater des ausgc-
Asscnen Benedict Härder von dessen mütterlichem, den Obrigkeiten verfallenem Gute 2000 fl. leibgedingsweise
ZU genießen habe, die man ihm bei Lebzeiten nicht nehmen könne. — Damit dieß nicht vergesset, werde.
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nimmt man es in den Abschied, und befiehlt, daß der Landschrciber jedes Jahr am Ende der Rechnung
dessen erwähne. Beim Absterben des alten Härder sollen die 20 °/o von den 2000 fl. dem jetzigen Landvogt,
unter dessen Verwaltungder Fall sich begeben, und nicht dem alsdann regierenden zugehören. Absch. 1007.
t. 21. (1645.) Die Gesandten von Bern, Freiburg und Solothurn haben Befehl, wider etliche in der
zehnörtischen Rechnung aufgeführte Posten zu protestieren, lassen es aber bewenden, weil der Landvogt auch
etliche nicht dahin gehörige Einnahmen verrechnet hat. Absch. 1069. ii. 22. (1645.) Bei Vorlegung der
Amtsrechnung giebt der Landvogt folgende Uebersicht über die Kosten der Conferenz zu Frauenfeld.

Für 16 Ehrengesandte, so an letztem zu Frauenfeld im Christmonat
gehaltenen Conferenztagzugegen gewesen, für jeden 50 Kronen,
macht

Für 17 Diener, jedem 10 Kronen, macht
So mir, dem Landvogt, verordnet worden
Dem Landschreiberbezahlt, so ihm verordnet worden
Dem Landammann bezahlt, so ihm verordnet worden
Dem Landweibel bezahlt, so ihm verordnet worden
Für allerlei Ausgabeil dein Landvogt Meyer von Lucern bezahlt,

die er für die Gesandten insgemein gefordert
Meinem Diener bezahlt
Dem Wirth bei der Krone zu Frauenfeld bezahlt, so die Gesandten

von den katholischen Orten bei ihm verzehrt ....
Dem Wirth zum Hirzeil in Frauenfcld bezahlt, so die Gesandten

von Zürich und Landammann Elmer bei ihm verzehrt
Dem Kronenwirth bezahlt, so bei ihm init Gesellschaftleisten auf¬

gegangen
Botenlöhne
Den Gesandten von Uri für ihre Pferde, die sie mehrtheils anderswo

und nicht bei dem Wirth gehabt 91 „ 3 „
Den Gesandten von Unterwalden auf ihr Begehren nachgeschickt,so

sie besonders bezahlt 12 „
Absch. 1069. Ick. 23. (1646.) Weil bei jüngster Coilserenz im Thurgau Zürich mehr Kosten als andere
Orte veranlaßt hat, soll bei künftiger Rechnung des Landvogtes ihm nicht mehr als einem andern Orte gut
gemacht werdcil. Wegen der schweren Ausgaben der Landvögte, die wohl zu verringern wären, soll künftig
bessere Aufsicht gehalten werden. Absch. 1087. e. 21. (1646.) Mit Alt-Landvogt Johann Jakob Füeßli,
des Raths der Stadt Zürich ist abgerechnetwordeil und ist derselbe 141 fl. schuldig geblieben. Man will
ihm eineil Posten von 631 fl., welchen Zürich bei der Conferenz zu Frauenfeld mehr als die übrigen Orte
verzehrt, zum Einzug übergeben. — Zürichs Gesandtschaft,deßhalb ohne Befehl, nimmt die Sache in den Ab¬
schied und hofft,daß man bei dieser Meinung nicht beharren werde. Absch. 1098.lk. 23. (1647.) Bern beschwert
sich, daß der Landvogt etliche Ausgaben gegen den Vertrag in die zehnörtische Rechnung gestellt habe, und be¬
gehrt zur Mittheilung an Freiburg und Solothurn eine Abschrift derselben. — Die Canzlei zu Baden wird
beauftragt, eine solche auszustellen. Absch. 1133. an. 2tt. (1648.) Bern, Freiburg und Solothurn tragen

1280 fl.

272 „
80 „
50 „
20 „
16 „

117 „
16 „

1373 „

913 „ 7 ß. 6 d.

25 „ 3 „ 9
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darauf an, es sollten wegen etlicher specificierten Posten, welche der Landvogt in die zehnörtischc statt in die siebcn-
örtische Rechnung gestellt hat, die sieben Orte an denselben schreiben, daß er künftig die Rechnung dem
geschriebenen Vertrage gemäß zu stellen habe. Der Vertrag wird uä reioreuüum genommen.Absch. 1151. 2.

N. Allgemeine Perwallnngssachen.
Art. 27. (1624.) Die in den Thurgau und die GrafschaftSargans verordnetenGesandten, welche die

Mißbräuche abstellen und gute Moderationen einführen, auch das Urbar zu Sargans bereinigen sollen,
werden angewiesen, ihren Austrag beförderlich auszuführen. Absch. 324. u. sS. auch Art. 133.) 2«.
(1625.) Die Landesordnungwird verbessert. Siehe im Anhang Nr. 9. Absch. 369. ä. Sit. (1626.)
Der Abschied, welcher den 7. August 1625 zu Frauenfeld wegen Abstellung von allerlei Mißbräuchcn und
kosten und zu Einführungguter Ordnung gemacht worden ist, sowie der von Landammann Häßi von Glarus
hierüber erstattete Bericht werden angehört. Hierauf verdankt man den abgeordneten Gesandten ihre Ver¬
richtung, bestätigt den Abschied nach seinem ganzen Inhalt und überschickt dem Landvogt im Thurgau eine
Abschrift mit dem Befehl, daß er und die Amtleute fleißig darob halten und bei ihren Eiden demselben
nachkommen sollen. Da Bern, Freiburg und Svlothurn am Malefizgericht auch Theil haben, der Abschied
ihnen aber noch nicht mitgethcilt worden ist, so wird er ihrem Abschiede beigegeben, in der zuversichtlichen
Erwartung, er werde ihnen nicht minder angenehm sein. Absch. 393. 1. (311.) 31 .(1644.) Dem Land¬
schreiber Reding geben die Gesandtender. katholischen Orte den Austrag, 1) die aus der Canzlei zu
«zrauenfcld verschleppten Schriften wieder herbeizuschaffen, ferner 2) auch darauf zu sehen, daß nichts wider
den Landfrieden, das Herkommen und die guten Gewohnheiten sich einschleiche und aller Zwang bei dem
weinfcldischen Ehehandel ss. Art. 373.) ferne gehalten werde. Absch. 1943. 0. 32. (1645.) Der Land-
vvgt begehrt nach Ablegung seiner Rechnung über nachfolgende Punkte Bericht: Wenn Einer von der sanctgalli-
schen Landschaft einen Andern von dort schmähe und der Geschmähte nicht gegenwärtig sei, wie die Schmach-
rcden zu rechtfertigen seien. 2) Wie das Lehen Schwarzenbach zu verleihen sei, indem seit hundert Jahren
»ur das Schloß, früher aber Schloß und Dorf sainmt dem Thal gegen Hcrzbuch empfangen worden sei.
'^) Wie lange die Nachwährschaft auf Rosse und Vieh dauern solle. 4) Ob nicht für den Empfang der
M'hen, von denen ein Theil seit hundert und mehr Jahren nicht mehr empfangen worden sei, ein Termin an¬
gesetzt werden sollte. 5) Wie man sich wegen des Zolls zu verhalten habe, den Constanz seit einiger Zeit
von denjenigen Weinen und Waaren beziehe, die auf thurgauischcmBoden erkauft, bis an den See geführt
und daselbst eine halbe bis zwei Stunden oberhalb der Stadt eingeladen werden. — lieber diesen Punkt

. üußert sich Uri dahin, daß man den Zoll von den aus dem Thurgau gehenden Waaren verstärken sollte.
Absch. logg 33. (1647.) 1) Der Landvogt begehrt Rath, wie er sich der Abzüge halber, besonders
gegenüber den Unterthanen des Abtes von St. Gallen, an den Orten zu verhalten habe, wo den Obrigkeiten

^ das Malefiz, dein Abt aber die Mannschaft gehöre, und wie es mit eigenem und vererbtem Gut zu halten
> s«. Der Landvogt zu Khburg »volle diese Grafschaft gegenüber dem Thurgau freizügig haben, gestützt auf
- eine unlängst zu Baden geschehene Erläuterung-, Landvogt und Amtleute hätten aber von dergleichen Ver-
t trägen keine Kenntnis;. — Burgermeister Rahn. der die Landvogtei Khburg etliche Jahre verwaltet hatte,
, berichtet, daß von freiem und verfangenem Gut nie Abzüge genommen worden seien, sondern allein vom
> Erbgut. 2) Der Landvogt bringt ferner vor, an Orten, wo die Obrigkeiten das Malefiz, der Abt zu St.
, Gallen aber die Niedern Gerichte sammt der Mannschaft habe, werde von den sanctgallischen Amtleuten die
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Disposition, Bot und Verbot prätendiert. Tie thnrgauischen Amtleute seien aber der Ansicht, daß die sanct
gallischen, sobald eine Sache malefizisch werde, nichts damit zu thun hätten. 3) Ferner fragt er an, wie lang«
man, um mmöthige Rechtshändel desto eher vermeiden zu können, zu verkauften Gütern den Zug haben solle.
Die Gerichtsherren hätten angefangen, die erkauften Herrschaften nicht mehr fertigen zu lassen, angeblich
gestützt auf eineil 1577 erlangten Abschied. Alle diese Punkte nimmt man in den Abschied. Da der Land
Vogt sich auch wegen der Abzüge von den Gerichtsherren nicht recht zu verhalten weiß, weil ihm noch keine
bestimmte Regel überschickt worden ist, soll ihm ein Auszug von dem letztjührigeu Abschiede übersandt werde»,
in der Erwartung, daß die Orte, welche sich deßhalb noch nicht erklärt haben, ihren Entschluß auch werde»
folgen lassen. Absch. 1133. mm.

Huldigung.

tj'l. (1019.) Schaffhausen, als mitregierendes Ort von Dießenhvfen, beklagt sich, daß es von den Land¬
vögten im Thurgau bei Vornahme der Huldigung nicht zugelassen worden sei. Weil in dem Landbuch z»
Baden der Eid derer von Dießeuhofen auf die neun Orte, darunter auch auf Schaffhausen lautet, so bittet
Schaffhauseu lim ein glaubwürdiges Vidimus. Der Landvogt im Dhurgau berichtet, daß Schasfhause»
nicht in dein Eidzedel begriffen und daß auch dessen Wappen nicht ans dein Rathhanse sei. Alle zwei Jahre,
wann die Huldigung vorgenommen werde, bitte Schaffhausen, an derselben Theil nehmen zu dürfen; wäre
es ein regierendes Ort, so würde es nicht darum bitte». Das Begehren Schaffhallseilswird in den Abschied
genommen und dieser Stand ersucht, auf nächster Tagsatzung seine „Gewahrsame" zu eröffnen. Absch. 77 i<
33. (1019.) Obgleich die sieben alten Orte Schaffhausen, weil es an der Einnahme des Schlosses und der
Stadt Dießenhofen Theil genommen hat, als ein zu Dießeuhofen mitregierendes Ort anerkennen, so theilt
die Gesandtschaftvon Uri diese Ansicht doch nicht, weil sie dafür nicht instruiert ist. Die übrigen Gesandten
hoffen, daß Uri, wenn es diesen Bericht erhält, sich solches gefallen lassen werde. Absch. 89. Alt. (1043.)
Man theilt den Anwälten der geistlichen und der weltlichen Gerichtsherren mit, daß man, weil nun viele
Jahre vergangeil seien, seitdem sie zuletzt den Obrigkeiten geschworen hätten, Befehl habe, die gewöhnliche
Huldigung vorzunehmen. Tie Abgeordneten der geistlichen Gerichtsherren können sich nicht erinnern, daß
ihnen früher dergleichen zugemuthet worden sei, und wollen deßhalb von ihren Herren Befehl einholen. Die
zürcherischen Vögte der Herrschaften Weinseldenund Pfhn glauben, daß sie als Leute vom regierendenOrt,
die ohnehin den Eid zum Vaterland hätten, nicht zu huldigen brauchen. Die Abgeordneteilvon Consta»?
und Stein, die Vögte der Herrschafteil Bürglen, Altenklingeu lind des Spitals zu Bischofszell nehmen das
Begehren aä rokoionclnm. Alle übrigen weltlichen Gerichtsherren und Edelil sind bereit, zu huldigen. Es
wird allen gestattet, den nvthwendigen Befehl einzuholen, und ihnen auferlegt, künftigen Freitag wieder i»
Weinfelden zu erscheinen und den Entschluß ihrer Principale zu eröffnen. Die von Börnhausen, Hagenwile»
und voll Hallwhl zu Blydegg glauben, die Huldigung nicht schnldig zu sein, weil au selbigen Orten die
„Rayß" dein Gvtteshause St. Gallen und den vier Schirmorten gehöre, und reisen ab. Absch. 990. t>.
37. (1643.) Die meisten Anwälte der geistlichen Gerichtsherren lehnen die Huldigung ab und beziehen sich
auf den Eid, den ihre Angehörigen dein Landvogt geschworen habeil. Tobel erklärt sich bereit zu huldigen.
Die Vögte von Weinfelden und Pfhn glauben, daß der dem Quartierhanptinailugeschworene Eid viel ver¬
bindlicher sei. Die constanzischen Abgeordneten erklären sich bereit, für die Aemter zu huldigen, welche nicht
Lehen des Bischofs sind, wenn mau ihnen verspreche, daß die zürcherischen und schaffhausischen Vögte über
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die Dorfschaften in nelleiibnrgischer Hoheit dem Hause Oesterreich auch schwören. Dagegen erklären die
weltlichen Gerichtsherren sämmtlich, die Huldigung leisten zu wollen. Diese Erklärungen werden, sowie die
deßhalb gefallenen Bedenken in den Alischied genommen. Absch. W6. o. 3«. (1646.) Der Rcichsvogt zu
Whl schreibt, daß der Fürstabt von St. Gallen bereit sei, für die Herrschaft Wengi huldigen zu lassen,
wenn die übrigen geistlichen Gerichtsherren früher den Eid auch geleistet haben oder seht sich ebenfalls dazu
verstehen. Absch. !)!)<!. k.

3. Landrath; Landsgemeinde.

Art. (1625.) Die Ausschüsse der geistlichen und der weltlichen Gcrichtsherren legen eine Anzahl
Aeschwerdeartikelblos berichts- und nicht klagewcise vor. Sie bitten, daß man künftig die hervorgehobenen
Uebelstände verbessere.Jngleichcn legen die Ausschüsse gemeiner Landschaft des obern und des nieder» Thür-
gaus vier Bcschwerdepunktevor, welche auch in den Beschwerdeartikelnder Gerichtsherren enthalten sind,
und überdies) eine unterthänige Supplikation des Inhalts, von mehrern Landvögtensei bewilligt worden,
emen Ausschuß zu wählen, um über die Beschwerdendes Landes sowohl als der Privaten zu bcrathschlagcn
und um Verbesserung anzuhalten. Die Obrigkeiten möchten die Wahl solcher Ausschüsse gnädig confirmieren.
Hierauf legt der Ausschuß der Gerichtsherren einen Abschied vor, worin es heißt, daß ohne der Obrigkeiten
oder des Landvogts Bewilligung keine Landsgemeinde dürfe gehalten werden. Weil man aber von dem Landvogt
und den Amtleuten vernommen, daß solche Zusammenkünfte den Obrigkeiten nicht allein nicht schädlich, der
Landschaft aber nützlich seien, und man dabei auch befunden hat, daß dich keine Landsgemeindekönne genannt
werden, so bewilligt man die begehrte Zusammenkunft.Die nähern Bedingungen sind in der Landsordnung
von 1626 fim Anhang Nr. 6) enthalten. Absch. 669. d. 4H. (1627.) Die Ausschüsse der geistlichen und
dor weltlichen Gerichtsherren legen wider die Ausschüsse gemeiner Landschaft und die 1625 erlangte Zu¬
sammenkunft oder deil Landrath einen schriftlicheil Bortrag ein. Dagegen bringen die Ausschüsse der
Landschaft vor, sie hätten dem Vaterlande zum Besten und ans keinen andern Ursachen um solche Zusammen¬
künfte gebeten, die ihnen auch bewilligt worden seien laut damals ergangenen Abschiedes, dem beigefügt worden
sei, daß die Gerichtsherren ihren Schreiber bei diesen Versammlungen habensollen;ans letzter Jahrrechnung
hätten sie aber um Erlassung des Schreibers bitten lassen. Was die Beschwerden der Gerichtshcrren betreffe,
W seien sie niemals bedacht gewesen, wider die den Hoheit und den Niedern Obrigkeiten geschworenen Eide
Zu handeln. Plan möchte die Landschaft bei dem erwähnteil Abschiede und bei den auf letzter Jahrrechnung
darüber erlangten Bestätignng schirmen. — Da man aus allen eingekommenen Berichten so viel entnimmt,
dar, der bewilligte Ausschuß der Gemeinden oder der „angemaßte Landrath" beschwerlichund weder den
Obrigkeiten noch den Unterthanen nützlich sei und vielerlei Angelegenheiten,ja sogar Unfrieden zwischen den
^erichtsherren und den Ausschüssen, auch den Gemeinden selbst erzeugen würde, so hebt man aus diesem
Grunde, lind weil das Begehren allein auf Probe bewilligt worden ist, auf Gutheißen der Obrigkeiten hin
den Alisschuß oder Landrath, sowie die deßhalb ergangenen Abschiede und Erkenntnisse ganz und gar auf.
Dagegen läßt man es bei den alten der Landgemeinden halber ergangenen Abschiede und Erkenntnisse, auch
bei deil bisher geübten Bräuchen gänzlich verbleiben,was beide Theile sich wohl belieben lind gefallen
lasseil. Im klebrigen sollen die geistlichen und die weltlichen Gerichtsherren bei alleil ihren wohlhergebrachten
und bisher geübten Freiheiten und Gerechtigkeiten, dergleicheneine gemeine Landschaft bei ihren guten Ge¬
wohnheiten und Bräuchen gänzlich verbleiben, so daß, wenn jemand im Land von einem Gerichtsherrn oder
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sonst beschwert wird, derselbe den Landvogt lind die Amtleute oder die eidgenössischen Tagsatznngen um ^
Hülfe anrufen kann; diese werden sich der Gemeinden oder Ausschüsse halber ans jeden Fall wohl zu ver- !
halten wissen. Die Kosteil, welche durch die Ausschüsse der Landleute bisher aufgelaufen sind, sollen die
Landleute dem Landvogt und den Amtleuten specificiert zur Taxation übergeben; nach denselben sollen sie
von der ganzen Landschaft durch eine gemeine Anlage bezahlt und durch des Landvogtes Bot eingezogen
werden. Absch. 441. >

<>. Bürgerrecht; Gemcinderecht.

Art. -4t. (1640.) Etliche Gemeindenund Bürgerschaften meinen, daß uneheliche Kinder nicht Bürger
sein sollen, wenn sie sich nicht wieder in das Burgerrecht einkaufen. Man erkennt aber, daß unehliche Kindel
ebenso wohl als eheliche Burger sein, auch Bürger- und Gemeinderechthaben solleil, wo ihr Bater Burger
oder Gemeindsgenossegewesen sei. Absch. 1098. dli.

7. Marchensachen.

Art. 4L. (1627.) Die Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwaiden sollen nicht vergessen, auf der
bevorstehendenthurgauischen Legation „den Anzug zu thun, wegeil daß man Bericht hat, wie viel ma»
wegen^ der Märchen daselbst überlengt sei." Absch. 4M. I. 4A. (1630.) Auf einen Antrag von SchwhZ
sollen die Orte ans eine noch vor der Jahrrechnung abzuhaltende Conferenz der fünf katholischen Orte ihre
Gesandteil wegen der Landmarchen der Grafschaft Thurgau instruieren. Absch. 533. <1. (1630.)
Lucern eröffnet im Namen der fünf katholischen Orte: Als vor Jahren von der Aadorfer Brücke bei Gach-
nang bis gen Ellikon zwischen der Landgrafschaft Thurgau und der Grafschaft Kyburg von Neuem gemarchet
worden sei, sei laut mehrmals eingelangten Berichts nicht geringes Uebersehen mituntergelaufen, und der
Thurgau lim ein Namhaftes benachtheiligtworden. Zürich möchte deßhalb zugeben, daß eine Revision statt¬
finde und ein Allgenschein eingenommenwerde. — Zürich hatte wegen dieser Sache ein Schreibeil von Lucern
empfangen, aber so spät, daß es seine Gesandten nicht mehr hatte instruieren können. Es wünscht, daß
diese Sache als eine wohlausgemachte und erörterte nicht von Neuem hervorgezogen werde. — Die sechs
Orte hinterlassen ihren Amtleuten im Thurgau Befehl, dafür zu sorgeil, daß ein jeder, der um diese Sache
wisse, seine Kundschaft selbst schriftlich verfasse und verschlossen der Eanzlei überantworte. Absch. 544.1.
HZ. (1640.) Junker Marx von Ulm bringt im Namen des Abtes zu St. Gallen vor, daß zwischen dein
Thurgau und dein Toggenburg eine March erneuert werden sollte, was aber der Landvogt und die Amtleute
nicht thun wollten. Es wird diesen befohlen, die March erneuern zu helfen, dabei aber von alten und der
Gegend kundigen Leuten sich Bericht geben zu lassen. Absch. 931. g. ti». (1642.) Es wird ein mit des
Prälaten von Fischingen Siegel versehener Marchbrief verlesen, welcher von den Amtleuten des Thurgaus
und den Verordneten des Fürstabtes voi, St. Gallen über etilen „Undergang" zwischen dem Thurgau und
der Grafschaft Toggenburg errichtet worden ist, und über dessen Bestätigung zu Rathe gegangen. Zürich
begehrt Aufschub, weil seiner Herrschaften Märchen darin auch erwähnt werden, von ihm aber niemand bei
dem Untergang gewesen ist. Absch. 985. 8. H 7. (1643.) Die Abgesandten Zürichs zeigen dem Landschrciber
Reding an, daß ihre Obrigkeit die im September 1640 zwischen dein Thurgau und Toggenburg erfolgte Mar-
chliilg auch ratisicieren, jedoch solle das Instrument in der Eanzlei Franenfeld allsgefertigt und in demselbcn der
Name des Landvogts denjenigeil der sanctgallischcnAbgesandten vorgesetzt werden. Absch. 996. I>.
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<1648.) Durch einen Marchstein, der vor etlichen Jabren zwischen thurgauischcm und zürcherischen! Gebiet

gesetzt worden ist, sind die Rechte der Obrigkeiten stark benachtheiligt worden. — Die Sache wird zu gebüh¬

render Nachfrage von den katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 1151. pp.

Zi. Die Gerichtsherren nnd ihre Rechte.

Art. 4H. (1641.) Abgeordnete der geistlichen und der weltlichen Gerichtsherren legen ein Memorial

Mr, betreffend die Beeidigung der beklagten Untcrthanen, den Wildbann, die Gebote nnd Verbote, die ge¬

meinen Bußen und die Hauptmannschaft. — Das Memorial wird in den Abschied genommen, damit die

Gesandten ans nächste Tagsatzung darüber instruiert werden können. Es wird deßwegen auch an den

Landvogt und den Landschreibcr geschrieben, damit sie nachschlagen nnd das Resultat ihrer Nachforschung

auf die angedeutete Tagsatznng berichten können; dergleichen, daß sie bei erster Gelegenheit eine Landsge¬

meinde berufen und den Landleuten diese Sachen mittheilen sollen, damit dieselben bei allfälligcn Beschwer¬

den auch jemand an die Tagsatznng abordnen können. Absch. 953. rr. (1643.) Die Gerichtshcrren

haben jüngst auf einer Zusammenkunft zu Weinfelden beschlossen, durch einen Ausschuß bei den regierenden

^rten folgende Ansuchen zu stellen: Man möchte ihnen die Abzüge erlassen, die Fastnachtshühner nnd die

5'ülle der Einzüglinge zueignen, die Scheltungen unter ihren Stab weisen und ihnen erlassen, Käufe oder

Verkäufe der Gerichtsherrlichkeiten in der Canzlci zu Frauenfeld zu errichten. — Alan ist der Ansicht, daß

umn dieser Regalien sich nicht begeben könne, daß der Ausschuß nicht vor die Räthe gelassen nnd die Gc-

uchtsherren von ihrem unguten Vorhaben abgemahnt werden sollten. Absch. 1693. i.

h. Verkauf von Gcrichtsherrfchaften. Pfhu, Weinfelden, Wcngi.

a. Psyn nnd Weinfelden.

Rrt. 5t. (1618.) Weil von Zürich dem von ihm ans letzter Jahrrechnung zu Baden gethanen Ver¬

brechen in Betreff von Weinfelden nicht Genüge gethan worden ist, wird es von den katholischen Gesand-

bn deßwegen wieder geinahnt. Absch. 2.1. 52. (1618.) Alan läßt Zürich abermals nm eine Resolu¬

tion wegen der thurganischen Käufe mahnen. Absch. 8. 4. 53. (1618.) Zürich berichtet, daß es in sti¬

mm nenerkanften Herrschaften Psyn und Weinfelden durch große Wassergüsse Schaden erlitten nnd daß es

blther noch mehrere diese Herrschaften betreffende Abschiede gefunden habe, welche es gern vorweisen »volle.

^ bittet, daß man es ruhig bei dem Kaufe belassen möge. Die fünf katholischen Orte erwidern, sie hätten

b)on lange gerne gesehen, daß dieser Handel durch Sätze geschlichtet würde. Weil dieß aber vieler wichtiger

Geschäfte wegen dermalen nicht möglich sei, so wünschen sie, daß die gefundenen Abschiede mitgetheilt wer-

dlM, und daß man einen Tag festsetze, um über den streitigen Kauf zu entscheiden. Die sechs unparteiischen

Drte ersuchen Zürich und die fünf katholischen Orte, bei erster Gelegenheit zu einem gütlichen Vergleich

Zusammenzutreten. Zürichs Gesandte erklären, daß dieß ihren Herren und Obern, wie sie glauben, nicht

Zuwider sei; sie hätten aber erwartet, man würde sie ruhig bei dein Kaufe belassen. Weil dem nicht so

bi, so werde Zürich jedem Orte authentische Abschriften der erwähnten Abschiede zuschicken. Absch. 24. i.

5-t- (1618.) Alan ersucht Zürich, die oben erwähnten Abschiede, welche sich auf die thurganischen Herr¬

schaften beziehen, ven Orten zuzuschicken. Absch. 34. Ii. 65. (1618.) Weil die dcrmaligen Zeitkäufe die

katholischen Orte erkennen lassen, wohin die zürcherischen Käufe zielen, soll bei erster Gelegenheit die Sache

nieder vorgenommen und gütlich oder rechtlich erledigt werden. Absch.38.x. 6 <i. (1618.) Zürich hatte 1614
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die Herrschaft Pfhn von Junker Reinhard Casimir Wamboldt vom Umbstatt um 55,000 Glilden, ferner di<
Herrschaft Weinfelden um 76,000 und den Zehnten daselbst um 55,000 Gulden von den Edeln von Gemminge»
gekauft. Die fünf katholischen Orte legten gegen diesen Kauf Einsprache ein, weil Zürich nach einem Ab¬
schiede von 1555 dazu nicht befugt sei und dadurch ihrem Mannjchaftsrecht, der Religion, dem Landfriedc»
und andern ihrer Rechte Abbruch geschehe. Zürich müsse entweder diesen Kauf aufgeben oder die füns
katholischen Orte an demselben vermöge ihres Zugrechts participieren lasse». Da die beiden Parteien sich
nicht vergleichen können, übergeben sie den von ihnen erkiesten Sätzen die Sache mit offener Hand z»
einein offenen unverbindlichenSpruch auf Gefallen ihrer Obern. Nachdem vorher noch mehrere. Mittel z»
einem Vergleiche.denParteien ohne Erfolg von den Sätzen vorgeschlagenworden sind, eröffnen diese folgen¬
des rechtliche Urthcil „Dicweyl nunmehr gemelte Herrn der Stadt Zürich vill angezogeneKöuff nit gefehr-
licher Whß erpracticiert, sonders ohne jemandts Nachtheil und Schaden uffrecht und redlich an sich gebracht,
daran auch albereit nainbhaftc Summen bezahlt, grossen, überschwencklichen und unwiderbringlichen Costett
angcwendt und darzue vil Sachen in solchen Stand und Wäscn gericht, die nit mehr können ufgehebt und
geendert werden, derwcgen und us denen bishar ingeführten und andern mehr erheblichen und bewegenden
Gründen und Ursachen, so haben der Herrn von Zürich drei Ehrensätz gmcinlich bei ihnen nit finden kön¬
nen, daß ein Statt Zürich von solchen Köuffen mit Fugen abgewiesennoch inen deßwegen einige Gemein--
schaft zuegemutct oder die Könff entzogen werden sollindt und mögindt, sonders habendi sh all drh Sätz
sambtlich bei ihren Trüwcn, Ehren und Eiden hieinit einhälig zue Recht erkhendt und gesprochen, daß diser
oftangeregte getroffene Köuff beh würcklichen Cresften gentzlich bestahn und dise beide erkaufte Hcrrschaff-!
ten Pfhn uud Whnseldensainbt derselbe» zuegehörigenSchlössern, Hüsern, Flecken und Dörfern, anch
Gerichten, Güetern, Zinß, Zechcildeil und allem Anderen, wie das Nammen haben mag und in gethanen
Koüffen begriffen, den Herrn der Stadt Zürich allein zuestendig und bliben, also daß sp solches alles rüewig
ohne meniglichsJutrag und unangefochten inHaben, beherschcn, venvalten, nutzen und messen, besetzen und
entsetzen sollindt und mögindt in Form, Whß und Gstalt, wie die Verköufferc solliches vor inen ingehebl
und besäßen und die Herrn der fünf Orten in die gesuchte Gemeinschafthnzuelassen nit schuldig, sonders!
sh desselben und auch deß fttrgewendten Zugrechtens abgewisen syn, jedoch mit diserm heiteren Vorbehalt
und Erlüterung, daß disere Köuff den Herrn der übrigen mitregierenden Orten an ihren Höchen und obe¬
ren Landtsherrlichkcit, Fryheiten, Regalien, Pündtnussen,Abscheiden nud Verträgen, dcßglichenauch am
Nialesiz, Manschaft, Appellation, Religion lind Landtsfridcn, wie nit weniger an ihrer Ehr und Reputation
unprejudicierlich, unabbrüchig und unschädlich sein sollindt Geben und beschechen zue Baden im Er-
göw Dvnstag den fünften Tag des Monats Novembris von Christi, unsers lieben Herrn lind einigen Er¬
lösers, Geburt gczehlt Eiuthusendt Sechshundert und Achtzechen Jahr." — Die Motive zu diesem Spruche
waren folgende. Zürich, ein freies eidgenössisches Ort hat schon früher Gerichtsherrlichkeitenim Thurgau
gekauft (Stammheim,Nußbaumen, Steinegg), ohne daß jemand dagegen Einsprache erhoben hat. In den
Abschieden von 1555 und 1490 wird blos von fremden Käufen gesprochen, sowie auch die Abschiede von
1572 und 1577 blos fremde Käufer verpflichten, für ihre Käufe von Gerichtsherrlichkeiten im Thurgau
die Einwilligung der Orte nachzusuchen. Sind dergleichen Käufe Fremden gestattet, so werden sie doch
wohl einen« mitregierenden Orte erlaubt sein. Zürich widersetzt sich auch nicht dergleichen Käufen durch
die Katholiken, wie es denn den von Bcroldingen den Sonnenbcrg hat kaufen lassen. Uebrigens erfüllt
Zürich als Gerichtsherr die Pflichten gegen den Landvogt und die Amtleute. Ein gemeinschaftlicher Kalls
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würde wegeil des Wechsels der Amtleute iminerhin zum Schaden ausschlagen. Der Kauf durch Zürich
allein thut weder der Religion, noch dem Manuschaftsrechte,noch dem Landfrieden Eintrag, da er nur die
niedere Gerichtsbarkeit bcschlägt. Weil» die fünf katholischen Orte behaupten, sie hätten mit Zürich die
gleiche,. Rechte, so beziehen sich diese nicht auf die niedere Gerichtsbarkeit, da dieselbe gewöhnlich nicht den
Obrigkeiten gehöre. Das Zugrecht könnte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn eine Privat¬
person Käufer wäre und die regierenden Orte insgcsaninit ziehen wollten. Der Ziehende muß immer ein
besseres Recht als der Käufer habeil und den Käufer aus dem Kalls verdrängen, was im vorliegendeil
Falle nicht stattfinden kann. Wenn man den Verkauf in todte Hand nicht gelteil lasseil will, so wird ge¬
fragt, ob man Zürich den Kauf verwehren wolle, wenn man Klöstern gestatte, dergleichen Käufe einzugehen,
und wenn man Abzug verlange, so entgegne znan, daß ein solcher nur dann verlangt werden könne, wenn
das Geld außer Landes kvmuie. Wenn man endlich besorge, daß, wenn ein Zürcher Landvogt sei, derselbe
bei Appellationen nicht unparteiisch sein werde, so wird darauf hingewiesen,daß er allen Orten den Eid
schwöre und als Biedermann thun werde, was die Pflicht von ihm verlange. Absch. -42. 57. (IM!).) Die
katholischen Gesandten halten für nothwendig, nach Baden Befehl zu geben, wie der Span wegen Pfhn
und Weinfelden endlich einmal ausgetragen werden solle, und den in diesem Geschäft gebrauchten Ehreu¬
lätzen ihre verdieilte Verehrung veräbsolgen zu lassen, was am besten ans nächster Jahrrechnnnggeschehen
könnte. Alan hält auch dafür, daß es rühmlicher sei, dein Recht den Austrag zu geben und für dessen
glücklichen Ausgang den Segen Gottes und der heiligen Jungfrau durch ein besonderes Gebet anzurufen.
Absch. 59. g. (1619.) Zürich wird von den katholischen Gesandten ersncht, in Betreff der gekauften
Herrschaften sich mit seineil Sätzen auf nächste Jahrrechnunggefaßt zu machen. Man hält es auch für
uothwendig, die Sätze und die übrigen Personen alsdann nach Gebühr zufrieden zu stellen. Absch. 62. 0.

(1619.) Die katbolischen Gesandten findeil es passend, daß jedes Ort seinen Gesandten ans die Jahr-
rechnung Befehl gebe, daß den Ehrensätzen für ihre Mühe und Arbeit in dem Span mit Zürich die ge¬
bührende Vergeltung zu Theil werde. Absch. 67. 0. <»<>. (1619.) S. Absch. 68. 0. <!l. (1619.) Vorschläge
dcr von den fünf katholischen Orten gewählten Sätze. Zürich soll Lucern allein in die Gemein-
U'haft beider erkauften Herrschafteil Pfyn und Weinfelden und in den Zehnten aufnehmen und in das
klebrige dazu Gehörige; die übrigen vier Orte sollen ihre Ansprüche daran aufgeben. Luccrn soll dafür
"u Zürich die Hälfte der Kanfsumme, der Baukosten, auch der andern Kosten, (ausgenommen das Burg-
eecht der Adelspersoncn von Gemmingen)wieder erstatten. Beide Städte bevvgten lind verwalten beide
Herrschaftennebst dem Zehilten abwechslungsweiseund werden sicb über die Vertheilnng der Jahre ver¬
gleichen. Jeder Vogt hat jährlich beiden Städten „Rettung und Rechnung" zu geben. Die in dieser Sache
aufgelaufenen Kosten sind zwischen beiden Städten zu compensieren. Das alles soll den zehen Orten an
ll)rer Landesherrlichkcit,ihren Freiheiten, Regalien, Bünden, Abschieden und Verträgen, auch am Malesiz,
k^r Mannschaft,den Appellationen, der Religion und dein Landfriedennichts benehmen. Den übrigeil
regierenden Orten steht es frei, künstig mit einander oder jedes Ort besonders so viel zu kaufen, als die
beiden Städte an den erkauften HerrschastenPfhn und Weinfelden haben. Actum 9. Juli (29. Juni a. K.)
Absch. 78.5. Vorschläge der von Zürich gewählten Sätze. Dieselben stimmen mit
den obigen mit folgenden Ausnahmen überein: Zürich soll den Zehilten zu Weinfeldenallein be-
haltcn, Luccrn denen von Zürich wegen des Burgrechtes, so sie denen von Gcmulingen bei dein Kaufe
bewilligt habeil, so wie auch für die Baukosteil, welche sie zu Pfhn gehabt haben, Ersatz zu leisten nicht
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schuldig sein. Der letzte Satz der vorhergehenden Vorschläge: „Den übrigen regierenden Orten u. s. w."
fehlt hier. Actum 29. Juni a. K. 1619. Absch. 78. 6. (1619.) In Folge des auf der Tagsatzung zu
Baden besprochenen Kaufs von Weinfeldcn und Pfyn von Seite Zürichs, bei welchem Kauf auch Lucer»
„zu Gleichem" einstehen soll, während die übrigen vier an der Regierung Theil habeirden katholischen
Orte ihre Ansprüche aufzugeben haben, wird auf Gefallen der hohen Gewalten von den Gesandten von
Uri, Schwhz, Unterwaldenund Zug Folgendes vereinbart: 1) Wenn Lucern jene Herrschaft wieder zu
verkaufen gedenken sollte, so solle es sie zuerst diesen vier mitregierenden Orten anbieten. 2) Wenn Appel¬
lationen von Pfyn und Weinfelden vorkommen, sollen die Gesandtenvon Zürich und Lucern abtreten.
Z) Zürich und Lucern sollen so lange nicht mehr Herrschaften in diesem Lande kaufen, bis ein jedes der
vier mitregiercnden Orte soviel, als eines jener beiden Orte erkauft hat. 4) Werden Herrschaften im
Thurgau verkauft, „verganticrt"oder vertauscht, so sollen die mitregiercnden Orte den Zug ohne Eintrag
haben. 5) Den vier Orten soll für ihre Mühe und ihre Unkosten der gebührende Abtrag geleistet werden-
Das alles zu Ehren der Herren Sätze, zum Frieden und zur Einigkeit. Absch. 80. a. (1619.) Wegen
des Handels mit Zürich in Betreff der thurgauischcn Herrschaften soll jedes Ort auf den nächsten Tag zu
Lucern Befehl geben. Absch. 93. v. (1620.) Da wegen Pfyn und Weinfelden noch keine Resolu¬
tion erfolgt ist, ob Lucern neben Zürich in den Kauf einstehen solle oder wolle, so vereinbaren sich die Ge¬
sandten der katholischen Orte dahin, daß jeoes Ort der Tagsatzung zu Baden seinen Entschluß eröffnen soll.
Absch. 110. o. tt<». (1620.) In Betreff von Pfyn und Weinfelden sind die katholischen Gesandten der
Ansicht, daß jedes Ort den Gesandten nach Baden seine endliche Resolution mitgeben soll, wie Uri es bereits
gethan hat, nämlich daß man trotz der erlittenen Kosten zufrieden sei, wenn Zürich und Luccrn die beiden
Herrschaften also beherrschen, daß, wenn Zürich einen Vogt zu Weinfelden hat, Lucern einen solchen zu
Pfyn habe, jedes fiir sechs Jahre, und daß alsdann die beiden Städte weiter nichts kaufen, während den
übrigen katholischen Orten zugelassen sein soll, eben so viel zu kaufen. sLucerns Obrigkeit findet es un-!
thunlich einzustehen.) Absch. 124.1<. (1620.) Die katholischen Orte wünschen mit Zürich über de»
Kauf der beiden thurgauischcn Herrschaftenzu unterhandeln. Die zürcherische Gesandtschafthat dafür keine
Instruction. Die fünf katholischen Orte bitten Zürich, ihnen mit einer guten Resolution entgegen zu kom¬
men. Absch. 129. i. «»8. (1620.) S. Absch. 152. v. ijj». (1620.) Am Ende der Verhandlungen der
Sätze erklären die Gesandten der fünf Orte, daß sie das vorgeschlageneMittel nicht annehmen können, es
sei denn, daß die Alternative der Bevogtigung halber an die Hand genommen werde oder Zürich Pfyu
sammt dem Zehuten nehme und den fünf Orten oder Lucern Weinfelden gelassen »verde. Ist das nicht
erhältlich, so verlangen sie, daß man sich wegen eines Obmannes vergleiche.Die von Zürich erbetene»
Sätze machen in erster Linie folgenden Vorschlag: a) Die beiden Herrschaften Pfyn und Weinfelden sollen
zwischen beiden Städten Zürich und Lucern allein getheilt werden, die übrigen vier Orte darauf verzichten, j
6) Weil im Kaufe von Weinfelden der Edeln von Gemmingcn Vurgrecht begriffen ist, soll dasselbe dennoch
seinen Bestand haben, wenn auch Zürich deßwcgeu kein Ersatz gegeben werden müsse, o) Zürich soll die!
Herrschaft Weinfelden mit allem, was dazu gehört, und der halbe Theil des Zehntens daselbst zugethcilt
sein, Lucern die Herrschaft Pfyn mit allein, was dazu gehört, sammt dein andern halben Theil des Zehn¬
tens von Weinfelden. <1) Dagegen ist Lucern schuldig, Zürich die ganze versprochene Kaufsumme der Herr¬
schaft Pfyn, wie auch alle an dieselbe verwendeten Bau- und andern Kosten und den halben Theil des^
Kaufpfennings, wie der um den erkauften Zehnten zu Weinfelden versprochen worden ist, sammt dem halben



Thurau. 1507

^heil der auf das Wuhr und die Laiidivehren verwandten Küsten wieder zu erstatten und an den Kosten,
welche auf die Wuhre und Landwehren zu Erhaltung des Zehntens künftig verwendet werden, die Hälfte
M tragen, v) Jede Stadt soll ihren Antheil an den Herrschaften und ihren halben Theil des Zehntens
vach ihrem freien Willen bcvogtcn und nutzen, wie die frühem Besitzer, k) Die Kosten, welche in dieser
Sache aufgelaufen sind, sollen cvmpensiert und alle vorgefallenen Bitterkeiten aufgehoben sein: das alles den
zehn Orten ohne Nachtheil für ihre Oberlandeshcrrlichkeit, ihre Freiheiten, Regalien, Bündnisse, Abschiede
und Verträge, für das Malefiz, die Mannschaft, Appellation, Religion und den Landfrieden, ihre Ehre und
Reputation. — Zweiter Vorschlag, u) Gleich a im ersten Vorschlag, 5) Lucern soll schuldig sein
Zürich den halben Theil der ganzen versprochenen Kaufsumme und der zu Pfhn und Weinfcldcn aufgewen¬
deten Vau- und andern Unkosten zu erstatten, o) Zu besserer Erhaltung der Schlösser, Häuser und
Miter und wegen des Bürgerrechtes der Edeln von Gcmmingen, welches sie mit dem Kauf der Herrschaft
Leinfelden in der Stadt Zürich erlangt haben, soll Zürich die Herrschaft Weinfcldcn, Lucern Pfhn sofort
und immerdar bevogten und mit Amileuten versehen; diese aber haben über alle Gefälle, welche ein jeder
Zu verwalteil hat, Zürich und Lucern jährlich Rechnung abzulegen. Beide Städte sollen einander helfen
die Beschwerden und Unkosten trageil und beider Thcile Vögten und Amtleuten ihre Besoldungen aus ge¬
meinem Gut und Einkommen einem wie dem andern bestimmen, wie sie sich darüber vergleichenwerden.

wie k im ersten Vorschlag. Baden 24. October a. K. 1020. Absch. 153. 70. (1623.) In Be¬
ziehung auf die Herrschaften Pfhn und Weinfeldcn wird berichtet, daß der Landvogt von Zürich sich die
Beförderung von Ncngläubigenzu Aemtern so sehr angelegen sein lasse, daß die katholische Religion sich
w Kurzen, daselbst ganz verlieren werde. Um dies; abzuwenden, auch wegen anderer wichtiger Bedenken,
ersuchen die katholischen Gesandten Lucern, auf Zürichs Anerbieten, es in die Gemeinschaft der Herrschaften
aufzunehmen, einzutreten;zugleich verspricht man Lucern gegen allfällige beschwerliche Zumuthungen von
SUte Zürichs allen Beistand. Absch. 295 <1. 71. (1625.) Es wird abermals von den Gesandteil der
katholischeil Orte der Antrag gestellt, daß Lucern sich entschließenmöchte, in die Herrschaften Pfhn und
Leinfelden mit Zürich einzutreten. Absch. 361 m. 72. (1628.) S. Absch. 457 4. 73. (1628.) Die
oicr alten katholischeil Orte ersuchen Lucern, mit Zürich in den Kanf der Herrschaften Pfhn und Wcinfel-
den einzutreten, was den Katholischen im Thurgau zu großem Tröste gereichen würde. Die Gesandten
^ucerns nehmen das Ansuchen in ihren Abschied. Absch. 470 «14. (1629.) Die Berathung über
dm Antrag Uri's, Luccrn möchte in den Kauf von Pfhn und Wcinfelden mit Zürich eintreten, wird auf
bessere Gelegenheit verschoben. Absch. 507 k.

l>. Wcngi.
Art. 73. (1640.) Hans Konrad Wüst, Rathsredncr der Stadt Zürich, bringt im Namen des

Junkers Friedrich Landschad von und zu Steinach, Gerichtsherrn zu Wcngi, vor, derselbe sei früher auf
obrigkeitlichen Befehl durch den gewesenen Landvogt Schorns auf die Herrschaft Wengi, weil ihin das Lehen
bvi, dem Lehenherrn wider Briefe und alte Gewohnheit verweigert worden wäre, investiert und nun in
solche Bedrängniß gebracht worden, daß er die Herrschaft wieder verkaufen müsse. Bereits habe er sie dem
^ehcnherrn, dem Prälaten von St. Gallen, feilgeboteil.Falls mit demselben nicht gehandelt werden könne,
slü ein Bürger von Winterthur zu dem Kauf bereit, die Obrigkeiteil möchten also den Verkauf gestatten. —
Das Ansuchen wird a4 rekoroilüui» genommen. Absch. 922 o. 70. (1641.) Die Gesandten von Uri,
Schwhz und Nidwalden sollen eingedenk sein, bei ihren Herren lind Obern dahin zu wirken, daß sie ihre
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Gesandten nach Baden instruieren, wie man dem Abt zu St. Gallen wegen der Herrschaft Wengi entweder

zur VerWirkung des Lehens oder zu einem Kauf verhelfen könne, damit derselbe sich nicht zu beklagen habe,

als habe man ihm nicht gut Gericht und Recht gehalten. Absch. 948 ä. 77. (1641.) Der zwischen dein

Prälaten von St. Gallen und Junker Friedrich Landschad geschehene Kauf der Herrschaft Wengi mit Ein¬

schluß derjenigen Guter, welche nicht Lehen sind, wird von der Mehrzahl der Orte anerkannt mit der Er¬

läuterung, daß sowohl dieser Kauf als die dem Prälaten von Fischingen zuerkannte Mühle bei St. Marga¬

rethen den früher ergangenen Abschieden nicht nachtheilig sein solle, daß es vielmehr bei denselben verbleiben,

und den Gotteshäusern, und was todte Hand genannt werden kann, nicht gestattet sein soll, etwas zu kaufen,

wozu sie nicht Lehens- oder anderer Gerechtsame halber Ursache haben. Absch. 953 oo. 78. (1641.) Der

Prälat von St. Gallen verlangt, daß das in Beziehung auf den Kauf der Herrschaft Wengi ergangene

Urtheil vollzogen werde und ihm, da der dein Junker Landschad gestellte Termin verflossen sei, die

Herrschaft sammt Lehen und eigenen Gütern zugefertigt werde. Landschad läßt durch seinen Anwalt

bitten, man möchte, da sein Gegner nicht habe beweisen können, daß ein vollkommener Kauf geschlossen

worden sei, „ihn bei diesem Urtheil nicht greifen" und ihn bei seinem ererbten Gut verbleiben lassen, oder

die Execution des Urtheils einstellen, bis Oberst Peblis, sein Principalanwalt, wieder im Lande sei und sich

mit dem Abte über das vergleichen könne, was zu der vollkommenen Kaussabrede nothwendig sei. — Sechs

von den regierenden Orten erkennen, es solle bei dein Urtheil verbleiben und der Landvogt den Kauf

fertigen. Was Landschad durch seinen Anwalt für sich selbst bei dein Prälaten erhalten wird, mag man

ihm wohl gönnen. Zürich willigt abermals nicht ein, weil nach seiner Ansicht der Kauf nicht vollkommen

geschlosseil worden sei; es glanbt auch, derselbe sei den alten Abschieden entgegen, welche todten (ewigen)

Händen deil Kauf von Gütern verböten. Absch. 955

10. Justizsache»».

a.. Landgericht.

Art. 7». (1625.) Das Landgericht des Thurgaus hat zu mehrerer Beförderung des Rechts eine !

Ordnung gemacht und bittet unterthänig um Bestätigung derselben. Da man nichts Unziemliches darin

findet, so wird die Ordnung genehmigt. Derselben soll fleißig nachgelebt werden, so lang es nützlich befunden

und den Obrigkeiten gefällig sein wird. (S. die Landsordnung von 1626 im Anhang Nr. 9.) Absch. 369 o.

80. (1647.) Es wird berichtet, daß die Landgerichtsknechte zu nicht geringem Schaden der Obrigkeiten !

ihre Aemter schlecht verrichten und den Landvögten und Amtleuten nichts nachfragen, weil sie nicht abgesetzt

werdeil können. Diese Klage wird in den Abschied genommen. Absch. 1133

d. Slpellationen.

Art. 81. (1633.) Dem Hauptmann, den Bürgermeistern und dem Rathe von Consta,,z wird ans

ihr Schreiben geantwortet, weil der Streit, welchen sie mit denen zu Altnatt, ihren niedergerichtlichen Unter- ^

lhanen haben, eine Appellationssache sei, so möchten sie ihr Anliegen zu Baden bei der Jahrrechnung anbringen,

da auf der dermaligen Evnferenz die Sache nicht vorgenommen werden könne. Absch. 628 ä. 82.

(1645.) Weil oft wegen unbedeutender Sachen nach Baden appelliert wird, so wird in den Abschied ge¬

nommen, ob nicht bestimmt werden sollte, wie groß die Summe sein müsse, für die man appellieren dürfe.

Absch. 1069 83. (1646.) Die alte Ordnung wird erneuert, daß für keinerlei Sachen, die weniger als
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40 Gld. betreffen, nach Baden appelliert werden dürfe, wenn schon die dabei ergangenen Kosten sich höher
belaufen. Absch. 1098 8?t. (1640.) Appellationen von den Niedern Gerichten der Gerichtshcrrcn sollen
künftig nicht vor die Gerichtshcrrcn, sondern nach altein Brauch vor den Landvvgt oder die Tagsatzung
gezogen werden, es wäre denn, daß der eine oder andere Gerichtsherr dagegen Rechtsamevorbringen könnte.
Ibiä. g.a.

c>. Erbrecht.

Art. 8Z. (1640.) Der Landschrciber, Franz Reding von Schwyz, begehrt wegen eines Erbfallcs
Rath, da der Artikel in den Erbrechten undcntlich sei. — Die Sache wird in den Abschied genommen und
dcm Landschreiber befohlen, inzwischen in den alten Acten nachzuschlagen, ob über dergleichen Fälle etwas zu
finden sein möchte. Absch. 961 z?. 8<». (1643.) lieber den zweiten Artikel des thurgauischen Erbrechtes
hat sich Zm^fel erhoben. Derselbe wird dahin erläutert: Wenn ein Ehegcmahl vor dem andern ohne
^eibeserben stirbt, soll das Ueberlebendeerstens sein Hab und Gut vorausnehmen und sodann von des Ver¬
storbenen Berlassenschaft den halben Theil als Eigenthum beziehen. Stirbt das überlebende Ehegemahl dann

nuch, so soll der halbe Theil an die Erben des zuerst und nicht an die des zuletzt verstorbenen fallen.

Absch. 1007 7.

6. Verschiedenes.

Art. 87. (1619.) In dem langwierigen Streithandel zwischen Johann Azenholz und Kaspar Meyer ist
^lentenaut Johann Peter Madra sMaderanj von Uri Meyers Beistand gewesen und hat die Sache so ernstlich
Oeibcn helfen, daß Azenholz verloren hat und um ein Namhaftes verfällt worden ist. Jüngsthin hat Madra
b"r dein Landvogt bekannt, daß Azenholz Unrecht geschehen sei. Diesem selbst hat Madra versprochen,wenn

lhm oine bestimmte Summe versichere, es dahin zu bringen, daß ihm, Azenholz, die zu Staus gespro¬
chenen 5800 fl, und dazll 1000 fl. an seine Kosten zugesprochen werden. Wegen der Reputation
ber regierenden Orte, und weil es nicht billig ist, daß dem Azenholz wissentlich Unrecht geschehe, dürfte
Revision am Platze sein, und daß dem Madra, der von beiden Theilen Geld genommen und sie gefährlich
hinter einander gerichtet hat, der verdiente Lohn werde. Absch. 61 e. 88. (1628.) Luccrn heißt das zwischen
bui Brüdern Wvlfgang und Gottfried Schobingcr einerseits und Bogt, Stadtammann und Rath zu Arbon
wwerseits ergangene Appcllationsnrthcil nicht gut, nach welchem die Appellaten den Appellanten für die
erlittenen Kosten 2000 Gld. in zwei jährlichen Terminen bezahlen sollten, weil wider das gemeine Appella-
üonsrecht die Appellaten in so große Kosten verfällt worden seien, und nimmt die Sache in den Abschied.
Auch Bischof von Constanz läßt dagegen protestieren. Absch. 470 v. Man sehe auch Thurgau Art. 185

b. 186 u. 6. Grafschaft Baden Art. 137. 8k». (1629.) Wenn die Gebrüder Schobingcr bei dem einen
> "der andern Ort ankehren wollen, so soll man sie in Betracht, daß ihnen die arbonische Strafe nachgelassen
worden ist, zur Ruhe verweisen. Absch. 492 x. kW. (1630.) Es wird die schon lange schwebende Sache
des Wvlfgang Schobinger wider die zu Arbon zur Sprache gebracht, die trotz vielfältigem Bitten und
Rechtbieten zu keinem Ende kommen kann, so daß er nicht allein viele tausend Gulden Kosten erlitten,
ü'udern auch, falls ihm nicht bald geholfen wird, mit Weib und Kind in den äußersten Ruin gerathen müßte.
Alan spricht deßwegen mit dem Abgesandten des Bischofs von Constanz und stellt ihm ein Schreiben an
denselben zu iu der Hoffnung, dasselbe werde bessereu Effect habeil als das von Baden aus erlassene. Aus
der Antwort des Bischofs schöpft man aber wenig Hoffnung, daß dem Schobinger geholfeil werde. Man
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ersucht deßhalb den Oberst Johann Konrad von Beroldingen ans Sonnenberg, sich zu dem Bischof zu ver¬
fügen und mit ihm zu reden, damit nicht allein dem Schobiuger eine Satisfactivn zu Theil werde, sonder»
auch die früher genannten vier Personen bei ihren nunmehr schon lange vollzogenenEhen verbleiben und
zur Ruhe kommen möchten. Absch. 546 k. Hl.. (1661.) Die Verwandten des Hans Ludwig Schultheß
bitte» angelegentlich,daß demselben an der Strafe, so ihm wegen bewußten Excesses auferlegt worden sei,
etwas nachgelassen, auch das Land wieder geöffnet werde. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen.
Absch. 561 i. HZ. (1633.) Was in der Procedur gegen Jakob Mercke, den Schäflewirth zu Frauenfeld,
verhandelt worden ist, welcher ehrverletzende Worte über die fünf katholischen Orte lind den Fürsten vo»
St. Gallen ausgestoßen hat, und die Erklärung Zürichs, daß es denselben niemals dergleichen zugetraut habe,
was Mercke ausgesagt habe, wird jeder Gesandte zu referieren wissen. Absch. 628 u. H!j. (1633.) Junker
Wolfgang Schvbinger beklagt sich abermals wegen seines mit Vogt Segesser zu Arbon noch schwebende»
Handels. Er sei zwar vertröstet worden, daß ihm dcßwcgen von dem Bischof zu Eonstanz „etwa mit einei»
Lehen eine Ergötzlichkeit geschöpft werden solle", habe aber bisher nichts erhalten können. Da er mit de»r
Bischof als seinem Nichter nichts, sondern mit dem Vogt Segesser zu thun habe, so möchte. man ihn bei
dem erlangten Urthcil schützen und kraft desselben die Exemtion wider Segesser ergehen lassen. — Ma»
findet insgemein, daß diesem ehrlichen Mann „ziemlich zu kurz geschehen sei", und daß die Obrigkeiten bei
Mirtheilung der wider ihn ergangenen Ortsstimmen viel zu mild berichtet worden seien und nur den eine»
Theil gehört haben. Alan ist deßhalb geneigt, ihm bei so bewandter Sache die Hand zu bieten, kann aber
wider die ergangenen Stimmen nichts thun. Jedes Ort soll auf nächste Conferenz zu Schwhz seine Gesandte»
mit hinreichenderInstruction versehen, damit dem Schobinger endlich geholfeil werde und man allerseits
deßwegen zur Ruhe komme. Absch. 636 n. H i. (1633.) Um dem Junker Wvlfgang Schobinger wege»
seines Handels mit dem Vogt Segesser bei dem Bischof von Cvnstanz eine Ergetzungauszuwirken,dafür
weiß man bei diesen gefährlichenZeitläufen kein anderes Mittel, als den Bischof durch ein mitleidiges Jnter-
cessionsschreiben zu ersuchen, denselben in Gnaden bedenken zu wollen. Absch. 638 o. HZ. (1634.) Del
Landvogt berichtet den katholischen Gesandten, daß Zürich ihm verboten habe, weiter zu procediercn und
inquirieren, bis auf der regierenden Orte gemeines Zuthnn; er begehrt Rath, wie er sich wegen eines allge¬
meinen Mandats in Forin, wie der Fürstabt eines in seiner Landschaft erlassen habe, zu verhalten habe,
und äußert weiter den Wunsch, es möchte wieder ein Landswachtmeisterbestellt werden. In Bezuhnng
auf den ersten Punkt bezieht man sich auf das Antwortschreibenan Basel und Schaffhansen im Abschiede
662 a. 3. In Betreff des Mandats „kann man auch nicht finden, daß es anderes mitbringe und auf sich
trage, als was die Billigkeit erfordert". Zur Jnspection der Wachen wird nä inksrim Wolf Friedrich
von Beroldingen bezeichnet. Absch. 662 6. H<». (1634.) Naßler von Consta»; wird bis zur nächste»
Eonferenz von den katholischen Gesandten zur Geduld gewiesen, wozu dann auch Zürich als mitregierendeS
Ort im Thurgau seinen Abgeordneten schicken wird. Es wird dann seinem Principale gutes und schleuniges
Recht zugesichert. Idiä. i. H7. (1634.) Jeder der katholischenGesandten wird zu berichten wisse»/
was dem Landvogt im Thurgau wegen des leidigen Falls mit Hans Härder von Eschenz geantwortet worde»
ist. Da etliche Gesandte bezeugen, daß derselbe sich jederzeit treu und redlich gezeigt habe, so hofft man, daß
die Herren und Obern desto eher geneigt sein werden, dessen Wittwe und Kindern größtmöglicheGnade i»
Beziehung auf Hab und Gut zu erzeigen. Absch. 678 ck. H8. (1634.) Die katholischen Orte hatten er¬
wartet, daß ihr Entschluß wegen des Landvogts im Thurgau dem Abschiede von Baden einverleibt worde»
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wäre, nämlich daß die Gesandten ihm seinen gebührenden Theil der Abstrafung gegen die Unterthanen im
-i-hurgau (zuweisen), welche bei der Belagerungvon Consta»; Partei ergriffen haben. Er soll nun aber
dcm Abschiede der künftigen Jahrrechnung beigefügt werden. Absch. 688 A. (1635.) vr. Christoph
Naßler von Consta»; verlangt einen Arrest auf Kilian Kesselrings im Thurgau liegende Güter und Ansprachen
zu Reparation seines erlittenen Schadens. Der Arrest wird ihm von den katholischen Gesandten bewilligt
und der hie;u nothwendige Befehl an den Landvogt im Thurgau ausgefertigt. Absch. 724 o. 1 (1635.)
'luf den Bericht des Landvogts im Thurgau, daß Zürich ihm geschrieben habe, er solle den von den katho¬
lischen Orten gegen Kesselring bewilligten Nechtstag bis auf eine allgemeine Zusammenkunft einstellen, wird
^'schlössen, dem Landvogte ;u befehle», dem I)r. Naßler ;u seinem Rechte ;u verhelfen. Der aus dem
"Hurgau bandisicrte Kesselring soll sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Absch. 729 e. Ittl. (1636.)
^ wird der Bericht über den Streit angehökt Mischen vr. Christoph Naßlcrs sel. Erben und Christoph
^--ättelin von Consta»; wider Kilian Und Hans Jakob Kessclring, Hauptmanns Christoph Scherb hinterlassener
Wittwe, Marx Müller im Wöschbach und Hans Wolchcr von Rickenbach wegen unterschiedlicher von Cvn-
Rw; »ach Kreuzlingen geflüchteter, daselbst verlorener und in schwedischeGewalt gekommener Mobilien, die
äe von ihrer Gegenpartei, welche ihrer Ansicht nach daran schuld sei, daß sie selbige nicht wieder nach
^vusta»; in bessere Sicherheit bringen konnten, wieder zu erheben hoffen; desgleichen die Erklärung, daß die
^c'ffelring unmöglich sich hier stellen können. Die Gesandten erkennen hierauf, daß Kesselring durch einen
bevollmächtigten Anwalt, sowie sein Bruder Hans Jakob und die übrigen genannten Interessierten längstens
u> drei Monaten, weil sich der Handel im Thurgau zugetragen,dem gemeinen Landcsbrauchnach diese
^ache pvr z^m Landvvgt vornehmen und ein Endurtheil er^hen lassen sollen. Wenn sich die eine oder
andere Partei beschwert, soll ihnen die gewohnte Appellation an die Gesandtender regierenden Orte nach
Baden unbenommen sein. — Zürich und Glarus nehmen dieß in den Abschied, indem sie dafür halten,

ust Kesselring, weil er sich ohne Lebensgefahr nicht in die Vogteien begeben könne und ein eingesessener
^ arger Zürichs sei, entweder von dem Bando befreit oder da, wo er seßhaft ist, gesucht werden solle. Absch.
"'dp. > 02. (1636.) Einer von Andelfingen, der sich selbst entleibte, hinterließ sein Vermögen im Thur-
gau. Der Landvogt legte Arrest darauf. Da Zürich die Herausgabe des Vermögens verlangt und der
^andvogt bei den Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwaldcn um Rath in dieser Sache bittet, wird ihm
stcainmortet,daß er das Vermögen zu obrigkeitlichen Händen ziehen lind, wenn Zürich es dann ferner an-
stueche, antworten solle, daß er dasjenige thun »verde, was die Mehrheit der regierenden Orte ihm befehlen
sterbe. Absch. 800 1». Ii» j. (1637.) Der Landvogt des Thurgaus, HauptmannMichael Schorno voi»
^R)wyz, begehrt Rath, wie er sich in der Raßlerischen und Sättelischen Sache wider Kilian Kesselring und
^vnsorteu zu verhalten habe. Kesselriug entschuldigt sich mit seines Bruders sel. Tod lind der Wichtigkeit

Sache selbst, indem er anführt, daß es ihm unmöglich sei, diesen Handel durch einen Auwalt rechtlich
vertreten zu lassen, und dabei uuterthänigst bittet, daß man ihm sein Vaterland wieder öffne, worauf er
be>» Raßlerischenim Thurgau gerne Bescheid geben wolle, widrigenfalls mau seine Gegenpartei dahin ver-
'"vsten möchte, ihn zu Zürich, wo er Burger und dermalen seßhaft sei. zu suchen. Die fünf katholischen Orte
l"sseu es bei der auf letzter Jahrrechnungergangenen Erkanntniß und dem darüber crtheilten Receß ver-
bleibcn. Zürich und evangelisch Glarus verlangen, daß man dem Kesselring entweder sein Vaterland öffne,
damit er sich selbst zum Recht stelleil könne, oder aber ihn zu Zürich suchen solle. — Ria» läßt dieß dem
landvvgt in dieser Form zuschreiben, damit er sich darnach richten könne. Absch. 810 in. (1637.)
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Zürich bringt abermals den Span der Naßlcrischen und Sättelischen von Constanz wider Kilian Kesseln»^

und Konsorten zur Sprache und ist der Ansicht, Kesselring solle entweder zu Zürich gesucht oder aber da^

Vaterland ihm geöffnet werden. — Es wird angerathen, die Parteien sollen unter Vermittlung des Land^

Vogtes eine gütliche Vereinbarung versuchen. Kommt eine solche nicht zu Stande, so soll der Handel bst^

aus nächste Jahrrechnnng sisticrt werden, wo man sich dann entschließen wird, wie die Sache an die Haii»^

genommen und wo sie erörtert werden solle. Absch. 815 k. 103. (1037.) Raßlerisches Streitgcschäst^

S. Absch. 816 o. IM». (1037.) S. Absch. 818 a. III7. (1637.) Der Prälat von St. Blasien beschwer^

sich bei den katholischen Gesandten über den Arrest, welcher den Erben von Wolfgang Wirz auf dessen i»>h,

Thurgau und in der Grafschaft Baden liegende Gefälle von den acht regierenden Orten gelegt worden istU

Die Behandlung dieser Beschwerde wird auf künftige Tagsatzung zu Baden verwiesen. Absch. 836

108. (1038.) Da die Mehrzahl der Orte den Mösli, welcher wegen Blutschande bandisiert worden ist,^

wieder liberiert, so erklären Zürich und Lucern, daß sie nicht allein nicht darein gewilligt haben, sonder»U

auch ihre Namen nicht dabei haben wollen. Absch. 864 x>. litt». (1039.) Gegenüber dem Han^i,

Gubler, welcher seinein Vater zwei Fauststreiche gegeben hat, sollen der Landvogt und die Amtleute ihrel^

Pflicht gemäß thun, was sie vor Gott und der Obrigkeit verantworten könne». Absch. 912 IlOxz

(1041.) Da Zürich und St. Gallen etliche ansehnliche Käufe liegender Güter im Thurgau den ergangene»^-

Abschieden zuwider beabsichtigen und der Landvogt bereits von Zürich um Fertigung des Kaufes angegangen^

worden ist, so wird demselben im Namen der fünf katholischeil Orte befohlen, Brief und Siegel nicht aus¬

zufertigen, sondern die Erörterung dieser Sache an die säinmtlichen regierenden Orte nach Baden zu weisen.

Absch. 940 b. I I I. (1043.) Jeder der katholischen Gesandteil wird seinen Herren und Obern berichten

können, daß Meinrad Störkli trotz dem zu Baden erhaltenen Urtheil und Neceß „zum Tax des gegen seinendß

Widerpart erhaltenen Kostens nicht gelangen möge", weil Zürich, ungeachtet Störkli die Stimmen der Mehr«-,

zahl der Orte habe, dem Gegner Vorschub leiste. Absch. 1020 o. IIS. (1043.) Dein Landvogt und deinP.

Landschreibcr wird der Befehl zugeschickt, daß sie die von den fünf katholischen Orten dem Meinrad Störkli^

von St. Margaretha gegenüber dem Werli von Affeltrangen ertheiltc Erkanntniß ohne ferneres Zögcr»vc

vollziehen lind den Werli wegen seiner gebrauchten Worte, durch welche er sich des orimsri Isosm in^ostatissei

schuldig gemacht hat, verhaften und bestrafen sollen. Absch. 10221c. HZ. (1044.) Heinrich Meherhanssci

beklagt sich, daß ihm der Laudvvgt neuerdings zusetze, da doch, wie er glaube, seine Sache zu Baden aus-tzr

getragen worden sei. Dem Landvogt wird von den katholischen Gesandten geschrieben, so viel die bewußteil sei

unbesonnenen Neden betreffe, sei die Sache eine ausgemachte. Wenn er noch mehr aus Mcycrhans heraus »b

zil bringeil meine, so solle er es, weil» es durch unparteiische Kundschaften den Rechten gemäß constatiert^c

sei, den regierenden Orten zur Dccision einschicken; unterdessen möge er ihn unangefochten lassen. Zugleich I:

wird dem Landschreibcr Reding geschrieben, er solle, so viel als möglich, die katholischen Unterthanen in^>l

Schirm und Obhut nehmen. Iii den Abschied wird ferner gesetzt, daß man bei gegebener Gelegenheit auch lii

des bewußten Ungehorsams des Landvogts gedenken möge. Absch. 1030 k. II^I. (1040.) Ein Vergleich di

der thurgauischen und der sanctgallischcn Amtleute, vor welchem Züchter der Schelter dein Gescholtenen zu ant-!

worteil habe, wird gutgeheißen. Absch. 1098 IIS. (1047.) 1. Der Sohn einer Frau, Namens Riet-!

mann zu Whl, hatte ausgegeben, daß er Jahre lang bei der Mutter gelegen und ihr drei Kinder „anbefohlen

habe." Unweit von deren Haus ist in einem Grabeil ein Kiudsköpflein gefunden worden, und der Sohn ve

soll die Mutter etliche Mal geschlagen habeil. Der Laudvvgt begehrt Rath, wie er sich in dieser Sache zu
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verhalten habe. Zürich berichtet, der Sohn sei nicht recht bei Verstand und von den Aerztcn zn Zürich

deswegen in der Cur gehalten worden, so daß auf seine Rede wenig zu geben sei. Die Mutter gebe ihres

^cbcns und Wandels halber, so viel man erfahren könne, keine Ursache zu solchem Argwohn. Zürich werde

der Sache ferner nachforschen, weil ihm da, wo diese Person wohnhaft sei, die Inquisition gebühre. Wenn

der Landvogt ein Mehreres vernehme und einsende, solle geschehen, was die Gebühr erfordere. — Die Mehr-

Zahl der Orte befiehlt dem Landvogt, nachzuforschen und seinen Bericht gebührenden Ortes einzuschicken. 2. Es

'vwd auch in den Abschied genommen, wie mit dem jungen Knaben zu procedicrcn sei, der sich aus den

lanctgallischen Gerichten in den Thurgau begeben und laut Berichtes im Verdacht ist, daß er bestialisch ge¬

handelt habe. Absch. 1133 gg. Iii». (1647.) Der Statthalter des Landammannamtes, Johann Ludwig

^ninger sLäringer?) wünscht, daß die Fürsprechcrstelle, für welche ihm die Mehrzahl der Orte Stimmen erthcilt

hat, die aber von Landvogt Füßli einem andern übertragen worden ist, seinem Sohne ccdirt werde. Das An¬

suchen wird aä rekoreuäum genommen. Ibiä. eeo. I l7. (1647.) Lucern berichtet, daß Herr von

Metternich, Neceptor des Johanniter-Ordcns, um einen Arrest auf die im Thurgau gelegene Gerichtsherr-

uhkeit der Stadt Constanz angehalten habe. — Das Ansuchen wird aus Mangel an Instruction aä reke-

Kuckum genommen. Absch. 1137 Ii 8. (1648.) Etliche Gesandte der katholischen Orte sind der Ansicht,

sollte das Gut der Rictmäunin zu Wyk und ihres Sohnes zu obrigkeitlichen Händen genommen werden,

a Zürich, das die Inquisition beansprucht, nichts aus der Sache machen wolle. Man nimmt den Antrag

"'dessen in den Abschied. Absch. 1151 Ii.

I I. Leibeigenschaft und Fall.

Ärt. 11II. (1619.) Der Landvogt im Thurgau berichtet, daß die Gcrichtsherren sich unterstehen,

bu'jenigen in ihren Gerichten, welche blos den regierenden Orten mit Leibeigenschaft zugethan sind, zu „fhalen".

4veil dich wider die Gebühr ist, so sollen die Gesandten jedes Ortes auf nächste Taglcistung bestimmte Jn-

'»ction mitbringen. Absch. 77Ii. 1211. (1637.) 1. Weil die Gewandfälle im Thurgan, welche bisher der Land

' ^ Zu seinen Händen bezogen hat, beinahe mehr als die Hauptfälle ausmachen, soll der Landvogt nachfragen-

^ es für eine Bewandtniß damit habe, und warum oder wie dieselben dem Landweibcl zugeeignet worden

2. Ebenso soll er sich erkundigen, was die Untcrthancn des Umgelds halber für Freiheiten haben, in-

^ui die in den regierenden Orten auch das Umgcld geben und es unbillig ist, daß die Untcrthancn mehr

^'heitcn haben sollen. 3. Weil ferner die aus den Orten, welche Hab und Gut aus dein Thurgau ziehen,

^ ps lchtet sind, den Abzug zu geben, Andere aber, zum Theil Ausländer, davon befreit sind, so wird vcr-
^ )icdet, ^ diejenigen, welche von den Abzügen sich befreit glanben, dafür auf nächste Tagleistung im

^'tober Brief lind Siegel vorlegen sollen. Jedes Ort wird seine Gesandten dafür instruieren. Absch. 823 t.
(1641.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Gewandfälle eine namhafte Summe den

" "ükeiten ertragen, mehr als die Hauptfälle, indem nämlich die Landweibcl, welche solche Gewandfülle

sich selbst behalten, oft mit denselben höher als die Landvögte mit den Hauptfällen zu stehen kommen.

^ ^ache wird in den Abschied genommen. Absch. 953 an.

12. Lehe,»fachen.

^lrt. 1.22. (1619.) Gemmingische Lehen zu Weinfelden. S. Absch. 68 a. 123. (1639.) Der

""soldische Lehenstreit mit denen von Gemmingen wegen Rothcnhauscn soll gemäß den Freiheiten des
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Gotteshauses St. Galleu und den darüber ergangeueu Abschiede» vor das Leheugericht zu St. Galleu F
wiesen werden. Schließlich geben die sauctgallischeu Abgeordneten ans etliche Beschwerde«?, welche die th«P
gauischen Amtleute gegen die sauctgallischeu vorgebracht haben, ihren Gegenberichtein. Wegen dieser «n«
anderer Punkte wird auf den 29. September (Octobcr?) eine Conserenz der sieben den Thurgau regiere«
den Orte nach Frauenfeld angesetzt. Absch. 536 g. IL I. (1631.) Der Amtmann von St. Blasien l
Kaiserstuhl bittet im Namen des Junker Konrad Mutler von Plätsch und seiner Hausfrau um die Ä
willigung, das zu Dießcnhvfen von den Obrigkeiten herrührende Lehengut verkaufen zu dürfen. — Es «vi«
in den Abschied genommen, daß sie ««ach Käufern sich umsehen mögen, diese aber müßten den Obrigkeiten, ders
Lchensgerechtigkeit vorbehalten wird, genehm sei». Absch. .561 1. I L». (1646.) Da von den obrigkeitlich«
Lehen keine rechte Kenntniß vorhanden ist, so wird den« Landschreiberbefohlen, ein ordentliches Lehenbi«
anzufertigen. Die Lehen, deren Form noch im alten Lehenbuch zu finden ist, sollen nach derselbe«« verliehen ««»
also auch mit den« Lehen Schwarzenbach verfahren werden. Absch. 1098 x. fS. auch Art. 32.) I Ltt. (164»
Bürgermeister Guldinast zu Eonstanz hat die voi« Bischof und Domcapitel daselbst zu Lehen gehabte Het
schast Zuben mit deren Einwilligungdem Gotteshause Münsterlingcuverkauft. Landvogt und Aintle»'
habe» dagegen als gegen einen Kauf ii« todte Hand remonstriert. Da aber von dem Bischof und Guldi««««
Schreibe«« eingelangt sind und die katholischen Gesandten die Sache nicht vor die evangelischen «vollen S
langen lassei«, so nehmen sie dieselben in den Abschied. Absch. 1151 oo. IL7. (1648.) Consta««; wünsch
daß den« Stadtvogt Johann Konrad Guldinast der Verkauf des bischöfliche«« Lehengutes Zuben au d«
Gotteshaus Münsterlingengestattet «verde. — Die katholische«« Gesandten finden sich durch die Absch««'
gebunden, «vollen aber den Obrigkeiten überlassen, den« Gotteshaus ohne Präjudiz der Ordnung zu gratis
cieren und ihre nach Baden reisenden Gesandten dafür zu instruieren. Absch. 1157

I». Abzu«.

Alrt. IL8. (1626.) St. Gallen beschwert sich über den Abzug, den der Landvogt im Thurgau v«
den Kindern des verstorbene«« Jkr. David Zollikofer gefordert hat. — Jedes Ort soll hierüber sei«« Gutachl
mittheileu und der Landvvgt Bericht erstatten. Jiizwischeu bleibt der angelegte Arrest i«, Kraft, bis die O«
entschieden haben. Absch. III k. (Zu Baden wird den 11. Juli 1620 erkannt, daß der Arrest relax«'
werden soll, daß es bei de», 1602 geschlosseneu Vergleich zu verbleiben habe, und daß die Eiiiwvhucr 6
Gallens und die thurgauischen Landsaßen gegen einander abzugsfrei gehalten «verde» sollen. Archiv Be<!
Thurgauische Abscheid. S. 145—147.) iL!». (1622.) Der Landvogt soll den Abzug und Fall von d«
hinterlasseuen Gut der gestorbenenChristina Meyer in der Obrigkeiten Namen beziehen und dem Ä»
Wechsler von Eonstanz, der sich nicht zum Rechte stellen will, sein Gut confiscicrei«. Absch. 229 ll.
(1623.) Etliche vom Adel jenseits des Rheins und besonders der ncllcnburgische Adel meinen, den ^
zug nicht entrichten zu müssen. Ria«, läßt es deßhalb bei den dem Laudvogt zugestellten eidgenössisch
Stimmen verbleiben. Derselbe soll von jedermann ohne Unterschied den Abzug von wegzuführendem^
zu Händen der Obrigkeiten beziehen. Der Landvogt und die Amtleute daselbst sollen ihr Möglichstesth«s
daß der noch ausstehende Abzug, davon jedem regierenden Orte 100 fl. gehören, eingezogen und jedem 5
sein Theil überantwortet «verde. Absch. 290 k. fLucern, Schwyz und Zürich haben dem Landvogt befolg
von allen« Erbgut, welches in eine andere Herrschaft gezogen «vird, den gebührenden Abzug (den zch««''
Pfenning) zu beziehe». Staatsarchiv Bern. ThurgauischeAbscheid. S. 197—203.) INI. (1624.« !«
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^"Ndvogt berichtet, daß Junker Marx von Ulm, Gerichtsherr zu Griesenbcrg, den Abzug zu zahlen sich

^ weigere, und daß ihm Zürich befehle, mit dem Bezug bis auf die Jahrrechnung zu Baden zu warten. —

^Die katholischen Gesandten lassen es bei dem, was letztes Jahr zu Baden verabschiedet worden ist,

. verbleiben und schreiben dem Landvogt, mit dem Bezug fortzufahren und den von Ulm zu Bezahlung

^ in Folge seiner Weigerung aufgelaufenen Kosten anzuhalten. Absch. 320. b. 132. (1624.) Der

Mnigen thurganischen Abzüge halber läßt man es bei den dcßwegen ergangenen Stimmen dergestalt ver-

^ bleiben, daß Edle und Unedle vom Erbgut den Abzug zu bezahlen haben. Bei Etlichen ist Bedenken ent-

^ standen, ob das Gut, das Einer bei Lebzeiten wegzieht, auch solle verabzugt werden. Sodann haben die

^ thurgauischen Landleute gebeten, daß man sie von dem Abzug befreien möchte, wenn Einer Hab und Gut

^ "l des Fürsten von St. Gallen Land ziehe, wo die Herren und Obern die hohen lind der Prälat allein die

. wedcrn Gerichte hat. Diese beiden Punkte werden in den Abschied genominen. Absch. 324. o. 133. (1625.)

Die geistlichen und die weltlichen Gerichtsherren des Thurgaus legen eine Supplikation samnit etlichen cid-

^ llmossischen Abschieden vor, den Abzug betreffend, von welchem sie vermöge der angezogenen Abschiede befreit

, werden begehren. Weil letztes Jahr ein Abschied dawider ergangen ist, so bitten sie ganz unterthänig,

^ denselben wieder aufzuheben und sie bei ihren Briefen und Siegeln zu schirmen. Wenn dich nicht möglich

, Wi, so möchte ihnen wenigstens das Gegenrecht bewilligt werden. Auch bitten sie, daß eine Gesandtschaft

. vl den Thurgau verordnet werde, um sowohl dieses Geschäft als das Mißvcrständniß, das sich zwischen ihnen

. und dem Landvogt wegen Berechtigung, Beschreib- lind Bcsicgelung, Bereinigung der Zehnten erhoben hat,

. Zu untersuchen. — Weil die Gesandten ohne Instruction sind, so läßt man es in Betreff des Abzuges bei

^u letztes Jahr gemachten Abschied verbleiben und nimmt die ganze Sache aä rstsrenäum. Zürich hielte

^ sür passend, das Gegeilrecht zu bewilligen. 2. Der Vergleich, den die Abgesandteil der Gerichtsherreil mit

kw Landvogt und dein Landschreiber über die Vereinigung der Zehilten auf Ratification der Obrigkeiten hin

grossen haben, wird bestätigt. 3. Bei diesem Handel hat man erfahren, was für Unordnungen im Thurgau

"u Echwailge sind, daß den Obrigkeiteil große unnöthigc Kosten angerechnet werden, daß die Landvögte den

nterthanen große Bußen auflegen und sie mit Verehrungen in ihren und der Ihrigen Sack beschweren,

w den Unterthancn auf vielfältig geschehene Klagen Hill solche Last abzunehmen und alle Unordnungen

^Zuschaffen, ^ird eine Gesandtschaft der sieben regierenden Orte in den Thurgau verordnet, welche den

^ August n. St. in Frauenfeld eintreffen soll, mit dem Befehl, die Beschwerden anzuhören und Ordnung

Zv schaffen und alle böseil Bräuche abzustelleil. Absch. 365. a. 131. (1625.) Die Ausschüsse der geistlichen

u»d der weltlichen Gerichtsherreil präsentieren eine unterthänige Supplikation, hernach die von den l. Alt¬

vordern wegen der Abzüge erhaltenen Freihcitsbriefe, sowie auch die darüber ertheilten Erläuterungen und

unterschiedlich gegebenen Eonsmnationsbricfe. Sie bitteil, daß man sie dabei schirme, in Anbetracht, daß

Ue nichts Anderes begehreil als das geineine und billige Gegcnrecht. Haben welche dasselbe gebrochen, so

wochten sie wohl leiden, daß es gegen dieselben auch nicht mehr observiert werde. Der Landvogt und die

Amtleute erstatten umständlich Bericht und lassen den wegeil der Abzüge geinachten Abschied von Baden

Erlesen. Zürich, Uri und Glarus sind der Ansicht, das Gegenrecht sei etwas Billiges, das überall gebraucht

werde. Die alten Freiheiten der Gerichtsherrcn dürfe man nicht so leicht beseitigen, weil sie dieselben auf

keine Weise verwirkt hätten, und weil es bei diesen gefährlichen Läufen gar nicht gut sei, bei den Unterthancn

Widerwillen zu erregen. Sie bestätigen deßhalb die Freiheiten der Gerichtsherren und heben den Abscheid

"vn Baden, sowie die früher ertheilten Stimmen auf. Lucern, Schwyz, Unterwalden und Zug sind bloß
190
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aä auäisnäum instruiert; sie hoffen aber, ihre Herren und Obern werden sich von den drei Orten nich

trennen und ihren Consens auch geben, da diese Befreiung von den Abzügen schon ungefähr zu der Zei«

als der Thurgau an die Eidgenossenschaft gekommen ist, den Gerichtsherren verliehen und 1504 bestätig«

worden ist. Aus dem Landbuch wird ausgezogen, welche Herrschaften und Stände in dem Gegenrecht de«

Abzüge begriffen sind, und welche dasselbe bereits gebrochen haben. Erfolgt die gemeinsame Bewilligung

so sollen die Abzüge von den Letzteren auch genommen werden. Absch. 369. a. sLucern, Zürich, Unter

walden und Zug bestätigen diese Befreiung vom Abzug durch ihre Ortstiminen. Staatsarchiv Bern: Thür

gauische Abscheid. S. 249. 250.) 133. (1626.) Wegen der Streitigkeit des ausstehend«» Abzugs ver

gleichen sich die katholischen Gesandten dahin, denselben durch den Landvogt für die Orte, welche dem vor

jährigen Beschluß nicht beigestimmt haben, nach altem Brauch einziehen zu lassen, den übrigen Orten wir!

aber der Einzug freigestellt. — Den Gerichtsherren ist eine Stimme für Befreiung von dem Abzug erthcil«

worden. Absch. 387. n. 13«. (1626.) Die Gesandtschaft von Schwhz erklärt, daß ihre Herren und Oberr

in den den Abzug betreffenden Punkt nicht einwilligen, sondern es bei dem an den Landvogt im Thurgw

abgesandten Schreiben bewenden lassen. Absch. 393. oo. 137. (1627.) Der Landvogt im Thurgau fordet

von dem Vermögen, welches Göuschel und Troll nach Winterthur hinüber gezogen, den Abzug. Weil Wi»

terthur und die Landgrafschaft Thurgau nach Inhalt des thurgauischen Landbuches jeder Zeit gegen einandc«

frei gewesen sind und weder auf der einen noch auf der andern Seite Abzug gegeben worden ist, so bitte«

der Landschreiber Hegner von Winterthur im Namen seiner Stadt, man möchte sie bei den alten Bräuche»

sowie auch bei dem thurgauischen Landbuch verbleiben lassen. Dieses Geschäft wird, damit man sich beste«

über dessen Beschaffenheit erkundigen kann, auf nächste Conferenz zu Franenfeld verwiesen und in den Ab

schied genommen. Absch. 435. x. 138. (1627.) Hans Ulrich Hegner, Landschreiber der Grafschaft Kyburgi

bringt als Abgeordneter von Schultheiß und Rath der Stadt Winterthur vor, daß ihrem Burger Ehristop!

Göuschel und den Erben des Matthias Troll sel. von dem in der Landgrafschaft Thurgau Ererbten de«

Abzug gefordert werde. Weil Winterthur der Landgrafschaft Thurgau gegenüber und Hinwider die Thu»

gauer gegenüber Winterthur zu allen Zeiten des Abzugs frei gewesen seien, so möchte man sie bei solche»« ^

Gegenrccht laut thurgauischen Landbuchs verbleiben lassen und ihre Burger mit keinen Neuerungen beschwere»

Diesem Ansuchen wird entsprochen, weil es dem thurgauischen Landbuch gemäß ist und durch eingelegt«

specificierte Verzeichnisse bewiesen wird, daß Winterthur zu jeder Zeit das Gegenrecht gehalten hat. D>«

Gesandtschaft von Schwhz, ohne Instruction, nimmt die Sache.in den Abschied. Absch. 441. f. 13«. (1627.) A»«

die Anfrage des Landvogtes im Thurgau, wie er sich in Beziehung auf den Abzug von des Junkers Rupk

selig aus der Landgrafschaft weggezogenem Vermögen verhalteil solle, wird von der Mehrzahl der Ol»

erkannt, daß selbiger zu der Obrigkeiten Händen gefordert und von dem Käufer, (weil solches im Kauf a»

bedungen ist) bezogen werden solle. Zürich, Lucern und Glarus nehmen die Sache in den Abschied. Absch

441. in. 14«. (1627.) Landammann Abhberg berichtet, daß ihm der Landvogt angezeigt habe, daß vo««

der wegziehenden Hinterlassenschaft des Ottenholz ein namhafter Abzug erhältlich wäre, wenn er den Erbe»

um den Antheil eines jeden zu erfahren, die Eidespflicht auflegen könnte. — Dein Landvogt wird von de««

katholischen Gesandten befohlen, das Inventar der ganzen Verlassenschaft ausfindig zu machen und, we»>«

sich die Erben weigern sollten, jene ernstliche Nachforschung vorzunehmen, damit der Abzug nach Brauet

und Gewohnheit bezogeil werden könne. Absch. 452. Ii. 141. (1628.) Der Landvogt im Thurgau hc>«

voil Jungfrau Agnes Rugg von Tanneck, die zu ihrer Base nach Ravensburg für eine Zeit lang cu>«
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Besuch verreist ist, vielleicht nicht, um sich beständig daselbst aufzuhalten, und ihr Gut noch im Land gelassen

^ hat, den Abzug genommen und verrechnet. Zürich ist der Ansicht, daß man dich nicht thun dürfe, und

> daß man sie des Abzuges halber ledig lassen solle. Weil der Abzug bereits in die Rechnung gekommen ist,

, Zollen die übrigen Orte nicht davon abstehen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 470. s.

^ (1630.) Etliche Gemeinden des oberi, Thurgaus, die in des Gotteshauses St. Gallen nieder» und

- ^ Landgrafschaft Thurgau hohen Gerichten liegen, berichten, daß sie seit etlichen Jahren der Abzüge wegen

^ durch Neuerungen beschwert werden, und daß dcßhalb viele Erbschaften sowohl auf Seiten der Landvogtci

^ -i.Hurgau als des Fürstabtes von St. Gallen in Arrest liegen. Man möchte sie von diesen Neuerungen

- befreien und die beiderseits angelegteil Arreste aufhebeil. Sie würden gerne sehen, wenn man des Fürstabtes

^ von St. Gallen neue und alte Landschaft gegen der Landgrafschaft Thurgau passieren und des Abzugs

^ halber gegen einander compensieren wollte. Weil sie aber dieß nicht wohl zumuthcn dürften, so gehe ihr

x Ansuchen nur dahin, daß sie und diejenigen, welche in des Fürstabtes Niedern und der Landgrafschaft hohen

>>Richten ansäßig seieil, gegen einander von dein Abzug befreit werden möchten. — Dieses Ansuchen wird

^ bei, sauctgallischcn Abgesandten mitgetheilt und dabei der Wunsch ausgesprochen, man möchte den Untcr-

^ Thailen, weil sie zu allen Theilen in dein Bezirk des Thurgaus und unter der hohen Obrigkeit liegen, diese

^ Beschwerde erlassen. — Die Abgesandten antworten — zwar ohne Befehl — daß der Fürstabt kaum ein-

^ willige,, werde, weil aus diese Weise die Unterthanen in seinen nieder» Gerichten allein frei gelassen, die

^ andern aber an den Orten, wo er die hohen und die Niedern Gerichte habe, beschwert verbleiben müßten,

^ was eine große Ungleichheit wäre, die der Fürstabt nicht gestatten könne. Wenn man aber darauf bedacht

h wäre, die Landgrafschaft Thurgau und des Gotteshauses St. Gallen Landschaft mit hohen und nieder»

g Zuchten gegen einander des Abzugs zu entlassen, so würde solches dem Fürstabt wohl nicht zuwider sein,

sie denn früher Befehl gehabt hätten, dazu einzuwilligen. — Nachdem man sich in den Instructionen

^ umgesehen und zugleich in Betracht gezogen hat, daß es nicht thunlich wäre, die viel größere thurgauische

l Landschaft gegen die sanctgallische gänzlich zu entlassen, lind weil die sanctgallischen Abgesandten in obigen

^ Entwurf einzuwilligen nicht bevollmächtiget sind, so weiß man den Unterthanen dießmal nicht besser zu helfen

^ als die beiderseits angelegteil Arreste aufzuheben, wobei aber jeder von den Interessierten vorher gebührende

^ Vollung thliir soll", sodann alles Ucbrige für dießmal einzustellen und zu erwarten, wessen sich der Fürst-

abt künftig entschließen werde. Absch. 546. g. I I 5k. (1636.) 1. Weil die Abzüge früher auf „glimpflich

-Ebenen Bericht" von den Obrigkeiten hingegeben worden sind, etliche Orte aber jetzt finden, daß dieß zu nicht

^'M'Ulgeni Schaden gereiche, indem die Obrigkeiten oder die Ihrigen, wenn sie etwas Gut aus dem Thurgau

^ ^'gziehen, die Abzüge geben müssen, so nimmt man dieß in den Abschied, um zu Rathe zu gehen, wie man

^ " künftig anders machen könnte. 2. Ebenso werden etliche Punkte, wie die obrigkeitlichen Unkosten zu ver-

^ "lindern und das Einkommen zu vermehren sein möchte, in den Abschied genommen. Absch. 788.1. 144.

^ ' ^8.) ^ betreffend die Abzüge im Thurgau, in den Abschied genommen worden ist, damit

auf nächster Zusammenkunft zu Badeil darüber einen Beschluß fasse, soll Zürich die Gerichtsherreil im

^ ^Blrgau, welche sich am allermeisten widersetzen, citieren, auf selbigem Tag mit ihren Gewahrsamen zu

^ scheinen. Absch. 864. o. sS. auch Art. 120.) 14.I. (1641.) Es wird darauf aufmerksam gemacht,

^ daß die Abzüge im Thurgau ein Namhaftes ertragen, so daß, obwohl durch „glimpfliches Vorgeben" den

^nchtzhxrrx,, dieselben übergeben worden, die Obrigkeiten ihre Stimmen wohl wieder zurücknehmen könnten,

^ dieß von etlichen Orteil bereits geschehen sei. — Der Anzug wird in den Abschied genommen. Absch.
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953. 55. litt. (1641.) Etliche Orte haben ihre Stimmen wegen der Abzüge im Thurgau wieder a ^

sich gezogen. Die Sache wird nochmals in den Abschied genommen, damit die gedachten Abzüge insgesamt ^
wieder zu der Obrigkeiten Händen gebracht werden. Absch. 955. vv. 147. (1641.) Es wird von de ^

katholischen Gesandten für gut erachtet, die vor Jahren mit Geschwindigkeit erwirkte Befreiung von de> '

Abzügen wieder zurück zu ziehen. Da aber etliche Orte ihre Stimmen noch nicht zurückgenommen habe« ^

so soll auf die nächste Conferenz darüber instruiert werden. Absch. 959. 5. 148. (1641.) Die Mehrhei ^

der katholischen Gesandten gibt hinsichtlich der Abzüge die Erklärung, daß der Landvogt fortan zu HandS ^
der Herren und Obern von allem Gut, welches erbsweise oder auch auf anderm Wege aus der Landgra>

schaft gehe, den Abzug zu beziehen habe. Wenn aber jemand außer der Befreiung, welche vor Jahren M' ^

Geschwindigkeit ausgebracht worden und deßwegen anjetzt wieder wohbefugter Weise cassiert wird, etwas dawide '

einzulegen haben möchte, kann er es bei der nächsten Zusammenkunft vorbringen. Absch. 962. s. 14t! ^

(1642.) Lucern, Uri, Schwyz und Untcrwaldcn erklären instructionsgemäß, daß sie den Abzug sowohl von er ^

erbtem und verfallenem, als „ererbendem und nachfallendem" Gut zu Händen der Herren und Obern beziehe '

lassen werden. Glaubt der eine oder andere Stand dein Thurgau gegenüber freizügig zu sein, so soll r ^

seine Befugsame den Obrigkeiten darthun. Die Gesandtschaft von Zug, obwohl ohne Instruction, schlief

sich unter Ratification obigen vier Orten an. Aus den: thurgauischen Landbuch werden Auszüge dein Ä

schiede beigelegt, wie einige Orte die Abzüge zu nehmen im Brauch haben. Absch. 970. i. 13tt. (1643 '

Da einige Orte die Abzüge wegen Arbon bereits erlassen haben, wird zur Disposition der Herren ui>' '

Obern in den Abschied genommen, wie man sich künftig wegen derselben verhalten wolle. Glarus nimii>

auch das Vergangeile in den Abschied. Absch. 1007. px. 131. (1645.) Der Landvogt hat 1800 fl. vol

einem Abzüge in Rechnung gebracht, den er für das verkaufte Freigut Maininertshofen dein Junker Scheid

abgefordert und bei dein Käufer Georg Joachim Stauder verarrestiert hat. Wegen dieser Sache ist vol

dem Bischof von Basel für den genannteil Junker eine Jntercession nebst einem offenen Schein eingelangt

Das Geschäft wird in den Abschied genommen und inzwischen dem Bischof in einem verschlossenen Recephl' ^

berichtet, daß man sich bei dem Landvvgt über die Sache erkundigen und ihm nächstens etile Antwort schicke!

werde. Dem Landvogt wird eine Abschrift des Scheines geschickt und ihm befohleil, den Bericht an Züril!

zu übersenden. Absch. 1069. 2. 132. (1646.) Die Ausschüsse der geistlichen und der weltlichen Gericht?,

Herren begehren, daß man sie bei der über 140 Jahre gehabten Abzugsfreiheit belassen möchte. — Di'

Mehrzahl der Orte beschließt, daß es bei der Befreiung verbleibeil und daß künftig jeder Landvogt sich de>

Abzüge halber an das Landbuch halten solle und zwar so, daß von dem Gut, welches ein Gerichtsherr ai>!

dem Thurgau dahin zieht, wo dem Thurgau gegenüber auch kein Abzug genommen wird, der Landvog'

keinen Abzug nchincn soll; auch wenn ein Gerichtsherr liegende und andere Güter in dem Thurgau verkauft'

lind die Zahlung für den Kauf aus dein Thurgau an Orte zieheil wollte, wo dem Thurgau gegenüber de>

Abzug genommen wird, soll er nicht von der ganzen Kaufsummc, sondern allein von dem über die darwl

versicherte und andere rechtmäßige Schulden verbleibenden Rest den Abzug bezieheil; wo aber das Gegenrech

der Abzugsfreiheit stattfindet, soll auch im Thurgau Abzugsfreiheit stattfindeil. Die Gesandten von Schwei

Unterwalden und Glarus können wegen Mangels an Instruction nicht einwilligen, sondern nehmen die Sach

sammt dem eingelegten Memorial in den Abschied. Sie glauben, daß ihre Obrigkeiten der so oft bestätigtet

Befreiung auch nicht zuwider sein und ihre Erklärung darüber bald in die Canzlci Badeil schicken werdet

damit alsdann die Ausfertigung durch den Landschreiber daselbst besorgt werden könne. Absch. 1098. >'
4
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433. (1646.) 1. Da die Stadt Constanz den Vergleich wegen der Abzüge in einem Artikel übertreten hat.
sv wird erachtet, daß der ganze Vergleich gebrochen sei, daß die Landvögte demnach den Abzug künftig ohne
Unterschied von denen von Constanz nehmen sollen. 2. Deßgleichen soll der Abzug von den Angehörigen des
Abtes von St. Gallen in dessen eigener und alter Landschaft auch bezogen werden. Absch. 1098. vv. ISA.
(1647.) Es mird abermals um Aufhebung des Arrestes angehalten, welcher gegen Junker Johann Hart-

> '"ann Schenk von Castel auf sein unlängst verkauftes Gut Mammertshofen wegen des Abzugs gelegt worden
i ist. — Die nach Baden abzuordnenden Gesandten sollen sich bei ihren Obrigkeiten erkundigen, wie sie sich
i dcßhalb zu verhalten haben, indem nämlich berichtet worden ist, daß dieser Abzug bereits verrechnet und
i befahlt sei. Absch. 1128. x. 133. (1647.) Junker Schenk von Castel, der aus dem Thurgau in das
. Bisthum Basel gezogen ist, begehrt unter Vorweisung eines Scheines, daß man ihm gemäß dem letztjährigen
> die Abzüge betreffendenAbschied, die von Landvogt Füeßli verarrestierten 600 Gld. verabfolgen lasse, wie
r denn Zürich hiefür bereits seine Zustimmung ertheilt habe. — Die Mehrzahl der Gesandten nimmt die Sache
< w den Abschied. Die 600 fl. sind von: Landvogt Füeßli bereits verrechnet worden und müssen also wieder
' iwn der Landvogtei oder sonst erstattet werden. Absch. 1163. II. (S. auch Art. 33.) 1311. (1647.) Die
k Amtleute machen darauf aufmerksam, wie sehr den Herren und Obern daran gelegen sei, daß die Abzugs-
b defreiung den Gerichtsherreil gelassen werde, daß mit der Zeit Mißverständnisseentsteheil könnten, wenn die

6'erichtsHerrcn, wie dieß im Reich und i» Oesterreich der Fall sei, auch die Abzüge ihrer Gerichtsuntcrthanen
i> deansprucheu würden. Absch. 1133. M. 137. (1647.) Auf die Anfrage, was für eine Ansicht die katho-
l Aschen Orte in Beziehung auf den Abzug des Herrn Schenk und dergleichen Abzüge hätten, erfolgt kein
l Beschluß, und die Sache wird zum Nachdenken für die Obrigkeitenin den Abschied genommen. Absch.
i ll'B. n. 138. (1648.) Constanz legt Einsprache ein gegen die seilten Burgern auferlegten Abzüge und droht
< "ut Zollerhöhung und Repressalien. Die katholischeil Gesandten geben Auftrag, im Landbuch nachzuschlagen.
I Falls nichts zu finden sein sollte, so würde es doch den Obrigkeiten schwer falleil, von den alteil Bräuchen
s ö" lassen und das, was dein Landvogt Füeßli übergeben worden ist, aus ihren Mitteln zu ersetzen.
' Absch. 1157 k.

14. Zölle und Geleit.
«! a. Zu Eich.
i ^ Art. 139. S. Art. 185.6. ILO. (1627.) Der Abt voll St. Gallen hatte Zll Eich einen neuen Zoll eingesetzt,
t ranker Caspar Schobinger von St. Gallen, welchem daselbst ein Faß „Linwat" niedergelegt worden, die Stadt
li ^ischvfszell und die Gemeinde Horn finden sich dadurch beschwert.Mit Einwilligung der Abgesandten des
f Abtes, der Abgeordneteil von Bischofszell und Horn, sowie auch des Schobinger wird ein gütlicher Vergleich
t öeinachk, mie folgt: Die von Horn solleil alles dasjenige, was sie zu ihrem Hausgebrauch bedürfen, kraft

^ Zu Baden 1558 ergangenen Rechtsspruches führen dürfen. Der Fürstabt soll denen von Horn aus
>' ^uade zulasseil, daß sie allerhand Kaufmannsgüter von Lindau und andern Seestädten nach Horn fertigen.

^agege„ sollen die Schiffleute von Horn von alleil Kaufmanns- und andern zollbarcn Gütern, die gen Horn
? ""d von da über der Herrschaft Rorschach Boden geführt werden, zu Hai,den des Abtes den Zoll nach
ji altem Herkommen zu Rorschach, Steinach oder anderwärts entrichten und deßwegcn wie andere Fahrleute
» dein Vogt zu Arbon, in Beisein eines Vogtes zu Rorschach Gelübd und Eid erstatten, daß sie die Zölle

Inhalt der Gred- und Zollordnung, welche jeder Zeit zu Rorschach ist und sein wird, ohne des Gottcs-
p Hauses St. Gallen Kosten erstatten und sonst thnn wollen, was redlichen Schiffleutcn wohl ansteht. Für



1520 Thurgau.

den Fall, daß sie dieses übersehen sollten, sind dem Fürstabt seine Rechtsame vorbehalten; sonst aber mögc> 5

die von Horn, Kaspar Schobinger, die von Bischofszell und andere Unterthanen des Thurgaus allerlei GM s

deren sie in ihrer und der Ihrigen Behausung zum Gebrauch bedürftig sind, ohne Entgelt und ohne Zo! l

führen, Kaufmanns- und andere zollbarc Güter, welche über des Abtes Lande geführt werden, ausgenommen Z

mit der fernem Erläuterung, daß die Güter, so zu Horn abgeladen werden und daselbst verbleiben ode i

über den See wieder abgeführt werden, und was von Arbon nach Bischvfszcll geführt wird, nach Inhal t

des zu Baden 1558 errichteten Abschieds auch keinen Zoll geben sollen. Das Faß mit Linwat betreffend, V

von den sanctgallischen Amtleuten Kaspar Schobinger abgeladen worden ist, bewilligen die Abgesandten de

Abtes den sieben Orten zu Gefallen gegen Bezahlung des Zolles wieder abzuliefern. Im klebrigen soll e ^

bei dein 1558 zu Baden errichteten Abschied verbleiben und demselben gemäß in allen Theilen verfahrel h

werden. Absch. 441. tu b

d. An der Thurbrücke zu Weinfelden. o

Art. tkt. ^1635.) Die Gesandten werden zu berichten wissen, was Zürich wegen Vermehrung d«ü ^

Zolls über die Thurbrücke bei Weinfelden angebracht hat, und daß man dieß allein deßwegen in den Ab ^

schied genommen hat, damit jedes Ort seine Gesandten darüber auf erste Tagleistung instruieren köm» ^

Absch. 745. tr. (1636.) Ein abermaliger Anzug Zürichs wegen der begehrten Vermehrung dcl

Zolls über die Thurbrücke zu Weinfelden wird hauptsächlich wegen mangelnder Instruction zu Händen de>

Obrigkeiten in den Abschied genommen. Absch. 788. c>.

o. Zu Constanz. n

Art. ILA. (1637.) Tie Stadt Steckborn und die Gemeinden Mammern, Bernang, Ermatingen m» Z

Gottlieben beschweren sich iiber den von der Stadt Eonstanz auf die Victualien gelegten Zoll und bitte», e

man möchte ihnen auf nächster allgemeiner Tagleistnng für die Erleichterung behülflich sein. Absch. 836. l d,

I ti't» (1638.) Der Vergleich, welchen der Landvogt Michael Schorn» mit der Stadt Constanz in BetreÜ 4

des Zolles für durchgehenden Wein, Getreide lind Waarcn den 2. März gemacht hat, wird, weil die Unter- v

thanen des Thurgaus damit zufrieden sind, ans zehn Jahre bestätigt und dem Landvogt geschrieben, denselbc» a

völlig iil Richtigkeit zu bringen. (Von Seite der Stadt Constanz wareil zu dieser Verhandlung deputier! x

Johann Georg Graf zu Königsegg, Herr zu Rotenfels :c. und Balthasar Kalt, Verwalter der Hauptmann' d,

schaff zu Constanz.) Absch. 851. k. (1639.) Da Constanz, welches den Zoll auf dein See bca»' zi

sprucht und den init Landvogt Schorno vereinbarten Zollvertrag nicht besiegeln will, wird an Stadthaupt st

mann, Bürgermeister und Rath, zugleich auch wegen des Prälaten von Kreuzlingcn, ein Schreibeil erlasse». S

Absch. 912. t. IM». (1640.) Landvogt Schorno wird schriftlich ersucht, den Zollvertrag, der durch seil» F

Vermittlung zwischen der Stadt Constanz und der Landgrafschaft Thurgau gemacht wordeil ist, von Sei» d,

der Stadt Constanz auch besiegeln zu lassen und sich zu diesem Zweck nach Constanz zu begeben. Die Ge-s b,

sandten von Schwyz werden ihm mündlich die Weisung geben, er möchte die Stadt Constanz „in unvel-! 3

merkter Form" zu einer Conferenz zu bewegeil suchen, auf welcher die nachbarliche Correspondenz und Ber-I li

traulichkeit gegeil einander befestigt werden könnte. Absch. 931. oo. I ii?» (1643.) Der Landvogt thB b,

mit, daß die Stadt Constanz von dem Wein, der auf thurgauischem Gestade eingeladen, aber nicht ans dere» ti

Botmäßigkeit geführt werde, den Zoll beanspruche. — Constanz wird schriftlich ersucht, davon abzustehc» ! ke

Absch. 1007. x. I <»8. (1646.) Es ist geklagt worden, daß Constanz von den oberhalb der Stadt a»>^ A

thurgauischem Boden in die Schiffe geladenen Waaren Zoll fordere, auch die Schiff- und Handelsleute untel A
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Anwendungvon Gewalt zur Bezahlung anhalte. — Dein Landvogt wird geschrieben, sich mit dem Land¬
schreiber bei erster Gelegenheit nach Constanz zu verfügen und mit Stadthauptmann, Bürgermeister und
Rath daselbst zu reden, daß dieses Verfahren beseitigt »verde, da die Obrigkeiten es nicht dulden könnten.
Absch. 1098. t. 4ttll. (1646.) Auf geschehenen Antrag, daß man im Thurgau auch Zoll nehmen sollte,
iß Mai» der Ansicht, daß es so lange bei dem Alten verbleiben solle, als Constanz und andere Nachbarschaf¬
ten es auch bei dem Herkommenverbleiben lassen. Absch. 1698. ää.

ü. Zu Stein.
Art. 47O. (1648.) Die Stadt Stein hatte von Vieh, das über thurgauischcn Boden, aber nicht

über die Brücke oder durch Stein getrieben wurde, Zoll gefordert.' Auf das Schreiben des Landvogtes, der
darüber Beschwerde führt, wird geantwortet, er möchte in gleicher Art, wie hieher, auch nach Zürich schrei¬
beil, was ihm wegen der netten Zvllforderung der Stadt Stein begegnet sei, und begehren, daß sie die
Ärigei» von solcher Neuerung abwählten oder dafür Briefe und Siegel vorlegen möchten. — Aus der Antwort
^rd „»an entnehmen können, ob die Steiner die Sache aus sich oder auf Zürichs Rath angefangen haben.
Falls der Ammann zu Bernang, welchem wegen des verweigerten Zolls eii, Stück Vieh arrestiert worden
Üh zu Schaden kommen sollte, mag ihm der Landvogt wieder zu dem Scinigcn verhelfen. Absch. 1153. a.

IS. Anstände mit dem Abt von St. wallen.

Art. 47t. (1627.) Der Landvogt im Thurgau klagt, daß die fanctgallischen Verwalter in den
Gedern Gerichten des Thurgaus, wo das Malefizgericht den zehn Orten gehört, dem 1567 errichteten
Ertrag nicht nachkommen und sowohl die Ehebrüche als andere hochsträfliche Sachen nicht für malefizisch
^kennen wollen. — Weil man dießmal keinen vollständigen Bericht hat, werden die genannten Punkte in
e» Abschied genommen; inzwischen soll aber der Vertrag von 1567 fleißig aufgesucht werden. Absch.

^1. i. 472. (1630.) Die thurgauischcn Amtleute bringen verschiedene Beschwerden vor, welche ihnen
bon den sanctgallischeu Amtleuten an den Orten, wo das Gotteshaus die nieder» Gerichte, die Obrigkeiten
^ber die hohe Gerichtsbarkeit und das Malefiz haben, dem zwischen dem Gotteshaus und den regierenden
^rten geinachtenVertrag entgegen, sowie auch „außerhalb desselben begegnen". Als solche Beschwer-
^ werden angeführt: 1) Die fanctgallischen Amtleute wollen nicht zugestehen, daß die Ehebrüche malcsi-

seien und von dem Landvogt in der hohen Obrigkeiten Namen bestraft »verde», während dieselben doch
^ ganzen Landgrafschaft Thurgau laut aller Landvögtc Rechnungen für malefizisch gehalten »verde».
^ Tie fanctgallischenAmtleute unterfange»» sich, dem Inhalt des Vertrages entgegen die malcfizischen

w'evcl nicht mehr in den Gerichte»», wo sie begangen worden und die Beklagte», sitzen, zu berechtigen,son-
Ziehen solche nach Wyl, »vo der Fürstabt die hohe»» und die nieder» Gerichte hat, damit sie die Fehl-

,^e>» „ach ihrem Gefallen strafen und de»» Landvögtendie ihnen gebührenden Strafen entziehe»» können.
'/ Tic lassen sogar Personen aus denselben Gerichten gefänglich nach Whl führen, tvas sonst ohne Beivil-
'guiig des Landvogtes und nach dem früher übersandten Revers nicht geschehen soll. 4) Wenn eine solche

^Aäumdete Person „landtrünig" gewordcn ist, so schlagen die sanctgallischen Amtleute trotz der Protesta-
lvi» des Landvogtes die Hand auf das verlassene Gut, während doch laut Vertrags Alles der hohen Obrig-
^ verfallen ist. 5) Die sanctgallischen Amtleute »vollen auch nicht zugestehen, daß, »venu Einer auf den
Uder» freventlicher Weise schießt, der Landvogt kraft des ihm zustehendcn Malefizes einen solchen bestrafe.
^ Z" Summen Einer im Zorn nach seiner eigenen Mutter mit einem „Bccki" geworfen habe, sei die
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Bestrafung dem Landvogt entzogen und von den sanctgallischen Amtleuten vorgenommen worden. 6)

Hofammann zn Whl habe vor Jahren eigenmächtig ohne vorhergegangene Anzeige oder Ncchtsbvt denen /

Puppikon bei hoher Ungnade geboten, keinem Landvogt mehr zu schwören, während sie doch bisher /

schwören sich nicht geweigert hätten. In diesem Jahre habe der Statthalter die von Puppikon nach

citieren lassen, damit sie ihm huldigen. Diese haben es zwar nicht thun wollen und eingewandt, daß s>^

immer dem Landvogt je zu zwei Jahren zu Weinfelden gehuldigt Hütten. Obgleich der Landvvgt de»'

Statthalter deßwegen geschrieben habe, wolle dieser von der Neuerling doch nicht abstehen. Etliche Thu>^

ganer, die nicht zu der sanctgallischen Mannschaft gehören, habe man eigenmächtig zn der Musterung nais'

Zuzwyl gezogen. — Diese Beschwerden glaubt man nicht unbeachtet lassen zu dürfen. Weil dieselben di»'

Städte Bern, Freiburg und Solothurn, die am Landgericht und am Malefiz gleichfalls Antheil habe>^

auch berühren, so nimmt man die wichtigsten Beschwerden in den Abschied, damit dieselben, wenn die sanc^

gallischen Amtleute sich inzwischen nicht bequemen sollten, auf künftiger Jahrrechnung wieder vorgebracht

werdeil und die Obrigkeiteil ihre Gesandten darüber instruieren können. Absch. 546. u. 173. (1637^

Das Gotteshalls St. Gallen glaubt befugt zu sein, in Lehenstreitigkeiten zwischen dem Lehenhcrrn u»^

Lehenmaili, im Thurgau und anderswo die Lehenlente vor sein Lehengericht zu citieren und den Strc^

daselbst zu erörtern, was früher mehrmals geschehen sei. Dein widersetzen sich aber Landvogt und Ai»^

leutc des Thurgaus als einer beschwerlichen Neuerung. Nachdem man die Begründung der Abgeordnet^

des Gotteshauses einerseits, den Landvogt und die Amtleute andrerseits angehört hat, wird erkannt, da^'

Letztere bei ihrem Posseß und dem alten Herkommen, bei der Judicatur in Lehenstreitigkeiten verbleibet

und daß ihnen von der Gegenpartei die Kosten sollen ersetzt werden. sSpruch Pom 11. MaiZ Absch ^

815. 1. 173. (1637.) Gesandte des Abtes von St. Gallen legen ein Schreiben desselben vor, betreffet

das prätendierte Lehengericht im Thurgau und anderswo. Sie beklagen sich über die Amtleute des Thut'

gaus, weil durch dieselben dem Gotteshause ganz unleidlicher Eintrag in die Lehen und Lehengerichte

schehe, und verlangen, gestützt auf die kaiserlichen Befreiungen und vielfache durch die Eidgenossen de»"

Gotteshause ertheilte Freiheiten, „daß der Fürstabt Lehengericht und Recht ans des Gotteshauses Gru»^

und Boom um des Gotteshauses Eigenthum, und mit seinen geschworeilen Lehensleuten, wo auch dassä ^

bige Eigenthum und die Lehenleute innerhalb oder außerhalb des Gotteshauses Landschaft gelegen, habe»^

und brauchen möge." Nachdem man die einläßlichen Begründungen der Gesandten, deßgleichcn des Land ^

vvgts und der Amtleute und der vier verordneten Ausschüsse des Thurgaus angehört hat, wird iN^ ^

Mehrheit erkannt, daß es bei dem Beschluß vom 11. Mai dieses Jahres verbleiben solle. Zürich, Lucer» ^

und Zug, weil nicht so weit instruiert, nehmen die Sache -eck rotersnäum. Absch. 823. r. 175. (163?1'

Der Landvogt berichtet den katholischen Gesandten, daß der Abt zu St. Gallen aus Anlaß von zwei Lehe» '

ftrcitigkeiten einmal fremde Richter geschickt, das zweite Mal den Beklagteil außerhalb des Thurgaus citiell ^

habe, während sonst alle Lehenstreile im Thurgau von den Amtleuten entschieden worden seieil, von denen d>< ^

Appellation an die regierenden Orte gegangen sei. Der Prälat sei zwar mit seinen Ansprüchen zu Bade» '

abgewiesen worden, habe aber von etlichen Orten eine Revision erhalten, so daß die Sache auf letzter Tagsatzuns

zu Baden wieder zur Behandlung gekommen, aber wegen ungleicher Instruction unausgemacht geblieben st'

In einem Schreiben vom 19. October hatte sich endlich der Prälat an etliche Orte gewendet mit dem M ,

gehreil um Schlitz und Schirm und der Klage über ihm zugefügtes Unrecht. Die Gesandten verweisen d«'

Sache auf die nächste Zusammenkunft zu Badeil. Absch. 836. ä. 17<i. (1637.) Der Lehenstr^ ^
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zwischen dein Gotteshaus St. Gallen und den Amtleuten des Thurgaus wird abermals vorgebracht. Der
zpandvogt verantwortet sich vorerst in Betreff des von dem Prälaten jüngst an Schwyz erlassenen Schrei¬
ens, worin er und die Amtleute „hoch taxiert lind angerührt werden". Die Abgeordneten des Gottes-

Muses halten die ergangene Erkanntniß für kein Urtheil, weil die Sache nie zu Recht geseht worden sei.
si^chlieszlich wird von den Gesandten der sieben regierenden Orte erkannt, daß Landvogt und Amtleute sich
eB Bezug auf gedachtes Schreiben wohl verantwortet und in Allein nur ihre Pflicht gcthan haben. Was
ll^e Hauptsache betrifft, so läßt es die Mehrzahl der Gesandten bei den ergangenen Erkanntnisscn, Nrtheilen
«Pud Ortstiinincnverbleibe». Zürich und Lucern erachten, daß die sanctgallischen Abgeordneten in ihren Probatio-
M'n »iid weiter» Beweisen wohl hätten ferner angehört werden dürfen, und nehmen die Sache in den Abschied.
!»' bsch. 838. n. 177. (1638.) Eine Abordnung des Gotteshauses St. Gallen bringt eine weitläufige Deduc-
ct wn vor, worauf der Streit wegen der Lehcnsachen beruhe, woher des Gotteshauses Rcchtsamcherrühren,
chünd von welcher Beschaffenheit sie seien. Sie versichern, daß sie den Obrigkeiten ihre Jurisdiction nicht

schmälern gedenken, sondern dem Gotteshause nur seine seit Jahrhunderten von ihm besessenen Rechte
Minen wollen. Die fraglichen Lehen seien von der Art, daß sie dem Lehenherrn keinen andern "Ruhen

eilRage», daß ^ Lehenmann schuldig sei, ihm treu und gewärtig zu seil,. Eine andere Quelle des
>t reges sei die. daß von den Amtleuten die Sache so ausgelegt werde, als ob das Gotteshaus eine beson-
e» r durchgehende Jurisdiction auf die Lehen suche. Sie bitten, man möchte die Sache gründlich unter-
^ katholischen Gesandten erklären sich schließlich dahin, auf nächster Taglcistungzu Baden die

ac,e gründlich zu erörtern und Zürich Ztenutniß von diesem Entschluß zu geben. Diejenigen Gesandten,
h rn L)rte bereits ihre Stimmen gegeben haben, machen den Vorbehalt, daß der obige Beschluß dei,selben
,t ">ieu Abbruch thun solle. Absch. 842. m. 178. (1638.) Die lehcngcrichtlichen Ansprüche des Gottes-

^Alei, kommen abermals zur Sprache. Nach Anhörung beider Parteien wird beschlossen, daß
bei der im verwichencnMai von den zehn Ortei, gegebenen Erkanntniß, deren erfolgten Bestätigung

»>wid den ertheilten Ortstimmen verbleiben solle. Dem Landvogt und den Amtleuten wird bezeugt, daß sie
li l dieser Sache aufrecht und redlich gebandelt haben. — Zürich wünscht, daß es bei dem hergebrachten
l Ruössischeu Brauch verbleibe, dergestalt, daß die Verrechtfertigung solcher streitigen Lehen vor dein Ge-
^ ' darunter dieselben gelegen sind, vorgenommen werde, es wäre denn, daß solche Lehen von dem Gerichte
> > au den Prälaten zu St. Gallen und dessen Lehengericht zur Entscheidung gewiesen würden, was
' der vorgebrachten Urkunden bisweilen geschehen sei. Wenn zwischen dein Lchenherrn und dem

MlManii wegen des Lehens Streit entstehe, solle jeder Theil Sähe in gleicher Zahl innerhalb der Eid-
! Rnvsse,, erbeten und von diesen der Streit entschieden werden. Sollten diese in dem Urtheil zerfallen, so
k "'dgr der beklagte Lehcnmann den Obmann suchen: Alles den gemeine» und besonder» Freiheiten, sowie dem

udfriede» ohne Schaden. — Lucerns Gesandtschaft hat den Befehl, beide Parteien anzuhören und der einen
i ^ audern z» dem zu verhelfen, was ihr gehören möchte, aber mit dem Urtheil „nicht so rauh heraus-
> Nähren". Die Sache wird in dei, Abschied genommen in der Hoffnung, daß die beiden Städte nach Er-
! ^gung Gewahrsame sich der Mehrheit anschließen.Absch. 844. I. I7tt. (1638.) Die Abgeord-

"Aen dez Gotteshauses St. Gallen beschweren sich vor den zehn regierenden Orten, daß so viele kaiserliche,
^ ^gliche und eidgenössischeBriefe und Siegel in der Lehensstreitigkeitunberücksichtigt bleiben, und erklären,

R wenn diejenigen Orte, welche ihre Stimmen von sich gegeben haben, dieselben nicht zurückziehen,das
" wshaus das unparteiische eidgenössische Recht anrufen werde, und rufen namentlich den Beistand der
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Schirmorte an. Ferner bitten sie, man möchte doch sie wegen des Easns eines einfachen Ehebruchs S d

hören nnd denselben nicht malefizisch erklären, sondern bei der bürgerlichen Strafe und der Form der ^ ß

träge verbleiben. Die Gesandten beschließen nochmals, daß es bei dem, was die zehn Orte letzten O t>

und die sieben Orte im letzten November sowohl in Betreff der Lehenstreitigkeitcn als der Ehebrüche crka»« Z

haben, sein Verbleiben haben solle. Katholisch Glarus behält sich vor, sich dem Conccpte von Zürich! ^

accommodieren. Absch. 844. im (1638.) Auf die Anfrage des Abtes von St. Gallen, zu v

sich die Orte auf seine gegen den ihm zu Baden (Art. 178, 179) ertheilten Bescheid eingelegte Protestatio ^

nnd Berufung ans das eidgenössische Necht entschlossen hätten, wird geantwortet, daß es bei dem gesälltl g

Urtheil und den errichteten Briefen und Siegeln sein Verbleiben habe, und daß man die Rechte und M L

heilen der regierenden Orte nicht werde schmälern lassen. Lucerns Gesandtschaft will es zwar bei de« t

Mehr bewenden lassen; weil aber ihre Herren und Obern erachten, daß in Beziehung ans die Lehengerich ^

die Sache noch nicht klar sei und sie dcßwegcn noch keinen Entschluß gefaßt hätten, nimmt sie diese Sa«! !

in ihren Abschied. Absch, 851. o. I8l. (1638.) Von dem Prälaten von St. Gallen ist ein Schreib« "

eingelangt, betreffend das ergangene Urtheil wegen des Lehengerichtes im Thurgau und die Bestrafung d !

einfachen Ehebruchs in des Gotteshauses Niedern Gerichten daselbst. Abgesandte des Prälaten protestier« ?

abermals gegen dasselbe und bitten um unparteiisches Necht, widrigenfalls sie sich anderswo darum bcw? '

ben müßten. Ebenso protestieren sie dagegen, daß über den rheinthalischen Weinlauf und den ewigen V«« ^

spruch etwas verhandelt worden sei, wobei des Gotteshauses, das doch auch ein Interesse dabei habe, Z« -

wider dem alten Nebbrief gar nicht gedacht werde. — Die Gesandtschaft Zürichs nimmt dieß einfach in b«

Abschied, ebenfalls die von Lncern; diese ist aber der Ansicht, man sollte in des Prälaten Kosten zusamme« s

kommen, um eine Revision vorzunehmen. Die Gesandten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug b

trachten die Sache als abgemacht und nehmen nichts in den Abschied. Glarus ist derselben Ansicht, nun««« '

aber die Sache in den Abschied. Absch. 864. I, 1,82. (1638.) Der Abgesandte des Abtes von 6

Gallen begehrt zu vernehmen, ob die Gesandten wegen des thurgauisches Lehenstreites mit besonderm Ä

fehl abgefertigt seien. Der Abt fühle sich durch das jüngst zu Baden gefällte Urtheil höchlich beschul

zumal wenn es dabei verbleiben sollte. Man möchte dafür sorgen, daß ein gütlicher Vergleich zu Sta««'

komme. Der Abt habe beabsichtigt, den Landvogt zu Sargans wegen der Schmährcden zu berechtigt

weil aber die Gesandten von Schwpz angedeutet hätten, es würde, falls der Abt an ihre Obrigkeit de«

wegen ernstlich schreibe, gebührende Satisfaction erfolgen, so möge es für dießmal sein Bewenden habt

— Die Gesandten, in Beziehung auf den Lehenstreit ohne Instruction, nehmen das Vorgebrachte in d«

Abschied. Absch. 874. a. 185t. (1639.) Dem Landvvgt nnd den Amtleuten wird befohlen in Bezieh»«'

auf den in den Niedern Gerichtsherrlichkeiten des Prälaten von St. Gallen begangenen Todtschlag «

keinem Punkte nachzugeben, da alle „Haupt- und anhangende Actiou" den hohen Obrigkeiten gehör«

Absch. 912. v.

»0. Anstände mit dem Bischof von Konstanz.

Art. 181. (1620.) Denen von Basadiugen soll kein Fürschreiben mehr an den Bischof von (!»««

stanz wegen Wiederlösung der Niedern Gerichte ertheilt, sondern dieser bei Briefen und Siegeln gelas?

werden. Absch. 110. o. 183. (1627.) 1) Das Schreiben der Gebrüder Schobinger von St. Gallen ««

die fünf katholischen Orte wird verlesen. Damit die Sache ein Ende erreiche, sollen die Obrigkeiten ih«
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Gesandten auf die Jahrrechnung mit Befehl versehen. 2) Da verlautet, der Bischof vou Coustauz präten¬
diere die Mannschaft zu Arbo», so wird Luccrn ersucht, in der Cauzlci nachzusehen, mit was für Gewahr-
lwnc» man deßwcgcn versehen sei. 3) Weil sodann der bischöfliche Vogt Segesser sich ungereimte und nach¬
theilige Proceduren erlaubt, so soll Lucern durch seine Gesandten auf die Jahrrechnungdemselben ernstlich
Zusprechen lassen. Absch. 431. (Man sehe über den Handel der Schobinger Justizsachen: Verschiedenes
Ar. 88—gg.) H gzp. (1W7.) i. Die Gebrüder Wolfgang und Gottfried Schobingcr von St. Gallen bitten
^"u Hülfe und Rath wegen Erlassung der ihnen von Beat Jakob Segesser, fürstbischöflichcm constanzischem
^ugt zu Arbo», ihres Erachteus unbilligerweise auferlegten Strafe, deßhalb angelegten Arrestes und ergan¬
gener Kosten. Da der Bischof zu Coustauz deßwcgcn geschriebenund unter Andern? auf eine Confercnz
gedeutet hat, so wird für rathsam erachtet, wegen dieser und anderer Sache?? eine» Conserenztag anzusehen,
^u diese»? Ende hin soll je einer voi? den dicßmal anwesenden Gesandten der sieben regierenden Orte auf
^uiiittag de?? 22. August a. K. zu Frauenfeld erscheinen. Wem? dein Fürstbischof Zeit oder Ort nicht be-
^bt, so ex hieß beförderlich Zürich mittheilen. Der Landvogt wird beauftragt, die deßwegeu in?
thurgau angelegte?? Arreste zu relaxieren, wie man denn auch hofft, der Fürstbischof»verde nicht minder
gnädig befehle??, daß die zu Arbo?? angelegten Arreste gleichfalls aufgehoben »verde??, um was man denselben
^»ndnachbarlich ersucht. 2. Weil bei dieser Conserenz Sache?? behandelt »verde?? möchten, welche die Amtleute
"u thurgau berühren, und mau dann »vcgci? des streitige?? Cauvnicats zu Zurzach und über andere Punkte
wehr, welche die Grafschaft Baden betreffen, verhandeln »vird, so wird den? Landschrciberder Grafschaft
Baden besohle??, sich auch nach Frauenfeld zu begebe??. Absch. 435. r. S. Grasschaft Baden Art.

48<jlz. (1627.) Gesandte des Bischofs zu Consta??; erscheine?? Samstag den 28. August. Räch
'Rundlicher Begrüßung lege?? sie ei» Memorial vor, enthaltend etliche Motive und Ursachen, warum die
^>?"lchaft zu Arbo?? den? Bisthum Consta??; zuständig sei. Zugleich äußer?? sie sich, daß die unfreund-

we» Klagen und Umtriebe der Schobiuger nicht wenig befremden. Wenn sich dieselbe?? über die zu Arbo??
wieder sie ergangene Prvcednr zu beschweren gehabt hätte??, so hätte?? sie ai? das bischöfliche Hofgerichtzu
Consta»; appelliere?? und voi? da vermöge des i. I. 1509 zu Zürich errichtete?? Vertrages die Sache nach
Baden vor die Gesandten der Eidgenossen ziehen können. Ii? Betreff der Mannschaft lassen es die Gesand-
te>? bei de?? eingelegte?? Motiven bewendeu. Der Bischof könne selbige nicht falle?? lassen, zumal da er
wiche vo?» den? römischen Kaiser z»? Lehe?? trage laut Lehenbriefs, der erst von? jetztrcgicreuden Kaiser de??

Aug?ist 1626 den? Bischof crtheilt worden sei, darin die Mannschaft zu Meersburg, Arbo??, Thüngcn
w>d Reukirch specificiert begriffe?? sei. Sollte den? entgegen etwas verabschiedet »verde», so müßten sie da¬
wider protestiere??, und der Bischof »väre genöthigt, die Sache au de?? Kaiser als Lehcnherruund ai? die
Kurfürsten gelange?? zu lasse??. — Hierauf läßt man durch de» Landschreiberzu Bade?? und den in? Thur-
gau dch Motive und Gründe, daß die Mannschaft zu Arbo» nicht den? Bischof, sondern de?? siebe?? Orten
Zuständig sei, in Schrift verfasse?? und die Gründe des Bischofs gleichfalls schriftlich widerlegen. — Alsdann
werden zu mehrerer Jusormativn die Gebrüder Schobinger einerseits, Beat Jakob Segesscr, Vogt, wie auch
Ttadtaininann und Rath zu Arbo?? andrerseits in? Beisein der bischöfliche?? Gesandten angehört. Weil diese
k""e>? Befehl habe??, über das Factum disputiere??zu lasse??, sonder?? allein ii? Beziehung auf die Strafe
etwas nachzulassen, so vergleicht mau sich mit denselben dahin, daß die Schobinger diese Sache zuerst vor

Hvfgericht zu Consta»; appellationsweisegelangen lasse??; wenn sie sich durch das Urthcil des Hvfgerichtcs
beschwert finden, so mögen sie nach Inhalt des Vertrages voi? 1509 an die Eidgenossen zu Baden appel-



1536 Thurgau.

lieren, und diese Appellation soll ihnen nicht benommen sein. Die angelegten Arreste sind aufgehoben,!
daß jeder mit dem Seinigen ungehindert verfahren mag. Absch. 441. K. 187. (1627.) In Bezieht
auf das die Mannschaft von Arbon betreffende Mißverständlich bieten sich die bischöflichen Gesandten »-
wenn man ihnen Vermittlungsvorschläge machen wolle, dieselben all rsksrsnänm gern anzuhören. W
nun unter Andern: auch des 1596 zu Baden errichteten Abschiedes Erwähnung gethan worden ist, wo a>»
wegen dieser Mannschaft disputiert wurde, so stellt man den bischöflichen Gesandten als freundlichen M
schlag einen Abschied zu, welcher nichts Anderes enthält, als was in dein genannten Abschiede enthalten >!
Mit Bezug auf die Abstrafung der Knechte, die wider Verbot in den Krieg ziehen, soll es bei dein 6. A
tikel des 1509 zu Zürich errichteten Vertrages verbleiben. Weil dieser Vorschlag aller Billigkeit gemäß >«
so hofft man, daß sowohl der Bischof als die Obrigkeiten sich denselben werden belieben lassen. Absch. 441. «

188. (1627.) Vergleich, die Mannschaft zu Arbon und Horn betreffend, 2. Septembe
1627. Wir von Stätt und Landen der Siben des Thurgöws regierendeil Orthen, nämlich (folgen di
Namen der Gesandten iin Abschied vom 22. August Nr. 441) bekhennend und thun khnnd allermennigkliche»
mit dißcrem Brief: Demnach zwischen dem Hvcbwürdigen Fürsten und Herreil. Herrn Sixt Werne»
Bischofen zu Costantz, Herren der Reichenall lind Oeningen etc. an einein, so danne unseren Herren u>»
Oberen den Siben des Thurgöuws regierenden Orthen an dein andern Theil wegen der von Vogt, Statt
Amman» und Rath zu Arbon, bedcn Gebrüderen, Wolfgang und Gvttfriden den Schowingeren von St. Galle»
bewußter ufgelegter Straf, ein Gspan und Mißverständtiiliß, antreffent die Mannschaft allda zu Arbo«
(darbeh denn auch Horn in gleichem Verstand zu halten ist) entstanden und sich zugetragen, daß solche««
nach Hochgcdacht Ihr Fürstlich Gnaden und unser Herreil und Oberen etc. Ursach genommen, zu Hinll
gung dises Streits einen Conferenz-Tag allhar nacher Frauwenfeld anzusetzen, bcy welchen, dann von Jh«
Fürstlich Gnaden wegen erschinen sind die edlen, vesten lind hochgelehrten Herrn Erasmns Pascha, dä
Rechten Doctor und Cantzler, und Conrad Niccius, Doctor, beed Fürstliche Rhät, und dann wegen Hör«
die ehrsamen Marthe Roschach, Jacob Häringer und Bernhart Pilgert, welche gleichwohl deßthalb nicht«
Sonderbares inoviert, sonder sich allein absonderlich (gleich wie die Ainvält der Statt Arbon) angemell
haben: uff welches, nach dem wir bcederseiths Gesandten uns anheüt dato zusammen verfügt, unsere Moll
ven, Gründ und Ursachen, warumb jeder Theil vermeint, daß ihine die Mannschaft an dißen beeden Orthe»
znstendig sehe, so wol schrift- als »lündtlich gegen cinandercn der Lenge nach fürgebracht und sonsten deß-
wegen vil underschidliche Discurs zu jedes Theils Behelf gebraucht, haben entlichen wir, die eidtgnößische»
Abgesandten, uf Ihr Fiirstlich Gnaden abgeordneten Gesandten Bewilligungzu Hinlegung entstandene»
Mißverstandtsund Erhaltung guter fründtlichen 'Nachbarschaft uf Hindersichbringen und zu beederseit«
OberkeithenRatification und Gutheißen nachfolgend Mittel für billich uild schidlich erkennt und fürge¬
schlagen : Daß es der Mannschafthalb zu Arbon und Horn allerdings wie von Altem har bestohn und
verbleiben solle mit diser außtruckenlichen Erlüterung und Anhang, dieweil unser Herren lind Oberen uill
wir nie ailderst darfiir gehalten, wie auch noch, daß nach Eroberung des Thnrgöw's die Statt und Schloß
Arbon mit Horn und ihren Glideren in den Bezirk der Land-Grafschaft Thurgöüw gehörig, und also vo»
Landts-Schirms-Oberkeith wegen die Mannschaft so wol als zu Bischoffzell Unseren Herren und Obere»
ohne alles Mittel zugehörig gewesen, wie auch noch, laßen wir es nochmahlen bey demselben gentzlich ver¬
bleiben, und disem Werck kein anderen Verstaubt geben, dann daß in zutragenden Fählen, da unser Herre»
und Oberen (darvor Gott sehe) mit Krieg angefochten wurden, daß sy die von Arbo», Bischofzell u»d

/
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Hör» darzu nit minder dann anderen unßercn Herren und Oberen Underthanen im Thurgöüw in ihren
^cschäften und Zlöhten zu brauchen Fug, Recht und (Gewalt haben, wie dann von Alter har geübt und
gebraucht worden ist; der Abstraffnng halber aber der Knechten, so wider Verbot in Krieg ziehen, soll es
beh dem sechsten Articul des Vertrags Anno fünfzehenhundert und nenne zu Zürich ufgericht gcntzlich ver¬
bleiben, hierinnen aber Ihr Fürstlich (Gnaden und der Stift heiter und lnthcr ihre Gerechtigkeiten der
^vbe» und niederen Oberkeiten, des Malefizcs und andere» darzu dienenden Sachen, wie auch denen von
Arbo», Bischofzell und Horn ihre bißhero gehabten Frehheiten, Gnaden, Recht und Gerechtigkeiten der
britische,, Sachen vor- und ußbehalten, mit der auch weiteren Erlütherung,daß die von Arbo», Bischofzell
u»d Hör» sich si, Kricgs-Leufen gar und gantz wider die Stift keineswegs brauchen laßen, noch wider die-
K'lbcn zuchx,,. ^ sich ^tragen, daß nnßer Herren und Oberen (darvor Gott seh) mit Krieg angefoch-

und gleich ein Bischoff oder dero Stift zu Eonstantz sich in demselben Krieg wider sy auch einmischen
U'urdcu, daß dannethin die von Arbo» und Horn kcintwederen Thcils ssichs annehmen, sonder still sitzen und
Ucb neutral halten sollen. So aber künftiger Zeit ein Stift mit Krieg angefochten fwurdes, so sollen die von Arbo»
u»d Horn einem Herren und Vogt von des Bischofs wegen dasclbsten zu Arbo» Hilf zethnn schuldig und
^rlnmdcn sein, in all Weis und Blaß, als andere der Stift Schlößer und Leuth in der Eidgnoßschast
^uen, Herren und Bischof zu Constantz zu Errettung und Schirm des Bistumbs Hilf schuldig und verbun-
^u sind, ungeverlich, der zuversichtlichen Hofnung, Ivan solches abgercdtermaßen an gehörigen Orthen

^'üwlich referiert und des ein und anderen Theils Motiven wol erwogen werden, es werden sowol Ihr
fürstlich Gnaden als unsere Herren und Oberen ihnen solchen Fürschlag belieben und gefallen laßen. Zu
Bühren, Urknnd deßen, so haben wir obbemclten Abgeordneten von Horn uf ihr Begehren dißen Abscheid,
uut des frommen, vesten, nnsers gcthreüwcn lieben Landvogts der Landtgrafschaft Thurgöüw, Jacob Bran-
.^'^rgs, des Raths zu Zug, eignem Jnsigel bekreftiget und verwahrt zustellen laßen. So geben und be-

den anderen Monats Tag Septembris des scchszehcnhnndert siben und zwcntzigisten Jahrs. Absch.
. . Staatsarchiv Zürich.) 18k». (1630.) Sebastian Bilgerin Zweher von Evebach, bischöflich con-
^ ichcher Hofmeister und Obervogt zu Kaiscrstuhl eröffnet nach Ueberreichung eines Credeuzschreibens,der

uide Landvogt habe die nieder» Gerichtsunterthauen des Bischofs in der Gemeinde Egnach um 200
>en ae

habe».
dulden

gebüßt, weil sie mit Bewilligung ihres Vogtes und Pfarrherrn au einem Feiertage Heu eingcthau

biesir der Rath zu Bischvfszell laut alter Vertrüge ohne Einwilligung des Bischofs und
in Einwilligung des NatheS keine neuen Bürger annehmen. Seit 1611 und in Folge des der¬
lei» ^^bens habe sich die Bürgerschaft um die Hälfte vermindert und wegen der Religion wolle nun
schr- ^ Vermehrung der Burgerschaft befördern. Der Bischof habe endlich das Recht, den Stadt-
Ha»; ^ ^^lbst zu bestätigen. Run habe ein ehrlicher Manu sich verlauten lassen, mit seinem ganzen
bissig^ Stelle zu Thcil werde. Der Rath habe aber trotz

Schreiben einen andern vorgezogen. Diese Beschwerdepnnkte werden in den Abschied genom-
' -'lbsch. 5;zg r I tt». (1633.) Wvlfgang Schobinger von St. Gallen bittet, man möchte dem
bogt Segesser zu Arbo» befehlen, daß er ihm die Exemtion gestatten soll und ein Jnterccssivnsschrciben

>vivd ^ lvlches wird ihm an den Bischof von Eonstanz bewilligt, in welchem darauf hingedeutet
^ ' daß, wenn Schobingcr nicht geholfen werde, man den Handel aus künstiger Jahrrechnnngzur Sprache

^rde. Da aber von Noll und Abhberg ohnedieß nach Eonstanz abgeordnet werden, so wird
^ t»ger freigestellt, seine Sache durch diese vorbringen zu lassen. Absch. 628. o.
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17. Matrimo«tial- und Collaturstreit.

Art. Ittl. (1630.) Der Abgesandte des Bischofs von Constanz verlangt, daß die Matrimonial-

und Ehesachen im Tchurgan und Rheinthal, den Abschieden und Verträgen gemäß nnd ohne Unterschied

der Religion, an den Bischof als den Ordinarius dieser Lande gewiesen und von dem bischöflichen Eonsisto-

rium nnd Chorgericht zu Evnstanz benrtheilt werden. — Die Gesandten Zürichs erwidern, man werde

hoffentlich nicht daraus bedacht sein, in consistorialischen Sachen dem geübten Branche in etwas Abbruch

zu thnn. Den Vortrag nnd die darüber empfangene schriftliche Erläuterung des bischöflichen Abgesandten

wollen sie zu Händen ihrer Obrigkeit in den Abschied nehmen, welche darauf gebührenden Bescheid geben

werde. Die übrigen Orte nehmen dieß auch in den Abschied, damit ihre Obrigkeiten mehrern Bericht

erhalten nnd sich darüber nach Nothdurft entschließen können, obgleich dieselben sonst ihres Theils mit dem

Bischof in diesen Dingen keinen Streit haben und dergleichen Sachen jeder Zeit dem Ordinarius zugewiesen

haben. Absch. 546. a. I(1630.) Uli Blum nnd Galli Renter von Altstätten, Bartle Zünder ab

dein Rnppen ans dein Nheinthal und Georg Hngendvbler, Müller im Thooß in der Herren nnd Oberen

hohen nnd der sanctgallischen Niedern Gerichten des Thnrgans berichten, als sie sich mit ihren jetzigen

Hausfrauen hätten verehelichen wollen, habe sich gezeigt, daß Blum mit seiner Hochzeiterin im dritten nnd

vierten Grad der Verwandtschaft, auch in etwas Gevatterschaft gestanden habe, Ritter aber im dritten

Grad verwandt gewesen sei. In welcher Verwandtschaft Zünder gestanden, habe niemand gewußt. In

Beziehung auf Hngendvbler habe sich allein eine Gevatterschaft herausgestellt. Räch bisherigein Branche

hätten sie bei dem Chorgericht zu Zürich die Dispensation eingeholt nnd sich theils zu Zürich, theils im

Thurgau nnd Rheinthal einsegnen lassen. Hierauf habe der Abt von St. Galle» die Rheinthaler wieder

von einander, den Hngendoblcr aber aus den Gerichten bieten lassen. Sie bitten, man möchte bei de»

sanctgallischen Abgesandten sich dafür verwende», daß die getrennteil Eheleute wieder zusammen gelassen

werdcii, Hngendvbler aber der ihm obliegenden Beschwerden entladen werde. — Die sanctgallischen Abge¬

sandten beklagen sich, wie früher schon ans der Jahrrechnung, daß Zürich sich linterfange, die Ehesachen

aus dem Thurgau und Rheinthal vor sein Ehegericht zu ziehen, besonders wenn die beiderseitigen Parteien

seines Glanbens seien. Es sei dieß dem Herkommen des Gotteshauses St. Gallen, den alten Abschieden

und Mandaten gänzlich zuwider. Die Ehesachen im Thurgau sowohl als im Rheinthal gehörten vor de»

Bischof zu Evnstanz und nicht gen Zürich. Zum Beweis dessen legen die Abgesandten einen Auszug unter¬

schiedlicher Abschiede vor. — Der Abgesandte des Bischofs dringt darauf, nichts Präjudicicrliches einschlei¬

chen zll lassen. — Zürich erklärt, daß es in die beigebrachten Abschiede nie eingewilligt habe. Mit Bezug

aus die gedachten streitigen Ehen ans dem thurgau und Rheinthal habe es nur gethan, wozu es befugt

gewesen sei. Die übrigeil Orte möchten ihm an der schon lange bestehenden Hebung keinen Eintrag thn»

und es dem Landfrieden gemäß, was seiner Religion anhängig sei, verrichten lassen. — Rachdem die sanct¬

gallischen Abgesandten und Zürich repliciert haben, geben die katholischen Orte folgenden Spruch:

„ Ob nun wohl linser Getreue Liebe Eydtguoßen von Zürich zne ihrem Behelf und Bescha¬

llung einer z>ci85w8nni vil nnderschidliche Actus und Persohnen sürgezeigt, welliche eine lange Zeit hero dc>^

Ehegricht bei ihnen besnvcht habend, darnnder aber auch behgebracht worden, daß vil derselbigen wider¬

sprocheil nnd gar widerthriben, etliche aber geduldet worden in gneter Hossnnng und Meinung, die unsere

Gn. Herren lind Obern gehabt, daß es sürohin nit mehr geschechen solle, und nun zne Ehren znegelasse»

worden, iilinaßen da» solichs den Abscheiden nnd Mandaten im Rhinthal von Anno 1532 und sidthcrv s»'
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^ohl, salsj auch dem großen Vertrag von Anno 1532 im Dhurgenw und Abschyden cntzwüschcndt deß Fürst¬

lichen Gottshauses St. Kassen Undcrthanen und derselbigen äo Anno 1585 gentzlich zucwidcr ist, und dero-

^cgen, was etwan nnsere Amptleüth init bewilligten Citationcn auß ungleichem Vericht und Meinung möch-

te»t deine zuewidcr und ohne unserer Herren und Obern Wüßen oder Guethcißen verhandlet haben, uns

u> khein Weiß an unseren oder jemaudts habenden Frey-, Rechten und Gcrechtigkhciten laut Landtssridens

»> obbemcldten Abscheiden, Mandaten und großen Vertrag Rachtheil bringen kan noch soll: Dahcrv es

lürvhin bey obbemeltcn Abscheiden, großen Vertrag und Mandaten dissahls gentzlich bstan und pleibcn

l»ll; also daß bey höchsten Strafen an Ehr, Leib und Guct keiner unserer Underthanen, was Religion er

^»ch seye, jemaudts Anderen eitleren oder selbsten an fröinbdes Ehegricht laufen oder gehen solle, als

allein gahu Coustantz, dahin sie dan vil bemelte Abscheydt, Vertrag und Mandaten weysend. Gepictend und

spickend auch hicmit unseren Ambtleüthcn, Landvögten, LandschrcHk'er», Landammann und Anderen, so

^"hl im Thurgeütv als Nheinthal bei höchster Ungnad unserer gncdigen Herren und Obern, daß sie in

künftig nimmermehr kein Citation wider dißere nnsere Erkhantnuß an andere Ehegricht gebeut, zue-

laßeut noch gestattendt in khein Weiß noch Weg, sonder alles höchsten Fleiß und Ernsts nf solichc Sachen

l^end, und dißere unsere Erkhantnuß wahr, vest und unverbrüchcnlich zuc halten verschaffe». Damit aber

»»lere getreüwen lieben Eydtguoßen von Zürich gespühren mögent, daß tvir ihncit gern, was erleidcnlich

zue Gefallen ihnen möchtend, als erpietend tvir uns bey dem Hochwürdigen unseren Gnedigcn Für-

l^n und Herren, Hrn. Bischof zue Cvustanz und Abte zue St. Gallen durch unsere Jntcrcession so vil zuc

»Mnögen und zuc erhalten, daß die dismahls von ihnen, den Herren von Zürich entzwüschend obaugezog-

'^» Klegeren zugelaßne Ehen in ihrem Werdt und Weßen verpleiben mögend, doch daß es alsdan und

damit geendet und fürohin nit mehr gestattet werden, sonder dißer unser Erkhantnuß und Erleütherung

lurbashm ohne einichen verlieren Eintrag Volg und Statt bescheche, und deroselben nichts feruers zucwidcr

^'handlet, sondern nachkhvmmen werde.

Und deß alles zue ivahren, vesten Urkhund, so hat der edel und vest unser gethreüwe, liebe Landvogl

^ Landtgrasschaft Thurgeüw, Johann Escher, deß Raths und Oberster über das Statttendlin zuc Zürich,

l^» eigen Secret Jicsigel in Unser aller Rainen öffentlichen gehenckt an dißeren Brief, der gebeii ist

^ stbenden Ätonathstag Novembris, als man nach unsres Lieben Herren einigen Erlößers und Seelig-

»>achers Gcburth gezelt hat scchszechen hundert und dreißig Jahr.

Zürich hat sich nicht versehen, daß man in dieser Sache, wegen deren nichts zu Recht gesetzt worden,

^ lo fortschreiten werde; es protestiert gegen diese Erkanntniß, so wie gegen alles dasjenige, was man mit

^» Mehr in Religionssacheu und in Sachen, die den Landfrieden betreffen, beschließen möchte, und auch

^»i»>entlich gegen das, was wegen des Collaturrechtes verhandelt worden ist. Dasselbe geschieht von Seite

^'"» evangelisch Glarus. Die katholischen Orte verwahre» sich ihres Theils gegen diese Protestation und

klären, daß dieselbe ihrem llrtheil nichts benehmen solle. Zürich und die katholischen Orte nehmen die

bo» ihrer Gegenpartei vorgebrachten Beweise in den Abschied. Absch. 543. <1. I(1339.) S. Absch.

a. jZ33(1.) Zürich hatte in einem Schreiben vom 24. Rovembcr die jüngste Verhandlung

^ stchs katholischen Orte zu Frauenfeld eine unförmliche Procednr genannt, dawider protestiert und sich

"»l ein unparteiisches Recht berufen. Die katholischen Gesandten sprechen über diescs Verfahren ihr Be-

^'»lden aus und heben hervor, wie Zürich nach Bcrnang unlängst einen Prädicanten geschickt und dem Land-

befohlen habe, denselben einzusetzen, ohne daß der Abt von St. Gallen etwas davon wußte, und wie
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es den vom Abt nach Altstätten gewählten nicht habe anfziehen lassen. — Es wird Zürich schriftlich g'daz
antwortet, die frauenfeldische Handlung stütze sich ans alte Dokumente und Briefe, die man nicht ha>z„
„widertreibcn" können. Sodann gebe der Landfriede und der große Vertrag von 1532 genügenden
schlnß, so daß Zürich sich vieler Mühe hätte entheben können. Schon lange habe man gemerkt, daß Zür^,
in Landfriedens- und Neligionssachcn sich für die eine, die übrigen Orte für die andere Partei halte,
es den Landfrieden nicht nach seinem Inhalt und den alten Acten zuwider auslege, was man nicht gestHrb
ten könne. Sie senden Zürich eine Gegcnprotestation. — Damit der Fürstabt von St. Gallen und dsjch
Amtlente im Thurgau und Rheinthal nicht etwa zweisel», ob, was zu Franeiüeld verhandelt worden, ve^y
zogen werden solle, wird an das eine und andere Ort das Nothwendige geschrieben. Absch. 549. )vib

(1631.) Es tvird der Streit zwischen Zürich und den fünf Orten wegen der zu Frauenfeld ergebet
genen Erkanntniß zur Sprache gebraut. Die katholischen Orte beschweren sich über die Protestatio»
Zürich gegen die von ihnen zu Frauenfeld erlassene Erkanntniß wegen der Collatnren im Rheinthal »»den
der Matrimonialsachen im Thurgau. Sie geben nicht zu, daß jene Erkanntniß wieder Gegenstand ei»<--
Verhandlung werde, gestatten aber Züricb, seilte noch nicht vorgelegten Documentevorzulegen. Es wüau,
verabschiedet, daß solche Vorlegung der Beweisthümer von ihm nicht als neben einer Partei vor dem Ri^ch
ter, sondern jedes Theilcs Rechten ohne Schaden zu geschehen habe, und daß die Gründe jedes Theodor
allein von den uninteressiertenOrten zu einem Bericht ohne Fällung eines Unheils angehört werden sollte«
Zürich erklärt auch, daß es bei obschwebender Verhandlung und andern die 'Religion berührenden Sach'blo
die fünf Orte nicht als 'Richter anerkenne, und daß es nicht zugeben könne, daß in dergleichen Sachen »ai>oi
der Plnralität der Stimmen und Orte votirt werde. Hierauf theilt Zürich nach unterschiedlichen Re!to!
und Gegenreden seine Documenteund sernern Beweisthümerin Anwesenheit der constanzischen und diu,
sanctgallifchen Abgesandten ausführlich mit. — Der Abgesandtedes Bischofs von Constanz legt eine schritt
liche Protestationein, daß nichts verhandelt und verabschiedet werden möchte, was der Erkanntniß v^r
Franenfeldund der geistlichen Jurisdiction des Bisthnms Constanz nachtheilig sei. Deßgleichen protesüHli
der sanctgallische Abgesandte, erklärt, daß er von dein Fürstabtc keinen Befehl habe, sich in eine Disputation
einzulassen,sondern allein anzuhören, ob etwas Neues und was vorgebracht werde. Der Abt erwarte, dtze^
die ergangene Erkanntniß lind die vielfältigen Briefe in Kraft verbleibeil werden. Hierauf legt der AbM
sandte seine Gewahrsame und Documente auch vor und gibt über das Eine und Andere Bericht. — Zliüche
übergibt seine weitläufig vorgebrachten Deduclionen in Betreff der Collatnren im Rheinthal und der Ä'T«
trimvnialsachen im Thurgau und Rheinthal schriftlich, die katholischen Orte ihre Antwort und Widerlegt'»
Schließlich beruft sich Zürich den fünf Orten gegenüber auf ein unparteiisches Recht zu gleichen Sätzen
der eidgenössischenBlinde und des Landfriedens. Ueberdieß protestiert es auch wider die ganze Verhandle
von Frauenfeld, besonders wider die Besiegelung derselben durch den Landvogt Escher, deßgleichen ge^v
das von dem Abt zu St. Gallen in seinen Niedern Gerichten des Thurgans und Rheinthals Publicity
Mandat. Weil die Gesandten der fünf katholischen Orte das Rechtsbot nicht annehmen wollen, so drüt>
Zürich ernstlich darauf, daß mit der Executiv» der Erkanntniß von Frauenseld innegehalten und alle HaM
lung dem in solchen Fällen üblichen Branche gemäß bis zu Austrag der Sache eingestellt werde, jt-»
Theiles 'Rechten ohne Schaden. An allem Unheil, das aus der Nichteinstellung entspringen könnte, »'H'
Zürich keine Schuld tragen und dagegen protestiert haben. Zugleich ersucht Zürich die uninteressiert
Orte Bern, Basel, Freiburg, Solothnrn und Scherfhausen, vermöge der eidgenössischen Blinde und d
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Landfriedens ihm zu dem unparteiischen eidgenössischenRechte zu verhelfen. Die uninteressierten Orte stellen
^ as Ansuchen, daß beide Theile um des Friedens und der Einigkeit willen ihnen gestatten möchten, Mittel
.»u lucheu, durch welche der Streit gütlich beigelegt werden könnte, jedoch den Rechten jedes Theiles mibe:
1 ladet. Die Gesandten Zürichs wollen dieser gütlichen Jnterpositionnicht entgegen sein, zumal sie verhof-
len, dieselbe bei ihren Herreit und Obern verantworten zu können. Die Gesandten der fünf katholischen Orte
.a'cn keine Pollmacht, sich gütlich oder rechtlich einzulassen.Sie sowohl als die Zürichs verdanken die an-

'vtene Jnterposition und gehabte Mühe. Schließlich werden beide Theile durch die uninteressierten Orte frcnnd-
^ ah ersucht, alles in Stille und Ruhe verbleiben zu lassen. Absch. 550. li. I (1631.) S. Absch. 552. u.

(1031.) S. Absch. 553. u. NM. (1631.) S. Absch. 555. 5. NM. (1631.) Der im vcr-
Januar errichtete Abschied tvird verlesen. — Zürich zeigt an, was für und wie viel weitere Be-

'«sniittcl es in den Matrimonial- und Collatnrsachcn vorzubringen habe. Es will nicht dagegen sein,

^aß dieselben in Gegenwart der bischöflich-constanzischen und der sanctgallischen Abgesandten verlesen wcr-
^ ^i, behält sich jedoch vor, daß es nicht gesonnen sei, sich denselben gegenüber zu einer Partei zu machen.

Die fünf Orte wollen ihre Erkanntniß von Frauenfeldaufrecht erhalten wissen und Zürich gegenüber
" ) keine Partei sein; sie glauben, daß sie mit Bezug ans jene Erkanntnisse wohlbefugtund rechtmäßig

^ )andelt haben, und können sich deßwegcn in keine Disputationoder gütliche Verhandlung einlassen. Wenn
bischöflich-constanzischenmW den sanctgallischen Abgesandten etwas erhalten werden könne, wollen sie

lMos ^hegen sein. Es wird alsdann der bischöslich-constanzischeGesandte angehört. Dieser erklärt,
.. ^ beauftragt zu sein, anzuhören und zu protestieren, wenn etwas den Rechten seines Herrn Nachthciligcs

^,^^bracht werde. Nach demselben begründet in weitläufiger Deduction mit Berufung aus eine Menge
dt/" Abschieden und Briefen die Gesandtschaft des Fürstabtes von St. Gallen dessen Rechte in Beziehung

^^rimonialsachen im Thurgau, die Collaturen im Rheinthal, die Ehesachen daselbst, dessen Rechte
^ Balgach. Alis die sanctgallischc Deduction folgt der durch Abschiede, Urthcile und

M gestützte Nachweis der Rechtmäßigkeit der zu Fraucnfeld geübten Judicatur. Diesen rcpliciert
lbhab'^^"btschaft weitläufig, zuerst ans dasjenige, was die sanctgallischen Abgesandten vorgebracht
dt, ^""ch den fünf Orten. Schließlich ersucht Zürich die unparteiischen Orte, ihm den fünf Orten
l'Dew^^ Rechte zu verhelfe«, und daß bis zu Austrag der Sache Alles iu den vorigen Stand gestellt
üHa»^ . wider Verhvfsen Alles nichts verfangen sollte, sei es gesonnen, seine evangelischen Untcr-

billigen, mehr als hundert Jahre geübten Posseß bis zu der gebührenden Erörterung der

u»»u b ^ einzusetzen. Gegen alles Unheil, das aus dieser Handlung entstehen könnte, wolle Zürich nochmals
i n„d ^ ^ protestiert haben. Darauf erwidern die Gesandten der fünf katholischen Orte ausführlich; sie

W'ssteä ^ ^'^stcht, daß diese Sache keines Rechtes bedürfe. Da sie ohne Instruction seien, wollen sie Zürichs
^ ^sbegehren ihren Obrigkeiten heimbringen. Falls gegen die Erkanntniß von Frauenfeld etwas vorge-

würde und daraus Unheil entstehen sollte, protestieren sie ihrerseits, daran keine Schuld zu tragen,
^est """dressierten Orte, welche sich erinnern, daß der König von Frankreich sie ersucht hat, diese Streitig-

. Rundlich beizulegen und selbst sich dazu alles Guten anerboten hat, machen folgenden Vorschlag-. Bis
".M ""^künftige Jahrrechnung zu Baden soll eine Gencralsuspension eintreten, da hoffentlich die Erbitte-

^ ^'"üther inzwischen etwas abnehmen werde und Mittel gefunden werden, wodurch dein Streite in
""^chkeit abgeholfen werden könnte. Bis dahin können die vacanten Pfarreien im Rheinthal von den

" gelegene,, P,ghj^„,en „uch dem Landfrieden genugsam versehen werden. Dich alles soll aber den
' 192
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Rechten Zürichs, der fünf katholischen Orte, des Bischofs von Constauz und des Abtes von St. Galle»

nicht nachtheilig sein. Inzwischen soll auch von keinem Theil etwas Ungutes oder Thätliches vorgenommen

und sollen die Unterihancn ernstlich zur Ruhe geinahnt werden. Auf die bevorstehende Jahrrechuung wird

alsdann jedes Ort seine Gesgndten mit hinreichender Instruction versehen. Sie erklären zugleich, daß sie

instruiert gewesen seien, den Recht Begehrenden zum eidgenössischen gleichen Rechte zu verhelfen. Die Ge¬

sandtschaft Zürichs dankt den Gesandten der uninteressierten Orte, wiederholt ihre Protestatio!! gegen die

Erkanntnis; von Frauenfeld und nimmt das Gnrachten der uninteressierten Orte zu Händen ihrer Herre»

und Obern in den Abschied. Dasselbe geschieht von den fünf katholischen Orten und katholisch Glarns.

Der bischöflich-constanzische Abgesandte wiederholt seinen bereits eröffneten Beseht sammt beigefügter Prote¬

station. Die sanctgallischen Abgesandten erklären, der Fürstabt habe bereits dafür gesorgt, das; die Prävi-

ealnren Altstätten und Bernang durch die nächstgelegenen Prädicanten nach Rothdnrft versehen werde».

Sie hoffen, das; das Gotteshaus bei seinen klaren 'Rechten geschützt werde. Wenn dawider etwas geschehe»

sollte, wollen sie in bester Form protestiert haben. Absch. 556. 5. 200. (1631.) Weitläufige Erörte¬

rung des Streites mit Zürich, betreffend die Ehesachen im Dhnrgan und Rheinthal und das Collatnrrecht

im Rheinthal. Die katholischen Orte weisen durch citierte Abschiede nach, daß das Matrimoniale jeweile»

dem Bischof von Eonstanz zuständig gewesen sei, daß die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden habe, daß

es nicht rathsam sei, das von Zürich dargcscblageue Recht anzunehmen und ihre alten Rechte in Compro-

miß ziehen zu lasseu. Sie wollen daher bei ihren alten Erklärungen verbleiben. Freiburg und Solvthur»

erklären, daß sie die fünf One bei ihren Rechten nnd bei der wahren Religion schützen werden. Diese Er¬

klärung wird unter Anbietung abfälliger Gegendienste verdankt. — Ans Gefallen der Obrigkeiten wird be¬

schlossen, es bei den zwei letzten zu Lucern ergangenen Abschieden verbleiben zn lassen. Sollte Zürich aber¬

mals das Recht anbieten, so kann man solches annehmen gegen die Zusicherung, daß den fünf Orten ihre

Rechte ungeschmälert bleiben. Zürich soll aber um kategorische Erklärung ersucht werden, ob es die Ver¬

träge und Abschiede, die kraft des Landfriedens gemacht worden sind, halten wolle. Ist keine kategorische

Antwort erhältlich, so wird man mit der Sache nicht eilen, sondern mit den übrigen katholischen Orte»

'Rath Pflegen. Sollte das Geschäft auf eine spätere Zeit verschoben werden, so will man sich dem nicht

widersetzen, aber immerhin die Rechte der Orte vorbehalten; sollte es aber so weit kommen, das; es sich

um die Wahl von Sätzen und eines Obmanns handelte, so sollen die Gesandte» von ihren Herren und

Obern Weisung über ihr Verhalten sich geben lassen. Wenn die uninteressierten Orte bei den Parteien

etwas ausrichten können, so wird man dem auch nicht entgegen sein, insofern es ohne Nachthcil für die

bestehenden Rechte geschieht. Im Uebrigen läßt man es bei dem Landfrieden und den andern das Mehr

und die Jurisdiction erläuternden Acten verbleiben. Absch. 560. -r. 20 >. (l63>.) Die unparteiische»

Orte ermalmen Zürich und die fünf katholischen Orte, die alten früher vorgebrachten Sachen nnd verdrieß¬

lichen Disputationen nicht mehr zn wiederholen, sondern sich möglichster Kürze nnd Bescheidenheit zu be¬

fleißen. Dabei wird auch hervorgehoben, wie treuherzig der König von Frankreich durch besondere Schrei¬

ben sowohl an die interessierten als an die unparteiischen Orte, deßgleichcn durch seinen Ambassador in

den Bünden, den Herrn du Landö, zn freundlicher Vergleichnng gcrathen habe. Zürich eröffnet, es hätte

gewünscht, daß dieses Geschäft zu Anfang der Taglcistnng behandelt worden wäre, damit der Abgesandte

des Königs von Frankreich und die Gesandten der unparteiischen Orte nicht etliche Tage vergeblich hätten aufge¬

halten werden müssen. Zürich sei au der Verzögerung nicht schuld. Ein neu zur Hand gebrachter im Jahr
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" ^staugener Abschied besage deutlich, daß die Religionssachen in den geineinc» Herrschaften dein Stimmen-

""hr der regierenden Orte nicht unterwerfen seien. Deßhalb und um der früher vorgebrachten Grunde

»MM, djc fünf Orte von der franenfeldischen Erkanntniß abstehen und es bei dem mehr als hnw

r iahrigeii Posseß und dem alten Herkommen verbleiben lassen, widrigenfalls Zürich das eidgenössische

'"cht vorschlagen müßte. Durch die von den fünf Orten der Jndieatur halber eingebrachten Abschiede

^""de nichts bewiesen; dieselben seien von Zürich als der einen Partei des Landfriedens entweder nicht

chchlehciße» oder durch spatere Perabscheidungcn lind durch die spätere Praxis ungültig gemacht worden.

König von Frankreich und den uninteressierten Orten zu Gefallen wolle Zürich die gütliche Vcrhand

"g dem Rechte vorgehen lassen. Die unparteiischen Orte möchten aber, da die fünf Orte bei ihrer frü-

5'r abgegebenen Erklärung verbleiben, sie dahin weisen, daß sie das anerbotene eidgenössische Recht anneb

bis zu dessen Ausführung Alles in den vorigen Stand gesetzt werde. Dabei wiederhole

Much die früher gethane Protestation und behalte sich vor, daß die bewilligte gütliche Verhandlung ihm

seinen Neckten noch sonst schaden solle. Gegenüber der Erklärung der fünf Orte behalte sich

^llich ^ Glaubensgenossen i» den gemeinen Herrschaften vor. Der von den fünf

angezogene thnrganische Vertrag von 1532 sei nicht in allen Punkten, zumal in Bezug auf den 19.

s >kel der ehegerichtlichcn Sachen halber in Kraft verblieben, sondern es seien seit Errichtung desselben

diese», Punkte Acndernngen vorgenommen worden. Zürich sei immer bereit, die Bünde, den Landfrieden

Md die Abschiede zu halte», und glaube, auch in diesem Fall Alles gethan zu haben, was von dem König

Frankreich und den unparteiischen Orten mir Fug von ihm begehrt werden könne. Die katholischen

^üschuldigen sich, daß dieses Geschäft nicht zu Anfang der Tagleistung vorgenommen worden sei.
Orte

^ Erkanntniß von Franenfeld betreffe, so hätten sie als ordentliche Richter und rechtmäßig genrtheilt.

riiid gewillt, sich zu einer Partei machen zu lassen. Wenn mit den Abgesandten des Bischofs

^ de^ Abtes etwas tracticrt werden könne, seien sie dessen zufrieden, und sie würden ihr Bestes dabei thun.
" ^rzng auf die Jndieatur in Neligions- und Landfriedenssachen geben der im Jahr 1531 errichtete

^iede, sowie spätere Rechtssprüche, Verträge und Abschiede genügenden Aufschluß. (Zum Beweis

dir ^ ^ Orte eine ausführliche schriftliche Dednction ein.) Auch die fünf Orte seien gewillt,

terii^^ Landfrieden zu halten; derselbe gebe so klaren Aufschluß, daß es eigentlich keines wei
" Rechtens bedürfe. Gütliche Mittel oder auch das Recht wollten sie nicht ausschlagen, aber mit dem

sta> ^ ^ Entscheidung durch das Stimmcnmehr und des alten Herkommens. Der Bischof von Eon,
^ ^ uninteressierten Orten vorgeschlagene Suspension nicht bewillige und die

^ silnein Abgesandten bereits gethane Protestation wiederhole. Der sanctgallische Abgesandte ist blos
"Ullisrilluin instruiert und hat Befehl, zu protestieren, wenn etwas Präjudicierliches vorgenommen

l>u unparteiischen Orte ersuchen Zürich und die fünf katholischen Orte, daß sie ihnen diese Hand-
ll ohne Vorbehalt übergeben möchten, dein König von Frankreich und ihnen, den uninteressierten Orten,

'^sonder,,, Gefälles. Sie wollen alsdann auf Mittel bedacht sein, die Parteien gütlich zu vergleichen.

mWgt ,mch erhaltenem Befehl ein. Die Gesandten der fünf Orte sind nicht so weit instruiert und

iieu^" dcßhalb Bedenken, weil die Sache mehr den Bischof und den Abt berühre, von denen sie kei-
^ ^rfehl hätten, ihre Rechte zu comprvmitticren. Wenn aber die unparteiischen Orte gütliche Mittel

^^chlagen, so wollten sie dieselben all rokersnllmn nehmen. Was die Jndieatur durch die Mehrheit der
'""ue» in Religionssachcn betreffe, so sei dies; eine ausgemachte, erörterte, vor und nach dem Landfrieden
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festgestellte Sache, die weder einer gütlichen Eoinposition noch dein zweifelhaften Rechte nnterstellt werden könu«'
Würde hiebet ein schädlicher Anfang gemacht, so möchte dergleichen anch an andern Orten versucht werde»'
Sie bitten dcßhalb, daß man sie kraft der Bünde, Verträge nnd Abschiede bei ihren Rechten schütze. — D><
uninteressierten Orte treten nun zu einer Bcrathung unter sich zusammen, deren Resultat das Ansuche»
an Zürich nnd die fünf katholischen Orte ist, sie möchten dem König von Frankreich, den uninteressierte»
Orten lind dem Frieden zu Liebe die Sache zur gütlichen Tractation ihnen übergeben. Zürich macht sich
dazu anheischig.Tie fünf katholischen Orte, von den uninteressiertenOrlen ersucht, die Sache ohne Vol-
behalt zu übergeben, oder ihre schriftliche Erklärung wenigstens so weit zu moderieren, daß denselben ei.»
Jnterposition möglich sei, bleiben bei ihrer gegebenen Erklärung. In Folge dessen widerruft Zürich die
seinige mit dem Beifügen, daß selbige seinen Rechten nnpräjudicierlich sein solle, und daß es ^>ie unpartei¬
ischen Orte nochmals um das eidgenössische Recht anrufe. Schließlich erklären sich diese dahin: Beid«
Theile sollen vom nächsten Montag an (4. Angelst n. St.) innerhalb dreier Wochen ihre Sätze, wie auch
die Malstatt ernennen und von demselben Tag an innerhalb dreier Monate diesen ihren Rechtsstreit gegen ein¬
ander erörtern und ausführen. Wenn die Sache innerhalb dieser Zeit nicht gütlich oder rechtlich ausge¬
tragen ist, so wird man nach Verfluß der drei Atonale dem Recht Begehrenden nach Inhalt der Blind«
zu seinem Recht verhelfen. Inzwischen soll es bei der zu Baden im Mai gemachten Suspensionverbleibe»
und jeder Theil die Seinigen von Allem, was zu Ungelegenheiten Anlaß geben könnte, abhalten. D>«
vacanten Prädicaturen zu Altstätten und Bernang sollen beförderlich durch Vermittlungder unparteiische»
Orte mit tauglichen Prädicanten verseheil werden. Dieses alles soll aber den Rechten Zürichs nnd der
füns Orte nicht präjndieierlich nnd ohne Schaden sein. — Freiburgs Gesandtschafterklärt, daß für aB
dieses die Ratification der Obrigkeiten vorbehalten sei. Zürich verdankt den Gesandtender nnparteiische»
Orte die gehabte Mühe, und nimmt ihr Project in den Abschied. Eben dasselbe geschieht von den katho¬
lischen Gesandten. Der sanctgallische Abgesandte erklärt, die unparteiischenOrte möchten bei der Bestel¬
lung der zwei Prämaturen also verfahren, daß der Fürstabt damit zufrieden sein könne und des Gottes¬
hauses Rechten und so vielen klaren Briefen kein Abbruch geschehe, oder de». Fürstabt die Mittel gebe»,
daß er ,ei.,e Prädicaturen selbst besetzen könne. Sollte den Rechten des Gotteshauses zuwider gchande»
werde», ,o müßte er, der Abgesandte, dagegen protestieren, und der Fürstabt könnte dergleichen keineswegs
geschehen lasten. (Dem Abschiede ist beigelegt: Der fünf katholischen Orte kurze Deduction) Absch 561.«-
202. (1631.) In Beziehung auf das von den uninteressiertenOrten zu Baden formierte Project wir»
nachfolgende Erklärung den uninteressiertenOrten unverzüglichmitgetheilt: Den fünf Orte., gebühre »ich-
in einer Sache, bei der sie keine Partei seien. Sätze zu ernennen. Die Ernennung solcher Sätze wer"
zweifelsohne dem Bischof und den. Abt zuwider sein. Alan wolle niemand in rechtmäßigen Ansprüche»
das Recht verzagen, v.elmehr ... Dingen, die nicht wohl ausgemacht und nicht altes Herkommenseien det-
gleichen aber das Mehr der Stimmen und die Hoheit in den gemeinen Herrschaften nicht sei Rede u»>
Antwort gebe... In de... Verkommnißder acht alten Orte von 1481 sei die Gleichheit der Orte in Bezie¬
hung auf die gemeinen Herr,chasten ausdrücklich festgestellt, indem es dort heiße- So die Orte Land "e»l5
-,ad,° SchlWr. Lwi- R-n.-n, M- -d-r ander- «-r.lich--i.-n -r°..-r„, chll-n si- nn.-r d.ni°lw. --
°°n M.m 1,-r gl-.ch.nl, unddhch" g-ch-jl, .„-rd-n. zz-i Annahm- d-r Psandjchas, d-r .ilrajich-'
«ad-n Ulo... d-.chl°il-n w°rd-n, da« d°m, was di- M-hrh-i. d-r Eidg.n°ff.n in di-i-r Such- s.-,ni--->
werde, d.e Mu.derhe.t ohne Widerrede folgen solle. Die uninteressiertenOrte möchten Zürich dazu anhal-
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die fünf Orte bei den Bünden und der Gleichheit in den gemeinen Herrschaften zu belassen, widrigcn-
man veranlaßt würde, kraft der Blinde die Theilung der jetzt streitigen Vogteien an die Hand zu

"chmen. Halte sich Zürich durch die Erkanntniß von Frauenfeld für übereilt, so werde der Bischof und
der Abt (jedoch ohne Präjudiz für die Judicatur der fünf Orte) nichts dawider haben, nochmals durch die
ueben oder zehn Orte verhört zu werden. Diese Erklärung möchte Zürich niitgetheilt werden. — Der Be¬
llst des Gesandten von Solothurn neigt sich zur Approbation des zu Baden gemachten Projects. Dem
sandten wird die Erklärung der fünf Orte abgelesen lind mit ihren erheblichen Gründen erläutert in der
'Öffnung, daß Solothurn keine Bedenken tragen werde, denselben beizutreten. Der Gesandte hofft, daß
ieme Obrigkeit über diese Verabscheidung beförderlich antworten und für Erhaltung der allgemeinen Ruhe
^ Möglichstes thun werde. — Da Svlothurns Gesandter erst während der Session angelangt ist, so wird
der Gesandte von Freiburg ersticht, in Solothurn anzukehren und dessen Herren und Obern von allen

'ständen des Nähern zu informieren. — Für den Fall, daß künstig besondere Eonferenzen ausgeschrieben
"-'«den svlltcn, ersucht man Frciburg und Solothurn, dafür zu sorgen, daß die zugewandten Orte, die der
Mehrzahl „ach der neuen Religion angehören, ausbleiben. — Dergleichen ersticht man die beiden Städte
'^Zuschlagen und nach Mitteln sich umzusehen, die der Hoheit und Judicatur der fünf Orte nicht nach-

wären, und durch die man des schwebenden Streites enthoben werden könnte. — Für den Fall, daß
von Zürich und seilten Adhärcnten angefochten werden sollte, werden allerlei Mittel zur Sprache gebracht,

Drüber jeder Gesandte zu Hause berichten wird. — Da es rathsam sein wird, verbündete oder benach-
^ katholische Fürsten tun getreues Aufsehen und allfällige Assistenz zu ersuchen, so läßt man durch Aus-

Pz ^ päpstlichen Nuntius und dem spanischen Ambassador reden. Was überdies; auf schriftlichem
^ gethan werden soll, wird Lucern besorgen.'— Die fünf Orte verdanken den übrigen ihre gehabte

^)e Unverdrvssenheit mit Anerbictung allfälliger Gegendienste. Absch. 563. a. (Man sehe auch
die besondere Unterredung in Absch. 563. oZ 20». (1631.) S. Absch. 568. a. 201. (1631.)

llch die fünf katholischen Orte geweigert haben den jüngst zu Baden von den Gesandten projektierten
i )ied st. Betreff der Matrimonial-und Collatnrsachen im Thurgan und Rhcinthal anzunehmen, so wird
^ ^en, ^e»i Freiburg und Solothurn eine Abordnung an den Bischof von Constanz und den Prälaten
St.Gasten zu schicken, um zu erfahren, wie weit diese Sache zu bringen sein möchte. Es soll denselben

l,a^^eutet werden, was für Unheil entstehen würde, wenn das Urthcil von Frauenfeld durchaus ge-
de>n werden sollte. Bern und Basel willigen ein unter der Bedingung, daß solches den Parteien und

^richteten Abschied nicht nachtheilig sein solle. Die Gesandten von Freibnrg, Solothurn und Schaff-
' obgleich ohne Instruction, willigen ebenfalls ein. Nach erhaltenem Bericht über vas Resultat der

udtschast wird Bern eine andere Eonfercnz der fünf uninteressierten Orte ausschreiben oder eine allge-
^ägsatzung anordnen Absch. 569. a. 203. (1631.) S. Absch. 579. a. 200. (1631.) S.
573. a. 207. (1631.) Zürich eröffnet in Beziehung auf seinen noch schwebenden Span mit den

es begehre, weil die Gegenpartei das anerbotene Recht bisher nicht habe annehmen wollen,

^>^"^riede alw^ der die Religionsfreiheit nnwidcrsprechlich zugebe, neben der prätendierten Judicatur-
ll'icd'"^ Religionssachen gar nicht bestehen könne, eine kategorische Erklärung, ob man bei dem Land-

demselben anhange, fürbaß auch verbleiben und den mehr als hundertjährigen Posseß in
Collatnrsachen gütlich bestehen lassen oder aber ein unparteiisches Recht annehmen wolle.

Competenz der zu Frauenfeld aufgestelltenJudicaturform noch nicht rechtlich erörtert sei und
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Zürich mit den Prälaten zu Constanz und St. Gallen nichts zu thun habe, sei es entschlossen, gedachte"

Posseß wieder aufzunehmen und künftig so lange zu behalten, bis man es mit gebührendem Reckt. was

aber hoffentlich nicht werde geschehe,, können, davon treibe. Die unparteiischen Orte möchten der Wieder¬

einnähme des Posseßes nicht entgegen sein, sondern, so jemand sie daran hindern wollte, allen eidgenössi¬

schen Beistand leisten. Den fünf Orten werde dadurch an ihren Rechten, 'Rutzungen und Gefällen gar

nichts benommen; Zürich begehre blos für sich und seine Glanbensverwandten, bei den, Landfrieden und

was seit der Reformation gebührlich erlangt und hergebracht worden sei, zu verbleiben. So jemand die

Possessionseinnahmc hindern wollte und daraus Unheil entstehen sollte, möge man Zürich keine Schuld bei¬

messen. Weil Zürich gegenüber den fünf Orten Partei sei, nicht aber in Bezug ans die beiden Prälaten,

nämlich des Landfriedens wegen, jene aber nicht zugleich Partei und Richter sein könnten, so bitte es die

unparteiischen Orte bei den Bünden, ihm nunmehr kräftig zu dem begehrten Recht zu verhelfen. Alsdann

werde sich zeigen, das; die von den fünf Orten vorgebrachten Abschiede ihren Zweck nicht erreichen können

und durch andere Abschiede widerlegt werden. Weil Zürich trotz seiner Prvtejtationen und dem Anbieten

des Rechtes so lange hingehalteil worden sei, wolle es sich auch vorbehalten haben, seiner Zeit gebührenden

Ortes die Kosten zu fordern. — Die fünf Orte erwidern, daß sie es bei der zu FrauenfAd gegebenen Er-

kanntniß gänzlich verbleiben lassen und nicht davon absieben können, weil selbige auf den Bünden dem

Landfrieden, authentischen Verträge» und Abschieden beruhe. Damit man aber nicht glaube, sie wollten

jemanden das eidgenössische Recht verweigern, so wollen sie „Zürich des unparteiischen Rechten' gestehen, ob

sie um wohl ausgemachte, erörterte gut- und rechtlich ausgesprochene und beschlossene Sachen des Rechtes zn

sein schuldig und verbunden (seien)"; ob es nicht billig sei, wenn man sich in gemeiner Negierung streitiger

Herrschasten nicht mehr mit einander vertragen könne, zu einer Gleichtheilung zu schreiten. — Zürich repliciert,

es könne in dieser Antwort die begehrte kategorische 'Resolution nicht finden, und sehe mit Befremden, daß

man mit Hintansetzung des rechten Zweckes neue Sachen vorbringe. Man habe weder Fug noch Ursache,

aus Anlas; dieser Streitigkeiten die Theilunq hervorzuziehen. Ebenso wenig stehe in Fraget ob man über

ausgemachte Sachen zum 'Recht zu stehen schuldig sei oder nicht. Zürich begehre nochmals ein gleiches

Recht. - Die fünf Orte geben hierauf wiederum eine Erklärung folgenoen Inhalts: Sie begehren nichts,

als bei dem klaren Buchstaben des Landfriedens, der Verträge und Abschiede zu bleiben und dabei ge¬

schirmt zu werden, weigern sich auch nicht zu Recht zu stehen über bis dahin noch nicht aus

gemachte Sachen, auch nicht über die Frage, ob man schuldig sei, um wohl ausgemachte Sachen das

Recht zn bestehen. Wenn Zürich passende Mittel zu einem Vergleiche kenne,' wie' es behaupte,

so möchte es dieselben mitthcilen; ihre Herren und Obern würden sie gerne 'annehmen, insofern

dieselben ihrer Hoheit und dem Landfrieden keinen Abbruch thun. Zürich erwidert es bandle

sich nicht um die Frage, ob man schuldig sei, um ausgemachte Sachen das Recht'einzugeben!

es handle sich vielmehr darum, ob es den fünf katholischen Orten gebühre, den Landfriede», die Vertrage

und die Blinde allein auszulegen. Zürich beziehe sich nochmals ans die von ihm gegebenen Er¬

klärungen. — Der sanctgallischc Abgesandte erklärt, weil der Fürstabt nicbt wissen könne, wie weit die gib

liehe Vermittlung sich erstrecke und sich auch nicht ersehen lasse, was für einen Allsgang die Prätension

Zürichs wegen der Judicatur haben werde, so habe sich derselbe auch in pnrkionlnri nicht schließlich er¬

klären können und ihn, den Abgesandten, bloß all -rnckisnänin instruiert in der Erwartung, das; die Rechte

des Gotteshauses nicht angetastet werden. — Der Abgesandte des Bischofs von Eonstanz eröffnet, er babe



Thurgau. 1537

^schl, anzuhören, was begehrt werde. Was zu Erhaltung des Friedens in der Eidgenossenschaft ersprieß-

ici, und was der Bischof Amts- und Gewissens halber verantworten könne, dazu wolle derselbe gern

^utribuicrcn. Hieraus lassen die nnintcressierten Orte die Parteien durch einen ansehnlichen Ausschuß an-

ümge», vb sie gestatte», daß nicht allein in Beziehung ans die beiden ersten Streitpunkte, sondern auch in

^»g auf die Judicatur iu Ncligivussachcn etwas prvjectiert werde. — Zürichs Gesaudtscbaft, so weit

^chl instruiert, null den Vors.blag der löblichen Schiedorte, wenn sie etwas für sich selbst projcctieren »vollen,

m leinen Abscbicd nehmen. — Die fünf katholische» Orte lassen es der zwei ersten Punkte halber bei ihrer

Dianen Erklärung verbleiben, daß sie nämlich wohl leiden mögen, wenn die beiden Prälaten sich zu güt-

Mitteln verstehen können. Wenn in Bezug ans den Jndicaturpnnkt ohne Präjudiz für ihre Rechte

^ ihre Hoheit Mittel vorgescblagen »verde», »volle»» sie dieselben nach Inhalt der gethanen Replik an-

"^'u, und »venu sie so beschaffen sind, daß sie selbige heimbringen dürfen, sich serner entschließen. Die luiin-

^ ^liierten Orte, Freiburg und Svlvthurn ausgenommen, erklären, daß sie es, da nach den Erklärungen der fünf

PUe keine Mittel zu einem gütlichen Vergleiche übrigbleiben, bei dem auf letzter Jahrrechnung gemachten Abschied

schlich verbleiben lassen. Demgemäß weisen sicdieSacbc, wievonZürich begehrt worden, vor ein unparteiisches

^tzc»vssisches Recht. Die Parteien sollen innerhalb zwanzig Tage», d. h. bis zun» 23. Januar 1632 n. St.

^ ^ätze und die Malstatt bezeichnen und ans diese Zeit das Recht gegen einander antreten. Was weiter

stichrt »vorden, »vollen sie ZK Händen ihrer Obrigkeiten in den Abschied nehmen. — Freiburg und Solo-

^ ur» erklären sich dahin, sie hätte»» erwartct, daß durch die uninteressierten Orte und die Abgesandten der
klden Prälaten etwas in der Güte außerhalb des Rechtes erzielt würde. Da dies; nicht geschehen sei und

/ "chne »veiter» Befehl seien, »vollen sie die ganze Verhandlung in den Abschied nehmen. — Zürichs Ge¬

schäft läßt sich dahin vernehmen, daß sie es gern gesehen hätte, »venu dieses mühselige Geschäft

üüiinxhx erörtert und beendiget »vorden wäre. Es verdankt den nninteressierten Orten ihre viel-

He» Bemühungen. Dieselbe Erklärung wird von den Gesandten der fünf Orte abgegeben, glcich-

^ mit Verdanknug der von den »»»parteiischen Orten gehabten Mühe und Koste». Absch. »574. ll.

(1632.) Die Gesandten Freiburgs und Solothurns, in Betreff des noch streitigen Handels mit

>>üich Ansicht befragt, theilen niit, sie hätten gern gesehen, wenn der Streit zu gütlichem Austrag

i'is^^ wäre. Da die übrigen Schiedorte ihren Jntent so hoch gestellt hätten, habe man die Sache

^ ^serc Gelegenheit auf sich beruhen lassen in der Hoffnung, die uninteressierten Orte zur Absendung
drojectierten Gesandtschaft in die interessierte»» Orte zu disponiere»». Bern aber habe diese Gesandtschaft

abgeschlagen. Die fünf Orte möchte» Zürichs Rechtbictcn annehme», »vas ohne Gefahr sei, indem

' ^'blirg und Solothnrn sie bei ihren Rechte», bei den Verträgen, dein Landfrieden u. s. w. schirmen »verde».

^ Die fünf Orte verdanken den beiden Städten ihre gehabte Acühe und erklären, durch die Bitten von
. ^b»rg Solothnrn bewogen, »volle man den» eidgenössischen Rechte sich unterwerfen; doch solle jeder

^)ttl ernennen. Die in den Bünden bezeichnete Malstatt sei Einsiedel»; doch lasse man

^ ) Mich Bremgarten oder Bade»» gefalle». Die Sätze mögen den RechtStag bestimmen »»>d beiden Theilen

»»»st Luccrn soll den Anwälten des Bischofs und des AbteS den RechtStag anzcigcn und sie ersuchen,
gehörigem Befehl und mit ihren Rechtsamcn zu erscheinen. Die katholischen Orte sind dabei der An-

^ - daß sch ihr Recht, ihre Gewalt und Hoheit nicht an Zürich übergeben »verde», da diejenigen Sachen, welche
' zu verfechte»» vermeine, schon längst ausgemacht seien oder kraft des Landfriedens erörtert werden

Sie glauben blos darauf antwvrten zu sollen, daß Zürich entweder mit dem Urtheil von Frauen-
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feld übereilt wordeil sei, oder das Gegcnthcil davon zu beweisen haben werden, daß Zürich angeblich sei»?

hundertjährigen Possesses beraubt werde. Alan bespricht sich auch über das einzuschlagende Verfahre«

wenn es zur Wahl eines Obmanns kommen sollte, und hält es für zweckmäßig, von Zürich vorher n»

zu erfahren, was es zu Recht zu setzen begehre, und was es unter Neligionssachen begreife. Absch. 575.'

200. (1632.) Zürich hat an die fünf katholischen Orte bereits die fünfte Mahnung wegen Erwähl»»

der Ehrcnsätzc in dem noch unerledigten Streit ergehen lassen; dieselben suchen aber die Sache nochmN

hinauszuziehen. Es wird Zürich gcrathcn, an die fünf Orte zum Uebersluß noch ein Schreiben abgeb?

zu lassen. Wenn dasselbe fruchtlos sein sollte, so solle Zürich Beri, davon Kenntnis) geben, welches alsd»»

in seinem und der beiden Städte Basel und Schafshausen Namen ein ernstliches Mahnungsschreiben a»>'

fertigen wird mit dein Anhang, man werde, insofern die Erwählung nicht unverzüglich geschehe, dar»«

denken, Zürich in den nun lang begehrten völligen Posseß wieder einzusetzen. Bis die Sache zum Ne»

gekommen ist, soll nach der Ansicht der drei evangelischen Städte mit der Abfordcrung der beiden Pr»V

canten im Rheinthal und mit der Wiedereinnähme selbigen Posseßes durch Zürich innegehalten werden, >»»

die Prüdicanten jedes Thcilcs Rechten ohne Schaden dahin gesetzt worden sind, und weil beide Stäb»

Basel und Schaffhausen, durch solche Abfordcrung sich der Parteilichkeit verdächtig machen würden. Abs^

580. o. 210. (1632.) Auf die wiederholten Mahnungen von Zürich und das Zureden von Frciln»

und Solothurn, kommen die katholischen Orte übcrein, als Sätze in dein Streit init Zürich die Herr?

Johann Daniel von Montcnach und Schultheiß von Roll, und als unparteiischen Schreiber Stadtschrci»

Hafner von Solothurn zu wählen. Lucern wird ersucht, deßhalb an die beiden Städte zu schreiben. ^

Zürich soll von dieser Verhandlung im Allgemeinen benachrichtigt, die Namen der Sätze und des unpartt«

scheu Schreibers aber sollen nicht eröffnet werden, bis die Einwilligung der beiden Städte erfolgt ist. Zugl^

soll an Zürich das schriftliche Begehren gestellt werden, die im Thurgau aufgestellten Wachen wieder eiB

ziehen, weil keine Gefahr mehr vorhanden sei. — Den Sätzen soll anheimgestellt sein, den Tag zur Zusamin»

kunft zu bestimmen. Man wird denselben die Documente und Gewahrsame zustellen und sich inzwisch?

berathen, wie man das Recht antreten wolle, und was zu Recht gesetzt werden solle, worüber besond»

der-im Januar zu Lucern ergangene Abschied Erläuterung gebe. Absch. 581. u. 211. (1632.) V

Landvogt hat etliche Ehestreitigkeiten nach Zürich gewiesen. — Es wird deßhalb von den Gesandten der katholisch«

Orte an den Landvogt und den Landschrciber geschrieben, damit Zürich keinen Vortheil daraus ziehen kann, we»

man solches mit Stillschweigen überginge. Ibiä. e. 21 2. (1632.) Für den Fall, daß bei der Hcimk»»'

der zürcherischen Gesandten die nun so vftinals von den fünf katholischen Orten begehrte Ernennung ihrer SN

noch nicht geschehen ist, wird Bern ersucht, auf erhaltenen Bericht in seinem und der Städte Basel und SchN

Hausen 'Namen die fünf Orte, wie früher vorabschiedet worden, nachdrücklich zu deren Ernennung aufznforde»

Absch. 583.a. 2 1 !. (1632.) S. Absch. 591. a. 211. (1632.) S. Absch. 593. 213. (1632.) S. Absch. 59Ü-

210. (1632.) Die fünf katholischen Orte nebst katholisch Glarus und Appenzell-Jnncrrhvden berathen '»

über das von den vier Sätzen formierte Project. — Es werden nun mehrere diesen Streit betreffe»«

Schreiben verlesen und dann die beiden Abgeordneten des Bischofs von Eonstanz und des Abts von ^

Gallen angehört. Jener macht darauf aufmerksam, daß durch jenes Project in Beziehung auf Glaube»«

fachen, und was daran hange, den Orten die Judikatur entzogen oder an unparteiische Sätze gewiesen wer»'

die Orte möchten darauf achten, daß Alles mit klaren Worten ausgedrückt »verde, damit nicht Mißverstü»«

nisse entstehen und Neuerungen zum Nachtheil der regierenden Orte eingeführt und Streite zu Religionssach««
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gcmacht werde» könne», die bisher von den ordentlichen Beamten ausgetragen worden seien. In Betreff
Ehesache» will der Bischos zugeben, daß nichtkatholische Eheleute Vor das zürcherische Ehcgcricht gehen;

Zugegen Verlangt er, das;, wenn eine Partei, Kläger oder Beklagter, katholisch sei, die Sache vor sein Con-
Wtorium komme. Sollte es aber bei dem Vorschlag der Sähe verbleiben, so will er den Orten nicht Vor¬
treiben, wie sie sich mit ihren Miteidgenossenvergleichensollen, und es würde ihm leid sein, davon die
r>ache z» scj», das; kein Vergleich zn Stande komme. Hingegen müßte er jedenfalls gegen einen solchen

^gleich protestieren und erklären, daß er in denselben nicht eingewilligt habe, weil er seinen und seines
Uchtes Rechten präjudicierlich sei. — Der Abgeordnete des Fürstabts Von St. Gallen erklärt, daß sein
^rrr die zu Baden projecticrten Punkte so ansehe, daß durch dieselben die zu Frauenfeld 1630 zn Stande
ürkonuncne Erkanntniß, der große thurganische Vertrag sammt vielen Abschieden aufgehoben seien, woraus
""»'erwährende Streitigkeiten und Schmälerung der Rechte für die katholischen Orte entstehen würden, und

die Stimme eines Ortes bei der Judicatur in Religionssachenso viel als die der andern zusammen gelte,
selben dxz Nichteramtcs in den eigenen Landen sich nicht mehr bedienen möchten. Ferner gefalle ihm in

^uein Vorschlage der Ausdruck „unserer Eidgenossen der Stadt Zürich Glaubcnsbckanntniß" nicht. Werde
^Rgebeii, daß seine Unterthancn vor ein fremdes Ehcgericht geladen werden, so werde die Landessatzungund
^ ^wwtiiiß von Frauenfeld umgestoßen.— Bei der Berathung über das von den Sätzen eingegebene

^ zwar die Ansicht geltend, daß man nichts sehnlicher wünschte, als die Sache in Gütig-
dg. daß aber dieses Projcct Punkte enthalte, welche Von solcher Wichtigkeit seien, daß man lieber
^ Recht snche. werden nun in Beziehung ans die Judicatur die Punkte hervorgehoben, die man

^ .lugeben könne.) Hingegen findet man es doch für rathsamer, Vorher noch das Aeußerste zu versuchen,
wiird! ^"'^ang des Rechts sehr ungewiß sei und die Wahl eines Obmannes seilte Schwierigkeit haben
dabe"' ^Ziehung auf die Eollatur- und Matrimvnialsachcn wollen sie es den beiden Fürsten, welche
w,l '"iercsstert sind, überlasse», ihre Rechte geltend zu machen. Die Gesandtcn Vereinigen sich nun über
wi/h Prvjecte anzubringende Modifikationen.Da aber voraussichtlichZürich nicht »achgeben
d^. ^ 5»" zweckmäßig erachtet, durch einen eigenen Boten dem Herzog Von Nohan die Beschwerden
scln ^e in einem Schreiben Vorzulegen und ihn zu bitten, er möchte Zürich Vermögen, sich ihren Vor¬

lasse,/" widersetzen. Sollte aber auch dieß erfolglos sein, so könnten sie keinen andern Entschluß
die ^ ^ Theilung zu Recht zu setzen und darauf zu beharren, wenn gleich Zürich prätendierte, vorerst
köi»i > ^ rechtliche Decision kommen zu lassen. Um aber gänzlich dem Rechte ausweichen zu
stete? ' ^ ^ Aifficht, man könnte, lvcnn man eine Verbesserung der beiden ersten Punkte des Pro-
lässig Religion und die Sätze betreffen, erlangen könnte, des Friedens wegen das klebrige passieren
w l ^^!ite aber das Recht nicht zu Vermeiden sein, so möchte man zwei oder drei Herren Von denjenigen,

, ^ ^ Verhandlung zu Fraucnfeld beigewohnt haben, abordnen, um den Einwürfen Zürichs um so
begegnen zu können Absch. 603. a. 217. (1639.) Nach gewohnter eidgenössischer Begrüßling

es s Ehrensätzcüber den Stand des Geschäftes berichtet haben, eröffnet Zürich, daß es, obgleich
Vv>- >- Eines und das Andere zn beschweren hätte, doch entschlossen sei, das Von den Ehrensätzcn

^ glrnc Vermittlungsproject ihnen und dem König Von Frankreich zn Ehren und Gefallen anzunehmen,
eben/n' ^'»^chalt, daß die fünf Orte sich dasselbe auch unverändert gefallen lassen. — Die fünf Orte erklären sich
Drte» ^ Awwhmc, aber unter folgenden Vorbehalten und Erläuterungen:Wenn zwischen den regierenden

Errung und Späne von der neuen Religion wegen entstehen, sollen sie zuerst zn gütlicher Vergleichnngund,
193
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falls diese erfolglos ist, an gleiche Sätze von und aus ihnen selbst gewiesen werden, es wäre denn, daß sie selb
solche lieber aus unparteiischen Orten nehmen wollten. Diese Erläuterung soll zu Verhütung künftiger Streitij
leiten in das Instrument mit deutlichen Worten gesetzt, deßgleichen auch die authentischen Verträge, Abschied
und der Landfriede angezogen und vorbehalten werden. In Beziehung aus die Ehe- und Collatursachcn, welch
die fünf Orte nicht eigentlich berühren, wollen sie um des Friedens willen geschehen lassen, daß, falls v«
den Interessierten nichts erhältlich sein sollte, laut der deutlichen Erklärung Zürichs den sich beschwerende
Parteien Bescheid und Antwort gegeben werde. Die rheinthalischen Unterthanen wollen die fünf Orte nich
vor ein ungewohntes Chorgericht weisen. Dabei erwarten sie, daß Zürich nicht gestatte, daß künftig jed
Sache gleich als Religionssache behandelt und daß die dem gütlichen Vertrag einverleibtenWorte nicht ander-
als wie jetzt von den Ehrensätzen sollen verstandenwerden. Sollte diesem Begehren nicht entsprochen werde"
so gedenken die fünf Orte das Recht walten zu lassen. — Hieraus stellt Zürich ebenfalls auf das Recht ä
und erklärt, es beabsichtige nicht, der katholischen Religion Abbruch zu thun; es handle sich gar nicht u"
dieselbe, sondern das gestellte Project laute auf die seinige. Wie die Ehrensätze ihren Ausspruch wegen diesb
Sache und wegen der künftigen Sätze verstanden haben wollen, dabei lasse Zürich es bewenden. Die M
träge und Abschiede, welche es noch jeder Zeit zu halten verjprochen habe, seien in der Clauscl genügst
vorbehalten. In Betreff der Ehesachen könne es im Nhcinthal so wenig als im Thurgau nachgeben. ^
Hierauf überlegen die Gesandten der fünf Orte die Lage der Sachen nochmals und führen sich zu Gemüts
was für Unheil durch sernern Aufschub bei so gefährlichenKriegsempörungen und Zuständen nicht alleb
den Interessierten, sondern auch dem gemeinen Vaterland leicht zustoßen könnte, und daß auch bereits j"
merken sei, was für Vortheil oder Rachtbeil durch das Recht zu gewärtigen wäre. Sie finden deßhalb ab
das Zureden der Ehrensätze hin für gut, die vorgeschlageneVermittlung anzunehmen. Da die Gesandt
beim Ablesen sehen, in dem Spruche sei nicht angegeben,daß das Project den Gesandten übergebt
worden sei, um es ihren Obern heimzubringen, und daß man den beiden Parteien ein Gelübde auferlegt
unterreden sie sich mit den zürcherischen Gesandten besonders und stellen ihnen vor, daß es nöthig sä
in dem Instrumente den ganzen Verlauf der Sache zu erwähnen, und daß in dergleichengütlichen Vck
kommnissen ein Gelübde zu thun etwas Ungewohntes sei. Räch einer Unterredung mit den einen der
wird dies; sofort von den Schreibern geändert. Die katholischen Gesandten cvnstatieren, daß, wenn a»<!
später dieses gütliche Übereinkommen anders ausgelegt werden sollte, so sei doch das gewiß, daß den fünf lach'
tischen Orten an der Regierung uno Gerechtigkeit nichts entzogen und allein das Mehren dergestalt
läutert »verde, daß in den beiden Vvgteien, wo der Landfriede den neuen Glauben zugelassen, wider odb
zu Hinderung desselben mit dem Stimmenmehr nichts erkannt, aber die katholische Religion jederzeit ^
dem Mehr erhalten »Verden kann und mit dem, »vas daran hängt, ganz nicht dergleichen Sätzen unterworfen
sein soll. — Alan findet für gilt, im Namen der Sätze, der Abgesandten und der Herren und Obern dck
König von Frankreich, sowie dem Herzog von Rohan aus ihre wegen dieses Geschäftes früher eingelangte"
Briefe zu antworten und von der Erörterung Bericht zu geben. Deßgleichen wird dem französischen Do^
metscher nnd Secretär, Junker von Mvlloudin, seine gehabte Mühe und emsige Jnterposition verdankt. Dassel
geschieht mit Bezug auf den Ainmann Zurlauben von Zug, der in dieser Handlung bestellter Redner ;»'"
Vortrager gewesen und sowohl schriftlich als mündlich sich viele Mühe gegeben hat. — Aus einen von Züriä
und den Ehrensätzen gethanen Anzug, wie die besiegelten Briefe, welche dem Bischof von Cvnstanz und deb
Abt von St. Gallen von der zu Fraucnfeld zu Stande gekommenen Erkanntniß zugestellt worden, wied"'
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Zu Handeil zu bringen seien, weil selbige fürdcrhin unnütz und an dem einen oder andern Ort Streitigkeiten
^ ^'Ursachen könnten! ferner, daß dem Landvogt Escher, der deßwegen zu Zürich in großen Ungnaden sei
^ und dahin nicht kommen dürfe, das Siegel wieder überliefert werden solle, vereinbaren sich die Ehrensätze
^ freundliches Schreiben an die beiden Prälaten, und die Gesandten der fünf Orte weigern sich nicht,
^ lur ihrx Personen dein Hauptmann und Hofmeister Zweher und dein Landvogt Reding dcßwegen zu schreiben,
^ ^ schließlich repartiert man die Kosteil, die frühern und die jetzigen ans jedes Ort, was jeder Gesandte

2^ ^npfangencnZedels zu Hanse zu berichteil wissen wird. Absch. 604. sDcr Vergleich folgt in Art. 218Z
Gütlicher Spruch der Sätze. Wir Nachbenante(folgen die Namen der Sätze, wie sie im

^ 'Ichied Kt)5 angegeben sind) in diser ilachvolgeildeil Sach beiderseits erivölte Schidrichtcr und Sütz, thund
ullermennicklich mit disem Brief: illachdem bei der Taglcistung Badischer Jahrrechnungdes; ein thuscnd

^ch-'huildert und dreißigsteil Jahrs nebend Aiiderm uh Anlaß etlicher Ehcparteyen nß deil nidern Fürstlich
^ - Gallischen Gerichteil im Thurgaw und Nheinthal ein Evnferenz nach Frawenfeld angesehen worden, hat

) etwas Jrrililg und Spans erhebt zwüschend ietz genanten beiden Parteyen, nämlich einer Statt Zürich
« Negern einstheils, und Lncern, Uri, Schwytz, Uilderivaldenund Zug, Beklagten anderstheils, bcrüerend das
^'ren und Erkenneil in Religion- lind Landtsfridenssacheniil geinciileil Nogteycn deß Thurgaiv und Rhcinthals;

^ud ob derselben evangelische Underthanen in Ehehendlen vor dein Chorgericht zu Costantz oder der Statt Zürich
^)t geben llild nemmell sollen; deßgleichen ob die Collaturen ald Kilchensätz im obcril Nheinthal Ihr Fürstlich
" en, Herren Prälaten zu Sanct Gallen, oder den evangelischen Underthanen der Eildcn zugehörig sein solleil, und

Jal^ wvllgedachten süilf Orten ein Erkantnuß den ilcüilzehcnden und neünzwanzigsten Octobris im
d^ '^ ^Nllsend sechs huildcrt und dreyßig zu Frawenfeld ergangen, die ein Statt Zürich widersprocheil und sich
dg^' ^chbcschwärt, als dardurch ihren Gloubensgcnoßenan der Neligioil Verhinderung und Nachthcil beschche!
u»d"^ sainptlich geschworne Pündt uild Landtsfriden zll Richtern in Visen Sachen erwölt seind,

' ^)uen alher geil Baden in Ergöw Nechtstag für uns angesetzt, und sie beiderseits also durch ihr voll-
^ ) llle Aniväld llild Gesandteil vor uns erschienen seind. Wan nun in disen Sachen zu underschiedlichen
wvr ^ Zugewandten gehaltenen Taglcistungcn gchandlct wordeil und also uff ihr Klag, Ant-

' ^ied und Widerred etliche Bescheid von uns ergangen, so habend wir, die Richter und Sätz, ein andern
ucünten und neünzchcndenAugnsti alher gen Vadcil filr uns angesetzt, beid Parteyen für

und ernstfreündtlich und eydtgenösisch gcbetten, uns ilachinalen güetlich in Sachen inittlen
zclaßcn, damit wir des schweren Lasts des Rechtsspruchs gclediget und überhebt sein möchten,

stö ^ unsern Herren und Obern, sondern auch uff Begcren Ihr Allerchristeiilichsten
M.licstet zll Franckreichund illavara, unscrm allergnedigistenHerrcil nnd Pundtsgcnoßen, und

selben extraordinäre Ambassadoril iil der Eydtgenvschaft lind Pündten, Ihr Fürstlich Gnaden Herren
^'gen von Nohail, olich abgcordnetein königlichein Secretario und Dollmetschen, dein cdlcil und vestciiHvupt

willig
'^au Jacob von Stäffis, Herren zll Mollondiil, zu sondern Respect, höchfteil Ehren und Gefalleil be-

gct und zugelaßcn. Dahero tvir uff den ncünten lliid ncüilzchenden MonatStagAngusti jüngst hicvor
^ gcnde Erleütcrnng und Mittel iil güettlicher Handlung gestellt, selbige von beiden Parteyen, (umb daß sie

"ulen der Willfahr und Anncinnulng halber nit genugsain instruirt geiveseil) ihren Herren lind Obern

beid>^ sittlicher Ertläriing heimbzubringen, da dan uff zwaintzig und dreißigsten Angusti die gcmelter
fr» init vollmächtigeinGewalt und Bevelch abgeordneteEhrengesandte, die wolledlen, gestrengen

'"inen, ehr und nottveste, hochgelehrte, fürsichtig und weyse Herren, als voll Zürich zc. (folgen die Nameir
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der im Abschied 605 angegebenen Gesandten) in allerseits ihrer Herren und Obern Namen krafft llnd veri»i
mitgebrachten Gewalts und Vevclchs zu höchstem Respect, Ehren und Gefallen, wie vbstaht, angedeüte hel
nach beschriebne Ntittel ihres Inhalts in Weiß lind Form, wie vo'gt, uff und angenommen, ouch waar »?
oest zehalten versprochen, und lautend dieselbigenalso: Des Ersten soll und mag die Gloubensbekannti»l
unserer getrewen lieben Eidtgnoßen der Statt Zürich in den gemeinen Herrschaften deß Thnrgöw >s
Nheinthals ungehiildert lind sicher sein, und selbiger Religion Underthanen bei ihrem Gottesdienst lind srey?
Religionsübuilg, onch allem was derselben nottwendig anhanget, ruewig und von menicklich ungehindert leb?
und verbleiben, trafst Landtsfridens. Demnach sollend die regierende Ort gemeiner Herrschaften deß Dl)»'
gow und Rheinthals in allen fürfallenden Sachen handle» und erkennen, richten lind urtheilen lind ein
ein Mehr sein und bleiben, wie von unfern Altvordern harkemmen; wovon swovecrs aber Irrung und ^
spän von obgedachten evailgelischen Religivil- lind Gloubeilssacheiloder dero nottweildigem Anhang, darv?»
im Landtsfriden nit genügsame Erleiiterling zu findeil, sich zutragen möchten, soll kein Urtel in selbigem F
felt, sonder solcher Spännigkeiten halber ein freündtlicher Verglich getroffen werden. Und iin Fall freü»^
licher Verglich anfäncklich ilit statt habeil mag, sollend und mögend sie demilach von und uß ihnen selbll?
vermög der Pündten und Landtsfridens oder sußfs unparteyschen Orten von beiden Religionen gleiche Satz »?
Richter nach altem Gebrauch lind geübtem Harkoinmen erkiesen, sie güetlich ald rechtlich in entstände»?
Gespanen zu entscheideil. Dwweil es fürs Ander in andern Landen bräuchig uud gemeiner Vernunft F
meß, daß in Ehehendlen jeder von seiner Religion Nichter gcricht und entscheiden werde, als soll das 6h
gericht von gemeinen Underthanen des Thurgvw und Nheinthals von sdens Evangelischenzu Zürich, und d
Eatholischen zu Eostantz besllcht werden. So aber die klagend Person ein catholische um die Ehe anspr>^
und beklagt, soll sie selbiger nachvolgen und die vor ihrem ordenlich und eatholischen Richter fürncm»^
Wovcer aber die beklagte Person evangelischer Religion zugethon, ist selbige ebenmäßig vor dem evaB
lischen gewohnten Chorgericht zu suchen und zu besprechen. Dise Puncten, lveil wir die Zusätz der Stell?
Frhburg und Solothurn uns deßen etlvas beschwärt, habend beid Ehrenparteyei,selbs eingangen, »"
gegen eiilandern uff- und angenommen, da unser lieb Eydtgnoßen der fünf eatholischen Orten, so vill ^
an ihnen stecht, selbigen zugeben und nit verhindern wollen, so lang biß ihnen, den regierendeil Orten, gefe^
ein Satzung zemachen und zepublicieren, daß beider Religionen Underthanen sich mit einander» nit
ehelich befreunden sollend. Den«vberrheinthalischevangelischeil Gemeinden,von derowegen Streit entst?'
den, ist fürs Dritte zugelassen, ihre Seelsorger und Predicantenbei den evangelischen Orteil loblicher 6^
gnoscbafft zusuchen, da sie zwar Ihr Fürstl. Gnaden zu Sanct Galleil uebend Fürschreibeu der Orten, ^
sie genomnien »verde», daß sie ehrlichen Harkommens ilnd Lelnnbdensseien, ouch zun, Predigamptexami»''
und admittirt, sollen flirstellen eineii anzlinemmen, welchem da» wollgedacht Ihr.Fürstlich Gnaden ^
deroselben Amptmann die Predicatur sampt zugehörigenLehen zeverleihen und das Gelübd wie von
breüchig gewesen, von ihmc neminen zelaßen gewilt sein »viirt. Wan da» dise Erleüteruug und güetli^
Vertrag uß trewhertzig, uffrichtig und ehdtgnösischen, Gemüet von uns obgedachten Schidrichtcrn »?
Sätzen durch wollmeinlicheit Schluß und Abred gegeben und uffgericht, als meinend, sprechend und »voll??'
»vir, daß unser getrew lieb Eydtgnoßen, sowoll löblicher Statt Zürich als der fünf löblich catholisch?
Orten, der bißharo ußgefüertenStreitigkeiten und Niißverstendtnußen gcntzlich sollen vertragen, sie einand^
»vidernmb versönt, anch das eingefallene Mißtrawen nffgchebt, »vas onch vor, in und wegen diser Tractat»"
mit Wort und Wercken sich verloffen, nichtich, tod nnd abgethon sein. Hierin gleich wie beid EhrenparteY?'
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i ihrer habenden Rechten nnd Gerechtigkeiten in vorgebuchtengeineinen Herrschäfften deß Thnrgaw und
> ^^uithals nit begeben, alßo soll denselben, und wer hierin weiter intcrcßirt, ußerhalb diß Vertrags solches
> an ihren Hochheiten,Herrlichkeiten, Regalien nnd andern Gerechtigkeiten, desgleichen nnsern eydtgnö-
I llichen Pnndte», Landtsfriden, authentischenVerträgen nnd Abscheiden, wie nit weniger demselben wollhar-
j ^brachten Reputation und Ansehen ohnpräjudicirlich und ohnnachtheilig,znmählen vnch uns den Schid-
l ^ui)tern und Sätzen in allweg ohnschädlich nnd unvertveyßlichsein, in Erwegung, daß wir anders nützit
> haucht, nls Ruw, Frid, nnd vertrawlichc Einigkeit in unser»! lieben Vattcrland löblicher Eydtgnoschafft
> disen gefährlichen Zeiten zu erhalten und vermittelst göttlicher Gnaden nff unsere liebe Nachkommen
l bringen lind fortzupflanzen.Dessen allem zu waareni, vestcm llrknird habend wir Frantz Ludwig von
> ^ärch Frcpherr zu Spietz, Obrifter und Alt Schultheiß der Statt Berit, Hans Rudolph Fäsch, Obrister
s Juuftinehter Basel, Johann Daniel von Montenach, Ritter, deß tliahts zu Frhburg, Johann Jakob
l Staal deß Rahts zu Solothurn, unsere anerborne Jusigel (doch uns, unser» Erben und Rachkommen
l ^ Schaden) an disen Briefs, deren zween gleichlautend gemacht und jeder Parteh einer zugestellt, lassen
^ uickeu, gsx ^uch ^^ive ^gettene Schreiber als Johann Jakob Zieglcr, der Rechten Doctor und diser

^ ^tartschreiber zu Schaffhalisen, rmd Ntauritz Wagner, Naht- nnd Seckelschreibcr zrr Solothurn, selbige
l ^ unser,, Händen nnderschriben, als das geschehen zu Baden in Ergö v Zinstags den acht und zwainzig-

^u Augnsti alt und sibenden MonatstagSeptembris newen Kalenders im Jahr nach Ehristi, unsers lieben
'^Nen „nd Erlösers, seligmachender Geburt gezelt einthauseud sechshundert dreyßig und zwei.

Johann Jakob Ziegler. Mauritz Waguer.
2 l?». (1632.) S. Absch. 609. i. 22«. (1632.) S. Art. 316d. 221. (1633.) S. Absch.

222. (1633.) S. Art. 316o. 22^. (1633.) S. Absch. 627. a. 221. (1633.) S.Art.
' 22z. (1634.) Zürich begehrt von den Gesandten der evangelischen Städte Rath wegen einer

Aad ^ Thurgau. Die beklagte Person ist der evangelischen Religion zugcthan und neulich dem zu
eu 1632 geschlossenen Vertrag zuwider vor das constanzischc Consistorium citiert worden. — Es wird
^ gcrathen, die Antwort des Bischofs von Constanz und des Landvogts im Thurgau, denen es darüber

'' Ulpfindsjch" g,'schätze,, hat, abzuwarten. Weil besagter Vertrag nicht allein ordentlich und authentisch

übe/ Indern auch bekräftigt und von beiden Parteien angenommen worden ist, der Abt zu St. Galleu
^ beständig ihm Eintrag thun will, kann man Zürich nicht zumuthen, den früher auf dessen Güter gc-

aufzuheben. Absch. 684. d. 22<i. (1637.) Zürich bringt abermals den Streit mit dem Abt
an" ^ z„r Sprache. Der evangelische Pfarrer zu Rheiueck und Thal, schon vor einigen Jahren

"ue andere Stelle erwählt, und der zu Bernang, welcher an dessen Stelle treten sollte, würden am
!- und Abzug gehindert. Den nach Bernang gemachten Vorschlag habe der Prälat bisher nicht an-

^ len wollen. In Ehesachen würden des Gotteshauses Angehörige im Thurgau immer rechtlos bleiben.
I ^ ^mnmten zwölf Orte oder die den Thurgau und das Rheinthal regierenden Orte möchten den
^ ante» dahin weisen, dem 1632 errichteten Vertrag seinen Gang zu lassen, widrigenfalls Zürich auf
^"tel denken würde, um den Evangelischeu den Genuß des Vertrages zu verschaffe». sS. Absch. 807.
sech^^" Gesandte an den gerade in Baden anwesenden Abgeordneten der Abtei abgeschickt, um den-

ku zu ersuchen, bei seiner Heimkunft den Prälaten zur Beachtung des Vertrags zu bestimmen. In
>un Stzme wird auch von den den Thurgau und das Rheinthal regiereirden Orten an den Abt ge-

^ben. Absch. 815. h. sJn den Abschieden der katholischen Orte ist dieser Artikel viel kürzer gefaßt.j
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227. (1637.) Elgäuischcr Vertrag. „Die Gesandten (s. Absch. 835.) haben in ihrer beiderseits Pri»' <
palen Namen und in Kraft des gehabten Gewalts und Befelchs von denselben hernach beschribne Mittel ih» ^
Inhalts in Wyß und Form, wie folget auff- lind angenommen, auch wahr und vest zn halten versprecht' >
und lauten dieselbigen alßo: !

Daß Ihr Fürstl. Gnaden, Herr Prälat zu St. Gallen den evangelischen Underthonen dcro thnrgauisch (
Grichten, wann beide Thcil evangelisch, die Besnchung deß Zürichischen Ehegerichts freystellen und sy dal« c
nit verhindern wollen, wofehr Jhro Fürstl. Gnaden hieruß khcin andrer Jngriff begegnen Wirt, da j
dem Angesprochenen oder Beklagten der ansehende Rcchtstag schriftlich mag ankündt werden. Wanauch''
beklagter Evangelischer sich auf das Zürichische Eegericht berüft, werden Ihr Fürstl. Gnaden denselben d^ >
bleyben lassen und wider synen Willeit das Recht anderschwo zenemmen nit zwingen. Hingegen werden i t
Herren der Statt Zürich sich keines fehrneren Gewalts ald Zwangs auch nit annemmen. Es sollen aber» i
iinpeäiinenta matrimonir gehalten und geachtet werden, wie von Altem hero, doch daß im vierten "l t
vierthalben Grad möge uß rechtnießigen Ursachen dispensiert werdeit, im dritten aber und engeren Grod'
der Blutsfreündtschaft und im dritthalben Grad der Mag- oder Sch,vagerschaft, wie auch Gbtti, Gotten >" »
Gevattern, das ist eines Kinds Götti oder Gotten mit desselben Mutter oder Vatter zesammen zehüraff' b
verbotten verblyben und in disem letzten Fahl zwischcnt Evangelischenund Katholischen der Dispensation' b
halber ein Glychheit gehalten werden. ! ^

Waß dann die Ehescheidungen betrifft, ward Fürstlich St. Gallischersytsangebracht, daß mau die vöN
Uslößung des Bands, als welliche in dißen deß Gotshaußes Grichten niemahl Herkhommcn,auch GewüN s
halber nit köne bewilliget werdeir, nit zugeben möge, es were dann, daß zwey zusammenkommen wereiy n g
von Rechtswegennit hetten mögen zusammen kommen ob impeäimontum llii-iinsn». Hingegen ward " b
Zürichischer Syten verinelt, wie daß man sich deßcn nit fettigen könne, sidtenmahlen sich auch Ursachen d
vollkhommeucn Scheidung zutragend zwüschen Persohuen, so sonst rechtnleßig zusainmen kommen, auch "1 ü
andern Bywohnung gethau und wellicherley Schecdnngen auch in den gemeinen cydtgnößischen Herrsch^ ^
selbs hergebracht wcrent. Wann man aber St. Gallischer Syts sich Wyler nit crklähren können, hat ^
eß uff Zürichischer Syten by obiger St. Gallischer Erklärung für einmohlen lassen bewenden. ! ^

Demnach ward des obern Ryuthals halber Fürstl. St. Gallischer Syts von aldort habender Grichten wc^ »
begehrt, daß so vil die impellimonlainatrimonii Ilnd die Eescheidungen betrifft, man auch eine gewüße Modch h
tion abreden wolte. Diewyl aber hingegen uff Syten der Statt Zürich diße Erklerung erfolget, wie man Z^
Orten by bekantem Undcrscheid des Gotshußcs Nechtsaincn gegen den Thurgeüwischen Grichten und d
anderen mehr Ursachen des Zürichischen Eegrichls hergebrachter und durch jüngsten Badischen Bertrag <lo^ di
163^ bestettigter Befreyung sich nichts könne benemen lassen und deßwegen Ihr Fürstl. Gnaden den Hc^ "
Prälaten freündtflyßig ersuche, sy wollen es darby guttwilligklich auch bewenden lassen, so habent sölli^ ^
nach hochermelt Ihr Fürstl. Gnaden zu gedachter Statt Zürich Begehren sich freündtlich bequemt und bcg^ b,

Den oberryntalischenevangelischen Gmcinden, namblich Altstetten, Bernang, Marbach, wie auch ^
Margrethen ist zugelassen, wann ein Prädicatur daselbst will ledig werden oder ledig worden ist, daß^E
zu dem Herren Prälaten von St. Gallen kehren und Ihr Fürstl. Gnaden underthcnig bitten sollen, ih>»
zu bewilligen, einen andern Seelsorger und Prädicanten by den evangelischen Orten lobl. Eydtgnoschaß
suchen. Wann eS nun beschechcn, füllend sy dan denselben vor und che er zu solcher Stell komt, ue^
Fürschryben der Orten, da er genommen Wirt, daß er ehrlichen Herkhommens und Lümbdens,auch
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^ ^ ^lganit ordeiilich examiniert und admittiert, Ihrer Fürstl. Gnaden fiirstellcn uild um desselben Bclehnung
, Jülich anhalte», wellichem dann lvolgcdachtIhr Fürstl. Gnaden vder deroselbenAmptmann, wofehr sy

^ider denselben kein erhebliche Ursach nit hellend, die Prädicatnr sampt zugehörigemLehen verlyhen und
i ^ ^Uiibt, wie von Altein bräuchig gewesen, von ihme nemmen lassen werdent. Worby dann Ihr Fürstl.
, "'"den sich crklert, der Statt Zürich als eines regierenden und Schirmorts Angehörige jederwylen vor
^ Ederen zu befürderen, hingcgeil aber ein Statt Zürich sich ancrbotten, dieselben, ihre Angehörige, jederzyt

^ Zu wysen, daß sie sich der Gebür und sdcms Landtsfriden gcincß verhaltind.
Balgach betrifft, svl selbigen evangelischen Kilchgenossen zugelassen syn, ihre Psarrcre wyter,

""d bißhar, zusuchen, doch daß dieselben jederwylen, wie vorstehet, guts Namens und Lümb-

ui>d ordenlichen examiniert und admittiert sehen, lind daß derselben ein jeder vor dem Jnsitz daselbst
antretendem Lehen by Ihr Fürstl. Gnaden vder dcro Amptmann aldort umb deil Consens auch anhal-

solle, ^ ^
w a»d er hingegen das Gelübd glych anderen Predicanten iin Nyntal erstatten. — Im Übrigen

wellicher dann demselben, wofehr kein erhebliche Ursach wider ihne verhanden, auch Wirt gegeben

bvn ^ Zürich hievor angedlittcr in Anno 1632 ufgerichtcr Vertrag sampt dem Landtsfriden,
s'chal^-'" Prälaten von St. Gallen aber, dem Herrn Bischoffen von Cvstantz aber syne Nechte vvr-

^ ü»d so nun dißere gütliche Mittel wolmeinlich abgcredt und beschloßen, auch von hochwohl-
Herren Burgermeister und Rathe der Statt Zürich, deßglvchen Ihr Fiirstl. Gnaden, dem Herren

syts ^ ^ecano, auch einem hochehrlvürdigen Convent des Gotshußes St. Gallcil für sich lind ihre bewer¬

ben ^^^^""uen also ratificicrt und angenommen worden, so sind Harns dißer Brieffen zween glychllitend

'vilrd^ angehenktender Statt Zürich und hochermelts Herren Prälaten, wie auch eines hochehr-
^ ^ bim Convents von St. Gallen Jnsiglen bckreftigctworden. Aeschach zu Ellgeuw, wie oben gemeldet,

dritten Tag Noveinbris, von der Geburt Christi, unsers lieben Herrn und Hcy-
E 16^7 Jahre. Absch. 835. sNach einer Copie im Staatsarchiv Bern: Thurgauischer Abscheid.
Ccl,i>' (1642) Pfarrer Hegi in Stcckborn wird in Betreff der Ehehandlung der Margaretha
B»
wei,'

v ^ i-i ' ...... ... —^^ V

ren^' ^""ü^ischer Religio», mit Hans Keßler von Herten, einem Katholischen,angeleitet, den Leonhard
1» Tteckborn, evangelischerReligion, welcher dieselbe auch in ehelicher Ansprache hat, dahin zun>,

habe ^ ^ rinverzüglich »ach Zürich ans Ehcgericht citierc, zumal sie die Religion noch nicht geändert
Da ^ Sache dem letzten Vertrage zu Baden gemäß dahin gehört. Absch. 977. x. 22t». (1644.)
de» x ^ ^ Gelegenheit der Vertrag und Spruch von 1632 ungleich allsgelegt worden ist, wird von
^eje»' ^ llchen Gesandten die Frage anfgeworfcn, ob es nicht für nothwendig sollte gehalten werden, daß
">>al'^> welche diesen Spruch gegeben haben — und diese waren damals alle noch am Leben — die

""^legten Punkte erläutern. Absch. 1944. o. (1645.) Johann Jakob Valduff
b^ ' ""d die katholische Gemeinde zu Gachnang gebeli den katholischen Gesandten eine Klageschriftein,
^cri,^ ^ ^hksachen. Dieselbe wird dem Abschied beigelegt. Absch. 1969. aaa. 25k I . (1647.) Laut
Spo, ^ ^"dvogtes verlangt Adrian Knenz von Weinfeldcn, daß ihin seine rechtmäßige mit solennischen
u„d ^ versprochene Gespon, die wider ihren Willen nach Zürich geführt worden sei, zugestellt
zu ^ ^ ^^rwaltung ihres Gutes gestattet werde. Zürich erwidert, das minderjährige Mädchen habe sich

""gültige» Bersprcchen bewegeil lassen, sei übrigens in Zürich auf freiem Fuß. Der Kläger

Mehrere ^ dortigen Chorgericht dem Verlangen gemäß gebührendes Recht finden. —Weil das Mädchen
„annos pubortatw" vor dem Versprechen erreicht hat und dieses zu halten begehrt, so erwarten
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die übrigen Orte, daß Zürich dasselbe dein Landfriedennnd den Rechten gemäß nach Weinfelden stellen wer?
Absch. 1133. pp. (S. auch Art. 373.) 232. (1348.) Da die fünf katholischen Orte verlangen, daß die Wib»
Reinlin, evangelischer Religion von Weinfelden, welche dem Papisten Kuenz das Eheversprcchcn nicht hal»'
will, das sie ohne Wissen ihrer Verwandten und ihres Vogtes noch in minderjährigem Alter gegeben h^
dem Kuenz vor das Ehegerichtzu Constanz zu folgen habe, was dem Vertrag von 1632 zuwider lä»l
wonach der Kläger das Neligionsehegcrichtdes Beklagten zu besuchen hat, so wünscht Zürich den Rath V
übrigen evangelischen Gesandten zu erfahren. 'Räch einläßlicher Besprechung der Sache sprechen sich diese dah)
aus, daß sie dieselbe Zürich gänzlich überlassen. Absch. 1143. e. 233. (1648.) Die Gesandten der katholisch
Orte finden, daß dem Adrian Kuenz zu Weinfelden, welchem seine GesponS mit Gewalt vorenthalten wird, der'
Gut sollte zuerkannt und dem Landvogt hiefür Befehl ertheilt werden. Man nimmt jedoch ans geww
Gründen die Sache in den Abschied. Absch. 1151. 1<R. 23 t. (1648.) Nachdem wegen Adrian Kuenz
Weinfelden, dem sein regelmäßiges Gespons noch immer zurückgehalten wird, von Lucern aus ein Schrei
an Zürich ergangen ist, wollen die katholischen Gesandten die Antwort darauf abwarten und dann je »"'
Umständendem Kuenz weiter bchülflich sein. Absch. 1153. k. 23Z. (1648.) Aus der Antwort ZüN'1
an Lucern wegen Adrian Kuenz von Weinfeldenund seines Ehehandels ist große Unfreundlichkeit abzunel»»')
— Die Gesandten der katholischen Orte überlassen den Obrigkeiten,dafür sich zu bemühen, daß Kuenz »'
diesem „Zäppel" befreit werde. 'Mit der Execution des Arrestbefehls wird nicht fortgefahren.Absch. 1157,^

l». Anstände mit dem Kloster Einsiedel».

Art. 23ti. (1636.) Die Abgesandten des Fürstabtes zu Einsiedeln bringen folgende Klagepunkte
1) Burgermeister und Rath der Stadl Stein hätten den Fürstabt wegen der halben Neste Freudcnfels nach Ba^
citiert, daselbst aber nicht Antwort gegeben, sondern protestiert, daß ihre Obrigkeit nichts „verscheinen" s»^
Damit seien sie aus dein 'Recht gewichen und hinweg geritten. 2) Weil Stein mit den Kirchgenossen ^
Pfarrei Burg um ihre Ansprache im 'Recht gestanden und darauf der ganzen Forderung verlustig gcwv^
sei, begehre» sie nochmals Abtrag aller erlittenen Kosten. 3) Seit der Jahrrechnuug zu Baden habe der
vogt von Wagenhausen auf dein Hof Allenwinden den Zehnten zu 'Recht niedergelegt, ungeachtet "
Statthalter zu Freudeufels begehrt habe, daß selbiger zu 'Recht aufgestellt lind in unparteiische Hände gel'
werde. Weil der Zehnten in des Gotteshauses Einsicdeln Zehntenmarchen begriffeil sei, was man
fünfzigjähriger Possession beweisen könne, so hoffe der Fürstabt, daß der dieses Jahr eingesammelte Zeh»'
ihm in Possession gegeben werde. So jemand rechtmäßige Ansprache darauf zu haben vermeine, sei er best'
innerhalb Jahr und Tag Antwort zu geben. 4) Der Fürstabt begehre, daß in der Pfarrei Burg '
Altäre und Kirchenzierden in der Kirchgenossen Kosten zu der katholischen Neligionsübungaufgerichtet "
dem Priester aus dem erhauseten Kirchcngut ein gebührendes Psrundeinkommen geschöpft werde,
die der and.rn Religion laut Junker Pehers Schreiben von 1525 und lant eines Abschieds von ^
die Kirchenzierden bei ihren Händen behalten hätten. 5) Jeder solle an dein Ort begraben werden,
er pfarrgenössig ist. Die der andern Religion sollen sich mit ihrem ausgemarchten Kirchhos zu Esch'
begnügen. 5) Laut eines Abschieds von Baden sei im Jahr 1613 um die Pfarrpfründe zu Gachnang
Abkurung getroffen worden, die aber durch den Prädicantendaselbst nicht gehalten werde. Der Pfarrh'
beklage sich auch, daß ihm von den Kirchenpslegern der Zehnten von einem Stück stieben und 3 Gld-
einem Hause abgefordert werde, die er zu geben nicht schuldig sei; dergleichen, daß sein Einkommen
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^echt und nicht mehr als 130 fl. betrage, während der Prädicant u>?gefähr 800 fl. Einkommen habe. —
^vdann beklagen sich die Katholischen zu Gachnang, daß ihnen von dem Kirchencinkommcn weder Wachs,

noch andere Nothwendigkeiteneingekauft werden daß sie von etwas gestiftetem Kernen, der jährlich als
'ilinosen ausgetheilt werde, ausgeschlossen seien, und daß man die Kosten für die Mauern ihres Kirchhofes
'"cht aus dem gemeinen Kirchengut decken wolle. Man wolle auch den Katholischen am Allerheiligen-und

crjeelentag, wie auch etwa zu andern Zeiten nach des Thurgaus Landcsbrauch nicht läuten. Die Kirche
tiZachnang habe ein großes Einkommen und bei der Rechnung darüber würden oft bis in die 50 fl. ver-

' - Zu dieser Pflege, wie zu dem Bürgermeisteramt daselbst würden aber die Katholischen nicht gebraucht,
" die Kirche, in welche sie gehen, sei eine eigene Schloßkapellc. Der Fürstabt und die Katholischen zu

)»ang begehren deßhalb, daß in der vbern großen Kirche ein Altar und dessen nothwcndige Gczierd nach
Kuchem Brauch aus gemeinem Kirchcngut angeschafft und eine gleiche Abtheilung des Kirchengutes,wie

tuch der Kirchenpfründe mit dein katholischen Pfarrhcrrn und dem Prädicanten gemacht werde, damit sie
er Kirche das Erforderliche laut Landfriedens haben. — Im Hinblick auf die Escheitz, Gachnang und
te Orte betreffenden Beschwerden erwartet Zürich, daß man es bei den Sprüchen und Verträgen werde

' eiben lassen. Was die halbe Beste Freudenfels anbetreffe, so hätten sich die zu Stein ihrer Ansprache
^ und weil die Kosten zu Baden aufgehoben worden seien, so werde man an sie wohl nichts fordern,

au d' ^"^ung der Parteien wird zu Recht gesprochen: Weil die zu Stent bereits erklärt haben, daß sie
sein ^ Frendenfels keine Ansprache haben noch künftig eine solche suchen wollen, soll es dabei

haben und das Gotteshans Einsiedeln dieser Beste halber bei dessen Rechten und Gerechtig-
cchp ^'Mnben. Die zu Stein sind schuldig, einen genügenden schriftlichen Verzicht zu Handelt des Fürst-
lowic"^ ^ 5" übersenden. Die andern Beschwerden wegen Eschenz und der Pfarrei Burg,
das - Gachnang sollen dem Landvogt und den Amtleutendes Thurgaus dergestalt remittiert sein,
einl ^ Mitteln sich umsehen, die Parteien zufrieden zu stellen. Insofern dieselben nicht zu ver¬
wind ^ genügsamem Bericht nach Baden verwiesen werden. Der auf dem Hof Allcn-
fline "c Obervogt zu Wagenhauscn angelegte Arrest soll aufgehoben sein und dem Kläger freistehen,
^^^enpartci gehörigen Ortes mit Recht zu suchen. — Da Zürichs Gesandtschaftnicht über alle Punkte

instruiert noch mit seiner Gegenantwort verfaßt ist, so kann es weder in die Bestätigung des
."'ilsbriefesnoch in die gemachte Moderation wegen der Religion einwilligen, sondern protestiert da-

san ^ ^ Meinung, daß Alles in dem Stand, wie es von Alters her gewesen, bis auf die nächste Zu-
»icnknnft verbleiben solle, da es alsdann über Alles Rede und Antwort geben wolle. Absch. 546. n.
auch Art. 310Z

W. Polizeiliches.

»5t7. (1645.) In Folge eines Schreibens von Constanz, welches die verdächtige Handlungs¬
für ^ ^ Stadtschreibers zu Stein, Hans Jakob Jnuncnhauser,anzeigt, wird von den katholischen Gesandten

gut erachtet, Constanz die Versicherung zu geben, daß man den festen Willen habe, die Lande von vcr-
Ve/'M Findel rein zu halten, und daß man zu diesem Zwecke dem Landvogt Fücßli den erforderlichen
keilcn Zugehen lassen. Dieser Punkt soll aber auch bei der Verhandlung der thurgauischcnStreitig-
Brücke"^^"^ zur Sprache gebracht werden, damit endlich die Rechte der Orte auf die Versicherungder

"nd des Passes zu Stein anerkannt und exequiert werden, wodurch vieler Gefahr vorgebeugt werden
104
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könne Absch 1061. 6. 2-58. (1646.) Für verkaufte Resse und anderes Vieh soll Einer dem Andel»
sechs Wochen und drei Tage „nachwähr" sein, es wäre denn, daß bei dem Handel etwas Anderes auS
düngen worden wäre. Absch. 1098. oo.

20. Vogts- unv Waiscnsachen.

Art "»!». (1638.) In Betreff der Verdingung und Bevogtiguug der Waisen bleibt es für beides
Neligionsgenossen bei der tauneggischenOeffnung und dem alten Aargauischen Gebrauch, also daß die M
vogtigung durch die nächsten Verwandten zu geschehen hat. Absch. 846. ä.

2t. Münzsachen.

Art 210. (1642.) Weil in den österreichischen Landen das Geld im Preis viel tiefer gesetzt wA
den ist als in der Eidgenossenschaft und die Landgrafschaft Thurgau mit Eonstauz viel Verkehr hat, wora»'
große Angelegenheit und Schaden erfolgen könnte, so schreibt man dein Landvogt und den Amtleuten, gut
Aussehen w haben und bei etwa sich zeigendem Uebelstande Zürich zu benachrichtigen, welches alsdann
Lucern in aller Orte Namen nach Constanz schreiben wird. Absch. 985. rr.

22. jkricgssachen.

(Manche auch den Thurgau betreffende Kriegsvcrhandlungen sind überdieß noch in den Abschieden enthalten.)
». Allgemeines.

Art 211. (1618.) Ein Bericht des Landvogtsund andere Berichte melden, daß eine Anzo«'
fremder Reiter aus Anleitung des zürcherischenAmtmanns zu Weinfeldcn ohne Vorwissen der übrigen rc^
rendcn Orte daselbst und durch das Nhcinthal habe passieren wollen. Der Landvogt, der ebenfalls ni«
befragt wurde, hat der Gemeinde Weinfeldcn eine Geldstrafe auferlegt. — Dem Landvogt wird von de»
Gesandten der katholischen Orte geschrieben, die Strafe vor der Tagsatzung zu Baden, die auf den A
November angesetzt ist, zu beziehen. Man merkt nun auch, wohin die thurgauischen Käufe von Pfhn u»
Weinfeldcn zielen, und was die von Zürich und ihre Mithasten im Thurgau und anderswo anspinnt'
man will sich daher für alle Fälle gefaßt halten. Alan hat auch Zürich die Unthat seines Amtmanns er»»
lich verweisen lassen. Absch. 38. a. 212. (1619.) Der regierende Landvogt im Thurgau, Ha»'
Rudolf von Sonnenbcrg, hatte mit Zuziehung von Abgeordneten der geistlichen und der weltlich^
Gerichtsherren den 7. Octvbcr 1619 eine Kriegs- und Regimentsordnung für die Landgrafschaft Thurg^
entworfen. Diese Ordnung, durch den jüngsten „Lärmen" als nothwendig erkannt, theilt die Landschaft ^
acht Militärquartiere. Der Laufplatz des ersten Quartiers ist Frauenseld und Hauptmann der Trupps
daselbst der Landvogt; der zweite Weinfelden,verordneter Hauptmann Herr Hans Hartmann Escher, O^
Vogt daselbst; der dritte Pfhn, Hauptmann daselbst Herr Hans Ulrich von Landenberg zu Herdcrn; ^
vierte Lommis, verordneter Hauptmann Herr Hans Kaspar von Ulm zu Hüttlingen; der fünfte UttwV'
Hauptmann daselbst Herr Hektor Studer von Winkelbach zu Roggwyl; der sechste Emmishofeu, verord^
ter Hauptmann Herr Hans Joachim Brümsi von Herblingcn zu Berg, Vogt zu Gottlieben; der siebe'»'
Ermatingen, bestellter Hauptmann Herr Hans Ludwig von Hcidenheim zu Klingenberg;der achte A»N^
whl, Hauptmann Herr Laurenz Kunkler, Vogt der Herrschaft Bürglen. Jeder Quartierhauptmann
unter 1000 Mann wenigstens 200 Musketiere, 100 Hackenschützen, 200 Harnische, 300 lange Spieße
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^ kurze Wehren haben. Ist in einein Quartier mehr Mannschaft vorhanden, so wird der Hauptmann sie nach
kdürfniß vertheilen. Jeder Hauptmann hat einen Lieutenant, einen Fähnrich, einen Quartiermeister und

Wachtmeister. Beim ersten Aufgebot eilt der fünfte, beim zweiten der dritte Mann auf den Laufplatz,
dem Laufplatz soll der Quarticrhauptmann mit der ersten aufgebotenen Rotte dein Landeshauptmann

aiZlchen und der Quartiermeister mit dem übrigen Volk auf dem Platz bleiben. Jeder Quartierhauptmann
^rd auf den Befehl des Landvogtes seinen Untergebenen die nothwendige Wehr und Waffen auferlegen,
ww die Gerichtsherren ihm dabei behttlflich sein. Jeder Quartierhauptmann erhält von dem Landvogt offene

^ wte und Gewaltbriefc, damit er seine Untergebenen zum Gehorsam bringe. Der Quartierhauptmann
^hlt die Unteroffiziere, der Landvogt bestätigt dieselben. Auf den Wunsch des Landvogtes werden die
Zahlten Hauptlente unh die Gerichtsherren ihre Untergebenen ernstlich ermahnen, sich ihres Eides und

^ Pflickt wohl zu erinnern, sich keiner unruhigen Partei weder mit Rath noch mit That anzunehmen,
^n nach Vorschrift vieler eidgenössischer Mandate friedlich und ruhig zu bleiben. Die Hauptlcutc und

^ ^richtsherreil versprechen ihrerseits Gut und Blut zum Vaterland zu setzen und ihre Untergebenen in
^ud Einigkeit zu erhalten. — Diese Ordnung wird zur Ratification in den Abschied genommen,

kch- 100. b. sBestätigt wurde diese Kriegsordnung 10. Juli 1620 mit dem Vorbehalt, das; die Herren
^ Obern sich offene Hand behalten, dieselbe nach ihrem Belieben zu ändern, und daß die Unterthanen

.big sein sollen, alle zwei Jahre dem Landvogt die Huldigung „in aufgelegten Wehr und Waffen zu
Mtcu". daß ferner jedes Quartier die dasselbe betreffendenKosten zu bezahlen habe. Staatsarchiv
^ Thurgauische Abscheid S. 142.) 2^3. (1622.) 1. Dem Landvogt wird geschrieben, er solle die

^ Hw abschaffen und nur gute Späher halten. Wenn ihm etwas Bedenkliches vorkomme, solle er berichten.
Thurgauer zu bewehren findet man nicht thunlich. 3. Da dem AmbassadorCasati im Heimreisen von

Purgauischen Wachen Trotz bewiesen worden sein soll, so soll der Landvogt Nachfrage halten nnd die
Huldige ernstlich abstrafen. Absch. 260. ä. 21^. (1632.t Es sind allerlei glaubwürdige Berichte
^kommen, daß des Königs von Schweden Kriegsvolk sich je länger je mehr den eidgenössischen Grenzen

, Ww und bereits so weit gekommeil sei, daß sie sich auf dem Bodensee sehen und sich gelüsten lassen
' ^ Zu setzen; sodann auch, daß die schwedischeil Reiter zu Stein am Rhein und zn Schaffhausen cin-

^ »cu werden. Die katholischen Orte glauben zwar, daß man von dein König von Schweden kraft der
Wien Erklärung und eingegangener Neutralität nichts zu besorgeil habe. Dainit aber die Unterthanen,
. W hin und wieder den Jammer auf dem Reichsbodenvernehmen und die Brände selbst sehen mögen.

haß. ^ ^ trostlos gelassen und durch unnützes Gesindel, da die Soldateska nicht alle Zeit im Zaum ge-
. werdeil könne, unversehens überfallen, des Ihrigen beraubt und übel tractiert werdeil, erachten die

wüsche Orte für nothwendig, daß von alleil regierenden Orten des Thnrgaus, welches der Gefahr am
Men ist, die thurgauischenGrenzen allein zu des Landes und der Unterthanen Schutz mit einein starken

kv,p > wcrdcil. Ueberdieß könnte man durch eine Gesandtschaft den schwedischen Major an die
.gliche Erklärung und die Neutralität erinnern und ihn ersuchen, kraft dessen die eidgenössischen Gren-

üu verschonen. Um alle schädlichen Einfälle zu verhüten, möchten Zürich und Bern mit den übrigen
verenden Orten obige Pässe und Grenzen besetzeil. Zürich und Bern erinnern einläßlich daran, wie es

^^'3en sei, als die Kaiserlicheil an den Grenzen gelegen und sich der Bünde bemächtigt hätten; wie man
wls sich ^ keiner starken Defensiv» verstanden, sondern den gethanen Erklärungen geglaubt, den Unter¬
en blos etliche Qsficiere zugeschickt und die Wacheil durch das Landvolk habe versehen lassen. Nach
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ihrem Erachten könne man dießmal der dnrch den König von Schweden anerbotencn guten Eorrespond«^
auch trauen und zu besserer Sicherheit der Unterthäncn gegen streifende Rotten die gewohnten Wachen a»' ^
stellen und die Unterthanen mit guten Führern versehen, überdieß auch gute Kundschafter und gute Aussig
haben. Sie lassen es sich auch gefallen, daß dem Ambassador Rasche und dem Major geschrieben werbt ^
Aber eine Gesandtschaftan das eine oder andere Ort zu schicken oder mit Fähnlein aufzuziehen, wodu^ ^
man Anlaß geben würde, uns desto eher heimzusuchen,dafür hätten sie keinen Befehl. Zürich berichM
anch, wie es seine Grenzen, als Stein, Eglisau und die Herrschaft Andelfingen sicher gestellt, und wie es sci^.
Musterplätzeabgetheilt habe, um im Nothsall Hülfe zu senden; dcßgleichen was für eine Beschaffenheit^
mit den Reitern habe, welche nach Schaffhauscn und Stein gekommen seien. Absch. 596.1:. 2 13. (163- ^
Stadthauptmann, Bürgermeister und Rath der Stadt Cvnstanz berichten über die von dein schwedisch^ ^
Kriegsvolk drohenden Gefahren und ersuchen um eine Resolution,wessen sie sich iin Fall eines feindliche' ^
Angriffes kraft der Erbeinigung von den Orten zu getrösten hätten. — Der Administrator des Hochmeister ^
thums in Preußen hat von Mainau aus für einen von Praßberg mit ungefähr 60 Pferden, deßgleiche' ^
der Bischof von Constanz für einen von Lichtenstein mit 25 Pferden von dem Landvogt des Thurgaus dc>.
Paß durch dessen Amtsverwaltungbegehrt, um ins Elsaß ans den Mustcrplatz zu ziehen. Deßgleichr'
wird auch Bericht gegeben, wie es der im Thurgau aufgestelltenWachen halber aussehe, und daß Haut'' >
mann Stapfer von Zürich die auf Befehl des Landvogtes Stein gegenüber auf dem thurgauischen Terl>
torium aufgestellte Wache wieder eingezogen habe. Dem Landvogt wird geschrieben die Paßbcgehren ^
zuweisen, weil man die Bewilligung so auslegen könnte, als wollten die Orte die Neutralität überseht ^
Daß Hauptmann Stapfer eigenmüchlig die Wachen eingezogen hat, als Hütte er über den Thurgau zu conun^
diereu, darüber beschweren sich die fünf katholischen Orte nicht wenig, können auch nicht denken, daß ,
hiefür von Zürich aus Befehl gehabt habe. Weil dergleichen nicht zu gestatten sei, wollen sie es ihre',
Herren und Obern heimbringen. — Die fünf katholischen Orte vergegenwärtigen sich die Motive nnd lv
fachen, warum man bei diesen so gefährlichenZeitläufen den Thnrgau mit einem Zusatz werde belegt ^
müssen, lind ersuchen Zürich, sich zu entschließen, ob es nicht die Pässe und Grenzen am Rhein und best"
ders im Thurgau zu niemandes Offensiv», sondern allein zum Schutze der Unterthanenmit ihnen besetzt
wolle. Wenn Zürich wider Berhoffen nicht einwilligen sollte, würden die katholischen Orte solches für
thun. Zürichs Gesandtschaftwiederholt, wie ihre Herren und Obern ihre Grenzen verwahrenund das
in Bereitschaft halten, dergleichen was es für eine Bewandtniß mit den nach Schaffbausen und Stein kommen^
schwedischen Reitern habe. Ferner entschuldigen sie den Hauptmann Stapfer. Weil Zürich deßwegcn kei>"
Nachricht zugekommen sei und die Gesandten der Zusätze halber keinen Befehl haben, wollen sie best
Punkte in den Abschied nehmen, damit ihre Herren und Obern, denen die Wohlfahrt der Eidgenosse»^
nicht weniger als Andern angelegen sei, sich darüber erklären können. Idiä. I. 2^1«. (1633.) D''
Landvogt im Thurgau hat an Lncern geschrieben,was für Ungebühr von den geyeuhofischen Soldat
mit Aufsangen und Beschießen der hin und wieder passierenden Schiffe aus eidgenössischer Jurisdiction
vorgefallen sei, und daß der dortige Commandant, Hans Heinrich Tömmeli, sonst ein geborner Frauenfeld''
und eidgenössischer Unterthan, vier Adelspersonen, darunter den Canzler von St. Gallen, auf dem eivF
nössischen Thcile des Sees nahe am Land gefangen genommen habe. — Man vernimmt dieß mit beso^
denn Mißfallen, weil es der Versicherung der schwedischen und der mitinteressiertenFürsten ganz entgeh
ist, und weil diese Unfugen von einem so vermessenen eidgenössischen Unterthan angestiftet worden sind. ^
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^rd beschlossen, daß die Wache» und die früher im Thurgau gemachten Anordnungen, betreffend die Feuer-
? Lärmplätze und Hülfcleistungenferner bestehen sollen. Damit selbige Unterthancn desto besser und

er angeführt und reguliert werden, soll jedes regierende Ort einen kriegsverständigenBefehlshaber
ün abfertigen, wie in der Grafschaft Baden jüngsthin auch geschehen sei. Dieselben sollen sich unverzüglich
)ui begeben, alle Wachsamkeitlind allen Fleiß anwenden und von den Gotteshäusern und den GerichtS-

^ rm daselbst besoldet werden. Der Sold wird für jeden Mann auf 30 Kronen monatlich angesetzt.
u glaubt man größere Unkosten und Ungelegenheitenzu ersparen und nichts desto weniger den Ge¬

ren ^^"^ugen. Als die beste Fürsorge aber erachtet man, sich nochmals insgesammt dahin zu erklä-

icheni^ ^"^und gegen jede Gewalt tapfer schirmen und von keiner Partei jemanden auf cidgcnössi-
^.^^u»d und Boden lassen zu wollen, sondern sich mit einhelliger Macht zu widersetzen. Uebcrdieß

? Zvllikofer zu Zell durch ein nachdrückliches, doch bescheidenes Schreiben ersucht, vergleichen Un¬

zen " "^gegen zu treten, auch den Tömineli zu Geyenhofen zu entlassen und den gegebenen Versichernn-
thun^^^ nachzukommen. Dem Landvogt im Thurgau wird geschrieben, er solle in Allem sein Bestes
. .. dem Tömmeli, falls er auf eidgenössischer Jurisdiction betreten würde, den verdienten Lohn

^ ^'fahren lassen. Absch. 638. d. 2^7. (1634.) Jeder Gesandte wird zu berichten wissen, was Luccrn
zw Verwahrung der Pässe im Thurgau und besonders wegen Stein am Rhein und des herwärts des

Äir'cl^ ^ ^ knicke auf thurgauischem Boden gemachten Grendels oder Schlagbaums eröffnet hat.
^ ^ ^twortet darauf wohlmeinend, daß seine Herren und Obern an der Brücke zu Stein nicht mehr
bau ' ^ Verträge zugeben; deßgleichcn, daß es sich nicht widersetze, wenn der Schlag-
Orte ' ^ Hauptmannzu mehrerer Sicherheit gemacht habe, und welcher den übrigen regierenden

^ beseitigt werde. Räch vielem Hin- und Herrcden wird schließlich dein Landvogt geschrie-
re/> ^ buchen, ivo es die Nothdtwft erfordere, ausstellen, auch sonst fleißige Aufsicht halten und die
zu ^rte jeder Zeit von allen Vorfällen benachrichtigen solle. Absch. 671. k. (In der dein Abschiede
Gesandt" von Zürich beigefügten Correctur heißt es: Auf diesen Anzug Lucerns erklären sich die
Alsiaudtou Zürichs weder in Beziehung auf das Eine noch das Andere, weil sie keinen Befehl dafür haben,
sei . ^

^ ctadt und Brücke zu Stein sei „absolute der Herren von Zürich", habe Zürich folgenden Bescheid
über der Gesandte Lucerns fragte, wie es sich Steins halber verhalte, weil früher geäußert worden

die ^ allerdings so; niemand, so Gott wolle, werde sie daran hindern; es stütze sich dabei auf
A»eu Es komme ihnen sonderbar vor, daß man es Zürich so hoch anrechne, daß es bei der Brücke
lichte' ^^lchaum oder einen Grendel angebracht habe, da derselbe dock da stehe, wo es die niedere Herr-

^ ^ Beschirmung der Seinigcn diene; dagegen komme es den katholischen Orten nicht

lvcrk>' Cvnstanz liegende Garnison auf thurgauischem Boden große Verthcidigungs-
Hol' Schanzen errichtet, sondern noch etliche hundert Schritte davon alle Häuser, Bäume und alles
uä.'^^ uiedergcrissen, abgehauen, in die Stadt geführt oder verbrannt, mit den Waffen in der Hand die
Aaub^ überfallen,geplündert, die Leute gefangen genommen oder gctödtct und ferner noch mit
Nau und Brand gedroht habe; daß die evangelischen Thurgauer, welche Korn, Vieh und Anderes
ba sichren, ihres Erlöses in der Stadt bei den Thoren oder unweit derselben beraubt und miß-
Unt/ ^ ^b«m- Alles dessen gedenken die papistischcn Orte nicht, weil sie nicht ungerne sehen, daß diese
zleVs"^" Evangelischen verübt werden, lind deßwegen wird derselben im Abschiede nicht erwähnt, ob-

^ zürcherische Gesandte in seiner Antwort das alles hervorgehoben hat.j 2^8. (1634.) Auf die
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von Constanz und aus dem Thurgau eingelangten Berichte wird, da die Pässe wegen der zu besorgend

Belagerung von Constanz in großer Gefahr sich befinden, gut befunden, daß ein jedes der regierend

Orte, wie Lucern bereits gcthan und Zürich sich dazu erboten hat, einen qualificierten Cominandanten schi^

und die Posten mit dem Landvolk besetzen und alle andern nothwcndigcn Maßregeln treffen soll; serd

soll jedes Ort 200 Mann in Bereitschaft halten. Absch. 681. n. 2^!». (1634.) In Folge eines Schd

bens der Erzherzogin Claudia und zuverlässiger Berichte, daß General Horn beabsichtige über den Rhd

herüberzukommen, sich auf eidgenössischem Gebiet zu lagern und sich mit dem Rheingrafen zu verbind"

wird von den Gesandten der katholischen Orte für nothwendig erachtet, daß die den Thurgau regierend

Orte zu Sicherstellung der Pässe jedes hundert Mann in Bereitschaft setze und nächster Tage seine Cr!»

rung über diese Maßregel nach Lucern abgehen lasse, damit dieses den Tag des Aufbruchs festsetzen

Zürich zur Cooperation einladen könne. In Betreff der Verpflegung dieser Mannschaft kommt man

überein, daß die Obrigkeiten die Verpflegung für den ersten Monat über sich nehmen, daß aber inzwisch'

zwei oder drei in Kriegssachen erfahrene Personen, welche auch den Thurgau kennen, dahin abgeord"

werden sollen, um Dispositionen für die Quartiere und Garnisonen und die Verpflegung des KriegsvF

zu treffen, wie es der Landschaft am erträglichsten sein möchte. Ueberdieß soll kein Ort etwas sparen,

zuverlässige Kundschafter anzustellen und, wenn eines etwas Wichtiges erfährt, die übrigen sofort davo» <

Kenntniß setzen. Absch. 686. o. 23». (1639.) Auf des Landvogts Anfrage, wie „die Waffen im Th"

gau zu bestellen seien, und wie demselbigen zu thun sein möchte", wird geantwortet, der Landvogt und '

Landschreiber sollen nach ihrem besten Ermessen Anordnungen treffen. Absch. 912. s. 231. (1^

Aus dem Bericht der Abgeordneten, die neulich von Zürich und Lucern aus in den Thurgau geschickt

den sind, hat man vernommen, daß sie nicht Alles wohl bestellt gefunden haben. Zürich und Luccrn ^

den dcßhalb ersucht, nochmals je einen Abgeordneten zu bezeichnen, welche mit Statthalter Schorno ^

Schwhz, gewesenem Landvogt, in den Thurgau reiten und den 29. December n St in Mich -usam»»'

kommen werden. Die Abgeordneten erhalten den Auftrag, mit dem regierenden Landvogt uachzusch-

was bei den Nheinpässen allenthalben nothwendig sei, besonders, ob es nicht gut wäre wenn auf B

gauischer Seite auf der Rheinbrücke zu Stein eine Fallbrücke gemacht würde, und ob nicht zu Göttlich

eine Brustwehr aufgeworfen werden sollte. Sie sollen sich auch erkundigen, in welchen Klöstern und '

was für Gerichtsherren ausländische Schreiber sind, wie lange schon solche dort gewesen sind und wie'

sich gehalten haben. Die Gerichtsherren und die Kriegsamtleute sollen durch sie oder den Landvogt in '

Eid genommen werden. Ueberhaupt haben sie anzuordnen, was zur Versicherung und für allfälliqe ^

fälle gut sein mag. - Zürichs Gesandtschaft behält sich vor, solches ihren Herren und Obern zu referi--

und ist der Ansicht, es wäre besser, denselben jenseits der Brücke zu Stein bis an die Burg und auf'

Burg Alles zu übergeben; es wäre überflüssig, mehrere Fallbrücken aus der Rheinbrücke zu Stein?

machen, weil seine Herren und Obern bereits eine einfache oder zweifache hätten machen lassen.

) Dem Pralaten zu Rheinau wird ein Project zu besserer Verwahrung der

da,elb,t ubergeben Abt m: Co.went lassen sich dasselbe gefallen und den verordneten Commanda-'

Untervogt Hans Hemnch Göldm, huldigen. Sie versprechen auch, den Paß, wie verordnet zu verwähl

sich mit der noch mangelnden Provision zu versehen und zu thun, was ihnen möglich sei ' Den: Bog- ?

Lauffen wird befohlen, fleißig Acht zu geben, daß die Schiffe im Nol jeder Zeit, besonders bei Rächt,

der eidgenössischen Seite gehalten werden, deßgleichen zu Rüdlingen und Rhen au De kl ne M h
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^ßenhofcn ermahnt man zu sorgfältiger Aufmerksamkeitund macht den Stadthauptmann Wepfer, sowie
^ ihm untergebenenOfficicre durch einen Eid zu mehrerer Aussicht über die Brücke und den Paß verbind-

In Bezug aus die Brücke und das Zeughaus verordnet man das Erforderliche, dcßgleichen, daß bei
^aubhölzli, wo der Rhein zu Zeiten zu durchreiten ist, die nöthigen Maßregeln zu dessen Schutze ge-

Mn werden. Zu Schupfen und Neichlingen,wo man große Schiffe gefunden hat, befiehlt man, selbige aus

^ Amusischer ^ behalten. Zu Stciu findet man Stadtthore, Brücke und Zeughans wohl bestellt.
^ allen Seeposten von Stein bis Gottlieben wird den Gemeinden befohlen, die niedergefallenenWacht-

sanunt den Stangen zu Sturin- und Feuerzeichen wieder aufzurichten, die Schiffe diesseits des
^)«nez und des Sees zu behalten und für alle Fälle wachsam zu sein. Zu Gottlicben theilt der bischöf-

^ Vogt mit, daß wegen der Beschaffenheitdes Rheins wenig Gefahr zu besorgen sei, und daß er sich
^ uue, einen Ueberfallsversuch mit dem Quarticrhauptmann daselbst und dessen Bolk abzuwenden.Er

^ ictet sich auch, den Bischof noch um ein Paar „Stücklein" und etwas Munition zu ersuchen. Zu
krm Schirm der Soldaten und des Passes werden noch etliche Schanzkörbe und Brustwehren für noth
' H dachtet und wegen Lieferung des hiezu nöthigen Holzes mit der Gemeinde Tägerweilen gesprochen.

^ u glaubt sodann anch, daß der Graben wieder ausgeworfen und init Palissaden umzogen werden solle.
^ ^"gt übernimmt es auch, das Schloß noch besser zu versichern. In Weinfeldcn ermahnt man die

jed' ^ weltlichen Gerichtsherren oder deren anwesende Anwälte zu treuer Wachsamkeit,und daß
si»/ auferlegten Quote an Biunitivn der gemachten Ordnung gemäß sich versehe nnd die

zun: Gehorsam gegen die Quartierhauptleute ermahnen solle. Absch. 996. a. 23^t. (1643.)
^^cinbcr 1642 gemachte Kriegsordnung wird revidiert und, in nenn Artikeln bestehend, in den

beci/^ Hammen. Idick. ck. 23A. (1643.) Die Landesofficierc lind Quartierhauptleute werden
^ In Bezug auf die von den Gerichtsherren zu leistenden Provisionen wird das Rothwendige
. "et. Idick. L. 233. (1643.) In Folge der eingelaufenen Berichte von den dein Thurgau

geht " Gefahren und der angehörten Relation der in den Thurgau Abgeordneten, aus welcher hervor-
sandl^ ^ ^e und da mit den Anstalten zum Schutze des Landes schlecht bestellt sei, wird von den Ge-
krsord^ ^ ^acholischen Orte gut erachtet, daß die in den Thurgau ernannten Commandantensofort die
die Verfügungen treffen, den Landvogt und den Landschreiberzu ihren Berathungen zuziehen,
H^^ttierhauptleute und die Officierc freundlich behandeln sollen, damit das Landvolk, das sich bereit-

tu Lust und Muth erhalten werde. Diese abgeordneten Commandanten. welche die Stelle eines

!vfort vertreten haben, sollen Kundschafterhalten und, wenn etwas vorfällt, den nächsten Orten
schicken, damit nichts unterlassen werde, was zur gemeinsamen Sicherheit diene. Absch. 997. n.

Dte Gesandten der katholischen Orte halten es noch nicht an der Zeit, die Kriegscoinman-
Hed " Thurgau heimzuberufen, und können wegen der Fallbrücke zn Stein keinen Beschluß fassen.

Gutachten über diese beiden Punkte den Gesandten nach Baden in die Instruction setzen.
Und (1643.) Die Commandanten im Thurgau berichten, wie daselbst Alles bestellt sei,
Ketzer ^ ihrem Dafürhalten unnöthig sei, daß sie alle dort bleiben, und begehren, ihnen den Befehl

^^""^)men und sie nach Hause zu entlassen. Es wird ihnen geantwortet, daß sie sich einstweilen
fern> ^ begeben könnte«?, vorbehalten die Commandanten von Zürich, Luccrn und Uri, welche bis aus
^all " zu bleiben haben. Genannte drei Commandanten sollen auch mit dem Fürstabt von St.

^ und andern Nachbarn der Stadt Arbon Anstalt treffen, daß diese Stadt erforderlichen Falls besetzt
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lind sicher gestellt werde. Absch. 999. t. 2S8. (1643.) Damit die im Thurgau gewesenen Eoin^
danteu für ihre Forderungen befriedigt werden, lassen die Gesandten der katholischen Orte ein BefH l
schreiben an den Landvogt abgehen und sprechen Zürich um seine Mitwirkung au. Absch. 10Ä'I>
ZZtt. (1643.) Der Landvogt entschuldigt sich in einem Schreiben wegen des von ihm an fremdes Kri«!
Volk ertheilten Passes. Lucern hat ihm bereits das Nöthige geantwortet; nichts destoweniger wird
von den katbvlischen Gesandten nochmals insinuiert, dergleichen Durchpaß keineswegsmehr zu gesta^
Zugleich wird auch festgesetzt, daß auf der nächsten Zusammenkunftdie den Thurgau regierenden Orte' '
vereinbaren sollten, ihre die Rheinbrücke zu Stein betreffenden Rcchtsame aufrecht zu erhalten. iV
1024. (1643.) Der Landvogt Lcuzinger, welcher citiert worden war, um sich wegen der'
ihm gegebenen Gestattung des Passes zu verantworten, hatte sich nicht gestellt, und zwar durch Zürich"
Glarus, welche von ihm jegliche Schuld abwälzen wollen, veranlaßt. Auf den vom Gesandten des ^
von St. Gallen gegebenen Bericht, daß auch an das Gotteshaus das Begehren des Durchzugs
worden sei, gehen in erster Linie die Meinungen der katholischen Gesandten dahin, den nicht zu mischt
genden Landvogt abzusetzen. Auf die Fürbitte der glarnerischen Gesandten läßt man sich milder sti»^
und weist die Sache auf die nächste katholische Eonfcrenz, ans welcher sich der Landvogt zu stellen n
Zu gleicher Zeit wird auch an Zürich ein Schreiben erlassen, in welchem sich die katholischen Orte üben
Unbefugtheit beschweren, mit welcher dasselbe ihre oberherrliche Hoheit und die Majorität „überfahre" 1
erklären, daß sie sich von der Aufrechterhaltung derselben nicht werden abwendig machen oder abschr^
lassen. Weil ferner jenes Kriegsvolk aus Berns Landen und Herrschaften gekommen und bei Wi>^
und an der Stille übergesetzt worden ist, wird für nöthig erachtet, ein Beschwerdeschrcibeu an Ber"
erlassen. Absch. 1026. o. Lttl . (1643.) Die katholischenregierenden Orte sollen nicht vergessen, 1
die nächste Zusammenkunft ihre Gesandtendes Passes und der Brücke zu Stein am Rhein wegen M
struieren, da von dorther immer die größte Gefahr zu befürchten ist. Ibick. LitL. (1644.) H
Landvogt im Thurgau, Hans Jakob Leuzinger von Glarus, welcher auf ernstliches Ansuchen und'
VerantwortungZürichs der Herrschaft Venedig gestattet hat, etwas weniges Kriegsvolk durch den Thnl>
nach Constanz zu führen, war von Lucern, Schwyz, Unterwaldcn und Zug zweimal nach Lucern ^
worden. Zürich und Glarus hatten an die vier Orte geschrieben, man möchte den Landvogt für enti^
digt halten oder die Sache bis auf eine allgemeine Zusammenkunft anstehen lassen, worauf weiter »i^
erfolgt ist. Die übrigen evangelischen Orte sind der Ansicht Zürichs, daß den vier Orten erfordert
Falls das eidgenössische Recht vorgeschlagen und die Sache aus künftige allgemeine Tagleistung gew>^
werden solle. Auch das Nichterscheinen des Landvogtes billigt man wegen der großen Gefahr für dens^
und des durch die Mehrheit der Stimmen herbeigeführten Nachtheils. Absch. 1028. ck. (1^
Alt-Landvogt Leuzinger wird von den fünf katholischen Orten zu Rede gestellt, daß er jüngst die „E^
schen" in der Herrschaft Venedig Dienst ziehenden Völker wider den Befehl der Mehrzahl der Orte ^
durch den Thurgau ziehen lassen und auf die Citativn sich nicht gestellt habe. Lcuzinger erklärt, dÄ
das nicht aus sich selbst gcthan habe, sondern auf de» Rath vvu Zürich uud Glarus, was ihm dies^
zeugen, und bittet, man möchte ihm die Sache nicht so hoch anrechnen. Es wird ihm auf die Fü^
von Zürich und Glarus verziehen. Lucern nimmt die Sache in den Abschied, Uri erläßt die Strafe ^
Vorbehalt der Ratification. Absch. 1041. mm. Lttl. (1647.) Auf VerschiedeueSchreiben des ^
Vogts, worin sich das Kloster Kalchrain, die Stadt Frauenfcld, das Quartier vou Ermatingen und ^
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von Wehausenüber die Contributionund die ihnen auferlegten Wachen beschweren, wird geantwortet, er
^ o die Contribution einziehen, das Gotteshaus Kalchrain und die klagenden Quartiere für dießmal zur
Geduld ermahnen, aber sich mit dem Landschreiber sowohl bei den Gerichtsherren als bei den Quatiercn
Rundlich informieren,wie künftig zu Vermeidung von Klagen eine gebührende Gleichheit bewerkstelligt-
forden könne; wie denn für die Eidgenossenschaftüberhaupt eine allgemeine Aenderung gemacht werden
vunte, darauf werden die Herren und Obern bedacht sein. Für den ersten Monatssold haben die Befehls-
" or und Soldaten von dem Landvogt und den Unterthancn nichts zu fordern, und die Anlage soll allein für
o» andern Monat dienen, indem der erste Monatssvld vou den Obrigkeiten bezahlt wird. Sollten wider

^ oarten die Wachen bis in den dritten Monat bleiben müssen, so mag der Landvogt angefangener Maßen
' ans weitern Befehl fortfahren, auch den Befehlshabern und Soldaten zusprechen, daß sie ohne Befehl
^ höchster Ungnade ihre Posten nicht verlassen oder heimziehen.Damit bei dem Geldmangel, über
" ">an allenthalben klagt, die Contributionetwas erleichtert und die Soldaten mit dem Nothwendigenver-

werden, könnte mit Zuthun der Befehlshaber ein täglicher „Commiß" von Brod und Wein für
Soldaten angeordnet und an dem Sold abgezogen werden. — Der Stadt Zell, welche ein Begehren

" Zürich and Lucern hatte gelangen lassen (der Inhalt ist nicht angegeben), soll der Landvogt antworten,
» man dermalen in ihr Begehren nicht eintreten könne, daß man aber nicht ermangeln werde, ihr alle

umdnachbarlichen Dienste zu leisten. — Der Landvogt berichtet auch, was ihm von den bischöflichen Be¬
amten der Reichenau, dergleichenvon dem Bischof selbst und dem Commandanten zu Constanz geschrieben

v" ist. <Diese Schreiben drücken die Befriedigungüber die vorsorglichen Maßregeln der Orte aus
enthalten „Zeitungen".) Man findet eine Antwort darauf unnöthig nnd ermahnt blos den Landvogt

'" seinem Flcißc zu beharren und vou allen einlangenden Nachrichten sofort Kenntnis; zu geben. Absch.

fnr^ - ^ <fl647.) Die Mehrzahl der Orte ist der Ansicht, daß der erste Monatssold, der jüngst
"v die Wachen im Thurgau und Rheinthal vorgeschossen worden ist, von den beiden Vogteien den Obrig-
^"en wieder ersetzt werden solle. — Es wird dieß den beiden Laudvögten mitgctheilt. Absch. 1133. KR.

schriftlichen Bericht des Landvogtes geht hervor, daß die seit einiger Zeit an
auf dem Bodcnsee ergangenen Jnsolentienmeistentheils von den schwedischen Parteien herrühren, und

' 'h'e Klagen wider die Unterthanen übertrieben sind. Es soll dcßhalb an Zürich geschrieben werden,

Co>, ^ ^sandten der katholischen Orte für uolhwendig erachten, im Namen aller regierenden Orte an die
Mandanten in Ueberlingenund in der Mainau, welche den Anlaß zu den meisten Klagen geben, ge¬

ltend zu schreiben, damit dergleichenUnfug beseitigt werde und die Unterthancn ihrem Gewerbe sicher
lstehen können. Weil in dem Schreiben des Landvogtes nicht gemeldet wird, daß er seine Mittheilung

""ch a,, Zürich geschickt habe, soll mit der Versendung des Schreibens noch einige Tage gewartet und
inzwischen befohlen werden, die Mittheilung, falls sie unterblieben sein sollte, auch an Zürich zu

Absch. 1139. x.
t>. Kricg«anlagen.

Art. Z«?. (1W9.) Die geistlichen Gerichtsherren wollen an die Kosten, welche mit Aufstellung
^ dachen ergangen sind, nichts beitrage». - Die Gesandten der katholichenOrte lassen es sich gefallen,
"ö man bei den alten Bräuchen und Abschieden, die deßhalb genügende Erläuterung geben, verbleibe.
Mc'rn wird dem Landvogt in diesem Sinne Befehl ertheilen. Absch. 492. o. (1643.) Nachdem

Wärz zu Weinfelden mit den in, Thurgau gewesenenCommandanten abgerechnet und ihnen eine Be-
195
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soldung für den Tag geschöpft worden ist, läßt man es dabei verbleiben. Weil man aber für

erachtet, daß solche Kosten aus obrigkeitlichem Seckel entrichtet werden, wird dem Landvogt geschriä

wieder eine Anlage auf die Landschaft zu machen, damit er daraus die bereits in die Rechnung gesteh

Kosten für die Commaudanten, auch was seither ihretwegen ausgegeben worden ist und ihren fernst

Ausstand entrichten könne. Ferner soll der Landvogt aus dieser Anlage die Forderung des Johann

Wirz samint Zins und Kosten bezahlen. Falls künftig wieder Coininandanten in den Thurgau gcs^

werden, soll ein Commandant, der mit zwei Pferden reitet, täglich 4 Kronen erhalten und die Anlage

gleichmäßig auf die Personen, sondern je nach dein Vermögen angelegt werden. Dem Landvogt wird b

diesem Zwecke ein Receß überschickt. Absch. 1607. oo. (1647.) Wegen der den Landvögten

zutragenden Beziehung des ersten Monatssoldes, den die Obrigkeiten den Zusichern dargeschossen ha!w

wollen die Gesandten der katholischen Orte sich zu Baden vergleichen. Absch. 1128. m. 27O. (1^

Dem Laudvogt und dem Landschreiber wird befohlen, nach eingezogenen Erkundigungen darauf bedacht

sein, daß künftig eine gleichmäßige und billige Repartition der Contributionen svwobl bei den GerichtslM

als den Quartieren gemacht werde, damit nicht Einer fiir den Andern zahlen müsse. Absch. 1133.

271. (1648.) Ausschüsse der Gerichtshcrren und der Landschaft Thurgau stellen das Ansuchen, daß"'k,

sie mit einein dritten Monatssold zu den zweien, welche sie fiir die Grcnzbesctznug zusammcngesteucrt häW

verschonen und ihnen die 2760 Gulden Ucberschuß von dem für die zwei Monate gesteuerten Solde

geben möchte. — Es wird beschlossen, daß die dritte Monatsanlage eingestellt bleiben, von dein Ueberau

2060 Gulden in einem Kasten verwahrt und der Rest herausgegeben werden solle. — Etliche Städte, ^ ^

Frauenfeld, Dießenhofcn, Wyl, Arbon und Bischofszell, auch etliche Dörfer und Höfe, wo der Abt zU'd

Gallen die Gerichtsbarkeit sammt der Mannschaft bis an die hohe Jurisdiction hat, wollen zu CoiU^ d

tioncn, Aufstellung von Wachen und dergleichen nichts beitragen. Dem Landvogt wird befohle»,

dem verhältnißmüßigen Beitrag nicht allein für die Zukunft, sondern auch für die jüngste Vergangenheit^
zuhalten. Absch. 1151. m. d

v. Schittzcnwcsen. I-

Art. 27t». (1628.) Auf Anhalten von Junker Kaspar von Ulm zu Hüttlingen will man ^ "

den Obrigkeiten die Erklärung einholen, ob sie dem Lommiser Quartier, wie auch der Zielstättc zu ^

Hausen jedem jährlich Ehrengaben zu verschießen geben wollen. Absch. 458. p. 275t. (1632.) Sch^ ^

meister und Schützcngcsellschaft des Quartiers Weinfelden, wo in die drei oder vierthalb hundert

tiere quartiert sind, bitten unterthänig, daß ihnen das jährlich eingelegte Schießgeld von 12 Gulden ^

viel vermehrt werden möchte, daß sie alle Sonn- und Schießtage eine „ehrliche, namhafte" Gabe zu ^ ^

schießen hätten. Das Anstichen wird in den Abschied genommen, damit die Obrigkeiten sich künftig ^

über entschließen können. Absch. 596. Ii. 274. (1639.) Denen von Wellhausen werden auf ihr ^ ^

halten jährlich 12 Gulden zum Verschießen bewilligt, die ihnen der Landvogt zustellen soll. Absch. ^ ^

27S. (1646.) Die Unterthanen zu Gottlieben lind Ermatingen, welche sich in zwei Schützengesellsch^

zusammengethan haben, bitten um eine jährliche Verehrung und werden hiefür von dem Bischof zu ^ ^

stanz empfohlen. — Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch 1098. ü. 2?<j. (1^' ^

Den Schützen zu Gottliebcn und Ermatingen wird auf ihr Ansuchen eine jährliche Schützengabe von ö/ ^

Gulden bewilligt. Absch. 1133. ii. ^
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23. Reliftionssachen; Kirchliches; Landsriedliches.

... 277. (1619.) Zürich will der Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes zu Mammercn
> widersetzen. Nachdem das vom Landvogt eingelangte Schreiben und der bezügliche Artikel des Land-
... verlesen ivorden, wird von den Gesandten der katholischen Orte für nothwendig erachtet, beförder¬

nd Gesandte dahin abzuordnen in eigenen Kosten und ohne Beschwerde der Unterthanen, da Zürich in
^ ,'M seiner Religion auch Gesandte zu schicken Pflegt. Zugleich können auch andere Angelegenheiten,

den katholischen Orten nicht wenig gelegen ist, besprochen werden, besonders daß Mammeren,
, ^ ^ katholischen Orte offenes Haus ist, verbessert und künftig in Ehren gehalten werde. Alan ge-

odcx"'^ ^ P^vject des an Zürich zu erlassenden Schreibens und beschließt, falls wider Verhoffcn kein Tag
^ «ncr zu weit hinaus angesetzt würde, dennoch die Gesandschaftdabin reiten zu lassen und Zürich den

ag anzuzeigen, wann man sich auf den Augenschein einfinden werde. Absch. 67. a. 278. (1618.)

läßtAlters in der Kirche zu Mammeren. Absch. 71. 27S. (1619.) Der Prälat von St. Gallen
und s^nen Gesandten im Namen des Junkers Hans Walthart von Hallwyl, Gcrichtshcrrn zu Blidegg
katb Pfründe zu Sitterdorf, vor den Gesandten der katholischen Orte vorbringen, wenn der
zu Gottesdienst zu Sitterdorf, wie bisher, von einem Eaplan zu Bischofszell besorgt werde, so sei
' 'furchten, daß die Unkatholischcn daselbst unter dem Vorwand der Verspätung des katholischen Gottes-
sei Uugebührcn und Ungelegenheitel?verursachen, wie dieß letzten h. Palmtag wirklich geschehen

Eiiik^" lochte also bewilligen, einen eigeneil Priester daselbst zu habeil, mit welchem der Prädicant das
de», ^ Pfründe gemäß dem Landfrieden theile; deßgleicheu den Taufstein der andern Religion aus
der^N'^ Kirche zu versetzen und das Ehor zu schließen. Mail bewilligt dieß als dein Landfrieden und

. ^gkeit gemäß und trügt dein Landvogt auf, die Sache bei erster Gelegenheit ins Werk zu setzeil.
'' ll- 280. (1620.) Die von Dicßenhofen haben dem Gotteshaus daselbst ein Fischerschifflein

das d^ ^^'0 Landvogt wird geschrieben,die Gewaltthat gebührend zu strafen und zu gebieten
^ ^ ^chifflein restituiert werde. Weigern sie sich, so mag er sie auf die Tagsatzuug nach Baden citircn.
reiim^" Prädicanteil zu Dießenhofen soll er beurlaliben, da derselbe trotz geschehener Warnung viel unge-
schtt/ wider den Landsrieden vorgenommen habe. Absch. 150 k. 281. (1620.) Den Katholi-

! sacht ^^^^'omcreil ist von dein Gerichtsherrn ein Priester gegeben worden, der großes Acrgerniß vcrur-
'"öcltc katholischen Gesandten schreiben deßhalb ail bei« Prälaten zu St. Gallen als Lehcnherrn, er
Co» ^ ^erichtshcrril dazu bewegen, daß er einen tauglichen Priester hinsetze und ihm eine solche
I» daß er sich gebührlich erhalten könne; wo nicht, so würden die Obrigkeiten dafür sorgen,
we ^"^en Sinne ist an den Gerichtsherrn zu schreiben. Idill. K. 282. (1624.) Der Anzug
P>'"Gärung der Pfarrpfrüilde zu Sittcrdorf bei Bischofszellwird in den Abschied genommen. Dein
^ >i"d bisher nicht mehr als 50 fl. jährlich gegeben wordeil, mit denen sich keiner erhalten könne.
Src, ^ ^""r Tagleistulig z»l Solothurn erledigt werden. Absch. 324. o. 283. (1625.) Was
Psa"^ Vvn Schwhz, fürstlich fanctgallischer Rath und Vogt zu Rorschach, wegen Abkurung der
t^^^'rnnde zu Sitterdorf vorgebracht hat, werden die Gesandten der Schirmorte des GotteshausesSt.

ötl berichten wissen. Die Obrigkeiteil werden sich darüber nach Gebühr entschließen. Absch. 365. 6.
dich ' ^25.) Schaffhausen wird von Zürich gebeten, den Pfarrer und den Helfer zu Dießenhofen, welche

'"al von Schaffhausen gebürtig sind, anzuhalten, daß sie das Capitel vvn Steckborn besuchen, wie es
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von ihren Vorgängern auch geschehen sei, damit Confusion verhütet werde, das Capitel ungeschwächt ble>^

und die evangelische Religion daselbst um so eher erhalten werde. Absch. 378. s. 28S. (1626.) Ad»'

Tschudi, sürstlich sanctgallischer Rath und Landvogt zu Neuravensburg, will die Capelle zu Amriswhl, ^

Filiale der Kirche zu Summeri, wieder in Aufnahme bringen, nachdem die Zinsen und Renten dieser

tung von den Bauern in ihren eigenen Nutzen verwendet worden sind. Tschudi, durch Erbfall Calla»

der Capelle, hat die Gegenpartei ins Recht gerufen, aber in Ermanglung genügender Documente

ausgerichtet. Nachdem er nun die Documente beigebracht, wünscht er, daß die Erkanntniß aufgehoben

die Gegenpartei nach Baden vor die höchste Gewalt der gesammten Orte der Eidgenossenschaft citiert wcrb

— Die katholischen Gesandten halten die Citation für erlaubt und nehmen die Sache all rskerenä»°

Absch. 387. o. 28k. (1626.) Die Katholischen zu Aadors, ungefähr 102 Seelen, welche zu ihrer Anda»

eines Altars ermangeln, kommen bei den katholischen Gesandten um einen solchen ein. — Der Landvst

soll die nöthigen Anordnungen treffen und die Sache auf erster Tagsatzung vorbringen, damit man d<

Gesuch entweder durch einen Ausschuß oder aber durch unmittelbaren Befehl entsprechen kann. Absch. 403^
28 7. (1627.) Zürich hat sich in einem Schreiben an die katholischen Orte über die beabsichtigte Ausä"

mng eines Altars zu Aadors beschwert und wenigstens bis zur Jahresrechnung zu Baden Aufschub begeh

— Der Aufschub wird von den Gesandten der katholischen Orte gestattet, obgleich mau nicht gewillt ^

sich von einem so gottseligeil Werke abtreiben zu lassen. Die katholischen Orte sollen ihre Gesandten w'

Baden mit Befehl versehen, damit gleich von dort aus Abgesandte nach Aadors geschickt werden kö»»'

um die Sachen ins Werk zu setzen. Lucern soll den Landvogt und den Landschreiber davon benachricht^

und sie ermahnen, den katholischen Pfarrgenossen tröstlich zuzusprechen. Absch. 427. ä. 288. (16^

Zürich eröffnet den Gesandten der evangelischen Städte, daß die den Thurgau regierenden, katholO

Orte unlängst zu Aadors, wo seit der Reformation keine andere, als die wahre christliche Religion g^

worden fei, ohne Vorwissen seiner Herren und Obern einen Altar haben ausrichten wollen; die Kirchge»^

hätten auf etliche Tage Stillstand erlangt und auf gemachte Vorstellungen Hill habe Luccrn eingewi^

daß diese Sache auf künftige Jahrrcchnung verschobeil werde. Da Zürich den Kirchcnsatz daselbst hat,

Pfarrhaus und der größte Theil des Kirchencinkommens ihm gehört, seine Uutcrthanen aus der Grass^

Kyburg, etwa 170 an der Zahl, zu dieser Kirche gehören, und die katholischeil Unterthanen zu Aadorf ihren GlF

dienst in der zunächst gelegenen Kirche zu Dünikon ohne Beschwerde verrichteil können, glaubt Zürich, es sei ^

nicht zuzumuthen, daß es einen neuen Altar aufrichten, viel weiliger einen Pfaffen dahin setzen lassen ^

Für den Fall, daß die Einsetzung des Altars ihren Fortgang gewinnen sollte, bittet Zürich um Rath,

es nicht den katholischen Orten deßwegen das eidgenössische Recht vorschlagen oder Gegengewalt brau^

oder wie man dieser Sache auf anderm Weg begegnen solle. Die Gesandteil der drei Städte, ohne Jnstrn^'

nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 428. o. 28«. (1627.) Von der Einsetzung des Alters zu Aadorf w»"

die katholischen Orte nicht abstehen, sondern in den Gewahrsamen und im Landfrieden nachsehen, um Z>^

mit gebührender Antwort entgegenzutreten und die Sache ins Werk zu setzen. Absch. 431. e.

(1627.) Die Gesandten von Zürich zeigeil an, sie hätten geglaubt, man würde es in Bezug auf die ^

einsetzung in der Kirche zu Aadorf bei dem von Zürich gestellteil Begehreil verbleiben lassen. Wolle

hinter dem Rücken ihrer Herren und Obern fortfahren, so hätten sie Befehl, eher das Recht walten zu

Die katholischen Orte sind der Ansicht, daß jenes Vorhabeil etwas Billiges fei, worüber man nicht zu re-^

habe, weil es nicht allein dem Landfrieden gemäß sei, sondern auch die Sache an unterschiedlicheil Orten u"»
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d^schiedenen Zeiten stattgefunden habe. Zugleich machen die katholischen Gesandten auch die Bemerkung, daß
Herren und Obern in dem Urtheil, das die Satze von Zürich in dem Schwyzer- und Glarncrgeschäft

^geben haben, vernehmen müssen, daß man sie nicht nach dem Landfrieden, sondern „römisch-katholisch"
Mannt habe. Ob sie gleich römisch und katholisch seien, solle man einander doch zu Verhütungvon Un-
"'"gkeit „ach dem Landfrieden titulieren und nennen. Die Gesandten von Zürich erwiedcrn, daß die Worte
--römisch-katholisch" in dem angezogenen Urtheil nicht aus böser Meinung, sondern vielmehr ans Unachtsamkeit
schrieben worden seien; es werde aber nicht mehr geschehen. Sic beschweren sich aber ihrerseits darüber,

° rn dem Urtheil der Sätze von Lucern das Wörtlein „neugläubig"mehrmals vorkomme, welches man
Wohl hätte unterlassen dürfen. Man möchte sie mit diesem Wörtlein verschonenund sie wie bisher

^ulieren. Absch. 435 t. (1627.) Die nach Frauenfeld reisenden katholischen Gesandten sollen
r Einsetzung des Altars zu Aadorf vornehmen. Damit dieses Vorhaben durch die Arglist der Gegenpartei

^ gehindert werde, wird es nothwcndig sein, die Sache gleich zu Anfang der Conferenz zur Sprache zu
gen. Sollte Zürich wider Verhoffcn die Einsetzung des Altars und des katholischen Gottesdienstes nicht

fcr, Gewalt verwehren und das Recht vorschlagen, so mögen die Gesandten der Obrigkeiten
halt^' ^^lll gewärtigen. Alan wird nachher auch dafür bemüht sein, dem Priester gebührenden Unter-
A ^ ^y'chaffeii, und man hält es nicht für unbillig, daß Zürich sich dazu verstehe, von dein Einkommen des
u»d ^nei? Theil einzuräumen. Inzwischen wird es an Mitteln für den Gottesdienst nicht fehlen,

lowohl andere Geistliche als die Frau von Dänikon werden durch Handreichung aushelfen. Schwhz glaubt,
^ thuulich wäre, wenn zu diesen? Geschäfte neben dem Gesandten von evangelisch Glarus auch ein

daß

solcher? ^ ^tholischen Glarner erschiene, damit selbige Stimme ungültig gemacht würde. — Schwhz wird
^ katholischen Glarner dessen insgeheim zu berichten. Absch. 440. u. u. (1627.) Die

^ katholischen Orte verlangen Einsetzung eines Altars und Einführung des katholischen
Sjx ^^"skes in der Pfarrkirche zu Aadorf nach Ausweisung und vermöge des eidgenössischen Landfriedens.
And k>aß solches zuerst vorgenommen und ins Werk gesetzt werde, weil sie Befehl haben, in nichts
von ^ ^ einzulassen, bis diese Sache verhandelt und in Ausführung würde gebracht sein. — Die Gesandten
schen ^ haben sich dieses Anzugs nicht versehen und sind darüber nicht vollkommen instruiert; sie wün-
d^'.,^k)er, daß dieses Geschäft auf einige Tage eingestellt werde. Die katholischen Gesandten erklären,
W A ^ ihren? Befehle nicht weiche?? werde??. Hierauf lassei? die Gesandte?? voi? Zürich außer den schon
Gr? >>^ vorgebrachte?? Motiven, warum der Altar zu Aadorf nicht eingesetzt werden solle, noch fernere
Abin,' ^ und begehre??, weil die katholische?? Orte selbige?? noch niemals gesehen, daß man sie in de??
klär ^ ^ v^we, und daß man, falls man voi? diese»? Vorhaben nicht abstehe?? wolle, bis zu fernerer Er-
u?id^-^ Stillstand in der Sache gestatte. Die katholische?? Gesandten beharren auf ihrer MeinungUl!h " "7' il''
sich > >^ keii? weiteres Hinderniß in de?? Weg lege. Rachde»? hierauf die Gesandten voi? Zürich
Abiu - ^ Befehl haben geben lassen, vergleicht man sich nach vielen weitläufigen Wcchselrcdei? über einen
gesetu^' ^"6nväß auf Freitag den 27. August der Altar zu Aadorf in Beiseil? der katholischen Gesandte??

^ katholische Gottesdienst verrichtet werden soll. Der Gesandte von Glarus, ohne Instruction,
»ia>? ^ ^ache in de?? Abschied. Hernach stellen die fünf katholischen Orte an Zürich das Begehren, daß
solle ^vai?der eine gute Ordnung mache, wie es des Gottendienstes halber zu Aadorf gehakte?? werden
könnx Ungelegenheit entstehe und Alles nach den? Landfrieden in gilter Ruhe verrichtet werde??

sei nothwcndig,Zeit und Stunde zu bestimmen, wenn der eine und der andere Gottesdienst
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gehalteil werde,, solle, deßgleiche», das; der Taufstein der Evangellschen, welcher gleich am Fuß des Altart
stehe, etwas rückwärts gerückt und die vermauerte Pforte auf der rechten Seite vom Eingang der Kir^,
zu besserer Bequemlichkeit der Katholischenauch wieder eröffnet werde. Ebenso müsse man sich über d»
Theilung des Kirchhofesund der Sacristei, sowie über das Einkommenzu Erhaltung des Priesters erkläre»
Weil die Gesandten von Zürich dießmal ohne Instruction sind, so wird verabschiedet,daß sie den Auge»
schein einnehmen und Alles ihren Herreu und Obern referieren sollen, welche in wenigen Tagen durch
sandte ihren Beschluß kund thuu oder aber dem Vogt zu Kpburg dazu den Auftrag geben sollen, wo^
man hofft, daß man sich hierüber wohl mit einander werde vergleichenkönnen. Inzwischen soll der kath»
lische Gottesdienst nach dem evangelischen gehalten werden. Absch. 441. a. LMj. (1627.) Lucern soll Zür^
an die wegen der Pfründe Aadorf versprochene Antwort erinnern. — Die Frau von Dänikon anerlM
sich, nachzuforschen, was die Pfründe Aadorf früher eingetragenhat. Zug soll den Landvogt ermahne»
die Berichte derselben entgegenzunehmen. Absch. 446. K. (1627.) Die Gesandten der fünf kathe
tischen Orte führen denjenigen von Zürich umständlich zu Geiuüth, weil der Altar in der Pfarrkirche
Aadorf zur Ehre Gottes wieoerum aufgerichtet worden sei, so erfordere die Gebühr, daß dazu ein Prieste»
welcher den katholischen Pfarrgcnosseu daselbst die heil. Sacramente und pfarrliche Seelsorge administrier,
bestellt werde. Sic möchten im Namen ihrer Herren und Obern, denen die Collatur und der Kirchen Nj
sammt dessen Zehnten und Einkommen zu Aadorf von des Gotteshauses Rüti wegen zugehöre, sich dah»
erklären, daß sie gedachten, Priester und seinen 'Nachfolgern eine „ehrliche" Wohnung und gebührenden U»lst
halt anweisen und auch für die übrigen Zubehörvcn wollen sorge» helfen. Hinwiederum anerbiete man ^
'Namen der Obrigkeit, den Landfrieden redlich und nach Inhalt des klaren Buchstabens zu halten
dieß bei dem jüngst wegen des Altars gemachten Abschied auch versprochenund bisauhiu gehalten wor^
sei. — Die Gesandten von Zürich melden, was etlichen ihrer Neligiousverwandteu im Thurgau für
schwerlichkeiten wider den Landfrieden begegnet seien. Da dieselben schon etliche Male angebracht word^'
seien, und man um AbHülse gebeten habe, so hoffe man, daß die Gesandten der katholischen Orte Hieras
zu freundlicher Willfahrung und gleichmäßigerVollziehung des Landfriedensinstruiert und gewillt
werden. Sobald sie sich darüber erklärt haben würden, wolle Zürichs Gesandtschaft ihren Befehl eröfst^
und in die Verhandlungeintreten über das, was de», Landfrieden gemäß und billig sein werde. — ^
Gesandten der fünf katholischen Orte antworten, daß ihre Herren und Obern bisher nicht haben fi"^
können, daß sie jemanden im Thurgau wider den Landfrieden bedrängen oder beschweren. — Hierauf ^
klären sich die Gesandten Zürichs über die angezogeneuBeschwerden weitläufig und sind der Ansicht, ^
der Landfriede jeder Religion gleiche freie Hebung gewähre. Die Gesandtender katholischen Orte wol^
es nicht dahin verstehen, „och viel weniger sich dahin erklären, die angedeuteten Beschwerdenabzuschasp
auch nicht erkennen, daß de», Prädicanteu zu Aadorf, der die Pfarrei Wengi versieht, von selbiger Pfr^
nach 'Marchzahlder Mannschaft, wie der Landfriede und die darüber 1562 in, Nheiuthal von acht
gegebene Erläuterung ausweist, eine geziemende Conipetenz gebühre, sondern sie wenden vor, daß sie es ^
den, Buchstaben des Landfriedens bewenden lassen. — Da beide Theile von ihrer Instruction nicht abgeht
können, so nimmt mau Alles in den Abschied. Zugleich erklären die Gesandtenvon Zürich, daß ilst''
Herren und Obern den fünf katholischen Orten über die zur Sprache gebrachten Beschwerdeneinen ausffilL
liehen Bericht zustellen werden. — Die Gesandten der katholischen Orte eröffnen ferner daß ihre Her^
und Obern jedenfalls einen Priester nach Aadorf abordnen, denselben jedoch den Herren von Zürich ^
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Collatoren präsentieren werden, welchem dann sein gebührendes Einkommen, das man ihm schöpfen werde,

seinem Antritt beginnen solle. — Damit die Obrigkeiten, was dieses Geschäftes halber noch übrig ist,

gelegenen Orlen völlig abhandeln können, verfügen sich die Gesandten beim Verreisen zu der Kirche zu

-ladorf, „in auf genommenen Augenschein der daselbst mangelnden Sache hin sich so viel als möglich zu

^gleiche,,. Absch. 449. LttS. (1627.) Da Zürich den Entschluß wegen des Unterhaltes für den Priester

Hadorf immerwährend zu verschieben sucht, soll an die Frau zu Dänikon geschrieben werden, sie möchte

^ um einen exemplarischen Priester bewerben und sich mit den Kirchgenossen vergleichen, damit er bei

Zürich u,„ Belehnung anhalten könne. Sollteil sich alsdann der Priester oder die Kirchgenossen zu be¬

rgen haben, so wird man sich Zürich gegenüber zu verhalten wissen. Absch. 452. o. (1628.)

^ Gesandten der katholischen Orte vernehmen mit Vergnügen, daß die Katholischen zu Aadors eineil ge-

yrtc,,^ exemplarischen Priester erhalten werden. Man stellt für denselben die nothwcndigcn Schriften an den

Vogt und die Aebtissin zu Dänikon aus, damit er von dem Landvogt oder dem Landschreiber der Stadt

' aiZ Collator präsentiert und von Dänikon her bis zu völligem Austrag mit gebührendem Unterhalt

^l'en werde. Absch. 454. x. (1628.) Von Zürich ist ein ausführliches Verzeichnis; der neu-

" Pen Haushaltungen und Gemeinden, in der Landgrafschaft hohen und Nievern Gerichten gelegen, ein-

"ugt, welche ihre Andacht außerhalb ihrer Pfarrei an entlegenen Orten verrichten müssen und deßwegen

des Landfriedens die Ncligionsübung in ihren ordentlichen Pfarreien begehren. Die katholischen

landteu vernehmen dieß mit Verwunderung, und um desto besser antworten zu können, befiehlt man dem

, ^ Zu informieren, besonders bei dem Bischof zu Constanz und dem Abt von St. Gallen, und

dm Bericht nach Luccrn zu schicken. Ibiä. b. (1628,) S. Absch. 457. ä. üZM». (1628.)

. . ^ dei der Visitation des Thurgaus die beiden Gesandten von Lucern und Schwyz wegeil des

Pchen Handels alles Ernstes vorgebracht haben, wird Bürgermeister Bräm feinen Herren und Obern

landt^" erwartet darüber beförderlich einen Bescheid. Absch. 458. o. (1628.) Die Ge¬

gast d" ^ katholischen Orte führen denen von Zürich zu Gemüth, warum ihre Obern dafür halten,
ka> - ^ '^^en von Zürich als Collatoren dem Pfarrhcrrn zu Aadvrf eine feinem Stande angeincssene Be-

eiu Aiittel zu einem ehrlichen Unterhalte zu geben schuldig seien. Die zürcherischen Gesandten

Zu ^ Uuewohl ihre Obrigkeit dem Pfarrherrn nicht mehr als nach Marchzahl seiner Religionsgenosscn

doch huldig wäre, wie der Laudfriede llnd etliche hernach ergangene Abschiede ausweisen, so hätten sie
übriges zu thun Vollmacht erhalten und wollen, jedoch auf Gutheißen ihrer Obrigkeit Folgendes

^'gliä Fürs Erste eine „ehrbare", dem katholischen Pfarrstaude gemäße Behausung, welche man unver-

>>ber ^ geeignetem Ort neu und gut ausbauen und sammt einem geziemendcil Kraut- und Baumgarteil

Pg ^erde. Zum Andern solleil dem Pfarrherrn für sein jährliches Einkommen, das init seinem Aus-

^ ^Pehen Collatlir-Zehnten oder aus dein Ami Winterthur geliefert werdeil 26 Mütt

gedeih " ^^er Hafer, 7 Sauin Wein, Alles Winterthurer Viaß, lind ivie es dem Prädicaiitcn auch gc-

geiwss^^ Zuin Dritten soll ihm folgen der kleine Zehnten von den Gütern, welche die katholischen Pfarr-

Tie ^^en. Deßgleicheil soll er auch in Holz und Feld wie ein anderer Burger gehalten werden. —

eine ib iDrte behaupten, daß die Collatoren dem Priester nicht nur nach der Zahl seiner Angehörigen

v Pfarrlichcn Einkominen, sondern überhalipl ein gebührendes Einkommen schuldig seien,

^Pehvr" einzige Pfarre wisse, deren Einkommen unter die Pfarrherren nach der Zahl ihrer
Pen abgetheilt werde. Dagegen finde man Beispiele genug, daß, wenn das spärliche Einkommen
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eines katholischen Pfarrers nicht genüge, die Collatoren das Gebührendeersetzen, wie solches bei verschiedene»
Pfarreien im Thurgau der Fall sei. Zürich möchte also den katholischen Pfarrherrn mit Behausung ^
Einkommen ehrlich und wie den Prädicanten halten und versehen. — Weil die Gesandten von Zürich
Mehrerin nicht bestimmt werden können, so nimmt man ihr Anerbieten zu Händen der Obrigkeiten in dc»
Abschied, welche sich nächstens darüber serner erklären werden. — Was im letzten Wintermonat in und ^
der Kirche zu Aadorf aufzubauen und zu verbessern verabschiedet,aber bisher noch nicht vollzogen word!»
ist, das zu vollziehen wird neuerdings beschlossen; den beiden Pfarrhcrren, wie auch den Kirchenpflcgcrn
denen auch ein Katholischerbeförderlich gezogeil werden soll) wird die unverzügliche Ausführung nachdrückt
anbesohlen. In Beziehung auf die Meßmerei erklären sich die Gesandten von Zürich dahin, daß voll jet
Religion ein Meßmer aufzustellensei, der seinem Gottesdienstdienen solle; in die gemeinsamen Verrichtung
aber, wie auch in der Meßmerpfründe haben sich beide zur Hälfte zu thcilen. Die Gesandten der fünf kat
tischen Orte nehmen dieß zu Händen ihrer Obrigkeiten in den Abschied. Absch. 463. a. Sttl. (l^°
Die katholischeil Orte sollen ihren Gesandten nach Baden Befehl geben wegen der noch unerörterten Pfrlt
abkurung zu Aadorf. Auch wird dazu der Bericht des Landschreibers sehr dienlich sein. Absch. 466. ^
SttL. (1628.) Zürichs Gesandtschast-stelltfolgenden Antrag: Da ihre Herren und Obern laut Landfriede»
die Einführung des katholischen Gottesdienstes zu Aadorf bewilligt und dem Priester die Competenz geschg
haben, so möchte man seineil Religionsverwandten zu Ammensberg (Alensberg?), Heiligen-Kreuz und
im Thurgau gleichfalls nach Inhalt des Landfriedens zur Einführung ihres Gottesdienstes auch bchül^
sein. Die katholischen Orte, an dereit Obrigkeiten deßhalb nichts gelangt ist, nehmeil den Antrag in ^
Abschied. Sonst seien sie gewillt, den Landfrieden jeder Zeit nach dem buchstäblichen Inhalt zu hai^
wie sie sich denn dessen mehrmals erklärt hätten. Weil die Competenz für den Priester zu Aadorf nicht der
sei. das; er dabei existieren könne, so möchte Zürich noch 50 st. oder den Werth dafür verordnen, oder
die Pfründe zwischen ihm und dein Prädicanten theilen lassen. Zürich glaubt genug und noch mehr
zu haben, als man ihm habe zumuthen können! man möchte es also dabei verbleiben lassen. Die katg'
schen Gesandten nehmen dieß in den Abschied, in der Hoffnung,es werde inzwischen ein Eontcnteme»»''
folgen. Absch. 470. g. SN«. (1629.) Auf Ansuchen des Prälaten zu Kreuzlingen wegen Theilung ^
Friedhofes mit den Neugläubigen haben etliche Orte ihre Stimmen ertheilt. Diejenigen, welche dies >»'
nicht gethan, erachten für besser, damit zurückzuhalten, bis man deßhalb auch mit Zürich gesprochen l/
Absch. 492. k. »NU. (1629.) Der Landweibel Engel berichtet, was sich kürzlich mit dem Bilderstü^
zugetragen habe, daß jedes Ort besonders den Herren von Lucern insinuiere, dem Landvogt zu beseh^
eine Exemtion über denselben ergehen zu lassen und das Landgericht zu halten Absch. 496- 6. 5^ .
(1629.) Was man aus das Rathsbegehren des Landvogtes wegen des entflohenen Schusters, der
predigt des Prädicanten und wegen Fridli Trabers Rede wider ein Crucifix, als er noch nicht kath^'
gewesen, gesprochen hat, wird jeder der katholischen Gesandten zu berichten wissen. Absch. 498. o. ^
(1630.) Zürich hat (d. 14. Dec. 1629) an Lucern geschrieben,daß die bewußten Kreuze zu Fra»^
nicht aufgerichtet werden möchten. Es soll Zürich nach Gebühr und unerschrocken geantwortet,
rechtigung dazu durch den Landfrieden nachgewiesen und dem Landvogt die Aufrichtung nochmals bcf^
werden. Freiburg und Solothurn billigen diese Verordnung. Absch. 523. b, zy? (1630.) De»
lischen zu Frauenfeld ist von ihren Mitbürgern der andern Religion die nach dem Capucinerkloster Z" ^
genommene Anfrichtung etlicher Kreuze und dazu gehöriger Zierdtaseln „der sieben Fälle Jesu ^
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hersagt worden, und es hätte hieraus wegen angedrohter gewaltthätigcr Widersetzlichkeit nicht geringes
"heil entstehen können. — Nach geschehener eidgenössischer Begrüßung referiert Zürich, es sei durch seine
^'gwnsverwandten, besonders aber durch Hans Ulrich Tömmeli, den Müller in der innern Mühle, als
'laber desjenigen Gutes, auf welchem man beabsichtigt habe, einen Theil der Kreuze einzusetzen, berichtet
"den, daß dieß ein Fuß- und Güterwcg sei, den er jeder Zeit auf eigene Kosten erhalten und also für den
'gen geachtet habe, wie denn selbiger ihm niemals abgekauft noch bezahlt, sondern bis dermalen von ihm

g''bvillig zur Benutzung gestattet worden sei, weßhalb man ihm wider seinen Willen aus das Seinige nichts
e» dürfe. Lucern hingegen erklärt, daß es durch die von den Katholischen zu Frauenfeld nach Luccrn

Und Deputatschaft vernommen habe, daß man den genannten Weg, den der Müller unläugbar geben
scie müsse, seit unvordenklichen Jahren immer unverwehrt gewandelt habe, weßhalb die Katholi-
^ ' erwarten, daß ihnen das vorgenommene, dem Landfrieden keineswegszuwiderlaufendeWerk, nämlich

^ ^euze auf diesem Weg einzusetzen,werde zugelassen werden, ohne daß es nvthwcndig sei zu beweisen,

katl ^ erkauft und bezahlt wäre. — Nach eingenommeneinAugenschein und nach Anhörung des
""b bcs reformierten Schultheißen von Frauenfeld wird erkannt: Bei dem Vertrag, der 1611

Verb"' ^ P^rrkirche zu Oberkirch errichtet und bei dieser Sache auch angezogen worden sei, soll es gänzlich
Noch d"m bereits in dem Fußweg, der durch des Müllers Wiese geht, aufgerichteten Kreuze sollen
bcr>' ^ ai?dere, also im Ganzen vier gesetzt werden, jedoch nicht weiter von einander entfernt, als die, so
>verd^ bes Baches aufgerichtet sind. Sie sollen anch nicht außerhalb der Schranken eingegraben
>vcrd " ^ übrigen aber müssen außerhalb des Müllers Wiese nach dem Capucincrkloster hin gesetzt
Zie ^Leni? künftig die Schranken zu beiden Seiten des Weges in besagter Wiese verfaulen und von

"ein müssen gemacht werden, so soll dem Müller von der Stadt, wenn er sich anmelden wird, das Holz
^ ä und die Schranken alsdann durch ihn gemacht werden; die Katholischen aber werden ersucht, besagten
Nco eigenen Bequemlichkeitgemäß ihren? Anerbieten beschütten zu lassen. Die Herausgabe des
der qv - Alchen der Müller wegen Erhaltung des Mäuerleins und der Straße unter dein Schloß gegei?
sci>, -" begehrt, soll einstweilen eingestellt und den? neuen und dein alten Landvogt hicmit anbefohlen
u»d 3eit, und wann sie ohnehin einen bequemen Ausgang des Abwassers voin Schloßbrunnen suchen

""terreden werden, dem Müller, wo möglich, die Hand auch zu bieten. Die mitunterlaufencn
sind " ^ben und Werke, die voi? dem einen oder andern Theil ungleich hätten ausgelegt werden können,
so^^^ch'chen, xZ dcßhalb bei keinem Theil mehr etwas gesucht werden. Die aufgelaufenen Kosten
j>Urcl ^ Besten willen gegen einander coinpcnsiert und aufgehoben sein. — Dieser Entschluß wird
dx"s^,^^'"ttster Hirzel den voi? beiden Religionsparteicnabgeordneten Ausschüsseninitgethcilt, welche

" annehmen, dabei zu verbleiben versprechen und den Gesandten für ihre Mühe danken. Absch. 529.
M?' Ritter von Roll hat vor einigen Jahren mit seinen Untcrthanen zu Mammercn einen Vcr-
bärtZ baß sie sich nicht mehr durch einen eigenen in? Dorf wohnenden, sondern durch einen ander-
tliiü ^^en Prädicanten versehen lassen sollen. Wie Landammann Trösch berichtet, wird nun dein
nnf ^ öugemuthet, den Prädicanten wieder ins Dorf zu nehmen. — Die Sache wird aä ilistrusnäuiir

Tagleistung zu Baden in den Abschied genommen.Absch. 532. o. (1630.) Die An¬
der ^ Prälaten voi? Einsiedeln beklagen sich, daß de»? katholischen Pfarrer zu Gachnang bei Abknrung

^ ""'"Ü Zugctheilt wordei? sei, (15 Mütt Kerne,?, 6 Mütt Hafer, 20 Eimer'Wein,35 Gulden
° ' etwas Holz und Heu, 100 Burdenen Stroh), während der Prädicant daselbst eine ansehnliche Pfründe

>96
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habe. Ueberdieß habe dieser letztes Jahr dem katholische» Pfarrer an Wein noch Abbruch gethan, so
dieser die Pfarrei aufgegeben habe und diese seilher vacant sei. Die Anwälte verlangen eine Theilung '
Inhalt des Landfriedens,und daß der katholische Gottesdienst in der ober» großen Pfarrkirche gehalten wcr^
Da die Gesandten ohne Instruction sind, nehmen sie das Begehren in den Abschied. Absch. 536. n. »1^
sS. auch Art. 236. 5.) (1630.) Jeder Gesandte wird zu Hause berichten, wie man den zwischen JM'^
Hans Ulrich von Breitenlandenberg, Gerichtsherrn zu Herderen, und den Kirchgenossen daselbst an cinc^
sodann dem Gotteshaus Kalchrain an dem andern Thcil gehabten Rechtsstreit wegen der ncugcgossc»^
Glocken, Erwählungder Kirchcnpfleger und Meßmer, auch wegen Einnahme der Kirchcnrcchnung, rechts
entschieden hat. Keinem Theil soll dcßwegcn weder in den Orten, noch sonst ferner Gehör gegebeir
den. Absch. 536. x. »11. (1630.) Zürich läßt etliche Klagepunkte wegen Beeinträchtigung seiner
gionsgcnossen verlesen. Weil unter Ander,» auch diejenigen Orte, welche dem Gotteshaus St. Gallen F'
sprachen", in den Klagepunktenberührt werden, so legen die Gesandtenihre „Behelfe" dawider auch ^
und entschuldigen sich, daß sie nicht instruiert seien, darüber Rede und Antwort zu geben. Die bett«>
senden Klagepnnkte werden auf das Begehren von Zürich in den Abschied genommen,damit die Obrigkeit
ihre Gesandten darüber instruieren können. Absch. 546. o. »12. (1630.) Zürich rügt, daß sich
etlichen Gerichtshcrren ein Mißbrauch einschleichen wolle, indem sie bei Annahme ihrer Prädicanten bcsond^
Eontracte inachen, denselben ihre Compctcnz nicht völlig verabfolgen lassen und das Uebrige für sich zu ^
halten gedenken. Weil besonders auf Einen gedeutet wird, so ist wegen desselben — zwar ohne Instruction V
folgender Bescheid erfolgt: man wolle nicht bestreiten, daß etwas an der Sache sei; selbige Person ^
aber bedacht gewesen, solchen Vorschuß für den Kirchenbauund die Kirchenzierden zu verwenden, weil das^V
unlängst der katholische Gottesdienst wieder eingeführt worden sei und die Kirche für sich selbst wenig
gar kein eigenes Gut habe. Ibiä. v. »1». Der Priester zu Aadorf bringt neben andern Beschwet^I
vor, daß ihm die versprochene Competenz nicht verabfolgt werde. Wolle man ihm nicht ebenso viel als
Prädicantengeben, so möchte man ihm doch wenigstens noch 40 fl. an Geld oder Früchten verabreichend
Die Gesandten der katholischen Orte wissen ihm nicht anders zu helfen als dadurch, daß jedes katholi!^
Ort 5, die Katholischen zu Glarus 2'/, Neichsthaler geben. Es wird dieß in den Abschied gestellt, dä>^
man die Ausgabe gelegentlich wieder fordern kann. Ibiä. v. »it. (1631.) Weil früher aus Ä>^
der Setzung des Altars zu Aadorf etliche Beschwcrdepunkte unterschiedlicher evangelischer Gemeinden ^
Thnrgau vorgebracht worden sind und damals, sowie auch seither durch Lucern Vertröstung gcg^
worden ist, die Verhandlung darüber auf nächster eidgenössischerTagleistung vorzunehmen, solchen Beschs
den aber wegen der seither erfolgten Kriegs- und Sterbensläufeund wegen anderer Hindernisse nicht ab'?
Holsen worden ist, so erwartet Zürich, daß dieß nächstens geschehe. Wenn dieß erfolgt sei, werde au^l
Betreff der einsiedlisch-wyningischen Sache gebührender Bescheid erfolgen. Absch. 550. o.' »13. (1^''
Lucern und Zug sind der Ansicht, daß man eine Gelegenheit hätte, den Pfarrer zu Aadorf zu belol)'^
nämlich mit der Stelle des alten Pfarrers zu Schwyz an dein Stift zu Bischofszell. Uri glaubt, daß ^
wegen des Ilmgangs für eine,., der reinigen Anspruch habe, und daß es bei dem, was verabschiedet
ist, verbleiben werde, zumal da es einem der reinigen diese Pfründe bereits übertragen habe. Absch. 5^ ^
»1<». (1632.) Weil Jakob Andcrmatt, gewesener Pfarrer zu Aadorf, sich nach einem andern Beiwst^
umgesehen hat und das fromme Völklein wieder mit einem exemplarischen Priester versehen werden s^
so soll jedes Ort sich nach einer geeigneten Person umsehen, damit selbige Stelle wieder besetzt
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^'sch. ü>)1. ü. 3 I (1632.) Zürich begehrt, daß den Beschwerden seiner Religionsgenosseniin Thllr-
^au und Rheinthal wegen der bewußten noch unerörtertcn Neligioilspliilktenunmehr abgeholfen werde. Es

^ drßhalb ans Sonntag Ouasimvdvgeniti n. St. eine Tagleistnng der regierenden Orte nach Baden
Peschs. Absch. 611. Ic. (1633.) Zürich bringt folgende Beschwerdenund Ansuchen evangelischer
^üerthuneu im Thurgau und Nhcinthal vor: 1) Die Evangelischen zu Allmensberg, im October 1627 in
'^>6 Personen, pfarrgenössig nach Hagcnwhl, begehren inständig die Einfiihrung ihres Gottesdienstes in

achter Pfarrkirche. Seit dein Landfrieden hätten sie die Ausübung desselben durch das Mittel eines
^ kanten, welcher sie von Bischofszell aus versehen hat, vor vielen Jahren auch schon gehabt. Dasselbe

u )rc>i die Evangelischenin der Pfarrei Werdbüel, deren im October 1627 in die 130 Personen gewesen,
die Zahl der Katholischenbei Weitem kleiner sei; ferner die Evangelischeil zu Herderen und die zu

Eva welche auch nach Herderen gehören und deren unlängst in die 75 Personen gewesen sind. Die
^"^^chen in der Pfarrei Wuppenau, an 'Zahl nicht geringer als die Katholischeil, dürfeil wegen der

^ welchen sie von den Amtleuten zu Whl früher gezogeil worden sind, die Einsetzung in ihre alte
,»^^^sreihcit nicht mehr öffentlich begehren; dessenungeachtet wünschen sie, daß ihnen freie Neligionsübung

^gener Prädicant gestattet werde, wie sie denn vor diesem auch einen gehabt hätten. Im October
Imd daselbst ungefähr 30 Haushaltungengewesen, alles alte Landsaßen, während die der andern

"eue Ankömmlinge seieil. Die Evangelischeilzu Wichen, pfarrgcnößig nach Bußnang, habeil dereinst
Von

^chei Prädicanten gehabt und sollen um mehr als 20 Haushaltungenstärker sein als die Katho-
^»ßii ^ ^ zugehörendenZinseil und Zehnten nicht befreit und haben nach

Kvei Stunden Wegs, etliche Kirchgcnossen noch mehr. Sie wünschen deßhalb, daß ihnen ihre
die c/ Kirche zu Wichen wieder geöffnet und ein eigener Prädicant zugelassen werde, um so eher, da
die E " 'wichen, welche in dieser Gegend noch drei Capellen haben, dieselbe wohl entbehren könnten. Was
ez ^^Palischenzu h. Kreuz betrifft, deren ungefähr ebenso viel sein solleil, als der Katholischen,so läßt man
re»^ Abschied von Franenfeld verbleiben. Gestützt ans den Landfrieden und eine 1575 von den regic-
dx,,>^^Aen erlangte Verabscheidnng,begehreil sie, daß ihnen wiederum ein eigener Prädicant gestattet und

Hre ordentliche Pfarrkirche geöffnet werde. In der Pfarrei Homburg sind in die 10 evangelische
^"ugen, welchen die Ausübung ihres Gottesdienstes in dieser Pfarrei nicht gestattet ist, wie ihnen

ei»s. ^ ^äre. Weil sie aber die evangelischen Predigten in der Nähe besuchen können, so läßt man es
habe» verbleiben. Zu Emmishvfen sind in die 60 evangelische Haushaltungen,welche das Recht
ihresverstorbenen bei der Kirche haselbst, Bernrain genannt, zu begraben und daher-auch die Ausübung
vo>, p ^iesdienstes daselbst zu begehren. Die Kirche hat 800 fl. Einkommen lind jährlich kommt ein Priester
^a» Zu St. Stephan nur zweimal dahin, um den Katholischen Gottesdienst zu halteil. Weil die
habe» ^ Kirchgcnossen ihren Gottesdienst unweit von da, nämlich zu Tägcrwylen, zu üben Gelegeilheit

^ anweisen, sich damit zn begnügen, insofern keine andere Beschwerde oder Ungelcgenheit
li»b , ""b ste zu Tägcrwhlen als Kirchgenossenanerkannt werden, zu Bernrain aber ihre Begräbnisse
auch ^^"predigten hallen dürfen. 2) Weil der Landfriede außer über die Zulassung der Prädicanten
Und »^"^ung giebt, was zur Unterhaltung derselben dieneil solle, nämlich wie viel ihnen von den Kirchen-
Bez, ' ^'^Hütern nach Marchzahl gebühre, so begehrt man, daß dießfalls dem Landfrieden nicht-allein in
sie» ^ie neuanzustellendeil Prädicanten, sondern auch in Bezug auf diejenigen, welche bereits in Dien-

"ud sich über die Uebervortheilnng durch die Priester zu beklagen haben, ein Genüge geschehe.
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Daß aber die Abkurung der Pfründe» nach Anzahl nnd xrv rutn der Personen auf jeder Partei geschä'
soll, geht aus unterschiedlichen Abschieden und Verträgen hervor, die im Auszug mitgetheilt werden. '
Weil eine „unvervortheilte" Mcßung der übrigen Kirchen- und gestifteten Güter dem Landfrieden
weniger gemäß ist, als die der Psrundgüter, so wird begehrt, daß man auch dießfalls die evangelisch
Unterthanen, wo sie sich zu beklagen haben, was an etlichen Orten im Thurgau uud Rheinthal der Fall'
der Gebühr nach berücksichtige, und daß sie von der Verwaltungnicht ausgeschlossen werden, zumal da
nicht allein billig ist, sondern auch durch verschiedene Abschiede von 1532, 1533, 1534 und 1584 ausd^
lich zugegeben wird. 4) An etlichen Orten, wo die evangelischen Unterthanen keine eigenen Prädica»''
haben, wird denselben der Besuch und die Anhörung evangelischer Predigten an andern Orten, deßglcicbs
die Einsegnung ihrer Ehen und die Kindertaufe nicht frei gelassen, sondern sie werden deßwegen zu ^
Priestern gewiesen. Sic bitten daher, daß man sie, bis sie eigene Prädicanten haben werden, in G»^!
bedenke nnd ihnen die freie Religionsübung gestatte. 5) beklagt man sich hin und wieder im Rheins
und Thurgau über folgende, dem Landfrieden und freier Neligionsübung zuwiverlaufendeSachen, a) -
Abhaltung der Kinderlchre und der Sonntagsnachmittagspredigtenwidersetzen sich an etlichen Orte» ^
Landvögte und katholischen Beamten, Gerichtsherren und Priester und verhindern entweder die Abhalf
oder drohen mit Wiederabschaffungderselben. 5) An etlichen Orten werden die evangelischen Unterth^'
angehalten, ihre Kindlein, wenn sie nach der Geburt schwach sind, durch die Hebammen taufen zu la»'
dergleichen diejenigen,welche die heil. Taufe nicht erleben, auf ungewohnte Weise und an ungewohnten
außerhalb der Kirchhöfe zu begraben, v) An einigen Orten wird den evangelischen Kirchgenossen der rck
Gebrauch ihrer Pfarrkirche gleichsam verwehrt, indem die Priester im Winter, Frühling und Herbst hä^
erst um 11 Uhr, andere Male etwas früher, oft auch später, ja sogar erst um 12 Uhr, im Sommer ^
meistens erst um 9'/- oder 10 Uhr, wenige um 9 Uhr die Kirchen räumen, obgleich sie es nach den Ja^'
zeitcn und Orten um 7, 8 und 9 Uhr spätestens thun sollten und dafür authentische Vergleiche uud Absä.^
vorhanden sind. Dagegen darf niemand sich eine Einrede erlauben, ohne Strafe zu gewärtigen, ä) 0
etlichen Orten im Rhcinthal werden die Evangelischenauch dadurch in der Verrichtung ihres Gottesdic^
verhindert, daß es ein gemeiner Brauch geworden ist, daß die katholischen Amtleute nach Vollendung ^
Messe die Vorgesetzten der Gemeinden, die Beamten beider Religionen oder Kirchenräthe, bisweilen die g^
Gemeinde zusammenberufen,ja wohl auch zu offenem Gericht sitzen, so daß die Evangelischen oft ^
Sonntage nacheinanderdie halben, mitunter die ganzen Predigten versäumen müssen; und doch su^'
behandelten Geschäfte (Einzäunen,Auslegen, Straßcnverbcsserung, Holzhauen, Wucher, Gemeindeschu^
Bevogtigung von Wittwen und Waisen und dergleichen) meistens nicht von der Wichtigkeit, daß sie uB
zum Nachmittag oder auf einen andern Tag in der Woche verschoben werden könnten, s) Der Pr^ ?
St. Gallen will, wenn eine Pfründe lcdig ist, seit einiger Zeit nicht mehr gestatten, daß das Capitel ^
Prädieanten,wie es Miller wrten Brauch ist, dieselbe, bis ein neuer Prädicant erwählt und ausgezvg^,
nach Gelegenheit versehen lasse, sondern verlangt, daß es auf seinen Befehl warten solle, und setzt d""
so es übersehen, stark zu. k) Von etlichen Collatoren werden den neu zu belehnenden, auch schon beleh'^
Prädicantenallerlei beschwerliche Zumuthungen gemacht; desgleichen werden etliche Pfründen in ihre"'
gehörenden ordentlichenGefällen geschwächt, x) An etlichen Orten wird der unbedingte Gebrauch "

Glocken nicht gestattet, was besonders im Rheinthal und an andern Orten sehr beschwerlich ist,
Gemeinden also beschaffen sind, daß das Unterlassendes Läutens bei der weiten Entfernung vieler
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und Gewalt stehen solle, in einem solchen Mandat hinter dein Rucken der hohen ObrigkeiteilAcnderunge»
zu machen und dann nach ihrem Belieben neue Sachen hineinzusetzen, wie es denn völlig zuwider dein 1554
zu Baden ergangenen Abschied geschehen sei, und ob hiemit dieses Mandat nicht revidiert und corrigiert werde»
sollte, g) Weil dann das Schmähen und Lästern, welches besonders von den Geistlichen geschieht, ein Zunder
zu allerlei Ungemach ist, so werden nicht allein die im Lande sitzenden Geistlichen, sondern auch andere fremde,
die da oder dort außerordentlicherWeise sich des Predigens unterfangen, schuldig sein, wegen dabei begangener
Landsriedensbrüche vor der weltlichen Obrigkeit, wie von Altem her, Bescheid und Antwort zu geben und
ihrer Strafe sich zu unterwerfen, oder man wird den evangelischen Geistlichen auch Gegenrecht halten müssen. !
r) Im Rhcinthal kömmt es bisweilen vor, daß man, wenn ein Unterthan verklagt wird und nicht geständig
ist, gleich heimliche Kundschaft gegen denselben sucht und einnimmt oder, wenn diese nicht zu finden ist,
den Beklagten zum Eid treiben will, ihm sogar mit dem Scharfrichter und der Marter droht. Solche bei'
aller Welt verhaßte und zu Erfahrung der Wahrheit ungewiße Form des Procediercns kann mit der alte»
eidgenössischenAufrichtigkeit „keine Gemeinsame haben." Zürich erwartet dcßhalb, daß die übrigen Ortt
solches mit Erilst abzuschaffen bedacht sein werden, s) Weil auch die Nheinthalcr ihre alten Oeffnunge»
und Freiheiten haben, so bitten sie, daß weder den Landvögten, noch dem GotteshausSt. Gallen gestattet
werde, solche durch neue Ordnungen, Mandate und Satzungen „einzulochen",und daß den Priestern, welche
etwa einer ganzen Kilchhöri von beiden Religionen das gemachte Mehr eigenmächtigcassicren, wie dicß vor
Kurzem zu St. Margarethen und schon mehrmals zu Thal geschehen ist, dieß fürderhin aberkennt werde.
Zürich hofft, daß diese Begehren als der Billigkeit, dem Landfriedenund den Abschieden gemäß berücksichtigt,
dergleichen Handlungen aber, als denselben entgegen nicht geduldet werden. — Die fünf katholischen Ortt
erklären, sie seien gewillt, Landfrieden, Verträge und Abschiede, wie bisher, getreulich zu halten- sie hätte»
aber eine so weitläufig zusammengesuchte Deduction, die viel mehr enthalte als früher an die Orte'gelangt sei,
nicht erwartet. Es sei ihnen daher für jetzt unmöglich, eine Beantwortung oder Widerlegung ordentlich i»
Schrift zu verfassen. In Bezug ans etliche Punkte in dem verlesenen Compendinm sei anzunehmen daß
selbige nur von dem einen Thcil unordentlich und unförmlich eingeliefertworden seien und daß die Verant-
worter bei gebührender Erforschung selbige nicht allein widerlegen, sondern ihrerseits noch viel mehr Beschwerde-
Punkte vorbringen könnten. Daraus würde aber'nur Verbitterung unter den Unterthanen, immerwährcnd-
Kosten, leicht auch Entzweiung unter den regierenden Orten entstehen, womit der Ruhe und dein Wohlstand
des Vaterlandes nicht gedient sei. Zürich möchte daher die Klagen, welche ihm vielleicht zum größern Th-i-
dun unrnbig-n Un.°r.M-n uurg.^ wurdm s°im, nicht in huch a,Ach, NM „,.d dich, NN, „ich, z MtB
b-gchrm, An, -Gnchltchstmi-, -S. durch -in «mtlich-s Mandat in b-id-n Von,-Im all- a-istlich-n u»°
w.illichm Amti-Nt- „nd Unlkichanm zu -rmchn-n, daß ii- siird-chin d-m L-Ndsri°d.„,d-n V-rtrSa-n u,t>
Abschi-dw. S-dungm und Ordnung.» g.wils-.chni, n»ch!°»„„m. „i„, N-n-rnng -i„M,rm I°nd-rn ««
llnimhan-n von b-id-n R-,igi°n°» b-I chr.,n t» dm -It-n G.wohnl,.it-n und'd-n uun d»
0-t-n g-jchtm Stund-» und Z-it-n nn-mg-icht-t °-rbl-ib°» lnss-n >ic uchm,„,m Z-i>
St-ai. zu g-wärtig.n Mm. Au, Im„tig-r J-chrr-ch„u„g ,^ Landung,-„ „nd Am,im««
1-Ibst -nb-ichlm w°rd.n, - Zunch r-pl,durch -in ,nlch.z Mandat ^ B,.jch«nrd.n „ich,
g-gn-, Di. n-dm d-m L°nd,r.-dm -ng.d-ut-tm N-rtrSg- »„d Abschi-d-. SGnng-n und Ordnung-»i-i»
zu», TH-.I un»l°.ch b-,chach-n und u -rdrch G-.ich,zMm und B-amt-n ,nitnnt°r -ig-n.uitlig abg-.»°-->
«urdm. nbg-,chm dauun, da» dt°,-ll>m nrcht j-d-r,n-n„ nach Nnthdurs. b-Iann. s-i-n. Ein- gründlich-
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b"r sei gerade das Mittel, um Unkosten, Ungclegcnhcitcnund Entzweiung unter den regierenden Orten zu
verhüte». Mit Bezug auf die zwei ersten Punkte, Aufstellung der Prädicantcn und Abkurung der Pfründen,
habe Zürich die Meinung der fünf Orte nicht vernommen. Weil verabschiedet worden sei, daß man auf
Vicser Tagleistung mit vollständigem Befehl erscheinen solle, um die Religionsklagen zu erledigen, so bitte es,

man mit Bezug auf sämmtlichc Punkte einen andern Entschluß fasse. Da Zürich etliche Beschwerden,
^ Landvogt und andere Katholische im Rhcinthal betreffend, vorbringt, so redet Appenzell-Jnnerrhoden

landvogt sowohl wegen der Wiederhcimmahnung des früher im Rheinthal von den Bündncrn gewor¬
den Kriegsvolkes als in Bezug auf die andern vorgebrachten Punkte damit das Wort, daß derselbe allein
d alten Bräuchen, Mandaten und Abschieden gefolgt sei und keine Neuerungen vorgenommenhabe. Ueber-
"> spricht Appenzell-Jnnerrhoden die Hoffnung aus, man werde die katholischen Nheinthaler auch zu ihrer
^antwortung kommen lassen, die sich gleichfalls über nicht wenige Punkte zn beklagen hätten, besonders

. Silber, daß ein Prädicant öffentlich gepredigt habe, die Niesse, das geweihte Wasser, auch die Beichte oder
" Threnruncn nütze nichts; wenn Einer die Ehe gebrochen, schicke man ihn gen Rom, St. Jakob, Loretto

^ ^"siedeln; dann sei er wieder heilig. Wann Bigilien, Begräbnisse, Jahrzeiten und andere katholische
^ auche der Art gehalten werden, müßten sie aber viel „Schmüzen, Schmähens und Trotzen" hören,

möge daher solchen und andern Beschwerden mehr abhelfen, damit die wahre Vertraulichkeit
und erhalten werde. — Zürich berichtet, daß der angezogene Prädicant (Samuel Keßler

^asel, der früher Bernang zeitweilig versehen habe) sich auerboten habe, sich zu stellen lind zu
"»tworten, der Ueberzeuguug,daß es sich ganz anders herausstellen werde, als vorgegeben worden sei.
pmf katholischen Orte replicieren, sie hätten gehofft, daß man sich mit der von ihnen gethanen Erklä-

l! begnügen und Alles bei den alten Bräuchen verbleiben lassen würde. Das Herkommen und die Bil-
^ " erfordern, daß die Unterthancn ihre Klagen und Beschwerden den regierenden Orten in ordentlicher
^vri.r Klbst vortragen und alsdann die Gegcnantwort der Beschuldigten und Interessierten gewärtigen,

man dann nach gründlicher Prüfung der Sache vornehmen könne, was die Gebühr erfordere. Es
"her uothwendig, den Augenschein einzunehmen, die Verbrecher abzustrafen und, was Ungewohntes

hält.' ^ Herkommen und den Landsrieden eingerissen sei, nach Nothdurft abzuschaffen. — Zürich
. ^ Zwar eine andere Erklärung erwartet, will aber nicht gegen die Einnahme des Augenscheins sein. — Man
^ p ncht sjch hierm,s dahin, daß die regierenden Orte des Thurgaus und des Rheinthals ihre Gesandten auf
^'wtag ^ 22. Mai u. K. nach Frauenfeld abordnen und dahin instruieren sollen, daß nach Einnahme des
g->,?^^)eins Vernehmung alles erforderlichen Berichts angeordnet werde, was die Gebühr erfordere. Absch.
, A I 7. (1633.) Abgeordnete von Almensberg mit Cyrillus Fünsterling als Beistand wünschen einen

A?d'^ ^Vädicanten in ihre Pfarrkirche zu Hagenweil, wo sie auch früher einen gehabt hätten. Rudolf
^ "ig von Glattburg erklärt, man möchte denen von Almensberg kein Gehör geben, bevor man den Fürst¬
er Gabst'" angehört habe, widrigenfalls derselbe durch den gefaßten Beschluß sich uicht gebunden
Zü ^ ^ Abgeordnete des Abtes erklärt denn später, daß nach dem Berichte des fürstlichen Lehcnmanncs

Unweit daselbst niemals ein Prädicant gewesen sei, daß also dem Landfrieden gemäß keiner dahin

!Ze»z ^ derselbe sage, daß man keinen da einführen könne, wo früher keiner gewesen sei. Ucbri-
^ Wi der Fürstabt nicht gesonnen die Sache zu Recht zu setzen, da Zürich ihm seine auf Zürchergebiet

Senden Gefälle schon zwei Jahre gegen das eidgenössische Recht in Arrest halte. Er verlange vorerst die
^bung dieses Arrestes. Uebrigens werde es nicht ungeahndet bleiben, daß Fünsterling, ein fürstlicher
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Lehenträger sich der Almensberger angenommen habe. Zürich erwidert, daß die Arrestsachc nicht hieher

gehöre, daß es aber darüber seiner Zeit werde Bescheid geben, nnd spricht sein Befremden darüber aus,

daß man dem Fünsterling mit Strafe drohe. Die katholischen Gesandten erklären dagegen, daß den auf

gebührende Weise ihr Anliegen eröffnenden Unterthanen nichts „zu Nnstattcn reichen" solle. Absch. 028. b>

318. (1033.) Die Gemeinden Wuppenau und Whlen, in den sanctgallischen Gerichten gelegen, bitte»

durch Abgeordnete, man möchte ihnen eigene Prädicanten bewilligen und sie in dieser Hinsicht wie andere

Thurgauer halten. Der Abgeordnete des Gotteshauses St. Gallen erklärt, daß er denselben keine Antwort

gebe erstens wegen des Arrests, den Zürich noch immer auf des Gotteshauses Gefälle lege, zweitens weil

die Capelle und die Collatur zu Whlen und auch die zu Wuppenau dem Hause Tobel gehöre und, was

die Capelle betreffe, Alles schon 1504 ausgemacht werden sei. Uebrigens hätten sie zu Bußnang ihre

eigene Pfarrkirche und auch die neue Kirche. Die Wuppenauer hätten niemals einen Prädicanten begehrt,

wenn man sie nicht dazu angetrieben hätte. Die Petenten berufen sich darauf, daß sie im Landfricdc»

begriffen seien, der Abgeordnete des Abts auf Sprüche und Verträge, die man doch nicht aufheben wolle,

widrigenfalls er das Recht begehre. Ibiä. i. 31«. (1033.) Die Evangelischen zu Werdbüel halte»

um Bewilligung an, einen Prädicanten anzustellen. Der Propst zu Werdbüel und Locher Namens des

Dompropsts zu Constanz, des Collators, erheben dagegen Einsprache. Letzterer beruft sich auf die Dot»'

tiousurkunde, welche sage, daß die Nutzung der Pfründe einem Priester gehöre, und auf einen Spruchbriei,

der enthalte, daß, wenn der Priester nach der Predigt die Messe halte, niemand gezwungen sei in dcl

Kirche zu bleibeil. Die Evangelischen könnten in den benachbarteil Kircheil ihre Ehen einsegnen, die Kindck

taufen, die Tvdten bestatten lassen. Der Abgeordnete des Dompropsts begehrt Verdank. Ibiä. Ic. 32<»

(1533.) Die von h. Krell; begehren die Bewilligung eines eigenen Prädicanten, und daß demselben ein Ei»'

kommen bestimmt und zu diesem Zwecke eine neue Abkurung gemacht werde. Der Abgeordnete des Abts vo»

St. Gallen widersetzt sich der Bewilligung nicht, gegen eine neue Abkurung wird Einsprache erhoben. Ibiä. 1

^ ^? ^ Evangelischen zu Weckingcn, welche der Pfarrei Herderen einverleibt sind, bitten »"'

Bewilligung eines Prädicanten. Der Vogt des Prälaten von Einsiedeln zu Freudenfels erklärt daß el

von seinem Herrn keinen Befehl habe, sich in dieses Begehren einzulassen, und fügt die Drohnila bei d»b

man denen von Weckingen, welche Lehenträger vo.. Einsiedel., seien, ihre Lehen entziehen werde Di- v-

^eckuigen l'tttcn, daß man s.e nicht von den Lehen verstoßen möchte, weil sie, von ihrer Obrigkeit auf¬

fordert, ihre Beschwerden vorgebracht hätten. Ibiä. m. 322. (1033.) Nachdem die von Alm-f

birg. Whl-n uud «„Muau, W-rdbü-l, h, Krmz uud «-ckiugm ihr V-gchr-u um B-.MÜ.u,.ä M«

P.adicautcu vdrgcbrachl habm <s, Art. ZI7, ZIS>, erklärt dir zürcherische G-saudtschast d-ch di-ir» Brz-I'

>.„ Irm »ul»il.g°S R>. drm M, u»d dm Cblal.rm Hab- sir iu dicsr. Sachr nichts -, schassa, i-

drm „ur mit dm -at.MIchm Stäud.u. mit m-lchm der «.„dfti-d- ..richt-, ...rda. sr( ,.„d d-raus '.SB-

sie mn so eher bestehen, da früher auch Lucern ... ähnlichen Fällen diese Ansicht geltend gemacht habe!

das Rechtanbieten nehme sie daher ...cht an. Daß man die Evangelischen anderswohin in di K^

weisen wolle, sei ebensowenig recht, als wenn die Evangelischen dasselbe den katholische Priestern gG-

ub-r .hau «Mm Tu, D°.-.i°usbri.sa aus dir mau sich brrusr. di- auiz-dr.h, E , urbm,. «u

am dau »-»dsr.-d°u Mmder. Nachdau Zürich zu wissm «,laugt hat. wir d - «athbli »m da.

ft.-d.u aus-g-u, autiu-r,-u d-rm Srsaudt-. da» rs d^ B-s.° wärr. «mu Zürich b-i drm bU-l>° wa- i-«

huudrrt Z.hrm Ha,mumm «...am ,-i. Wm„ s.- iusl-ui-,. s-ia, dir «lag-„d m .u.d dir » r.-ü--"
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''Uhöre,^ ^ könnten sie sich nickt weigern, Briefe, Siegel, Abschiede und Verträge zu berücksichtigen. Sie
gcn^ werde nicht von einander scheiden, sondern einander mit freundeidgenössischem Bescheid entge-

" kommen. Obgleich die zürcherische Gesandtschaftgewillt war, nicht weiter zu reiten, bevor die hiesigen
sie r ^"^iten in's Neine gebracht seien, und nochmals auf eine Gegenerklärung gedrungen hat, entschließt
dcx , , ""ch Nheineck zu reiten zu Behandlung der Beschwerden der Rheinthaler. Die Rathsboten

Appenzell werden auf bevorstehenden Sonntag dahin entboten. Absch. 628. n. (1633.)
vor schwebeicken rheinthalisch-thurgauischen Religionsbeschwerden bringt Zürich

die fünf katholischen Orte auf Tagsatzungen vielmal erklärt hätten, daß sie gewillt seien, den
ob seinem buchstäblichen Inhalt zu halten, so möchten sie eine kategorische Antwort abgeben,
ober f ^"kmigen Kilchhörenen,wo die evangelischen Kirchgenossen Prädicanten und Pfarrrechtebegehren
kicher z ^ ^^ehreil wiirden, die Einsetzung derselben nach Inhalt des Landfriedens gestatten wollten. Bei gilt-

. Afahrung werde inan dann weitere freundliche Verhandlung Pflegen und alles Ucbrige zu gedeihlicher
sie bringen können, widrigenfallsZürich das Recht anbiete. Ueberdieß ersucht es die uninteressiertenOrte,
b«m, ^ Orte dahin weisen, die begehrte Erklärung ohne weitern Aufschub zu geben. Weil so-
Zjhe' ^er rheiitthalischer Conferenz von dem Priester zu Thal eine Urkunde unter der acht das
Am Agierenden Orte Namen, welche auf der Jahrrechnungzu Baden 1603 wider die Theilung des

ergangen sein soll, eingelegt worden ist, und darin die Namen des Burgermeisters
""b von Burgermeister,damals Panncrherr, Holzhalb auch eingezeichnet sind, in der beiden

lich^ ^ Instruction aber, sowie in ihren: Abschied, desgleichen in dem auf der Canzlei zu Baden befind-
bez '^bhts gefunden wird, so läßt Zürich eine während dieser Tagleistnng eingelangte Protestation
i>eso»v g^weisters Holzhalb verlesen. Außerdem beschwert sich Zürich auch noch wegen anderer Abschiede,
^eistm ^ letzten rheinthalischcn, ivclchem das Gutachten der katholischen Orte, betreffend die

ber Vvgteien Thurgau und Rheinthal, als Anhang beigefügt worden sei. Weil hieven nichts
bjx sondern allein discursweise gesprochen worden sei, so hätte dieser Anhang weggelassen oder
Rh . Zürichs auch aufgenommen werden sollen. Zürich begehre die Cassiernngdieses Abschieds

^ solchen Handlungen künftig einen eigenen Schreiber mitzuschicken, um die Abschiede proto-

^chen verfassen zu helfen. — Die fünf katholischen Orte erklären, daß sie sich dieses Anzugs nicht
. ihre Gesandten nicht hätten instruieren können, weil ihnen der weitläufige Abschied von

ihre ^ wenige Tage vor deren Abreise zugekommen sei. Sie wollen aber nicht verhehlen,daß
^kegem ^ Obern dieser Sache gütlich oder rechtlich abzukommen begehren. Sic wollen bei erster
^ ve. "ut gutem Bescheid entgegen kommen und sind entschlossen bei dem Buchstaben des Landfriedens
l»„g ^ ^ Was die angezogenenalten Abschieve, besonders die dem rheinthalischcn einverleibte Thei-
Yttch ^^gteien betrifft, so halten sie es für unnöthig, dießinal viel davon zu reden, zumal sie deßwegen
äugest '"chk instruiert sind. Man vereinigt sich dahin, daß die katholischen Orte auf der nach Schwhz

o:
überein: 1) Dein Prädicanten auf Burg sollen durch den Obervogt auf Frcudenfels

^ As ^ Gulden, jährlich 100 „Burdenen"Stroh verabfolgt werden; derselbe hat als Wohnung

^^'^erenz sich erklären sollen. Absch. 636. m. (1637.) In Folge eines Streites
als mitregierendes Ort, und das Gotteshaus Einsiedeln, als Collator der Pfarrpfründe auf

^k)aus auf Burg nebst dazu gehörigem Garten, Hanfland und Wieswachs, auch einen Weingarten
hr einer halben Juchart. Nothwendige Reparatlwen im Hause werden in des Gotteshauses

197
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Kosten gemacht. Ferner will der Abt dem Prädicanten noch 4 Mütt Kernen verabfolgen, ohne daß"

selbe künftig verbunden sein soll das Ave Maria zu sprechen, und jährlich 2 Malter Korn Steinerinaß ^
dem Kirchengut zu Burg und aus Gnaden 2 Jucharten Reben, zunächst beim Pfarrhaus gelegen, und

Hoswiese sammt deren Nutzung, wie sie bisher der Obervogt auf Freudenfels gehabt hat, jedoch mit ^
behalt des Zehntrechtes des Gotteshauses. 2) Zürich erbietet sich, die Stadt Stein zu vermögen, daß
von ihrem Ansprüche auf die Collatur der Pfarrpsrttnde auf Burg abstehe; das GotteshausdmM
daß bei eintretender Vacanz der Abt mit Verleihung der Pfründe zuwarten werde, bis Zürich ihm
angenehmePerson vorschlage, welche dann um die Pfarrei und das Lehen anzuhalten und das Gel»'
zu leisten habe. 3) Des Begehrens Zürichs, daß die Evangelischen von der Kirchenpflegerei und
Nutzung des Kirchengutes nicht ausgeschlossen werden möchten, will der Abt künftig eingedenk sein /
deßwegen nichts abgeschlagen haben". Dieser Vertrag wird von Bürgermeister und Rath Zürichs"
vom Abt und Convent von Einsiedeln ratificicrt. Absch. 832. ALI. (1638.) Auf Zürichs Beschs
daß der katholische Pfarrverweser zu Lominis ein deutsches zu Zürich gedrucktes Psalmenbuch vor den Ä»-
des Eigenthümers verbrannt habe, verspricht der Prälat von Fischingen Strafe eintreten zu lassen,

so macht er sich anheischig, gegen die Schmähungen in Glaubenssachen von Seite der Priester zu S>r^
und Dußlingen (Dußnang) einzuschreiten. Absch. 846. a. ALS. (1638.) Zürich beschwert sich, daß^
Gottesbaus Fischingen zu den Burg- oder Dorfrechtungen in seinen Gerichten, zu dessen Lehen, Güter»

Zehnten keine Evangelischen kommen lasse; daß es geschehen sei, daß Evangelische, welche auf dergl^
Gütern gesessen seien, ihre Religion ändern oder dieselben abtreten mußten; daß man Evangelische ,,u>»
Schulden nicht habe gestünden wollen", wenn sie nicht zur Messe hätten gehen wollen. Der Abt erklärt, ^
sich werde angelegen sein lassen, daß der Landsriede beobachtet werde und jedem seine Religionsübung^

stehen soll. Ibiä. b. A2<i. (1638.) Auf die Beschwerde von Zürich, daß die Evangelischenin Bes^
der Gerichte benachtheiligt,etwa gar ausgeschlossen werden, entgegnet der Abt von Fisching«,,, daß die'
sctzung der Gerichte den Gerichtsherren zustehe, daß aber auch taugliche Evangelische in den Ge^
Lominis bisher nicht übergangen worden seien. In das tanneggische Gericht, von dem dein Gottes'
Fischingenein Drittel gehöre, sei kein Evangelischergewählt worden, weil in den dazu gehörigen
dermalen keine taugliche Person sich befinde. Die beiden übrigen Thcile gehören dein Bischof von Co>!^

Ibiä. o. A27. (1638.) 1. Zürich schlägt, wenn eine evangelische Pfründe, deren Collator der Äb^
Fisching«,, ist, demselben eine taugliche Person vor, die er vor andern anzunehmen und zu belehnt»^
jedoch den Briefen, Siegeln und Collaturgerechtigkeirendes Gotteshausesunbeschadet. Ibiä. s. ^
(1638.) 1. Zürich stellt vor, daß die Competenzen der drei evangelischen Pfarrer zu Sirnach. Loinwis ^
Dußlingen so gering seien, daß Zürich schon eine Reihe von Jahren eine Beisteuer ihnen habe verabs«
müssen, und hält es für angemessen, daß man ihnen die Pfrundstiftungen vollständig sollte zu Theil
lassen oder, wenn dieselben nicht hinreichend seien, vom GotteshausFischingen ihnen verbessert werde» ^

ten; ferner daß auch der Pfründe Lustorf die 10 Mütt Kernen und 20 Mütt Hafer, wie auch der ^
und der große Zehnten von Spiegelbergerhof und andern Schloßgütern,welche derselben früher vo»

Inhabern der Herrschaft Spiegelberg entzogen worden ist, wieder zugewendet, endlich daß dieselbe vor ^
tigem Abgang durch Ankauf zehntbarer Güter, welche man nachher vom Zehnten befreien könnte,
gestellt werden sollte. Der Prälat von Fischingen weist einläßlich nach, daß diese Pfründen ihre St<'.
güter vollständig genießen, und daß die Prädicanten keine weitern Ansprüche zu machen hätten-
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^tteshaus erklärt sich zu einer Aufbesserungnicht verpflichtet.Die Gesandten Zürichs nehmen die Sache
bleib^^"'"' kommt man darin überein. daß die genannten vier Pfründen künftig ungeschmälert
Psa/b ^ ^ Gotteshaus, was es an Zinsen und Zehnten zu liefern hat, währschaft liefern, die
Gott baulichem Stand erhalten, aus den Kirchengütern den Evangelischen das Nöthige für ihren

verabfolgen und dieselben von den Kirchenpflegereien nicht ausschließen soll. 2. Zürich begehrt

Dürfte' ^ ^kilung der Meßmeräinterzu Dußlingen und Sirnach, worauf der Prälat erklärt, daß im
zeicl Dußlingenkein evangelischer Mann sei; für Sirnach will er einen ehrlichen Evangelischenbe-
b>ge>/^ ^cher sich mit dem katholischen Meßmer über die Theilung der Meßmerbesvldung selbst verstän-
der v"^eil Dienst bei den Evangelischen versehen soll. Idiä. k. 321». (1638.) In Betreff
derKinderlehren koimnt inan überein, daß die der Katholischen von 12 bis 1 Uhr stattfinden, die
St um 1 Uhr beginnen soll. Idiä. A. 331». (1638.) Dem Abgesandten des Abtes von
^'iger werden die Beschwerden, worüber sich die evangelischen Kirchgenossen zu Summen schon seit
^icheid^^ ^6gen, vorgebracht und Erleichterung begehrt. — Der Abgesandte giebt darauf folgenden
Dhur ^ ^ Glockenläuten betreffe, so sei es wahr, daß die evangelischen Kirchgcnossen an Kirche,

Glocken mehr steuern als die katholischen; weil aber jener mehr seien, werde das
Ez "uch häusiger von ihnen gebraucht. So oft eine Person sterbe, werde mit allen Glocken geläutet,
^"stez Uebung gewesen, beim Läuten einen Unterschied zu machen, wegen des ungleichen Gottes-
bäve ^ie entlegenen Kirchgenossensich darnach richten könnten. Alan möchte es also dabei
^che ^ ^ssen, da sonst noch andere Neuerungen erfolgen könnten, wie die Beschließnng des Chores,
thu„. ^^s früher beabsichtigt gewesen sei. Der Abt würde der Stadt Zürich gern etwas zu Gefallen
^ch'en ^ver dießmal nicht wohl sein wegen der von Schmidhausen ausgestoßenenunguten Reden, bei
weisen" ^ ^es Ansehen nicht wenig interessiert sei; man möchte also die unruhigen Leute zur Ruhe
käutet Evangelischennachweisenkönnten, daß ihnen früher mit allen Glocken zum Gottesdienst
2) worden sei, so werde St. Gallen von seiner Meinung abstehen und es auch ferner gestatten. —

^angelischen Kirchgenossen habe man nicht abgeschlagen, entweder oben oder unten in der Kirche
gvt;^' ^!^vmen GeHalter oder Kasten zu haben, um den Nachtmahltisch, das Taufkesseli und andere
>»an ..^vtliche Stücke darin zu verwahren. — 3) Die Beschwerde der Evangelischenzu Summen, daß
ihre '^vent und in der Fasten ihre Ehe nicht einsegnen lasse, sei unbegründet,da sie zu Amriswhl

Pfarrkirche hätten, wo man ihnen dicßfalls keinen Eintrag thue. — 4) Das Lesen des heiligen
bei Verrichtung des Abendmahls wolle man den Evangelischen nicht verbieten; zu Vermei¬

der ^ Neuerungen sei es aber nothwendig, daß das Evangelium von einem Knaben nicht mehr ans
^ändcrt^ ^ ^vdern rmten in der Kirche gelesen werde. — 5) Der Abt sei nicht verpflichtet, landvögtliche
bvlir ^ Kirche zu Summeri, wo er alle Bot und Verbot habe, verlesen zu lassen. Falls solche je
c«nte„ " Griten gelesen werden müssen, könne es zu Amriswhl geschehen. Man möchte also dein Prädi-
stircha keine Mandate mehr zu verlesen, was ohnehin unanständig sei. — 6) Daß die katholischen
Aschen I" Summeri den evangelischen helfen sollen, die hohen Festtage zu seiern, sei in den sanct-
T»u ^^chken nie Uebung gewesen, auch von niemand begehrt worden. Der Gewohnheiten im Thur-
^ den ^ vicht an; dagegen wolle er dahin wirken, daß seine katholischen Gerichtsangehörigen
Achten ^ ^vgen der Evangelischennicht mehr „fuhren", dreschen, metzgen und andere solche Arbeiten ver-

) Daß den evangelischen Kirchgenossen am verwichenenPftngsttag wegen des gehaltenen Kreuz-
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gangs an ihrem Gottesdienste gehindert worden seien, darüber sei keine Klage eingekvminen; Prädi^

und Priester seien unter einander wohl einig. Wenn jemand Aergerniß oder Hinderung veranlassen /

so werde der Abt die Schuldigen bestrafen und dergleichen Beschwerden abhelfen. — 8) Weil die ka/

schen Kirchgenossen sich des namhaften Kirchengutes, welches die evangelischen Kirchgenossen zu Sun/

in der Kirche zu Amriswyl haben, nicht beladen, so meine der Abt, es sollten sich diese des a/

Kirchengutes zu Summen auch nicht annehmen. — 9) Was die Bestrafung des Hans Keller, ge>/

Schmidhansen von Engishofen, wegen gewaltthätigen Aufbrechens des Glockenthurines und schänd^

Reden wider die Sanctgallischen betreffe, so wolle der Abgesandte gern dazu verHelsen, daß er mix/

geschont werde. Absch. 874. d. 331. (1639.) 1. Zürich versteht sich dazu, den vom CommentlB

Tobel ohne Begrüßung Zürichs in der Kirche zu Bußnang errichteten Altar stehen zu lassen; da/

erbieten sich der Ordensmeister und der Commenthur, künftig keine Neuerungen der Art mehr zu .»/

nothwendige Aenderungen nur mit Einwilligung Zürichs vorzunehmen. 2. Die Kirchenrechnung soll oh»/

Obervogt zu Weinfelden als nieder.. Gerichtsherrn und Kastvogt nicht ausgefertigt, noch abgenommen""

den. Der Abnahme haben die Kirchenpfleger und der Pfarrer der Evangelischen beizuwohnen. Alles

Beeinträchtigung der Collaturrechte. 3. In Beziehung auf das Pfrundeinkommen wird vereinbart, daß'

vom frühern Pfarrer Ludwig Andres dem Hause Tobel übergebene Zehnten der Pfründe wieder in/

riert werden solle. Absch. 887. a. 332. (1639.) Das Gericht Tobel und die Kirchenpfleger zu S'

trangen sollen künstig von beiden Religionen zugleich gesetzt werden; der evangelische Pfarrer soll je/

der Abnahme der Kirchenrechnungcn beiwohnen. Ibiä. b. ) Der Commenthur zu ^

verspricht das Pfarrhaus zu Affeltrangen zu bauen; dermalen es zu bauen ist ihn, unmöglich- er S'

dem Pfarrer einstweilen ^ Ibicl. °. 331. (1639.) Den Kirchenpflegern zu Märw/.-. ^,.»nm.hn. ,n T°b-l d-,-im kärglich Ps -rr-r zn Ajs.l,ran,.m w-.ch-r «-
«y-h-n m>> , lär.ch « SMm zu g-b-n. «Ich, z.rb°gaf. «an «ndl.., I»? d .n Psarr-r
a ^ B-z,.hn„g ans di- M-b,n-r-i zn Sirnach «-ras-ich, sich Pili«'
dm, Ab, «an z,.ch.„gm, C.cha,«r Kirch-npsrü,,.-. s„,gmd-rmai-,„ Ich- Rchiqim, s°ll ihr»,
M-b„,-. Hab-,« Di- Dt-ns.l-ist.mgm -in-z jch-„ w-rd-n b-s.i,n,„« Di- B-s-idnnq ««„ -i,-„, S>°

.in. -m-m «-.NM s». das Sä..b-r„ NN. «aschm b-in, Ai... sag d»n ^i.ichm M-ß«--'
b-n d.- LS.„g-.dm s°ll-n ch g-th-ii, w--dm. dab d.. -«ang-ltsch- R-hn.-. .i- «°n b-n man/'
K,rchg°n°.kn. d-r la.HM.ch- ... »«„ d», ch-„ ^ ^ ^
ha,. .«» ... -«a„g°l>lch- .hm Miltch S Gnid-n h-ra,.Sg-b-n^ Dm, Prala.m s-b. -z sr-i ,»«'
»was an- dm, «i.ch-„zn. zn g-b-,n B-.mi„.-r, sich „b-. mi. d-r Z-« .i- «all «d-r
Garbm s° .ah...an -«.ng-lisch-n R-h,,.-. znsa«md°n nich. h»h-. alz m i« ^
k-,,,,.-. s- M !a.h°l.,ch-„ .„cht m-h. a,z z h-.anz..,,b„ ,ch„chj„ s.g^ sink, d» ^

» Gnld-n H-.N«..., .« ha, -. anch di- s Snld-„ nich, m-hr zn g-b-n Fala-,/d- Iln.-rs»''

Ehen eingesegnet werden können, kein Hindernis i„ «IN . Bellen, ^

-> D -m - ang-iisch -n Psa -r-r wich i-«r 7^ NN. «„.rag m»'
^ während der Zudienung des Abendmahles v^'

»
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Ranzel herab aus dem Evangelium lesen zu lassen. 4) Statt wie bis dahin die Pfarrer beider Consessionen

^ „Rüstkammer" gehabt haben, soll jetzt dem evangelischen ein eigener beschlossener Gehälter in der

^ ^ zurecht gemacht werden. 5) Der Prälat will die Katholischen anbalten, an den Fest- und Feiertagen
^ Evangelischen während deren Gottesdienstes die Arbeit außerhalb des Hauses und auch die im Hause,

ch die der Gottesdienst gestört werden könnte, einzustellen. 6) Das Kirchengut zu Summen soll den

^llchen allein, das zu Amriswhl den Evangelischen allein verbleiben. 7) Beide Consessionen

k" sich mst einem Meßmer behelfen; demselben wird zur Pflicht gemacht, beiden Pfarrern in Treue

'"warten. Zürich willigt ein, daß die beiden Altäre in beiden Ecken des Chors und der Altar im Chor

^ Gittern verwahrt werden, letzterer so, daß noch fünf Stühle außerhalb des Gitters bleiben und über-

'w, weder Kirche noch Chor den Evangelischen zu ihrem Gebrauche verschlagen werden. Beiden

^ eien wird einträchtiges Zusammenleben empfohlen; alle unguten Reden und Handlungen während des

^ eites werden aufgehoben. Zürich sucht für diejenigen Evangelischen, welche gegen den Prälaten von
- Gallen sich Strafwürdiges während des Streites haben zu Schulden kommen lassen, um Verzeihung nach,

^tvag wird von den drei contrahierendcn Parteien ratificicrt. Absch. 889. 337. (1639.) In

^ ^"'eindc Lustorf befinden sich in die dreißig Katholiken, welche bei den Gesandten der katholischen
e um einen Priester anhalten. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen, damit man auf nächster

li^^Wung sich darüber berathen könne. Absch. 991. k. 338. (1639.) Das Ansuchen der katho-

vom" ^"^"degenossen zu Lustvrf wird, nachdem der Prälat zu Fischiugen darüber Bericht gegeben und

Ort" bvn Consta»; deßwegen ein Schreiben eingekommen ist, von den Gesandten der katholischen
^ einem Memorial ibren Herreil und Obern vorgelegt. Der Prälat führt überdieß noch Klage überHerreil und Obern vorgelegt. Der Prälat führt überdieß noch Klage

ücanten. Absch. 994. 3311. (1639.) Es wird ein Schreiben des Prälaten von Fischingcn

cheiß Bircher von Lucern verlesen, in welchem die Anstellung eines katholischen Priesters zu Lustorf

wird. Dem Prälaten geben die katholischen Gesandten die Versicherung, daß man diese Sache

Pfar"^"^ Gelegenheit nicht vergessen werde. Absch. 912. äck. 3711. (1639.) Um den katholischen

" .^"dern voil Lustorf zur Ausführung ihres gottseligen Vorhabens zu verhelfen, soll auf nächster'

Essende

"rrkinder

ÄUsa, kuirvrs zur Aussnyrung lyres gvriiellgen noryaoens zu veryclsen, M all) nächster

vg^""^"kuilft ein Ausschuß derselben ihr Begehreil vor den regierendeil Orteil kraft des Landfriedens

lgte^"^"' diese Zusammenkunft soll jedes Ort seine Gesandteil mit Vollmacht versehen. Dem Prä-

^ha»^" ^chmgen, Collator zu Lustorf, wird Kenutniß davon gegeben. Absch. 915. n. 37t. (1649.)

aus/-" ^"lleli von Sulgen hatte in trunkenem Zustande wider die Mutter Gottes schwere Lästerworte
^ 7l7l7^l'N II,17 Nn^pisl,II?<7 17.lt 71117^

d°'l Gcsa,

lleantwv

^ ihm, t

^'^^ebeu. Absch. 928. a. 372. (1641.) Der Prädicaut zu Märstetteu hatte in einem offcneil

Vvil verhastet worden, hatte aber später lim Verzeihung gebeten. Dem Landvogt wird

habe ^ ^sandten der fünf katholischeil Orte auf seine Anfrage, wie er sich in diesem Falle zu verhalten

lgßt',^""^vrtet, den Engcli zum abschreckenden Beispiel für Andere exemplarisch zu strafen; man übcr-
zu ,'n.^ ^ Sache entweder vor das Hochgericht zu bringeil oder dem Landvogt und dessen Amtleuten

v' v—- ^ii"".'

^rde„ »Schilt" einsetzeil lassen, auf welchein die katholische Religion und des heil. Franciscus

^reibe^'^^ dargestellt waren. Es wird von den katholischeil Gesandten dein Landvogt und dem Land-

"iam einen Bericht über diese Sache einzuschicken, und wie dieser Ehrenschänder und Calum-

Obrigf. worden sei, und den „Schilt" auf die nächste Tagleistung nach Baden zu schicken, wo von

Auf wegen ein Beschluß über diesen Frevel gefaßt werden soll. Absch. 941. 373. (1641.)

Bericht des Landschreibers, wie es mit dem von einem Prädicanten in ein Wirthshaus zur Ver-
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spottung der Capuciner verehrten Schild und in Betreff der Bestrafung desselben hergegangen ist, werd

der Landvogt und der Landschreiber von den katholischen Gesandten für entschuldigt gehalten. Ob ^

der Prädicant genugsam gestraft worden sei, soll bei einer andern Gelegenheit erörtert werden. Absch. 943 !

344. (1641.) Der Nuntius eröffnet den Gesandten von Lucern, Uri und Obwalden, daß er bei sei»<'

letzten Besuche im Thurgau gefunden habe, daß seit zwanzig Jahren die katholische Bevölkerung um 20,^

Seelen abgenommen habe. Er spricht den Wunsch aus, die geistlichen lind die weltlichen Obrigke^

möchten das Ihrige thun, um diesem Uebelstand zu begegnen, und darauf bedacht sein, die geschmält

Pfrundeinkommen zu verbessern, was durch das Vermögen der reichen Gotteshäuser geschehen könnte:

die Herren und Obern ihn ihres Beistandes vergewisserten und keine Recurse dagegen annehmen wolD

wolle er das Seinige thun. Absch. 947. ä. 343. (1641.) Der Guardian des Kapuciuerklosters >

Frauenfeld, Gaudentius, beschwert sich bei den katholischen Gesandten, daß Zürich durch Abgeordnete ^

Untersuchung wegen einer von ihm bei der Taufe einer Jüdin gehaltenen Predigt, in der nichts g>^

den Landfrieden vorgekommen sei, angehoben habe; daß die Katholischen von den Unkatholischen viel k

leiden haben, daß schon viele Katholische von ihrer Religion abtrünnig gemacht worden seien, daß Zü^

so auftrete, als ob es allein im Thurgau zu regieren habe. Endlich beschwert er sich über den Prädica»^

Steiner zu Märstätten, welcher zum Hohne der Capuciner jene gemalte Scheibe hatte einsetzen lassen. ^ >

Landvogt und dem Landschreiber wird der Auftrag gegeben, auf dergleichen Dinge ein wachsames IM

zu haben; wenn etwas vorfalle, wo sie selbst nicht einschreiten könnten, solleil sie sofort an die Herren u

Obern berichteil. Absch. 956. Iii. 34«. (1641.) Das Stift Consta»; berichtet, daß Zürich, als es ^

baufällig gewordene Capelle zu Landschlacht wieder habe herstellen lasseil wollen, die Einstellung des Ball'

begehrt und deßwegen eine Conferenz verlangt habe. Es wird dein Abgeordneten des Stifts von ^

katholischen Gesandteil der Rath gegeben, diejenigen, welche das Stift zu dieser Conferenz abordne, möch^

sich sehr behutsam verhalten, damit man sie später nicht bei ihren Worten fassen könne. Wenn ihnen ^

diesem von dem Landsrieden zugelassenen Werke etwas sollte in den Weg gelegt werden, so möchten sie ^

den katholischen Orten berichten, welche die Sache vor die sälnintlichen regierendeil Orte bringen wer^

Absch. 953. 111. 347. (1641.) Den evangelischen Pfarrgenossen zu Heiligeil Kreuz ist 1575 ein eig^

Prädicant bewilligt worden, und im Mai 1633 hat der Prälat zu St. Gallen seine Einwilligung dazu geg^

Da aber bis dahin die Abkurung der Pfründe immer noch nicht stattgefunden hat, haben die Evangelist

unlängst wieder den Prälaten daran erinnert. Als es aber „zum Abdrucken gekommen war", so sah

„wie schimpflich inan die guteil Leute um die Holzschär wiseu thut". Es wird daher von den Gesang

von Zürich, evangelisch Glarus und Appenzell-Außerrhoden für gut erachtet, eine Gesandtschaft von

und Glarus an den Abt abzuschicken, um einen Vergleich zu Stande zu bringen. Absch. 956. n. 3^

(1641.) Der Landvogt berichtet, daß den Katholischeil von Wengi von den Unkatholischen nicht gest^

werden wolle, das Chor daselbst mit einein geistlichen Gemälde zu verziereil. Dein Landvogt wird ^

den katholischen Gesandten geantwortet, daß er oie Katholischen von Wengi in diesen, gottseligen

nehmen schützen und schirmen solle, da dasselbe in, Landfrieden wohl begründet sei. Absch. 959. 6. 3^'

(1642.) Zürich schließt mit dem Collegiatstift St. Johann, dein Collator zu Lipperswhl, folgenden die

mcinden Lipperswhl, Enggwyl, Heffenhausen und Hattenhausen betreffenden Vertrag: 1) Wenn das bis^

beiderlei Kirchgenossen bedienende Meßmeramt zu Lipperswhl erledigt wird, so soll der Prädicant sa>^

den Kirchgenossen zwei taugliche Personen dem Collegiatstift vorschlagen, aus welchen dann dasselbe
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w ^ ^^"'or wählen wird. 2) Die Kirchenlade, in welcher das Urbar, die Briefe und Gewahrsame'ver-

, werden, soll mit zwei verschiedenen Schlössern versehen werden, zu deren einem der Prädicant, zum

icheint" ^rchenpfleger den Schlüssel haben soll. 3) Den Collatoren steht es frei, so oft es ihnen gut

genau' andere beschreiben zu lassen". Der Prädicant hat über sein jährliches Einkommen

de,, ^ Rechnung zu halten. Den obrigkeitlichen Nechtsamen und denen des Collegiatstiftes, so wie auch

H ^^meiuden soll dadurch kein Abbruch geschehen. Die Gesandten Zürichs behalten sich die Ratification
967. 33<1. (1642.) In Betreff der Kircheil zu Altenschwylen und Altnau wird mit

soll Constailz, als Collator daselbst, Folgeudes vereinbart: 1) Der Pfarrverweser zu Altenschwylen

derm/ bes Domcapitels, wie bisher, bei der Abnahme der Kircheilrechnung sitzen und auf die Auffor-

der Bericht erstatten. Das Kirchengut soll, je nachdem ein Theil für die Armen gestiftet worden ist oder

an ^ - g^l)rt. geschieden und jeder nur zu seinem Zwecke verwendet werden; das Uebrige soll für die Kirche

Taigen ^"g^egt oder zur Unterstützung der bedürftigsten Armen gebraucht werden. 3) Den Nachkommen dcr-

hh bei etwas zu dem Kirchengut gestiftet haben, und denjenigen, welche etwas stiften möchten, ist der Bci-

Rarrv ^ ^chenrcchnungen gestattet, jedoch in ihren Kosten. 4) Bei Abnahme der Kirchcurechnung soll vom

erklärt ^e>n den Pflegern von keinem mehr als 16 Batzen verzehrt werden. 5) Das Domcapitel

iei und^ ^ Neparieruug der Capelle zu Landschlacht iliemailden zuin Ztachthcil vorgcuommeil worden
sei " baß es ^ ^ bleiben werde, was davon dem Prädicantcn zu Altnau zugeordnet worden

Zu 'An ^ Kircheuglit zu Altnau deßwegen nichts werde „zugesucht" werden. 6) Im Chor

iderrt ^ ^or Hochaltar vergittert werden, ohne daß den Evangelischeil der Platz ver-

versel, Vereinbarung wird voll beiden Parteien ratificiert und ein mit deren Jnsicgeln

es Instrument darüber errichtet. Absch. 968. 331. (1642.) Sämmtliche Gesaildte lassen

alle ^om Vorbehalt der Genehmigung von Seite ihrer Herren und Obern gefallen, künstig

oder d 'g^^bcschwerdeu der Unterthaucn durch einen Ausschuß mit Muße anzuhören und durch denselben

den, hg ^ bwmtliche Orte entscheiden zu lassen. Absch. 970. 6. 332. (1642.) Dem Landvogt und

bricht" ^"ber wird von den katholischen Gesandten befohlen, von den katholischen Gcrichtshcrren

lichezklangen, was ihnen seit zwanzig bis dreißig Jahren in Religioilssacheil von Zürich Beschwer-

hch dir wordeil sei uild noch zugemuthet werde, und auf welche Weise die Religion und nament-

zu Rottes befördert werden könnte; endlich den Klöstern und katholichen Gerichtsherren die Wci-
küilftig iil Religioilssacheil ohne Beisein der katholischeil Orte mit Zürich nichts

^esand/" sollen. IIM. f. (1642.) Der Abt Placidus von Fischings» ersucht die katholischen

dienst /s'- Z" wirken, daß die katholischeil Kirchgenossen zu Llistorf iil ihrer Pfarrkirche ihren Gottcs-
'g halten und eineil Altar in der Kirche und freien Zugaug zu demselben erhalten. Ibick. I.

vo„ . ^ Damit dein Ansuchen Zustorfs in der rechten Form Genüge geschehe, wird der Prälat

Zustorf ^ Collator daselbst, von den katholischen Gesandten au sein Anerbieten erinnert, den

^dzuorv " ^hulflich zu seiil; zugleich wird der Gemeinde insinuiert, einen Ausschuß an den Landvogt

Nöthia ^ Begehren Vorschub zu leisten habe, da auch von den katholischen Orten aus das

schi^ Klangen werde. Absch. 973. o. 333. (1642.) Der Pfarrer auf Burg und die Aus-

vo„ ^ Evangelischen zu Eschenz übergeben eine Anzahl Religionsbeschwcrden, die sie bereits dem Abt

gerch^ übermittelt haben, worauf derselbe aber nur geantwortet hat, daß mit dem Priester solle

erden. Ihre ferner«, Beschwerden und Begehren werdeil ebenfalls in den Abschied genominen.
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mit »er Versicherung, daß man ihnen möglichst Hand bieten werde. Absch. 977. o. »Sit. (1642.) V'l

im letzten Januar durch zwei zürcherische Abgesandte mit dem Domcapitel zu Konstanz vereinbarten Artikel

betreffend die Pfarreien Altnau und Altenschwylen werden von demselben ratificiert und verinstrumentiell

Auf einen Anzug wegen der Collatur antworten die Herren vom Domcapitel. daß es nicht nöthig sei,

sie bisher gutwillig gethan Hütten, dem Vertrag einzuverleiben und „in schriftliche Obligation zu ziehet

indem man erbötig sei, der Stadt Zürich Wünsche auch künstig gebührend zu berücksichtigen. Auf de»

Wunsch der zürcherischen Abgeordneten verspricht der Domdecan für Letzteres einen schriftlichen Rcvel"

Zürich zuzuschicken. Ibiä. m. 337. (1642.) 1. In Betreff der Chorvergitterung zu Wengi berichtet

Heinrich Müller, Wirth zum Adler, daß dieser Tage der Priester zu Wengi und Andreas Kym, Vog'

auf dem Berg, der vornehmste Katholik selbiger Kirchhöre, bei ihm gewesen seien und sich höchlich befremde

haben, daß die Vergitterung „ausgegeben werde". 2. Schultheiß Müller wird ersucht, wegen der Anna Kolmaü"

zu Eschenz mit dem Landvogt zu reden. Idiä. x. 338. (1642.) Der Abt von St. Gallen wird gebetet

mit der Abtheilung der Güter der Kirche zum Heiligen Kreuz bis zur nächsten Conferenz innezuhaltt»

Absch. 985. Ii. 33«. (1642.) Der Priester zu Arbon hat von der Gemeinde Horn den Zehnten v»»

einem Neugereutacker zu seinem Psrundeinkommen gefordert und sich mit drei ihm anerbotenen Iah»»»

Nutzungen nicht begnügen, sondern vom Antritt seines Beneficiums an den Zehnten rückwärts rech"""

wollen. Die von Horn sind deßhalb vor das bischöfliche Gericht citiert und in Folge Nichterscheinens

den Bann gethan worden. Da die Judicatur altem Herkommen nach den Obrigkeiten gehört, so wird

den Bischof mit gebührendem Ernst geschrieben, daß altem Herkommen gemäß dergleichen nicht vor den g^

lichen Richter gehöre, daß er den Bann wieder aufheben möchte, wogegen man der Gemeinde

zusprechen wolle, in Bezug auf den Neugereutzehnten alle Gebühr und Billigkeit zu erstatten. Idiä. ^

3M». (1642.) Ueber den Streit der Gemeinde Horn mit dem Priester von Arbon wird mit den weltlich""

Rüthen des Bischofs zu Constanz ein gütliches Abkommen getroffen. Dein gemäß wird der Bann, ^

der Bischof über die Horner verhängt hat, aufgehoben, und es bezahlen dieselben nicht für den jetzig

Priester allein, sondern der Pfarrpfründe 20 Gulden Hauptgut, womit alle Neugereutsansprüche nicht all«»"

auf die anderthalb ^zucharten, sondern auch aus den ganzen Wald Kagenau ausgekauft sein sollen. ^ I

von Horn tragen die durch diese Handlung veranlaßten Kosten. Absch. 987. o. 381. (1642.) T"

weitläufigen Schriften, den Bann derer von Horn betreffend, werden vor den Gesandten der fünf kath^'

sehen Orte nicht verlesen; sie begnügen sich init der Nachricht, daß der Bann aufgehoben ist, glauben a^

daß man gelegentlich darauf hindeuten sollte, daß künftig nicht so leicht zu dergleichen extremen Mlfl^I

geschritten werden sollte. Absch. W8. ä. 382. (1642.) In Beziehung auf die evangelische Kirche

Burg bei Stein und die katholische zu Eschenz kommen Zürich und der Abt von Einsiedeln, als Eoll"^

dieser Kirchen, folgendermaaßen übcrein. 1) Die Evangelischen sollen für sich allein die Kirche auf

die Katholischen die zu Eschenz haben, wie der Spruch von 1582 lautet. 2) Auf dein Kirchhof auf

dürfen nur Evangelische, aus dem zu Eschenz Katholische und Evangelische begraben iverden. ÄUe

der Evangelischen muß der Meßmer beim Pfarrer auf Burg, alle der Katholischen bei dem von Esch""'

aufzeichnen lassen. Will aber der eine oder der andere Pfarrer die Gestorbenen von beiden Confefsio'^

welche zu Eschenz begraben sind, aufzeichnen, so soll der Meßmer schuldig sein, sie ihm anzuzeigen. 3)

gemeinem Landsgebrauch haben die Katholischen hohe Fest- und Nachtage der Evangelischen eben so, wie ^

die der Katholiken mitzufeiern. 4) In Betreff des Geläutes soll denen von Eschenz kein Emtrag gesch^"
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^ Die beiden Kirchengüter und Eschenz von Burg sollen fernerhin gesondert sein. Den Einzug und die
^ Haltung des Kirchenguts auf Burg sollen zwei Kirchenpfleger aus den evangelischeu Kirchgcnosscn

bst besorgen, von denen der eine in den Gerichten zu Eschenz, der andere in den Gerichten vor der

ei»' ^ ^ ^ Wagenhausischenseßhaft sein soll, und zwar so, daß der Einzug und die Verwaltung
" Jahr um das andere in eines Hand allein sein und derselbe die gewöhnliche Besoldung für sein Jahr

^)e» syn der jährlichen Abnahme der Rechnung soll der Abt von Einsiedelu durch den Vogt auf
' Kusels, oder wen der Abt sonst bezeichnet, vertreten und der Pfarrer auf Burg und die beiden Kirchen-

a»z ^ ^veKmd sein. Die künftig verfallendenZinsen gehören der Kirche auf Burg, die alten Schulden sind
er vergangenen Nutzung zu bezahlen. Die Briefe sind in einem mit zwei Schlössern verwahrten GeHalter

dc» ^^"Nen, zu deren einem der Vogt zu Freudenfels, zum andern der im Amt stehende Kirchenpflegcr
^ ^ N ferner ein Verzeichnis; der Briefe in zwei Exemplaren auszufertigen. 9) Zur Ver-

ag dxA Kirchenguts von Eschenz wird ein katholischer Kirchcnpflegergewählt, der vor dem Vogt zu
de» >dem Pfarrer zu Eschenz und einem evangelischen Kirchgenosscn, welchen der Abt von Einsiedeln
Aebb^^ Rechnung ablegt. 7) Der Pfarrer ans Burg wird mit seinem Begehren der halben Juchart
nicht welche er laut des Vertrags von 1637 anzusprechen sich für berechtigt hält, abgewiesen, da

^ daß dieselbe von Altein her zur Pfründe gehört habe; hingegen wird ihm ein öde licgeu-
^ ^'Mfeld, welcher ehemals zu derselben gehörte, zu suchen und zu uutzeu gestattet. Absch. 992.

z» ^642.) Landvogt wird von den Gesandten der fünf katholischen Orte geschrieben, daß die Metzger
binio ^"^d wegen des am Allerheiligentag begangenen Fehlers gebührend gestraft lind die Feiertage

don Altem her üblich gewesen, gehalten werden sollen. Absch. 993. e. (1643.) Das

^erd ^ -^^wlischcn M Lustorf uni Setzung eines Altars in die Kirche daselbst soll nicht vergessen
dc» ^Nch- AtiS. (1643.) Der Landvogt wird von den katholischen Gesandten crmahnt,

^N^hen zu Lustorf zuzusprechen und sie zu bestimmen,auf der nächsten katholischen Tagsatzung sich
^ "ud darüber zu klagen, daß sie au der Ausübung ihres Gottesdienstes gehindert werden, damit

^ge» vorgenommen werden könne. Absch. 999. inm. (1643.) Zürich begehrt, daß
^thvl waltender Neligivnsstreitigkeitenund anderer Sachen eine Confcrenz angesetzt werde. — Die

i'^^ ^^Nndten, Instruction, nehmen das Begehren aä rskorenäuin. Absch. 1907. (Anmer-
»»^-^ ^urcherexemplar: Die Zusammenkunft ist ausdrücklich und ohne Anhang nach dem Herbst
'"gi,

de» ^ und es hat — „zum Wortzeichen" — der Gesandte von Uri gesagt, daß man alsdann
^ ^luchen könne.) (1643.) Lucerns Gesandtschafteröffnet, Heinrich Mehcrhans ab der

ö^br» ^ ^-wn dem Landvogt wegen etlicher unbedachtsamcrWeise wider einen Prädicanten
Reden, die ihm von Herzen leid seien, des Landes verwiesen worden sei, wodurch sein armes

Wme Kinder au den Bettelstab kommen müßten. Zürich glaubt, diese Sache hätte vorgebracht
't<iy der Landvogt noch anwesend gewesen sei, und nimmt selbige in den Abschied. Ibick. bb.
t»ge ' l1643.) Da der Landvogt nicht darauf sieht, daß die von der katholischen Religion gebotenen Feier¬
nde» Aengläubigen, welchen sie zu halten auch auferlegt ist, nicht gehalten werden, sondern daß er die-

^pensiert, so wird ihin ernstlich deßwegen zugeschrieben. Ibiä. wvv. !<ii> (1643.) S. Absch.
s»che„' (U>44.) Da die Unkatholischcn allerlei Vortheile über die Katholischen zu gewinnen
I»s^»' Nr nöthig erachtet, die derartigen Handlungen derselben nicht in Vergessenheit kommen zu

ein neues Beispiel wird berichtet, daß zu Tägerweilen,als mau eine unkatholische Person zu
>98



1580 Thurgau.

Bernrain bei den, h. Kreuz auf de», gemeinen Gottesacker bestattete, der Prädicant wider alles Herkoi»^
mit Drohworten„von des Caplans kleinem Knaben" die Kirchenschlüssel erpreßt und die LeichenpreW'
der katholischen Kirche gehalten habe. Absch. 1036. Ii. »7,. (1644.) Der katholische Pfarrer zu
beklagt sich, daß ihm für sein Pfrundcinkommen das, was ihm die Abschiede zuerkennen,nicht zu Theil w"
und daß man ihm zugemuthet habe, auf Sachen, welche der Pfründe durch Abschiede zugetheilt feie»,'
verzichten. Die Gesandten Zürichs, ohne Instruction, entfernen sich aus der Sitzung; der Gesandte
von Glarus wird ersucht, mit den zürcherischen Gesandten zu reden. Die Sache wird in den Abschied f
nommen. Absch. 1041. 11. 372. (1644.) Auf den eingekommenen Bericht, daß Landvogt Fücßli
Feiertage Peter und Paul ohne Nothwendigkeitzu arbeiten erlaubt habe, wird ihn, geschrieben, daß er
Landsriedenzu beobachten und als ein gen,einsamer Diener der regierenden Orte sich zu verhalten
Idicl. NN. 373. (1644.) Der Pfarrer zu Weinfelden, Johann Modell, beklagt sich bei den katholis^!
Gesandten über das gegen den Landfrieden verstoßende Benehmen des Prüdicantennach der Verlobung
Wil ertha Reinlin, evangelischer, mit Adrian Kuenz, katholischer Religion. Dein Landvogt wird geschah
daß er in diesem Ehehandel dei, Landfrieden unparteiisch handhaben, diejenigen, welche gegen die
Gewalt angewendet haben, abstrafen solle. Den, Landschreiber wird auch aufgetragen,zu verhüten/ !
etwas gegen den Landfrieden geschehe; geschehe etwas, das er nicht habe verHilten könneil, so solle er
"Rainen der Herren und Obern dagegen protestieren und davon denselben Nachricht geben. Ibid. 8». nl
auch Art. 231.—235.) 374. (1644.) Da Zürichs Gesandtschaft unversehens nach Hause abgerci^
und die Angelegenheitwegen des Altars zu Lustorf nicht zur Behandlung kommen kann, wird sie in
Abschied genommen, um bei einer andern Gelegenheit behandelt zu werden. Idid. uu. 37Z. (^ ,
Die katholischen Orte finden, daß dem frommen Völklcin in Lustorf zu einem eigenen Priester kraft ^
friedens müsse vcrholfen werden, da in Folge des ansehnlicheil Ertrags selbiger Pfründe die "Mittel ^
vorhanden seien. Absch. 1045. o. 37«. (1644.) Die Gesandteil der fünf katholischen Orte gebe» ^
Landschreiberden Austrag, den Befehl ergehen zu lassen, daß die Ausführung des projektiertenBaues ^
Eapelle an der Stelle, wo die uralte Capelle zu Uttwyl unbefugter Weise geschlissen worden ist, bis ^
fernere Disposition Wert werden solle. Die Aebtissin von Münsterlingen,welche daselbst Gerichts^'
ist, wird davon in Kenntniß gesetzt. Idid. d. 377. (1644.) Dem Landschreiber wird von den kathol^
Gesandten befohlen, in den alten Rechnungen nachzuschlagen, wie von einer Zeit zur andern die Religio
fachen bestraft worden sind, auch dafür zu sorgen, daß man in Beziehung auf die mitgeteilten Beschs
punkte auf nächster Confcrenz mit Berichten und Kundschaften wohl versehen sei. Ibid. e. »7«. (^
Das Benehmen des Landvogts Füeßli in Betreff des Abbruchs der Capelle zu Uttwhl erscheint den
tischen Gesandten der Art, daß man es nicht ungestraft hingehen lassen dürfe. Da aber Zürich densell'"'
Schutz nimmt, wird für nothwendigerachtet, daß die Herren und Obern ihren Gesandten auf die nächste
ferenz eine übereinstimmende lind durchgreifende Instruction geben, wodurch ver Landfriede und das In"
der Obrigkeiten gewahrt bleiben. Ibid. k. »7». (1644) Die fünf One wollen den Protvkollistcn,we
Zürich mitgebracht, nicht neben dem Landschreibersitzen lassen und bitten, sie mit dieser Neuerung Z"
schonen. Zürich und evangelisch Glarus beharren auf dem Beisitz des Protokollisten, führen mehrere'
spiele an, wo Protokollisten von beiden Religionen fungiert haben, und wollen, falls'derselbe nicht gcs
wird, das eidgenössische Recht darschlagen. Die fünf Orte erklären, daß sie den Vorschlag als dein
kommen und dem Landfrieden zuwider nicht annehmen können, auch nicht das vorgeschlagene Recht. '
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Zürich darauf beharre, so hätten sie Befehl, eine Landcstheilung vorzuschlagen. Damit die Actson nicht ganz
»dert werde, conferiert man schriftlich miteinander. Zürich und evangelisch Glarus stellen nämlich den

'geu Hrten vier Beschwerdepunkte in Schrift zu. Die fünf Orte und katholisch Glarus übergeben ihrerseits

Prot Beschwerdepunkte. — Mittwoch den 16. Nov. tritt man wieder zusammen. Zürich hat seinen
ulvkollisten in der Herberge gelassen und eine Antwort auf die eingelegten Beschwerdenbegehrt. Jn-

derla " ^ Streitigkeit wegen der Capelle zu Uttwhl aus die Bahn gebracht und die katholischen Orte
^ "gen, selbige Bauern citicrt, daß wegen ihres Ungehorsamsgegen sie nach Recht und Billigkeit
r, ^den solle. Zürich und evangelisch Glarus begehreu, daß zuerst .die seit Langem schwebenden
!a»dt ^ der Beisitz des Protokollisten unpräjudicierlich gestattet »verde. Die katholischen Ge-

^^^^^ei» dei der gegebenen Antwort und erklären, daß sie mit dem Befehl abgefertigt seien, die
neu

don Uttwhl zu eitleren. Wenn Zürich und evangelisch Glarus daran nicht theilnehmen wollten,
"„rvei, sie es voll sich aus thun. Die beiden Orte bleiben bei ihrer Instruction und ihren Protestationen.

Bciri» übersenden die katholischen Orte den beiden andern ein Verzeichnis^ verschiedenereingelangter
den und diese ihrerseits bringen zwei Mal solche, die ihnen zugkommensind. — Den 18. und 19.

^"delt man auf dem Rathhaus weiter. Der zürcherische Schreiber bleibt in der Herberge. Zürich lind
selb Glarus verlangen, daß man den Ihrigen freie Religionsübung gestatte, »lud erklären, daß die-
Aes Glichen Orten bedrängt und tyrannisiert werden; man könne sich in solchen Streitigkeiten der

klimmen nicht unterwerfen, da der Landfriede bei solche»» zwei Parteien statuiere. — Sie
andern Richter ai», als gute Freunde, die allerseits freundlich entscheiden mögen. Die katho-

lwziehen sich auf den Buchstaben des Landfriedens,welcher voi» keiner Gleichheit wisse. —
Äri verlangt Zürich wegen der eingegebenenNcligionsbeschwerdcn eine gebührende Decision. Die

' verlangen der Bauern von Uttwhl halber, die bereits auf Samstag zuvor citiert gewesen
^iiins^^ ^^t>en sind, eine Verfügung. Außer dem Landschreibcrwird der Secretarius des Gotteshauses

über die Sache abgehört. Zürichs Gesandtschaft tritt ab und erklärt hernach, es »verde wohl

Entsil ^ ^ Secretarius in vielen Dingen abweichenderBericht beizubringen sein. Aus der
gx^^^vng der Bauern habe man entnehmen können, daß zu Uttwhl allein die evangelische Religion

^ befugt gewesen, die Abschleißung der alte»» Capelle und die Crweitcrung der
^vlsi ^ Dependcnz der Religion kraft des Landfriedens und des Vertrages voi» 1632 zu bewilligen.

Ba»»ern zusetzen, so »verde man Zürich angreifen, das sich seiner Rcligionsverwandten an-
^lhc», Landvogt habe die Bauern geheißen, mit dem Vau fortfahren und diese hätten nnr
dxzlhnen be»villigt »n»d befohlen ivorden sei. Wenn man glaube, daß Zürich als die eine Partei
lassx,,^ dens nicht befugt gewesen sei, solches zu thun, so möge man unparteiische Leute darüber reden
i» n-l. ^ denn wegen beider Punkte das Recht darschlage. Zürich wünsche nicht, Rebellen in Schutz
^»»te> Indern für die Bedrängteil gute Satzungen zu machen, welche künftig als Richtschnur dienen
^ge>/ ^ katholischen Gesandten erwidern, sie seien nicht Willens, dem Landfriedenund den Vcr-
bsi,. Locher zu haudeln, sondern über der Untcrthanen Besch»verdcn die lautere Wahrheit an den Tag zu
z», ^ein Vernehmen nach »verde man die Sachen anders finden, als vorgebracht worden sei. Es sei
der r daß Zürich sich der widerspenstigenUttwhler annehme, welche trotz dein Verbot die Mehrzahl
dqß ^^iideu Orte nicht respectiert hätten. Der Landfricde und der 1632 gemachte Vertrag besagen nicht,

" den Orten, wo Zürichs Religion allein geübt »verde, Kirchen gebaut und Alles nach der Untcrthanen
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Belieben gethan werden möge. In einer so klaren Sache könne man das Rechtbot nicht annehme»
Beide Theile bleiben bei dem, was ihnen befohlen worden ist, und scheiden hierauf von einander.
Uttwhler werden durch den Landesweibel auf den folgenden Tag wieder aufs Rathhaus beschieden. n
24. Rov. begeben sich die katholischen Gesandten dahin, um über das Verbrechen der Uttwhler das
auszufällen und um die katholischen Unterthanen, welche zur Pfarrei Lustors gehören und von Zürich'
gewiesen worden sind, in ihrem Begehren anzuhören. Zürich und evangelisch Glarus werden biezu ^
eingeladen. Diese aber bleiben bei ihrer Antwort und lassen durch Stadtschreiber Waser anzeigen, "
man den Landfrieden und die demselben anhängigen Sachen ungleich verstehe, so möchten die Ort»
sernern Actione», auch mit der lustorfischen Angelegenheitinnehalten, indem die zürcherischen Gesandte»
rüber nicht instruiert seien und das Ausschreiben davon nichts enthalten habe. Das Nichterscheinen
Uttwhler möchte man entschuldigen, Zürich habe „den Verlauf" auf sich genommen und werde für sie ^
Worten. — Die zur Pfarrei Lustorf gehörenden katholischen Unterthanen, ungefähr vierzig Seelen,
vorbringen, daß sie eines eigenen Priesters entbehren, auch uicht wissen, wo sie ihre Todten begraben si
Es wird kraft des Landfriedens erkannt, daß der Altar sofort während der Anwesenheit der Gesa»^
wieder eingesetzt und der katholische Gottesdienst wieder eingeführt werden solle, welcher Beschluß durch
Landschreiber Zürich mitgetheilt wird. — In Bezug auf die Unterthanen von Uttwhl, die als Gerichts
hörige des Gotteshauses Münsterlingen das Nechtbot der Aebtissin und ihres Ammanns, ebenso das ^
standsgebot des Landschreibers hintangesetzt, anfänglich sich gestellt haben, nun aber vermeinen, daß si» ^
mehr zu erscheinen brauchen, wird erkannt, sie sollen — die Unschuldigen vorbehalten — den reglet
Orten 2(XX) fl. Buße zahlen. Die Obrigkeiten mögen diese Buße nach Belieben mehren oder minder», ^
wegen der niedergeworfenenCapelle und der dabei stattgehabten Exorbitanzen das Gebührende vcrW
Zürich schlägt das Recht dar und verlangt, daß man mit der ganzen Action innehalten und Alles den
leiten heimbringen solle. Die katholischen Gesandten aber begehren, daß die evangelischen auf das Rath»
kommen sollen, um an den Verhandlungen Theil zu nehmen. Darauf werden schriftliche Replik und
gewechselt. — Es läuft ein Schreiben von Bern ein, des Inhalts, es möchte wegen der entstandenen ^
renzen eine Tagsatzung nach Baden ausgeschrieben und das Geschäft gütlich erledigt werden. Die fnisi ^
antworten, daß sie an dein Mißverständnis;nicht Schuld seien, und daß sie die Verantwortung den Urh^,
überlassen. — Den 29. November citieren die katholischen Orte den Landvvgt Füeßli und begehren wo»
eine Erklärung, ob er gesonnen sei, gemeinen regierenden Orten oder Zürich allein Ehr und Eid zn h^,
Der Landvogt verantwortet sich und bemerkt in Bezug auf das Uttwhlergcschäft,er habe nur getha», ^
ihm Zürich befohlen habe, und hoffe nicht, gefehlt zn haben. Er begehrt, daß man ihm die übrigen ^
punkte schriftlich übergebe und ihn darüber vernehme. Man läßt es dabei bewenden und behält den
keiten vor, künftig das Nothwendige zu verfügen. — Den Uttwylcrn wird durch den Landweibcl das
Urtheil mitgetheilt. Derselbe übergibt über seine Verrichtung einen schriftlichen Bericht, (dat. d. 2.

der mit dem Bericht über den übrigen Verlauf der Verhandlungennach Lucern geschickt wird. De» ^
Nov. erscheint eine Abordnung von Schaffhausen, welche die katholischen Orte ersucht, den entstandenen ^ ^
gütlich oder rechtlich durch vier unparteiischeSätze nach dem Inhalt der Bünde beilegen zu lassen
von Bern angeregte Tagsatzung zu besuchen. Man antwortet, was in Betreff Uttwhls und Lustorff
fügt worden sei, dazu gebe ihnen der Landfricde Befugniß. Der zürcherische Stadtreiter übergibt den k».
tischen Gesandten eine Protestation, die aber von diesen nicht angenommen wird. Das Ansuchen der ^
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Änn und Schaffhauseil will man den Obrigkeiten heimbringen und vorläufig die Berathuugen einstellen. —

Vilich langt von dem französischen Ambassadvr ein Schreibeil ein, worin derselbe wegen der Rcligions-

Ner ^ '» den gemeiilen Herrschaften seine Jnterposition ailbietct. Es wird ihm geantwortet, man habe
^chaffhallsen zu Gefalleil die Sache nochmals den Obrigkeiten anheimgestellt. Absch. 1048.

ia, >> ' ^6^5-) Auf den Anzug Lucerils wird wegen des Priesters zu Aadorf mit der zürcherischen Ge-

beredt. Da der Bescheid gut ausfällt, läßt man es einstweilen dabei bewenden. Absch. 1069.

« (1645.) Den Katholischen zu Fraucnfeld wird von den Gesandteil der katholischen Orte auf ihre

flckel^ ^ch'äebcn, daß die bauliche Unterhaltung des Kirchleins zu Murghard aus dem gemeinen Raths-

de», ^ bestreiten sei, weil auf Seite der andern Religion auch ein Kirchlein außerhalb der Stadt aus

o-ra ^."^wen Rathsscckel unterhalten werde. I6ick. 666. ^82. (1645.) Die katholischen Räthe zll

Hcheu ^ dafiir sorgen, daß Thoman Kaufinanns Kind katholisch erzogen werde, da es von katho-

lbch" ^^tern stamint, und dem Schultheiß Müller mit Manier eine Ermahnung zukommen lassen.

>vaz. (1645.) Dem Landschreiber befehleil die katholischeil Gesandten, sich zu erkundigen,

»acb ? seieil und wie viel, welche den katholischen Gottesdienst zu Lustorf begehren; ferner

Kall ^"d auch mit dein Prälaten von Fischingen darüber zu cvnfcrieren, was für Klagen die

Turn . dcis bewllßte heilige Kreuz sei wieder an sein gehöriges Ort nach Bernrain gebracht worden,

'volle Zulauf mehre sich nicht allein die Andacht, sondern auch das Opfer. Die Stadt Cviistanz

allein l ^ ^ Collator der Caplaneipfründe den Schlüssel zum Opferstock und die Disposition dariiber

^legen obgleich das Kirchleiu in deil hohen llnd den nieder» Gerichten der Landgrafschaft Thurgau

^andv ^ Sache wird iu den Abschied geilominen. Absch. 1133. ovo. 38tt. (1647.) Dem

katholij^ ^en Amtleuten wird von den katholischen Gesandten befohlen, darauf zu sehen, daß die von

^r>va keltern geborenen Kinder aus den Händen und der Gewalt der unkatholischen Pfleger und

^ahre ^er Katholischen kominen. I6iä. ckäck. ^87. (1647.) Luceril berichtet, daß die vier

"ächste,, Bürger Wilhelm Pfyffer auf der Pfarrei Aadorf zuzubringen auf sich genommen habe,

Löchte» ^rtiiii zu Ende seien, weßhalb die übrigen katholischeil Orte die erforderliche Disposition treffeil

'^cilat ^ ^88. (1647.) Zürich hat wegen eines neuen Gitters, mit welchem der

be». das Chor zu Lommis hat verschließen lasseil, an Luceril mit Empfindlichkelt geschrie-

'verde c ^ilhörung dessen, was der Landvogt dariiber berichtet, antwortet man Zürich wieder, man

kli,^ ^^üldigen, ob sich jemand mit "Recht darüber beklagen könne, und hoffe, auf erster Zusammen-

Ten, ^'w"der deßhalb zu reden lind die Sache ohne Behelligung anderer Orte vergleichen zu könneil.

dfl sg, - ' ^vgt wird diese Antwort mitgetheilt, damit er sich, falls ihm weiter zugesetzt werden sollte, auf

derni^^vlischm Orte beziehen könne. Absch. 1139. ck. S8t». (1647.) Uri entschuldigt sich, daß es

stg^ ^ " ^'"wn Geistlichen auf die Pfarrei Aadorf schicken könne, und schlägt vor, den Bischof von Cvn-

herr>, ...^ ersuchen. Es erheben sich aber dagegen gewisse Bedenke». Luceril will an seinen Pfarr-

daß er sich noch für einige Zeit gedulden möchte, kann aber nicht versichern, daß er Will¬

rich ^s wird deßhalb nothwendig erachtet, ohne Anstand eine Person ausfindig zu machen,

Vergitt " ^ (1648.) Zürich beschwert sich über die

^ Chores zu Lommis. Die Gesandten der evangelischen Orte rathen die Sache nicht

^ lasse», sondern alle Mittel anzulvendeil und das um so mehr, weil die Prälaten in der Eidge-
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nossenschaft jährlich zusammenkommen,um sich über die Aeufnung ihrer Religion zu berathen. Dad>^
könnte ihnen der Muth etwas benommen werde; jedoch soll einstweilennoch zugewartet werden, bis .
katholischen Orte Bern auf dessen Schreiben geantwortet haben. Absch. 1143. ä. (1648.)
die fünf katholischen Orte zu Lustorf mit Gewalt einen Altar einsetzen wollen, so finden die Gesandten ^
evangelischen Orte es nicht billig, wenn Zürich, seiner gegebenen Erklärung gemäß, nicht auch Gegeugc^
anwenden sollte. Ibiä. o. (1648.) Wegen des neuen Gitters, welches der Prälat zu Fischig
im Chor zu Lommis hat machen lassen, sind von Zürich und Bern, auch von dem Prälaten Schrei
eingelangt, welche angehört werden. Man verwundert sich, daß Zürich sich einer so geringen Sache >
so viel Eifer annimmt, daß es, wie es den Anschein hat, Bern aufstiftet, sich in eine Sache zu misc^
mit der dasselbe nichts zu thun hat, lind daß es dem Prälaten mit scharfen Drohungen, durch Schrei
und Absendnng von Botschaften unablässig zusetzt. — Es soll Zürich geantwortet werden, der Chorbesä^
sei keine Neuerung, sondern eine Nothwendigkeit,indem früher die Kirchenzierden und Paramente etwa v
leichtfertigen Nienschen beschädigt worden seien. Noch vor wenigen Jahren hätten ihre Religionsvcrwa»^
den Nachtmahlstischin der Kirche und nicht im Chor gehabt und sich dabei eines viel größern Ra»^
bedient als die an Zahl überlegenen Katholischen. Für seine Religionsverwandten sei das Chor nicht >»'
wendig. Um einer so geringen Sache willen hätte man nicht Andere beizichen sollen, die damit nichts
schaffen haben. Alan wolle ans nächster Zusammenkunft über die Sache reden und sie gütlich zu
gleichen suchen. — Bern sollen diese Gründe ebenfalls mitgetheilt werden mit der Erklärung, man ^
nicht wider den Landfrieden oder die verschiedenen Schreiben und Abschiede gehandelt, welche Bern ^
ven übrigen Schiedvrtenwegen des thurgauischen Spans errichtet habe. Sein Begehren, daß All^
ungeändertemStand verbleiben solle, könne man nicht als für sich verbindlich betrachten, auch nicht glam,
daß der Chorbeschluß mit den noch schwebenden Differenzeil im Thurgau Geineinschaft habe. — ^
Erklärungeilwerdeil dem Prälaten und dem Landvogt mitgetheilt. Dieser soll durch den Landsch^
nachschlagen lassen, wie es bei der Vergitterung anderer Kircheil im Thurgau, desgleichen im Rhcü'^
hergegangen sei, und darüber Bericht erstatteil. Absch. 1142. a. (1648.) Zürich kommt mit b',
Prälaten von Fischingenin Betreff der Kirche zu Lommis über folgende Punkte überein'. 1) Fischings ^
den Evangelischen in seinen Kosten einen neuen bequemen Taufstein und ein Tischblatt ,nacheil, desse'^
sich beim h. Abendmahl bedienen können; der Taufstein wird zu oberst ii, der Mitte der Kirche aufg^
2) Der katholische Taufstein wird in die Mundpratischc Capelle versetzt, die Fahne, wie auch zwei ge>"^
Tafeln (Epitaphien) sind im Chor aufzubehalten.3) Den Evangelischen ist gestattet, in der österliche» ^
läuten zu lassen. 4) Zürich gestattet es, daß das Chor geschlossen bleibe. 5) Das Gotteshallsverpfl^
sich, künftig keine Neuerungeil in der Kirche vornehmen zu lassen mit Ausnahme notwendiger Reparativ
6) Das Gotteshausverpflichtet sich, auch die übrigen Kirchen seiner Collatur in ihrem dermaligen Z»>^
und die Chöre unvergittert zu lassen. 7) Um das Stecken von Kreuzen auf Gräber der Evangelische"'
verhindern, wird eine Theilung des Kirchhofes für passend erachtet. Da aber die EvangelischenBe^
dagegen tragen, überläßt man es beidei, Neligionsgenossen,sich dariiber zu vereinbaren. Inzwischen
sich der Abt anheischig, das Steckeil von Kreuzeil bei Strafe zu verbieten. Den Aeltern will er gest"'^
ihre Kinder, welche ungetaust gestorben sind, auf dem Kirchhofe da zu begraben, wo ihre Vorälter»
Begräbnißplatz haben. (Von Zürich wurde dieser Vertrag den 28. Mai (18. a. K.) 1648 raffst,
Absch. 1147. (1648.) Die Gesandtender katholischen Orte beklagen sich über den Vogt
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^)burg, daß auf dessen Befehl eine Fahne aus der Kirche zu Aadorf weggenommen lind vor des Pfarrers

Vauz MM ^mt> ein katholischer Thurgaucr um Worte willen, welche er im Thurgan geredet hat, in der

^ Schaft Khburg gefänglich eingezogen worden sei. Sie verlangen dessen Freigelmng, damit er vom

" bogt des Thurgaus bestraft werde. Zürich antwortet, daß jene Fahne eine dem Abschiede der unin.

werten Orte zuwiderlaufende Neuerung gewesen sei, und der Gefangene, der gegen Zürich als mitregic-

^ Ort die Majestät verletzende Worte gesprochen, sei in zürcherischer Jurisdiction gefangen genommen

Die Gesandten der katholischen Orte protestieren für sich und die drei am Malefiz participicrendcn

c»kZürichs Gesandtschaft nimmt diese Protestation nicht an. Absch. 1151. >v. (1648.) Auf

.. ^"llenen Bericht, daß zu Aadorf eine Fahne aus der Kirche genommen und vor des Priesters Haus

lli ^ ^brden sei, befiehlt mau dem alten Landvogt durch ein Schreiben, die Fahne alsbald wieder in die

von ^ lassen. — Der Antrag, daß dem neuen Landvogt sollte geschrieben werden, die Thäter, die

sein sollen, zu citieren und auf Nichterscheinen aus dein Thurgau zu bandisicren, wird in den

""s.el ^ ^"bmmcii. Ibid. tk. (1648.) Dem Landvogt wird von den katholischen Gesandten
den i? sorgen, daß jemand aus dem Thurgau zu dem Opfcrstvck bei dem Heiligen Kreuz

^ llüssel hapx. 1^4. mm. (1648.) Zürich soll neuerdings gedroht haben, daß die alte

bogt Aadorf nicht neben der neuen in der Kirche bleiben dürfe. Sodann berichtet der Land-

Her''u^ ^ katholische Aadorfer, obgleich der „Wvrtfehler" auf thurgauischem Gebiet geschehen, in der

^fcillt gefangen genommen und zu einer Geldstrafe von 260 Gulden sammt 25 Gulden Kosten

doch, ^"bdeu sei. Obgleich Bürgermeister Hirzel jüngst zu Baden seine Freilassung versprochen, habe er

gibt üierzchn Tage in der Haft bleiben müssen. — Man vernimmt diesen Eingriff mit Bedauern und

iu s„ ^3 und Solothurn Kenntniß davon. Wegen der Fahne wird dein Landvogt aufgetragen, dafür

^ Zürich zu sciuem unguten Vorhaben nicht der geringste „Glimpf" gegeben werde. Den

Zum I- anheimgestellt, für den Fall, daß die Fahne gewaltsam aus der Kirche geschafft würde,

"bzuvrk ^ Religionsverwaudten liild zu Handhabung der Billigkeit daselbst unverweilt eine Gesandtschaft

Hnen ^lbsch. 1153. 4. gl»?. (1648.) Die Katholischen zu Lustvrf halten dringend an, daß man

scüi/,",^" Psurrer und zum katholischen Gottesdienste verhelfen möchte. — Jedes der katholischen Orte
lvll

^""dvoat uach Baden mit Befehl versehen wegen Abkurung der Pfründe u. s. w., und der

sl648) frvininc Völklein versichern, daß man es nicht verlassen werde. Absch. 1157. 6.

»tttz ^ hat dem Pfarrer zu Aadorf, seinem Burger, aus Martini den Abzug bewilligt. Es eriu-

dag anderer Priester ernannt und Zürich zur Bestätigung präsentiert werden möchte. Es wird

Miedet ^ üesprochen, wie das Einkomineil der Pfarrei verbessert werden könnte. Schließlich wird vcrab

n ^ welches dem Umgang nach die Besetzung kommt, sich auf der bevorstehenden Tag-
heliy erklären solle. Ibid. i. (1648.) Dem abziehenden Pfarrer von Aadorf, Wil-

""s Lucern, gestattet Ziirich nicht, seine Weincompetenz abzuführcil, bevor er die alte Fahne

b«r, sy . ^ entfernt habe; ferner nimmt es die versprochene Nestauration des Pfarrhofs daselbst nicht

baren ^ ""'b Pfarrer denselben nicht bewohnen kann. In Beziehung auf den ersten Punkt verein-

^"sprachx ^ Gesandten der katholischen Orte dahin, daß Lucern zu Gunsteil seines Burgers in Zürich
'teteir. erfolglos, so werden die übrigen katholischen Orte mit ihrer Autorität ein-

.^".^^^hung auf den zweiteil Punkt wird dem Landvogt aufgetragen, dem Amtmann von Win-

lchrciben, daß er ohne Verzug für die Restauration des Pfarrhofes sorgen solle. Kommt er
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dieser Mahnung nicht nach, so hat der Landvogt für die Ausführung zu sorgen und in der AmtsrechnHT
Zürich die Kosten anzurechnen.Absch. 1160. k. 4M». (1648.) Bei Anlaß dessen, was in Betreff ^
Capelle zu Bernrain, wo die regierenden Orte die hohen und nieder» Gerichte haben, angedeutet wor^ > T
ist, erinnern sich die katholischen Gesandten,daß schon frühere Abschiede darüber bestehen; bei diesen lt>1tr
man es nochmals verbleiben. Idiä. k. (lieber den Uttwyler- und Lnstorferhandel enthält ver Abschieds- L
noch manche Verhandlungen.) 1^

k<

24. Gotteshäuser, Klöster. ^

a. Allgemeines. ! ^

Art. 404. (1620.) Wegen der projektierten Visitation der Frauenklöster im Thurgan durch
ländische Visitatoren wird dein Prälaten zu Wcttingen geschrieben, daß er solche abschaffen solle. Absch. 15^ ^

402. (1639.) Dem Landvogt und dem Landschreiber wird befohlen, die Klöster darauf aufmerkia»^ 'i
machen, daß sie gelegentlich sich nach Eidgenossen für ihre Beamtenstellen umsehen. Absch. 912. u. 4<>''
(1640.) Es ist früher wiederholt verabschiedet worden, daß bei den Gotteshäusern und Gerichtsherre» ^ i'
ausländischen Schreiber und Schaffner gelegentlich beseitigt werden möchten. Das Gotteshaus Dießens b
wünscht nun, gestützt auf seine Freihcitsbriefe, daß man ihm den seinigen, der eine gute Zeit ehrlich ^
wohl gedient habe, lassen möchte. Das Begehren wird, jedoch ohne Präjudiz für die ergangenen Absch^ ^
aä rskeronäum genommen. Absch. 922. ü. 404. (164l.) Da in den Klöstern viele geistliche ^
und Weibspersonen als Exulanten aus Bedauern aufgenommen worden sind, dadurch aber die Klöstc^ ^
Schulden gerathen und die klösterliche Disciplin.leidet, so zeigt der Nuntius an, daß er Willens sei. Äbh^' ^
zu treffen, und ersucht die Gesandten von Uri, Schwyz und Obwalden, ihren Herren und Obern von '
Vorhaben Kenntniß zu geben. Absch. 947. k. » l

l
d. St. Pelagiusstift zu Bischofszell.

Art. 404. (1618.) Nachdem der Papst die Wahl der Chorherren zu Bücdoss'ell den katboB 'Orten übergeben hat, soll dafür Jhro Heiligkeit und dem Cardinal Borabeü V ? ^ V ^
w°rd.„. Msch. .4 .. -

der Chorherren ztl B.schosszell den Orten übergeben und über die Swlioit!. ^ Z

.»nsind,ins. j-d» °r. ,.„.n (.2««^ ^5^.2 ch^7°'2ch >

407. (1621.) In Folge der Ueberlassung der Wahl der Elweberrenin^. !! . B >

Orte wird für nöthig erachtet, sich aber die Wahlart zu vergleiche... Die Mchchest fwd-t^ast MW '

BischMM di. »npMch- «M. «Ich- d.n w°g.n i., '

nach d.r s-Nh.r . ,?ch 's ^ « "!" ^ !

Absch. M x. (IM, « « »M ^ ^ ^ ^ ^ '
den Capucinerorden eintreten wolle. Dadurch werde die Cb m/ seinen Stand ändern >"

^nmea) werde die Chorherrenpsründe, mit welcher derselbe be^
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Die Besetzung derselben werde nun Uri angehen, da Schwhz dieselbe früher cediert habe,

wird aä i-eterenckum genommen. Absch. 575. k. ^t l2. (1632.) S. Absch. 589, Anmerkung ll.

T (1632.) Uri stellt den Antrag, man möchte über Verleihung lind Nutzung der Canonicate am Stifte

üaa ö" Bischvsszell eine Ordnung aufstellen, damit künftig jeder Streit vermieden werde. Der An-

^ i" den Abschied genommen. Absch. 598. i. ^11^. (1633.) Die Gesandten der fünf katholischen

iielle» ^ ^ der früher getroffenen Verabredung bleiben, daß nämlich die Besetzung der Chorherren-

kaihg,'"^ der Propstei des St. Pelagiusstifts zu Bischvsszell, welche durch ein päpstliches Indult den fünf
Orten übertragen worden ist, der Reihe nach von den einzelnen Orten vorgenommen

Pfar die Chorherrenstelle, welche durch die Resignation des früher zu Schwyz gewesenen

^ ^"'dauer erledigt ist, der, ohne noch das Beneficium auf dem Stift genossen zu haben, in den

für ^'^rdeil übergetreten ist, soll der von Uri erwählte Peter Zum Brunnen eintreten; jedoch soll das

lstj präjndicierlich sein, sondern es soll, weil Lindauer das Beneficium nicht genossen hat, nach

^ehe„ besetzen. Ueberhaupt sollen künftig keine Resignationen zu desjenigen Ortes Präjudiz ge-

f°"dcr,i ^^chem die Reihenfolge in der Besetzung ist, noch Irrung in den gewöhnlichen Umgang bringen,

>edez ^ Wahl für ungültig angesehen werden. In Beziehung auf die Besetzung der Propstei soll

schgst^ ' welchem dieselbe ist, darauf bedacht sein, eine Person zu wählen, welche die passenden Eigen-

^ ^ " besitzt, Stift und die Orte zu repräsentieren. Absch. 613. H13. (1633.) S. Absch. 621. k.

(^33.) Der Propst des St. Pelagii-Collegiatstifts zu Bischofszell legt im Namen des Capitels

üegen die Conferierung des Canonicats an Peter Zum Brunnen von Uri von Seiten der

^schied^ ^dern der fünf katholischen Orte und beruft sich auf eine sehr alte päpstliche Bulle und auf
Thurgau regierenden Orte. Die Gesandten lassen es bei der früher beschlossenen Confe-

^"den, schreibeil aber an den Papst Urban vui. wegen der von Paul V. 1617 ihnen gegebenen

^ (1635.) Was die Gesandtschaft von Obwaldcn in Beziehung auf das

daselbst - ^ bischvsszell zlir Sprache gebracht hat, dessen soll man eingedenk sein, wenn die Chorherren

^Wusst"^"" 6^ in eine Nominatiou cinmischeil wollen. Absch. 755. o. (1636.) Da im
^ ^crmals zwei Canonicate erledigt sind, den Orten aber, an welchen die Reihenfolge in der

^ Aesst> Stifte Eintrag geschieht, so wird von den Gesanden der fünf katholischen Orte für

^iü»g dem Landvvgt zu schreiben, daß er die Stiftsherren zur Ruhe weisen solle. Wird der

u»d ^^udvogts nicht Folge geleistet, so müssen die Orte es geschehen lasseil, ihnen vor dem Nnntius

u»d Custv'."^^ ^ üebcn und die Privilegien vorzuweisen. Absch. 772. m. HIN. (1636.) Propst
der Pelagillsstifts bitteil die Gesandten der fünf katholischeil Orte, daß man sie in Betreff

der Chorhcrrciipfründcn bei ihren Freiheiteil und ihrer schon lange geübten Possession

setzuiig b d>a das Stift vermöge eines alten päpstlichen Freiheitsbriefes den geraden Monat zur Be-

^sseiid ./ die von Paul V. den Orten crtheilte Bulle „sich nicht so weit erstrecke". Es wird für

Ab^ 7^^"' die Sache etwa einmal zu Luceru zu besprechen, vorläufig sie in den Abschied zu nehmen,

^giusü'k (^36.) Die'Angelegenheit wegen Verleihung der Chorherrenpfrttnden des St.

d'hrx» ^ird einein Ausschuß von drei Gesandteil ilbertragen, um sie bald möglichst zu Ende zu

?^lusstz ^21. (1636.) In Folge des auf der fünförtischen Conferenz zu Zug gefaßten Be-

Al» Abg. Bereinigung des Streites mit dem St. Pelagiusstift der ernannte Ausschuß zusainmen.

^ "ete des Stiftes erscheinen Propst Helmlin uild Custor Falk. Diese werden aufgefordert, die
199
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Briese und Instrumentevorzulegen, mit welchen sie zu beweise» glauben, dag ihnen das Recht der Bes^
der Custorei in den sechs geraden Monaten zustehe, gegenüber der von Pavst Paul V. den süns Orten ^
eine Bulle ertheiltcn Befugniß, des Stiftes Acn.tcr, Würden, Chorherrenpfründen, und was solche»!
hangig ist, ohne Ausnahme zu verleihen. Die Abgeordneten des Stifts erwidern, daß das Stift seit ^
denklicher Zeit das Recht der geraden Monate besessen habe und jederzeit die Custorei von demselben^
liehen worden sei. Die Bulle sei von Paul V. ohne des Stifts Wissen ertheilt worden; man möchte^
selbe bei seinen alten Rechten belassen. Die Gesandten legen den Abgeordneten des Stiftes auch de»
von den im Thurgau regierenden Orten in Betreff dieser Materie errichteten Abschied, ein Sendscl/
der fünf katholischen Orte von 15-45 und die Cvpie eines Brevc von Papst Alexander vor. Da abck'
Ansichten beider Parteien auseinandergehen, wird für zweckmäßig erachtet, das Gutachten des -Nunti»^
zuholen, damit die Herren und Obern sich entschließen können, entweder den Papst um eine Interpretation
Bulle Pauls V. anzugehen oder durch Vermittlung des Nuntius einen Vergleich zu Stande zu bringen. Das-l'
bieten des Nuntius, einen Vergleich herbeiführen zu wollen, wird von den Gesandten angenommen. Die VorB
nämlich sind: 1) Sowohl das Capirel als die Orte sollen jeder Theil besonders seine sechs Monate habe»!
Propstei bleibt den Orten; 3) die Custorei wird vom Capitel besetzt in jeden, Monat, und zwar weil
von dem Possesse dieses Capitcls nicht Kennt.,iß gehabt habe. Wenn es dem Bischof von Constanz gcs->"
würde das Capitel Chorherren aus den Unterthanen der fünf Orte der Reihenfolge nach wählen," mit ^
beginnend, den sechsten aus den. Thurgau. Sollte der Vergleich nicht angenommen werden und d»^
schäft zu Rom rechtlich erörtert werden müssen, so soll der Gardehauptmann zu Ron. als Agent bei'"
oder zwei «dvocaten sich Raths erholen. Da die Abgeordnetenzu einen, endgültigen Beschlüsse von. ^
nicht bevollmächtigt sind und auch vorher die Sache den. Bischof von Consta..; n.itgcthcilt werde» "
so wird die ^Handlung den Obrigkeiten referiert und werden die Abgeordnetendes Stiftes ersucht,
Erklärungen beförderest nach Lueern zu schicken. Nachdem diesen der schriftliche Bescheid des ^
nutge-the.lt worden .st, widersetzen sie sich der Bestimmung, daß das Stift in seinen Monaten die Ch»^
aus den fünf Orten und den ,-chsten aus dem Thurgau nehmen solle; dadurch würde es zu sehr gc^
wenn es auch daraus zähe dast die Mehrzahl der Chorherren Eidgenossen seien. Von der Besetzt
Abick 799 -1'B ^ 'Wichen, so daß also die Verhandlung zu keine». Resultate <
lb.cl, 799^. 422. (163b.)Be. d.e,em Anlasse bittet Amman.. Zurlauben, ...an möchte Zug gestatten, d"'

ledige stelle zu besetzen. ^ Gesandten lassen es be. der früher.. Bestimmungin Beziehung auf die Reih""
... Beschm.g er C orherrenstellen bewenden. Ibicl. d. 42». (1W.) ^ wird darauf aufmerksam ge.»«-i"-noch etliche Punkte zu be prechen se... werden wen» „1
^ . . . ... / ^ ^ Hauptvergleichzu Stande kommen werde; ^.daß kerne „Wartere.enaufgerichtetwerden" .ollen- . - ...iB
/ .... /' . zweitens, daß. wenn e.n gewählter Chorherr rcs<

ch° w. aagm..m B.a.ä-la„. d«'/Z
an-w.lch. . .r ch »ach. aw> .... ..a.a a„d.ra achsta..,,.... ^ ia.ftlg «mir <

77» . °d-- ha.d.r aa»«..s,as. -

..«aaz d« °h..h.-..ach.m.d-a am St. P,>ach»-W ...

d.. La..ra «.»am -..chaadwag... .md d.r d.d Paps.^ Paa. V'and »ahdna.g
Zaa, Vrannen d-n d°n VI-,and..,. Un. Sch.», Ua..rwa,d.a aad Zaa d..»I°s!.a man w°«°-a
,.a,.a «.ch,ab.a d.r P..,milchen »ch. jd..n „„„ ...ch



Thurgau. 1589
d» -
!vlle>i ^ beförderlichst eine fünförtische Evnferenz auszuschreiben.Ist Lucern derselben Ansicht, so
und" ^ reisenden Gesandten suchen, durch den Nuntius den Bischof zu Eonstanz dafür zu disponieren

andern erforderlicheilOrteil der Sache Eingang zu verschaffen, wozu die Dienste der Garde¬
bier ^ Bologna benutzt werden könnten. Ist Lucern anderer Meinung, so wollen die
der l! destowenigerauf ihrer Meinung beharren und das Geschäft zu Ende führen, wozu dann
crsiicl ^^chdmann zu Bologna allein gebraucht werden müßte. Absch. 80.5. a. /t2S. (1637.) Zug
^il„' beriiiuthet, daß die Nvmination zu einer vaeauteu Ehorherrenpfründc an das Pelagiusstift'
Tie /'^'dre, einem Andern zligeweuder werden solle, daß mau ihm zu seinem Rechte bchülslich sein möchte,
srlchr /^"dten von Uri, Schwhz uild Uiiterivalden nehmen das Ansuchen in den Abschied und wollen nach

^ sich mit der Reihenfolge fiir die Besetzung verhalte; gehört dieselbe Stadt und Amt
Actr.--° ^den sie das Ihrige thuu, daß Zug ein Genüge geschehe. Ibid. b. /t2<». (1637.) Jil
eines Besetzung des Eanonicats im Stist Bischofszell wird nach Verlesung der Paulinischen Bulle und
die ^^'bms des GardehauptmannsFleckeilstein zu Rom von den katholischen Gesandten erklärt, daß

' dnz T /weiten endlich der Ansicht seieil, daß man von dem Inhalt der Bulle nicht lassen solle, kraft deren

^glcicl ^ ^"unation weder der Dignitäten, noch der Canonicate habe, nnd daß nach dem errichteten
i il,„^. ^ die Reihenfolge in der Besetzung stattfinden solle. Stadt und Amt Zug beschweren sich, daß die
Hvim^^"^"de ^sthmig etiler Chorherrenstelle immer wieder aufgeschoben werde, da der Bischof von
Flech»» Zuwider dem Inhalt der Bulle dieselbe anspreche. Es wird beschlosseil, dem Gardehauptmann
da», " Rom aufzutragen, gehörigen Orts die Auslegung der Bulle zu begehren; ist ein Procurator
dar»,, ^ ^erde mau sich auch einen solchen beliebeil lasseil. Dem Propst und Capitel des Stifts soll

! stelle ertheilt und zugleich insinuiert werden, daß bei einer eintretenden Vacanz die Besetzung der
de» ""terbleiben habe, bis von Noin Bescheid gekommen sei. Absch. 809. 1. ^27. (1637.) Auf

^ Gesandtschastvon Zlig, daß man die Besetzung der Chorherrenstclle zu Bischofszell dem
^illfcwv' ^rt gelailgen lassen möchte, erklären sich die übrigen katholischen Gesandten dazu

s "dcil über dermaleil die Sache noch im HangendenRechte ist, müsse man noch eine Zeit lang
der ^'sch. ^1^- o. ^28. (1637.) Zllg wiederholt seineil Antrag in Betreff der Besetzung

^icht so 1" Bischofszell. Die übrigen katholischen Gesandten finden, daß diese Angelegenheit nocl'
^lbsch ^ gediehen sei, daß mau seinein Begehren entsprechen könne, und bittet es, noch Gcdnld zu haben.

(1637.) Zug verlangt nochmals, daß ihm, weil die Reihenfolge der Besetzung nach
dv» Zu dem Canonicate am St. Pelagiusstift verhvlfen werden möchte. Die Gesandten
^cr und Niiterwaldeil lvolleil aber noch vorher den Bericht des Gardehauptmaunsin Rom
die dieses Handels abwarten. Absch. 828. ü. (1639.) Mit Befremden vernehmen

bv>» Gesandte», daß unlängst die Chorherren des St. Pelagiusstiftes zu Bischofszcll nach Absterben
^ide»z ^rte Schivpz. der als Erspectant das Eanvnicat ivcder besessen noch genossen, auch noch keine
^ dafiw ^^'i'cu Stelle einen Ausländererwählt hätten. Die Wahl wird für ungültig erklärt
d>irs> Ilfeld aus Obwalden, an welchem die Reihenfolge der Besetzung ist, ernannt. Davon
^ieibe,,^^ !" ^^'""Iniß gesetzt. Im Nebrigeu läßt mail es bei dem schon früher verabredeten Umgang

vr, ^ 615. o. , . (1640.) Obwalden berichtet, daß das St. Pelagiusstift sich weigere,
Alm? ^ ^^^berrn anzuerkennen, lind sogar das Recht darschlage. Alan läßt den Nuntius durch

u)uß bitten, die Orte bei der päpstlichenBulle zu schirmen lind die Sache durch seine Autorität
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in Ordnung zu bringeil. Man will den Erfolg von dessen Jnterpositionabwarten. Unterdessenwird
das Original der Bulle vorgelegt und angezeigt, daß nach der vereinbarteil Reihenfolge die Besetzung >"
Stelle Unterwalden zustehe. Mick. 921. d. 7 32. (1640.) Es wird von den (Gesandten der fünf ^
lischen Orte ein Schreiben an den Cardinal Barberini, Protcctor der katholischen Orte zu Rom, erla
des Inhalts, daß die Chorherren des Cvllegiatstifts zu Bischofszell die Cvllatur der Eanouicate daselbst
gegen der Bulle des Papstes Paul V. den Orten streitig inachen wollen. Absch. 938. o. 733.
Der Nuntius wird um beförderliche Confirmation des nach Bischofszcll ilcu erwählten Propstes angesp^
Absch. 941. k. 737. (1641.) Die Gesandten von Lucern, Uri und Obwaldeil erklären dem
daß sie, gestützt auf die päpstliche Bulle von 1617, den erwählten Propst und Chorherrn in das ^
Bischofszelleinzuführen gedenken. Dem Nuntius wird auf sein Verlangen ein Memorial über diese
gegeben, das er nach Rom schickt. Absch. 947. o. UNS. (1641.) Dem Nuntius soll der Wille
Borhaben von Uri, Schwhz und Nidwalden in Betreff der Aufführung des Propstes Jmhos und des .
nicus Jmfeld nach Bischofszcll eröffnet werdeil. Absch. 948. a. 73<i. (1641.) Sollte aus das ^
Nuntius gestellte Begehren um Einführung des Propstes und des Canonicus nicht eingetreten lverd^
soll nichts dcstowcniger die Einführung stattfinden. Widersetzeil sich die Chorherren daselbst, so wir^
ihnen ihre Einkünfte im Thurgau suspendieren und dem Landvogt die Verwaltung derselben übergeben.
737. (1641.) Da die Chorherren zu Bischofszell noch immer der Bulle von Paul V. zuwider
wählten Propst und den Chorherrnnicht Besitz von der Stelle nehmen lassen wollen, so entschließt,
die fünf katholischen Orte, die widerspenstigenChorherren durch Anlegung voll Arresteil aus ihre ^
zur Anerkennung der Bulle zu uöthigcn, inzwischen den 'Nuntills um seine Berinittlunganzugehen
Landvogt voll Baden wird nach Bischofszell geschickt, die widerspenstigenChorherrennochmals Zw" ^
geben zu ermahnen. Sollten seine Ermahnungen erfolglos bleibeil, so wird dem Landschreiberdes
gaus der Austrag gegeben, die Gefälle des Stiftes in Arrest zu nehmen. Absch. 953. lidd. 738

Das St. Pelagiusstift läßt bei den Gesandten der fünf katholischen Orte durch Abgeordnete um R^.
des auf seine Gefälle gelegten Arrestes bitten, indem es blos des Stiftes Gerechtigkeit vermöge sein^
ausrecht zu erhalten gesucht habe. Es wird erkannt, daß der Arrest erst dann aufgehobeil werden solle/
vr. Jmfeld eingesetzt und die von Zug getroffeneWahl von den Chorherren anerkannt werde. D»
die Bulle nicht allein alle Dignitäten und Canonicate, sondern auch alle Deszendenzen gibt, so
Abgeordnete» angezeigt, daß sie mit der Besetzung des vacant gewordenen Schreiberdienstcs innehalte» ^
da die Herren und Obern sich noch entschließeil werden, wer denselben besetzen soll. Absch. 955. un- ^1
(1642.) Auf das Ansuchen von Zug, daß ihm. wenn ein Canonicat zu Bischofszell erledigt werde, ,
Besetzuug dermalen der Reihenfolge gemäß seinem Orte zustehe, im Falle, daß ihm Hindernisse, ^
lvie Obwalden, sollten in den Weg gelegt werden, die nöthigc Hülfe möchte zugesagt werden, erkl»^

l^'
übrigen katholischeil Gesandten, daß sie Zug denselben Beistand mit Hülfe des Nuntius leisteil

welchen sie Obwaldeil geleistet hätten. Absch. 983. n. 770. (1642.) Zug, an der Besetzung der ^
Canonicatsstclleam St. Pelagiusstift zu Bischofszcll immer noch verhindert, wünscht zu dem
schreite». — 'Man räth ihm, dicß vorläufig nicht zu thun, sondern die Beförderung des GesckM^
Nuntius zu überlassen. Absch. 993. k. 711. (1643.) Uris Gesandtschaftzeigt an, daß die Peih^
für die Collaturen zu Bischofszell bei alleil fünf Orteil durchlaufen sei und die Besetzung wieder <w ^
komme; man möchte zusehen, daß keine Vacanz übergangeil werde. Ferner möchte man sich näch!^
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^Men, ob man katholisch Glarus an dem Pauliiuschen Privilegium wolle Theil nehmen lassen. In Betreff
Begehrens von Glarus sprechen die übrigen Gesandten die Hoffnung aus, daß ihre Herren und

Schwierigkeit machen werden, Glarus zu Willsahren. Absch. 997.1. Hl 2. (1643.) Katho-
/ Glarus spricht die Hoffilling aus, man werde es an der Paulinischen Bulle und den erhaltenen Privi-

Attest der Eollaturen zu Bischofszell Theil nehineil lassen. Sein Ansuchen wird durch ein

Borb^" ^ Nuntius unterstützt. Die Gesandtschaft von Schwyz ist ohne Instruction, Zug macht einen
!ehe> ^^Zug auf die Zeit des Umgangs, im klebrigen wird Glarus willfahrt und dasselbe so ange-
» wenn es gleich Anfangs der Bulle einverleibt worden wäre, mit dem Zusätze, daß Glarus die
lieb ^ gewordene Stelle zu besetzen habe, wenn es ein hinlänglich qualificiertes Snbject besitze.
^Nge»s soll die Aufnahme von Glarus der Bulle und den übrigen Orten nicht prajudicicrlich sein und
werde Umgang bleibeil. Absch. 998. s. HHZ. (1644.) Zug wünscht, daß der Nuntius gebeten
stist ' "'^chte, den juilgen Tritten zu bestimmen,von der Bewerbung um das Canouicat am St. Pelagius-
dic da sein Burger Brandenberg von den fünf katholischeil Orteil kraft der Paulinischen Bulle
das."^"mtion »ach der ordentlichen Reihenfolge erhalten habe. Absch. 1036. o. HHH. (1645.) An
^thol" erledigte Canouicat zu Bischofszell wird mit Einwilligung der übrigen

Glarlls einen Rachsvlger wählen! jedoch wird der Vorbehalt daran geknüpft, daß, wenn
zu > dou dem Urtheil des Runtius nach Rom appelliert hat, dem Canonicate, das er schon besitzt,

Msagen hätte, der von Zug erwählte dem scinigen vorangehen müßte. Absch. 1056. r>.

c. Dänikon.

i„ ^^3. (1627.) Die Aebtissin zu Dänikon bittet um Bezahllmg der Ehrenwappen, welche sie
^""dierten Chor ihres Gotteshauses bereits gesetzt hat. Das Ansuchen wird in den Abschied ge-

^ ^ (1628.) Die Aebtissin zu Dänikon bittet, daß die früher in den Chor
werd Schilde, die bereits eingesetzt sind, dem Gotteshaus beförderlich mit 15 Kronen bezahlt

Möchten. Absch. 463. b.

6. Fischings?!.

^ichea ^ (1640.) Der Abt des Gotteshauses Fischingen beklagt sich bei den Gesandten der katho-
dessx,, ^ ihm und andern katholischeil Collatoren ein Vergleich nach dem andern von Zürich und
geno,,, /zugemuthet werde, lind daß zu Sirnach erst kürzlich eiil neuer Meßmer habe inüffen an-
begxg auch darüber, was ihm vom Landvogt Schneebcrger und dem Stadtschreiber von Zürich

^ bittet um Rath und empfiehlt zugleich die katholische Kirche zu Lustvrf. Absch. 931. II.

v. Kalchrain.

Ten,^ (1619.) Das Gotteshaus Kalchrain wünscht Bewilligung für den Bau einer Säge
auf „ä?^t wird geschriebeil, das Begehren den Umliegenden mitzutheilcn, damit sie allfällige Beschwerden
Absch Jahrrechnung eröffnen können. Erscheint niemand, so kann die Bewilligung ertheilt werden.
'"°chte k (l630.) Junker Johaim Ulrich von Brcitenlandcnberg zu Hcrdcril bittet, man
"Mderie ^ welches aus letzter Jahrrechnung zwischen ihm und dem Gotteshaus Kalchrain ergangen,
statt i,,,'? ""d bei dem Gotteshause dahin wirken, daß es die 342 fl. auf dem Junker Wambvlt von Um-

^chweikhof, die ihm früher zugesprochen worden sind, der Kirche zu Herdern heimgebe, oder daß
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dein Landvogt auferlegt werde, sie in andern, Weg mit einander zu vergleichen. Weil voi, dem Gottesh^
niemand zugegen ist und man keine erhebliche Ursache hat, das angezogene Urtheil zu ändern, so laßt
es bei demselben verbleiben. Man wird aber nichts dagegen haben, daß der Landvogt gelegentlich mit d'
Frau zu Kalchrain rede und ihr zuspreche, daß sie etwas gegen die Kirche thnn möge, damit dieselbe de!»
besser erhalten werde." Absch. 546. t.

s. Kathanncnthal.

Art. HAtt. (1619.) In Beziehung ans die Elausur, welche den Frauen des Gotteshauses ^
Katharinen zu Tießenhofen zugcmuthct worden, ist von dem Papste cii, anderer Befehl erfolgt, worül"'
dieselben sich höchlich beklagen. Man will deßhalb wieder an den Papst, an etliche Cardinälc und ^
Nuntius um Aufhebung desselben schreiben lassen. Absch. 86. c>. HA >. (1632.) In dem Gottesha»
Tießenhofen (St. Katharina) ist ein Beichtiger, welcher sich neben seinen geistlichen Functionen die weltli^
Regierung und Verwaltung des Gotteshauses allein anmaßt, so daß zu besorgen ist, daß das Goltcsha"
zu Schaden komme-, überdies, ziehe er noch Verdacht auf sich. Es wird für gut erachtet, mit ^
Nuntius reden zu lassen, daß dessen Stelle durch einen andern besetzt werden möchte, und daß die Beicht^
künftig der zeitlichen Verwaltung sich nicht annehmen dürfen. Absch. 596. p. HAZ. (1640.) Die ^
sandten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug sollen daran denken, ihren Herren und Obern zu bcrich^
was Statthalter Bengg in, Namen seines Sohnes vorgebracht hat, daß man sehen möchte, „daß ihm
Stimmen und andere Beförderung zur Schreiberei des Gotteshauses Dießenhofen" möchten zugestellt ^
den. Absch. 919. o. HAH. (1640.) Den Klosterfrauen zu St. Katharinenthal wird auf ihr abermals
Anhalten von der Mehrzahl der Orte gestattet, ihren bisherigen Schreiber zu behalten; falls er aber s^
oder entlassen wird, sollen sie sich vermöge der ergangenen Abschiede einen Eidgenossen belieben lassen- ^
Etliche Orte lassen es bei den von ihren Obrigkeiten gegebenen Stimmen verbleiben und nehmen die
in den Abschied. Absch. 931. 46. sS. auch Art. 403.)

x. Kve»,linken.

Art. HAH. (1619.) Der Bischof von Constanz ersucht die sieben Orte als Kastvögte, mit ihm ciw'
Ausschuß nach Kreuzlingen abzuordnen, um selbiges Gotteshans zu visitieren und zu untersuchen,
dessen Untergang gewehrt werden könne. - Lncern, Schwhz und Glarus sollen zu gelegener Zeit ^
Sache an die Hand nehmen. Absch. 100. o. HAA. (1622.) Auf Ansuchen des Bischofs zu Eo»st^
wird von den Gesandten Lucerns und Unterwaldens für nvthwendig erachtet, in den geistlichen und den
lichen Sachen des Gotteshauses Kreuzlingen ein gebührendes Einsehen zu thun. Es werden hiefür
mann Heinrich Fleckenstein und Landammann Zeiger abgeordnet. Absch. 242. p. HA«. (1623.) 1-
Bischof von Constanz berichtet, daß er wünsche, daß im Herbst eine Abordnung in das Gotteshans K""'
lingen von den regierenden Orten geschickt werde, um die Uebelsiände in geistlichen und weltliche!, Diü^
abzustellen-, er wünsche, dah ihm dies, bei Zeiten angezeigt werde, damit auch er jemand abordnen
Man erinnert sich, daß die Obrigkeiten auf Begehren des Bischofs früher Gesandte abgeordnet haben, w»

der Verwaltung des Prälaten ein gutes Lob ertheilt haben. Alan läßt deßhalb den Bischof ermab>^
erforderliche Verbesserungen vorzunehmen, indem man sonst nicht mit ihm Gesandte schicken würde. 2. ^
der Bischof dem Pfarrherrn im Klettgatt die Investitur ertheilt hat, worüber sich der Prälat zu Rhe^.
als Collator beschwert, so mag die Gesandtschaft nach Kreuzlingen, falls sie stattfindet, sich beim Pr^'
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^ Rheinau über die Sache erkundigeilund auf Mittel bedacht sein, die Prälaten zu vergleichen.Absch.
aber ^ (1624.) Es wird daran erinnert, daß man abermals Gesandte in das Kloster Krcuzlingen
^ "w möchte, um die auch vom Bischof von Constanz gewünschte Reformation vorzunehmen. Die

^ ""chst^ katholische Tagsatzung gebracht werdeil. Absch. 324. s. 1.18. (1630.) Der
' "i Zu Krellzlingen hatte dem derinaligeu Landvogt des Thurgalls au dem Tag, da er selbst die Huldi-

> "izmvmmen, protestaudo angezeigt, der Convent habe eiilhellig beschlossen, ilicht mehr zu dulden, daß
blei l- oder Verhörtage gehalten, auch andere bei eines Landvogtes AmtsverwaltungVorfalleilde
>ua>i ^ verrichtet werden (lvas aber von unvordenklichenJahren her üblich gewesen sei). Wenn
Ob hereinbcriefe, würde der Prälat solches verwehreil und die Thore zuschlagen lassen. —
der ""gewohnten Procedur entsetzt man sich nicht wenig und schreibt dem Prälaten, zu Abschaffung

elidierten Neuerung und lim künftigen Ungelegenheitenvorzubauen, welche auch an andern Orten

övst zu ernstlich. Der Prälat antwortet darauf. Es wird für nothwcndig erachtet, die Herren
des ^ Johann Konrad voll Beroldingen zu Sonnenberg, svivie den Landvogt und die Amtleute

»ach Kreuzlingeu abzilordnen, um mit dem Prälaten ferner ernstlich zu reden. Absch. 546. m.
a>,a ' ) Die Befreillng, welche das Gotteshaus Krelizliiigen luiter glimpflichem Prätext früher zu Baden
^giere"^ nämlich alle ihm gehörigen Lehengüter, die nicht in des Gotteshauses, sondern in der
hatteiliederu Gerichten gclegeil sind, vor seinem eigenen Lehcngerichtfertigen dürfe,
liche Angelangten Berichts schädliche Eonsequenzennach sich gezogen, ibidem andere geistliche und welt-
bieiisr" "^iaßen des Thllrgaus gleiches Recht beanspruchen.Dadurch wird in Beziehung auf die billigen

lalte der ^
dem ^ Obrigkeiteneine solche Verwirrung lllld Verminderung ihrer Autorität verursacht, daß man-
daß dj^ ^"ger zusehen kann. Man cassiert deßhalb den Befreiuilgsbries des Gotteshallses und verordnet,
^ass/ .^^^izllilg sowohl der Lehengüter des Prälaten zll Krcuzlingen als aller andern in der Land-
kaus.;/^ ^hurgall, welche in der regierenden Orte hohen und Niedern Gerichten liegen, so oft dieselben
der n, tauschweise in eine andere Hand übergeheil, vor dem Landvogt zu geschehen habe, und daß bei
lall«, " Kanzlei zu Frauenfeld hierüber ordentlicheBriefe und Siegel errichtet werden sollen. Desgleichen
^'gen ^ Lehenreverse bei jeder VeränderlUlg ebendaselbst geschrieben ilnd deßwegen sowohl als

""^rer t>aher fließender Streitigkeiten daselbst Recht genommen und empfangen werden. Ibid.. x.
theil-zV Der Prälat von Kreuzlingeu berichtet, daß sein Gotteshaus theils durch die Schweden,

^ "vn Constanz beraubt und verbrannt worden sei, und bittet, daß man ihm an den erlittenen
SvbührendenAbtrag verschaffe. Absch. 652. t'. 1 <i I. (1630.) Der Prälat zu Kreuz¬

te,, sich, daß der Landvogt und die Beanlten darauf ausgehen, das Gotteshaus von dessen ural-
^ Gerichtsbefreiungen, welche noch 1615 bestätigt worden seien, mit Gewalt zu ver-

dc„ '^s dahin hätten, wenn ein Lehen des Gotteshallsesoder ehrschätzigeGüter, welche in
Elches ^ ^^lchten des Thurgaus liegen, gekallft, verkauft oder wenn Geld darauf entlehnt worden sei,
^hättpm ^ Gotteshauses Gerichtsstab beschrieben uild gefertigt werden müssen; der Landvogt aber

Privilegieil des Prälaten auf frühern Tagsatzungen zu Badeil aufgehoben worden seien.
...""Mische,,dc>mjt Gesandten finden für gut, daß jedes Ort sein Gutachten darüber Lucern übermittle,

l'eicl..,,. ^ Glcviivenieill beieitiat werbe Aineb. 3!)0. i. 11639.1 Der Prälat von Kreuzlinaen
^ 'ich, dc

^ Toasters, Eintrag geschehe. — Es wird an Eonstanz geschrieben, denselben mit Neuerungen zu

l'csch,,^^"^nvenicnz beseitigt werde. Absch. 890. i. (1639.) Der Prälat von Kreuzlingeu
ci„^ ihm von der Stadt Constanz etlicher Sachen halber im thurgau, besonders wegen
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verschone».Wenn keine willfährige Antwort erfolgt, so könnte eine Confcrenz veranstaltet und die Gesandte"
auch wegen des Sees und der beiden auf eidgenössischem Boden neu errichteten Schanzen instruiert werde»-
Absch. 904. s. (1642.) Auf das vom Prälaten zu Kreuzlingen gestellte Verlangen einer besser"
Titulatur wird von den katholischen Gesandten einhellig befunden, daß man es bei der bisherigen verbleibe"
lassen wolle, und daß den Prälaten, welche den fürstlichen Titel nicht tragen, von den Landvögten de,
Titel Vielehrwürdig" oder „Hochehrwürdig geistlich", den fürstlichen Prälaten aber „Hochwürdig" gegebe>>
werden solle. Daß dieser Unterschied auch in den Orlen beobacktet werden könnte, wird in den Absch^
genommen. Absch. 970. x.

k. Münsterlingen.

Art. ^«7 (1633.) Dem Gotteshans Münsterlingen sind seine auf österreichischem Boden gelegene"
Zinsen und Zehnten vom Oberst Zollikofer bezogen worden. Es wird für gut erachtet, von Zürich Z»
begehren, daß es durch ein im Namen aller Orte zu erlassendes Schreiben intercediere. Absch. 639. c.

i. Paradies.

Art (1618.) Dem Gotteshause Paradies ist von den Provincialen und Visitatorendurä'
die Menge der Personen und deren langes Verweilen viel Ueberlast widerfahren. Oberst von Beroldingc"
wird deßhalb angewiesen, bei künftiger Gelegenheit diesen, Unwesen zu steuern. Absch. 39. i. ^it'
(1619.) Da in dem Gotteshause Paradies wegen überflüssigen Gesindes u. s. w. Unordnung eingerisse»
ist so wird dem Oberst von Beroldingen zu Uri abermals befohlen, unter Mitwirkung der Aebtissin

besserungcn zu treffe». Absch. 62. k. ^t«7. (1626.) Dem Gotteshause Paradies wird das Jagdre^
und der Wildbann gegenüber dem Konrad Vintler, Lehenträgerdes Niederhofes in Dießenhosen, wie ^
ihm schon die Ortsstimmc von 1610 zugesprochen habe, bestätigt. Absch. 393. es. (1639.) Sch""'
hält darum an, daß man Johann Kaspar Zah zum Schaffner des Gotteshauses Paradies machen „löch"
Weil die katholischen Gesandten aber finden, daß nicht nur da ein qualificierter Eidgenosse, wie Zah, v"U

Nöthen sei, sondern daß auch namentlich im Thnrgan darauf zu sehen sei, daß die Dienste in den Klöste^
und der nieder» Kerichtsherren nicht mit Ausländernbesetzt werden, so wird der Landvogt beauftragt,
überall zu erkundigen, wie dergleichen Acmter besetzt sind und den Obrigkeiten darüber Bericht zu ge^"'
damit man auf die wegen Constanz in Aussicht stehende Conferenz deßwegen instruieren könne. Absch. 904.
Attl». (1639.) Es wird von den Gesanvten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug die Hoffnung ^
gesprochen, daß man dem Johann Kaspar Zah bei der Bewerbung um die Stelle eines Verwalters ^
Gotteshauses Paradies willfahren werde; zugleich aber auch, daß künftig für solche Stellen ein gew^
Umgang könnte befolgt werden. Absch. 907. lz. (1647.) Weil der Haushalt des Gotteshaus
Paradies wegen vieler Schulden übel bestellt ist, so wird von den Gesandten der fünf katholischen ^
für nothwendig gehalten, auf Mittel zu denken, demselben wieder aufzuhelfen.Man wird sich darüber ^
erster Confcrenz erklären und dabei wahrnehmen,daß von den Schirmrechtsamcn nichts begeben

Absch. 1139. o. H7I. (1648.) Nach der freiwilligen Resignation des Schaffners im Kloster Para^
Johann Kaspar Zah, hat Philipp Oemlin von Obwaldcn um den erledigten Dienst angehalten.
Zah werden seine Leistungen schriftlich verdankt, lieber das Gesuch des Oemlin mögen die Obrigkeitc" ^
Gesandten nach Baden instruieren. Was die ökonomische Lage des Gotteshauses betrifft, worüber
schriftliche Eingabe vorliegt, soll Lucern mit dem Pater Provincial des Barfüßer-Ordens, als ordentlw"
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^Mtcitvr, reden und den Vorschlug, wie dem Gotteshanse wieder aufzuhelfen sei, schriftlich eingeben, nin
nach zu Badeil insgcsammt zu Nathe gehen und eine gute Ordnung machen zu können. Absch. 1148. k.

^648.) Wegen des Übeln Haushalts des Klosters Paradies wird an den Schaffner daselbst

er möchte sein Bestes thun, die Gäste möglichst fern halten und sich bei allen Vorfallenheiten

in Dießenhvfcn wohnenden Unterwaldner Raths erholen. Absch. 1151.

I». Rheinau.

Eb s ^ ^ ^ (^642.) Der Großkellner des Gotteshauses Rheinau zeigt an, daß nach dem Ableben des Herrn

«ba Bernhausen Herr Bernhard von Freiburg zur äbtlichen Würde erhoben worden sei, der ihn

^chir^ bitten, das ganze Gotteshaus, seine Freiheiten und Gerechtsame in ihren

Zu ^ nehmen. Man erinnert sich, daß von den neuerwählten Prälaten sonst der Schirm von Ort

vbr' ^ ^ächrt worden sei. Zu Vermeidung großer Kosten hält man aber die Wahl im Namen der

Inst für „beliebig", verspricht den Schirm »ach alter Form und stellt auch, wie andern Klöstern, ein

z>, darüber aus mit dem Anhang, daß dieser Actus der alten Gewohnheit, den Schirm von Ort

^ ZU begehren, ohne Nachtbeil sein solle. Absch. 995. v.

I. Commmlhurei Tobel.

^ (1619.) Abgesandte des obersten Meisters des Johanniterordens zu Hcitersheim ersuchen

^bc,/ ^ des tobclschen Arrestes. — Die Orte, welche dem Commcnthur von Roll Stimmen erthcilt

^ ' bleiben bei denselben. — Zürich und Lucern erklären, daß sie nie in den Arrest eingewilligt haben,

Hey ^^ieren dagegen. Absch. 77. o. 47S. (1620.) Auf das Anhalten des von Ihren Gnaden zu

leim abgeordneten Commcnthurs um Aufhebung des tobclschen Arrestes und Restitution selbigen

psrtinentiis war ein Schreiben nach Hcitersheim abgeschickt worden, Ihre Gnaden möchten

b^tl» ^dacht sein, der schweizerischen Nation den freien Zugang in den Orden zu gestatten und dem Com-

h EuMcigung in das Zungcnbuch zu Malta Satissaction geben. Da aber die Orte,

^jcik, Stimmen crtheilt haben, bei denselben verbleiben, so lassen Zürich und Luccrn es bei ihrer

Protestatio» bewenden, indem sie dem Arreste beistimmen. Absch. 129. 1. 77<i. S. den

^s^^'ben Art. 475. A77. (1621.) Lucern lenkt die Aufmerksamkeit der katholischen Gesandten
Zuwende Tobel, die so lange dem Orden wider Billigkeit entzogen worden sei. Falls die Sache

dqz bleibe, gedenke seine Obrigkeit von den Inhabern Rechnung zu begehren und ibren Antheil an

Ort zu liefern. Ein unparteiischer Mail» aus den regierenden Orten sollte über Einnahmen

deu, ^äben Rechnung führen, damit solche nicht in Privatnutzen gezogen, sondern dem eingeliefert Wür¬

ger /'^ui sie von Billigkeit wegen gehören. Absch. 187. s. >778. (1621.) Lucern zeigt an, daß es

^ d ^ ^Nvältung des Hallses Tobel Rechnung verlange. Es möchte hicfür Tag und Ort bestimmt

^ Tobel in dritte unparteiische Hand gestellt werden. Absch. 191. i. 77k». (1623.) Aus

Commenthurs Sturmfedcr wird geantwortet, daß die Herren und Obern nicht gesonnen

^terlichen Orden „etwas zu sperren, sondern was ihm gehöre, folgen zu lassen"; jedoch solle

^ätio», welche auf dem Generalcapitel gemacht worden sei, ins Leben treten. Man läßt auch deß-200
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wegen nnt dem Nuntius reden. sDas Schreiben Sturmfeders liegt nicht beim Abschieds Absch. 27?- ^

H80. (1626.) Der Nuntius eröffnet, daß das Decret vom 11. Juni 1599, welches mit Gutheiße» ^

Großmeisters zu Malta bestimmt, wie die Probe» von den Schweizern gemacht werden sollen, welche

haben in den Johanniterorden einzutreten, durch ei» neues Decret der deutschen Zunge und des

Meisters vom 9. November 1624 bestätigt worden sei; daß ferner zu Sonneuberg den 26. Juni 1624 ^

Vergleich zwischen dem Commenthur Ludwig von Roll von Uri und dem Commenthur Sturmfedcr

der Commende Tobel und deren seit vielen Jahren vom Commenthur von Roll bezogenen Einkünfte»

Stande gekommen sei. In Folge dessen genehnugen die Gesandten diesen Vergleich und erklären, daß ^

Noll die in demselben stivulierteu Zahlungen dein Commenthur Sturmfeder zu leisten und die Coim»^

Tobel wieder zu übergeben habe, doch daß andrerseits von Roll in seinen vorigen Würden, Ehre» ^

Prärogativen voin Großmeister wieder eingesetzt werde. Zugleich wird verlaugt, daß das Decret von ^

der Canzlei der katholischen Orte zugestellt werde, und daß der Großmeister und die deutsche Zunge ^

katholischen Orten eine Urkunde zustelle, in welcher den Eidgenossen der freie Zutritt zu dem Orden !

leistet wird. Beschluß voin 15. Juli. Absch. 393. p. sDas Instrument vom >599 wurde der 6»»'

extradiertZ A8I.. (1627.) Was der Nuntius wegen der Commende Tobel vorgebracht hat, ko»"»^
Gesandten seltsam vor, da man über den dort angelegten Arrest niemals Rechenschaft erhalten hat. I

man aber ohne Instruction ist, wird die Sache aä rokoronäum genommen. Absch. 415. Ii. A8!2.

Anm. zu Art. 480. Der sonnenbergischeVertrag wurde auf dem Schlosse Sonnenberg im Thurga»
26. Juni 1624 auf die Dauer von drei Jahren geschlossenund zwar von Folgenden, welche das
ment unterschrieben haben: Alexander Scappius, apostolischer Nuntius, Johann Konrad von Beroldi»^
Andreas Sturmfeder von Oppenweiler, Hans Walthart von Roll (im Namen seines Bruders Ludwig
Noll, bisherigen Commendatorsvon Tobel), Jörg Burckhardt von Schauenberg,Niklaus von Flecke»^,
und Sebastian Bilgerin Zwcyer von Evebach. — Die hauptsächlichsten Bedingungen des Vertrag? ^
folgende: 1) Die Commende Tobel gehört Sturmfeder. 2) Sturmfeder übergibt die Commende
ihren Einkünften lehensweise den Herren von Roll auf drei Jahre (1. Februar 1624 bis 1. Februar
gegen eine jährliche Entschädigung von 3000 guter Gulden; dagegen übernimmt Sturmfeder ,
Zahlungen und Auflagen, welche in das Aerar des Ordens bezahlt werden müssen und die ,
Pensionen. Mit dem 1. Februar 1627 soll Sturmfeder in den freien Besitz der Commende e>»^
wenn er gehindert wird, so haben die Herren von Roll 20,000 Gulden als Buße zu zahlen und dir 1^,
liche Entschädigung wird von 3000 auf 9000 Gld. erhöht. 3) Da Ludwig von Roll vierzehn Jahre
Einkünfte der Commende bezogen hat, so soll er Sturmfeder dafür 15,000 Gulden Entschädigung ^
4) Sturmfeder erkennt die von den Herren von Roll bis dahin zum Besten der Commende errichtete»' ^
und Tractate an. 5) An Sturmfeder sind den l. Februar 1627 die Documente und Schriften der
zu übergeben. 6) Da die katholischen Orte erkannt haben, daß ohne ihr Wissen kein Vergleich i»
Sache geschlossen werden soll, so macht sich der Nuntius anheischig, denselben den katholischen ^
zulegen. 7) Der Nuntius verspricht, durch Vermittlung des Cardinals Barberini dahin zu wirke» ^
Ludwig von Roll in seinen frühern Stand wieder eingesetzt werde (ut in pristiunm rsstituatur b»
loouin, uneiannitntom) und in alle andern Würden und Prärogative. 7) Erhebt sich wegen
träges zwischen beiden Parteien ein Streit, so sollen denselben der jeweilige Nuntius und Johan»
von Beroldingen entscheiden. sDas Instrument liegt im Archiv der Commende Tobel in Fraue nf^
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Meker Vertrag wegen der Commende Tobel wird gutgeheißen. Die in den Thurgau reisenden

u» ten svllen dein Landvogt befehlen, von den Unterthanen der Cvmmende die gewöhnliche Huldigung

dav Unterwalden, über den sonneitbergischcn Vertrag nicht genügend informiert, soll eine Abschrift
on den Abschied erkalten, damit es seine Antwort beförderlich nach Luccrn schicken kann. Der Inhalt

^trags ist folgender: Da die drei Jahre, auf welche hin der sonncnbergische Vertrag vom 26. Juni

hart ^^"ssen worden war, abgelaufen sind, wird von dem Nuntius Alexander Scappius, Oberst Walt-

Luc Ritter, Altschnltheiß tmd Stadtvenner, Heinrich Fleckenstein, Ritter, alle des Raths von
Vertrag folgenden Inhalts zwischen Johann Ludwig von Roll und Andreas Sturmfeder von

bei Ritter des Johanniterordcns wegen der Commende Tobel zu Stande gebracht. I) Es soll

Und n" ^""^bergischcn Vertrag und dessen Ratification durch den Papst von 1626 und den Großmeister

Hab ^ deutsche Zunge zu Malta von 1624 und die neun katholischen Orte von 1626 sein Verbleiben

je»' ^ Folge desseil die Commende Tobel Herrn Sturmfeder übergeben werden. Weil aber „die-

1bi>g" ^^ahrsamen und authentischen Schriften, Inhalt obvcrmelter eidgenössischer Ratification (von)

hcher Ration noch nicht erfolget und dann Herrn Commenthur von Roll, Inhalt der von päpst-

lleick erlangten Breve, noch nicht acceptiert, auch kein Genügen beschehcn", so soll, bis dieß

la>, ^ Coinmcnde in äoxasito hinter einem unparteiischen Mann verbleiben. Sollte dieß so

durch daß man Rechnung über das Einkommen der Cvmmende abnehmen müßte, so soll diese

hun Runtius und Abgeordnete der den Thurgau regierenden Orte abgenommen werden unter Zuzie-

ber^ ^ ^ommenthure von Roll und Fleckensteins. 2) Zum Depositarius wird Gabriel Wysing, Burger

Voll Lucern ernannt. Die Herren von Roll können einen ehrlichen Mann bestellen, dem Wysing

der ^ behülflich sein soll, der Herren von Roll noch ausstehende Schulden einzuziehen, welche

tyzh^ ^vntüt verbleiben sollen. 3) Alles dasjenige, was der Commenthur Johann Walthart von Roll

in o/. Administration verhandelt hat, bleibt, wie der sonncnbergische Vertrag schon bestimmt hat,

^ Begehren von Johann Walthart von Roll, daß man, wenn künftige Commenthure oder

do>, ^u Tobel an die Herren von Roll Anforderungen zu inachen haben, ihnen in den Gerichten

tvstd /verarrestieren dürfe, sondern daß man sie da suchen soll, wo sie wohnhaft seien,

^ Hurren von Noll sollen zu Bereinigung ihrer Schulden die nöthigen Urbare,

tc»^ und Documente in «rixinali oder in Abschrift mitgctheilt werden. 6) Jni Fall geineine regie¬

rst dei^, ^Commcnthlir von Roll nicht Satisfaction erhalten, werden sich die regierenden Orte
^u>üius über passende Mittel besprechen und sich der bereits dem Herrn von Atoll ertheilten Ort-

Tunern. 7) Auf den 1. September 1627 wird dem Gabriel Wysing die Commende als Deposi-

^^ben nebst den Mobilicn und dem Jnvcntar, den dem Rittcrhansc zugehörigen Rechten, Gerech-

b»NaN^^uiheiten und Gewahrsamen. 8) „Wenn die schriftlichen genügsamen Gcwahrsamen der Nation

Und ^ ^'gezogen, und zugleich Herr Commenthilr von Roll die Vollstreckung der päpstlichen Breve

^ gebürt, gefvlget sein werden", so kann dann mit Einwilligung des Nuntius und der regie-

iy ^ Alles dem Coininenthur Stnrmfeder übergeben werden; inzwischen hat aber Alles unverändert

ZU verbleiben. — Die genannten Sätze und Mittler anerbieten sich schließlich, diesen gütlichen

^ übrigen regierenden Orten mitzuthcilen. Actum Lucern 4. August 1627. Absch. 440. ä.

^ltex Rachdem man vernommen, was jüngst zwischen den Herren von Roll und dein Statt-

Zu ^.obel verhandelt worden ist, und daß es nur an der Execution der 1619 und 1622 ergangenen
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Decrete fehle, wird beschlösse,,, den Nuntius gelegentlich darum zu ersuchen. Absch. 460. i. 484.

Commenthur von Roll, citiert, um Rechnung über Einnahme und Ausgabe des Hauses Tobel zu ^h

für die Zeit, während welcher er es im Namen der Herren und Obern im Sequester gehabt hat, crM

nicht. Die Gesandten von Lucern nehmen dieß in ihren Abschied. Absch.470.es. 48S. (1629.) S.

492. m. 488. (1629.) Dem Commenthur von 'Roll wird eine Cuativn an den Commenthnr Stürmst'

bewilligt, ihm auf bevorstehender Jahrrechnung zu Baden über seine Beschwerden zu antworten. ^

wird ersucht, die Citation auszufertigen. Absch. 507. x. 487. (1639.) Da bei den vacierenden

den allerlei Unordnnngen vorfallen, so ersucht Zürich den Johanniter Ordensmeister resp. den EoinmcM

zu Tobel künftig auf Empfehlung Zürichs eine qualificierte Person zu belehnen. Der Ordcnsmeistec ^

spricht unter dein Vorbehalte, daß der Collaturgerechtigkeit nichts dadurch benommen werde. Absch. 8^
488. (1641.) Der Nuntius spricht die Hoffnung aus, die katholischen Orte werden ihn unterstütze»'

er genöthigt sei, gegen den Commenthur in Tobel, der durch seinen unzüchtigen Wandel Aergerniß st' >

einzuschreiten. Abscb. 947. A. 488. (1641.) Weil in Betreff des Commenthurs zu Tobel

Abhülfe getroffen worden ist, läßt man es dabei bewenden. Absch. 953. NKR. 488. (1644.)

Obrigkeiten sollen daran erinnert werden, was für einen ansehnlichen „Ausstand" der Commenthur

feder vor Jahren den regierenden Orten freiwillig cediert und verehrt hat, dem aber bisher nicht

gesetzt" worden sei. Absch. 1030. 1. 481. (1646.) Dein Schultheiß Fleckenstein wird ein Favorsch^'

an den Landvogt bewilligt, damit dieser ihn, zum Bezug der auf dem Ritterhaus Tobel stehenden ,,P»^',

von dem sel. Herrn von Andlau herrührend, verhelfe vermöge der von den beiden letzten Nuntien erhm'

Liquidationen. Absch. 1109. i.

L5. Inden.

Art. 482. (1636.) 1. Zürich soll den Juden Salomon, gegenwärtig in Emmishofen scßhass' ^
eine ziemliche Zahl falscher Urner-Dublonen hat prägen lassen, auf die erste Taglcistung nach Bade» ' .

ren und inzwischen dessen Gut im Thurgau und Rheinthal, wo etwas zu finden ist, in Arrest legen. 2.

wird in den Abschied genommen, durch welche Mittel die übrigen Juden aus de», Land geschafft mck

könnten. Absch. 864. n. 485t. (1639.) 1. Die Gemeinde Emmishofen bringt gegen den seit einiges

daselbst wohnhaften Juden Salomon etliche Klagen vor und bittet, daß mau denselben verweisen »' ,

Der Landvogt wird beauftragt, die Sache zu untersuchen und den Inden zum mindesten zu ver>N'

2. Bei diesem Anlaß wird in den Abschied genommen, ob nicht die Juden, Heiden und Wiedertäufer ^

halben aus den gemeinen Herrschaften verwiesen werden sollten. Absch. 904. u.

2«». Locales.

a. Allna». ^

Art. 484. (1628.) Die zu Altnau, welche ai, den sechs von Hagnau aus durch starken Wind unverh^
über den See getriebenen fremden Soldaten unverantwortlichen Muthwillen getrieben, sind citiert

um Bescheid zu geben. Weil sie aber ungehorsam ausgeblieben sind, so büßt man nach eingeno»»"',

Bericht des Landweibels die ganze Gemeinde daselbst, welche sich für die rechten Thäter zu stellen a»^

hat, um 600 Gulden. Wenn jene sich gehorsam stellen werden, wie es treuen Unterthanen gebührt, ,

es aus Gnade bei 300 Gulden für Kosten und Buße verbleiben. Zürich willigt nicht darein und »'

die Sache in den Abschied. Absch. 470. t.
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l>. BischosZzell.

Art. IttS. <1630.) Die voll Bischvfszell bitteil Ulli Fenster und Wappen in ihr neues Nathhaus.

Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 536. o. <1631.) Hofmeister Zweyer macht

"a Namen des Bischofs von Constanz die Gesandten der fünf katholischen Orte darauf aufmerksam, daß

Bischofszell in die dreißig Häuser öde stehen, daß aber die Burger nicht gestatten wollen, daß so viel

Acholische als Neugläubige angenommen werden. Die Orte sollen ihre Gesandten darüber auf künftige

Fahrrechnung zu Baden instruiereil. Absch. 574. i.

e. Dießenhofen.

Art. Hs»7. (1621.) Die Stadt Dießenhofen glaubt das Recht zu haben, Landfriedensbruch zu

. rase,,. Der Landvogt iin Thurgan vindiciert dieses Recht der hohen Obrigkeit. Die Mehrzahl der

sandten ist der Ansicht des Landvogtes. Weil die Abgeordneten von Dießenhofen nicht instruiert sind, so

auf ihren Wunsch Aufschub bis zur nächsten Tagleistnng erkannt. In den Gewahrsamen derer von

lchcnhofon wird aber nicht gesunden, daß ihnen das angesprochene Recht gebühre; man wird ihnen deßhalb die

^Ürafung aberkennen. Absch. 187. i. (1621.) Die katholischen Gesandten sind aus erheblichen

bilden der Ansicht, daß die Bestrafung von Landfriedensbruch in der Stadt Dießenhofen den Obrigkeiten

'Ukvnime und nicht der Stadt. In diesem Sinne wird an den Landvogt geschrieben und derselbe ermahnt,

rn Pradicanten daselbst, falls derselbe nicht bis zum nächsten Martini dem Versprechen Zürichs gemäß

rscitjgt werde, zu entsetzen und ihm solches anzukünden. Absch. 191. 5. IM». <1622.) Aus letzter

^Brcchuung hatten die katholischeil Orte die Bestrafung des Landmedensbruches zu Dicßenhosen der

)cii Obrigkeit zuerkannt. Weil dießmal allerlei zur Sprache gebracht wird, wovon die Obrigkeiten nicht

ächtet waren, so wird dasselbe in den Abschied genommen. Man schlägt auch folgendes Verfahreil vor:

^ Mi, ein Landfriedensbruch daselbst geschieht, so soll der Landvogt im Thurgau ein unparteiisches Gericht
'gleiche,, Sätzen von beiden Religionen zu Dießenhofen einsetzen und der regierende Schultheiß den

^ o ^'hren. Alsdann wird der Landvogt oder sein Anwalt die Klage führeil und das Urtheil erwarten.

2 sich Landvogt oder der Beklagte beschwert, so kann an die regierenden Orte auf die Jahrrech-

^aden appelliert werden und die Appellation soll nicht versagt sein. Absch. 220. Ic. SM»,

br I, Dießenhofen erinnert durch seine Abgesandten, was früher wegeil Bestrafung des Landfriedens-

)es verhandelt worden ist. Es wünscht, daß man es bei seinen alteil Freiheiten und Bräuchen ver-

hvfen" — Sodann habe Junker Spät eine Herrschaft jenseits des Rheins gleich außerhalb Dießen-
^ gekauft uild spreche die Jurisdiction auf dem halben Rhein und bis in die Mitte der Brücke von

von an. In Betreff des letzten Punktes, woran des Passes wegen viel gelegen ist, wird denen

'^'chvfeil den Junker Spät an den Landvogt im Thurgan zu weisen, falls er etwas

liieren sollte. Was den ersten Punkt betrifft, so lassen es die katholischen Orte bei dem Abschied

Februar 1622 verbleiben, wonach die Bestrafung des Landfriedensbruches dem Landgericht im

gau remittiert, die Appellation aber an die regierenden Orte vorbehalteil wird. Die evangelischen

E ohne Instruction und nehmen die Sache -ul roksrenäum. Absch. 290. x. z<»l . <1628.)

q» 458. a. (1632.) Schultheiß und Rath zu Dießenhofen sind von ansehnlichen Personen

^csa worden, ihnen für einige Zeit Unterschleif zu erthcilen, und bitten deßwegen die katholischen

^vtk/ Rath. Jedes Ort soll seine Meinung darüber Lucern mittheilen, welches alsdann das

^ anordnen wird. Absch. 581. ä.
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6. Frauenfeld (Bau der evangelischen Kirche).

Art. 303. (1640.) Zürich spricht die Gesandten der evangelischen Städte und Orte um Rath an, wie sich

die Evangelischen zu Frauenseld, welche eine neue Kirche bauen wollen, in Bezug auf das Kirchengut, das

sie mit ihren katholischen Mitbürgern gemein haben, verhalten sollen. Es wird für gut erachtet, dasi die Evan¬

gelischen ihre Ansprache an das Kirchengut sich vorbehalten und inzwischen mit dem Bau fortfahren sollen:

übrigens wolle man diese Sache der Stadt Zürich, welcher sie am besten bekannt sei, gänzlich anheimstellen.

Absch. 933. v. 304. (1641.) Die Katholischen und die Evangelischen zu Frauenfeld hatten den 5. Januar

1641 eine Uebereinkunft getroffen, betreffend den Bau einer evangelischen Kirche daselbst. Die katholische"

Gesandten tragen Bedenken dieselbe zu ratificieren; der Vergleich wird dem Abschiede einverleibt, damit

man auf nächster Tagsatzung zu Baden sich darüber aussprechen könne. Unterdessen soll man sich noch

bessere Information über diese Sache verschaffen und die Katholischen auffordern, jemand nach Baden z"

schicken, um mit demselben conferieren zu können. Absch. 941. d. 303. (1641.) Die Katholischen i»

Frauenfeld berichten durch einen Ausschuß, daß sie sich mit den Unkatholischen unter Natificationsvorbehasi

dahin verglichen hätten, daß dieselben in der Stadt eine eigene Kirche bauen könnten, die sie in ihren eigene"

Kosten zu erhalten hätten, daß sie von dem katholischen Kirchengut nichts zu fordern haben sollen. D>e

katholischen Gesandten finden aus mehrern Gründen, daß es besser sei, wenn der Bau unterbleibe und si^

beide Parteien, wie bisher, mit einander gedulden. Die Sache wird aä rsksrsnäum genominen. Absä"

943. t. 300. (1641.) Die katholischen Orte wiederholen ihre zu Baden gegebene Erklärung, daß

Bau der neuen Kirche der Unkatholischcn in Frauenseld besser unterbliebe, und lassen den Befehl das""

abgehen, daß derselbe aufgegeben werden solle. Absch. 946. i. 3«»?. (1641.) Auf den Bericht, daß

die Burger von Frauenseld trotz dem Verbot von Seite der katholischen Orte auf Zürichs Befehl mit de>"

Bau der neuen Kirche fortfahren, wird von den Gesandten der katholischen Orte dem Landvogt und de>"

Landschreiber nachdrücklich geschrieben, sie sollen von der Fortführung des Baues abmahnen oder denselb«-'"

bis aus nächste Tagsatzung zu verhindern suchen. Absch. 953. ovo. 308. (1641.) Den Katholischen

Frauenseld wird geschrieben, sie sollen, wenn die Unkatholischen den Bau ihrer neuen Kirche fortsetzen

len, mit dem Landvogt und dem Landschreiber dazu verhelfen, daß der Bau nicht zu Stande komme, d"

derselbe der katholischen Religion sehr nachtheilig sei und dein katholischen Gottesdienst Eintrag thun köm^'

Der Landschrcibcr wird von den Gesandten der katholischen Orte beanftragt, alle gegen diesen Bau ^

erhebenden Bedenken in einer Schrift zusammenzustellen und dieselben den Herren Und Obern einzuschickc"'

Absch. 955. mm. 300. (1641.) 1. Die katholischen Gesandten vernehmen mit großer Empfindlichkeit, d">'

die Unkatholichen zu Frauenseld ihrer frühem Erklärung zu Trotz mit dem Kirchenbau fortfahren. Es

nochmals die Erklärung gegeben, daß der Bau unterlassen werden solle, und der Landvogt beauftrag

wohl wahrzunehmen, daß die Autorität der Orte nicht „verschimpft" werde. Beide Religionsparteien so^'"

sich freundlich und mitburgerlich mit einander vertragen. Sollte dein Landvogt etwas Widriges h^'

begegnen, so solle er sofort die Obrigkeiten davon in Kenntniß setzen. Bei der Besprechung der Mtcl'

welche zu ergreifen wären, wenn der Kircheitbau sollte fortgesetzt werden und dein Landvogt Eintrag ^

schehe, wird vorgeschlagen, von jedem Orte einen Gesandten in den Thurgau abzuordnen, um Einsicht

dem Kirchenbau und dem Kirchengemälde zu Wengi (s. Art. 348) zu nehmen, den katholischen Angehört''

freundlich zuzusprechen und ihnen zu verstehen zu geben, daß sie kein Ort vor dem andern respektieren,

ihm zu viel anhangen sollen. Dieser Vorschlag wird zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied gw""'
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2. Bei dieser Gelegenheit könnte dann dein vr. Jmfeld zur Besitznahme seines Canonicats zu Bischofs-
^ vcrholsen werden. 3. Endlich werden »och zwei Memvrialien vorgelegt, von denen das einezehn

eschwerdepunkteder Katholischenüberhaupt, das andere zwei des Klosters Dänikon enthält. Beide werden
^ genommen. Absck. 959. v. ZK». (l64l.) In Betreff des Kirchenbaus der Unkatholiscben
^ Frauenfeld sind die fünf katholischen Orte in Folge eines Schreibens von Zürich und Glarus und der
^christliche,, Relation des Landvogts zwar der Ansicht, daß man denselben gänzlich hindern sollte. Da aber

l"r keine hinlänglichen Anhaltspunkte gefunden werden können, so wird doch hervorgehoben, daß die
Wüsche,, anfangs einen Platz außerhalb Frauenselds für den Bau der Kirche bezeichnet haben, daß in
getroffenen Vergleiche die Ratification der Obrigkeiten vorbehalten fei, daß endlich die Kirchgenossen

^ neuen Religion manchen in dem Vergleich enthaltenen Punkten eine andere Auslegung geben und ihr
^ Versprechen zurückziehen. Zugleich wird auf die schlimmen Consequenzen aufmerksam gemacht, und daß

darauf ausgehe, die Regierung der katholischen Orte zu schmälern, iveßwegen man es für passend erachtet,
auf letzter Conferenz vorgeschlagene Gesandtschaftin den Thurgau abgehen zu lassei, nicht blvs wegen des
wnbaus, sondern auch wegen vieler anderer Anmaßungen Zürichs. Man vereinigt sich nun auf folgende

der ^ Beantwortungdes Schreibens von Zürich wird demselben anhciingestellt,eine Zusammenkunft
^ dm Thurgau regierendenOrte auszuschreiben,»m die noch unerläuterten Punkte zu besprechen. Bis dahin

3e Zürich durch den Landvogt alles den Kirchenbau Betreffende einstellen lassen. EbendenselbenBefehl
" auch die katholischen Orte an den Landvogt mit dem Beifügen, daß die Nichtachtung dieses Befehls

werd ^^P",g der obrigkeitlichen Hoheit und „allergrößte Despcctierung" würde angesehen und bestraft
kw Auf den Fall hin. daß Zürich di^e Conferenz nicht ausschreiben wollte, oder daß die katholischen

^audteu, wenn sie zu Stande käme, von Zürich „Trutz oder Affront empfangen" sollten, möchten die
^gleiten sie mit hinlänglicher Instruction versehen, um demselben gebührend zu begegnen. Bei dieser

gion beabsichtigt man auch, den Katholischen daselbst tröstlich zuzusprechen und die der andern Reli-
llnt> ^ Observanz gegen die katholischen Orte zu erinnern. Die Kosten dieses Rittes sollen nicht den
Züri^^^" auferlegt, sondern aus den gemeinsamenEinnahmen der Landgrafschaft bezahlt werden. Hat
zu P ö" dieser Zusammenkunft bestimmt, so werden die Gesandten der katholischen Orte vorher
^ ^ apperswhl zusammentreffen, um ihre Instructionen gegen einander zu eröffnen. Absch. 962. a.
lie ez' ^"f der Conferenz der sieben reglerenden Orte erklären die katholischen Gesandten, daß
»nd^ ^lten, daß zu Frauenfeld die Anhänger beider Religionen die Kirche wie bisher gebrauchen
alicr^^^ einander leben, daß also keine "Neuerungen gemacht werden. Zürich und evangelisch Glarus
gern ^ Nothwendigkeiteines neuen Kirchcnbauesdar, weil es nur dadurch Kindern, Greisen, Schwan¬
gt schwachen möglich werde, bei schlechtem Wetter den Gottesdienstzu besuchen und viel weniger Anlaß
9n vorhanden sei; überdies? sei die Stadtkirche für die Zahl der Evangelischenzu klein. Es wird
Werdr"^"^"' eingenommen.In Folge dessen lassen sich Zürich und evangelisch Glarus vernehmen, es
zu ^ demselben die Nothwendigkeiteines neuen Baues herausgestellt haben, und bitten, denselben
daß "ud den zwischen beiden Religionsverwandten errichteten Vergleich zu bestätigen, in Erinnerung,

15 ^ ^ Capucinerklosters endlich eingewilligt hätten, ihnen in einen. Schreiben
b«Uen^ ausdrücklich versprochen worden sei, daß man ihnen auch nicht wehren wolle, künftig Kirchen zu

^ 1609 auch eine solche zu Münsterlingen gebaut worden und eine dritte hätte laut Ab-
do» 1699 zu Rheinau gebaut werden sollen. Die Gesandten der katholischen Orte sind der Ansicht,
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daß der Augenschein gezeigt habe, daß eine neue Kirche gar nicht nothwcndig sei. Das in dem Schreiben
vom 15. Juni gegebene Versprechen beziehe sich übrigens blos auf diejenigen Orte, wo eine neue Kirche
nothwcndig sei; die Unkatholischen möchten sich demnach mit den bisherigen Kirchen beHelsen. Zürich und
evangelisch Glarus stellen auf dieses hin das Verlangen, daß, wenn der Bau solle eingestellt werden, zu¬
gleich auch der Capucinerbau still stehen solle, widrigenfalls sie ihren Rcligionsgenossen befehlen würden,
mit dein Bau fortzufahren. Die katholischen Gesandten erwidern, daß, wenn gegen ihr Verbot mit vei»
Baue fortgefahren werden sollte, sie die Betreffenden als solche, die ein orimsn Ikvsuz majostatis begangen
hätten, bestrafen würden. Der Capucinerbau stehe mit jenem in keiner Verbindung, und katholische Kirche»
und Klöster zu bauen, dazu habe man unwidersprechlich jeweilen Vollmacht gehabt. Zürich und evangelisch
Glarus geben im Sinne ihrer oben angeführten Eröffnungen eine schriftliche Erklärung ein, die katholische»
Gesandten eine Gegenerklärung. Als nun der Abschied mit dieser Gegenerklärungverlesen worde»,
entfernen sich die Gesandten von Zürich und Glarus und, nachdem sie „mit altericrten Geberden" wieder
in die Sitzung zurückgekehrt sind, eröffnen sie, worüber sie sich zu beschweren haben, und erklären, daß
auf diese Weise mit den übrigen Orten nicht verhandelt haben wollen, den Abschied nicht nach Hause neb-
men, sondern mündlich berichten werden. Sie protestieren dagegen, daß dieser Abschied zu ewigen Zeiü'»
ihren Orten oder den llnterthancn Schaden und Nachtheil bringe, und ziehen ihre eingelegte schriftliche Er¬
klärung zurück. Die katholischen Orte geben eine Gegcnprotestation und anerkennen den errichteten Abseht
Absch. 970. a. A I 2. (1642.) Es wird die Abschrift eines pergamentenen Vertragsbriefes vom
October 1558 zwischen beiden Neligionsvcrwandten zu Frauenfcld dem Abschied beigelegt. Ibiä. n. SIS
(1642.) Zürich und evangelisch Glarus legen dem Abschiede ihre Protestation, das Antwortschreibender
fünf katholischen Orte an Zürich vom 9. Juni 1595 und einen Auszug aus dem 1609 zu Frauenfeld
errichteten Abschied bei. Ibiä. o. sJm Staatsarchiv Bern ist in den Thurgau-Büchern II Fol. 306 ei»
Memorial, enthaltend eine Deduction der Befugsame der Evangelischenzu Frauenfcld.j AI/». (1642)
Es werden die auf den Bau der Kirche der Unkatholischen zu Frauenfeld bezüglichen Schriften verlese»,
auch ein Schreiben Berns an Freiburg und Solothurn wegen dieser Sache. Der Landschreiber berichtet,
daß er nach Beendigung der Consercnz in Fraucnfeldzu den Gesandten von Zürich beschieden worden s"
und diese ihm alles Ernstes befohlen hätten, den Capucinerbau zu sistieren und sich über die katholische"
Orte beklagt hätten, daß sie ihrem Orte nicht das liebe Recht zugestehen wollen und Verträge und Bünde
ihm nicht halten. Zu Händen der drei übrigen katholischen Orte, welche bei der Berathung zugegen si»^
setzen die Gesandten der fünf regierendenkatholischen Orte die Gründe auseinander, warum sie diese»
Kirchenbau nicht gestatten wollen, und heben namentlich hervor, daß die Unkatholischendrei Kirche»
hätten und darunter eine, welche alle fassen könne, und daß der projectiertc Vergleich nie die ista»-
sication erhalten habe; ingleichem sei der Abschied von 1609 niemals von Seiten der Obrigkeit"'
bestätigt worden, abgesehen davon, daß der in der Canzlei zu Frauenfeld liegende Abschied mit je»""
vorgelegtenAuszug nicht übereinstimme. — Die Instructionen der Gesandten gehen nun zwar »»^
einander: hingegen vereinigen sich die Gesandte» der fünf Orte auf ein Antwortschreiben an Zürich ^
Inhalts, daß die fünf Orte nicht hätten finden können, daß der Landfriede oder die von Zürich angeführt»
Verträge und Abschiede sie verpflichten, die Fortsetzung des Kirchenbaus zu gestatten. Beide Religio»'
Parteien möchten sich, wie von Alters her, friedlich mit einander vertragen, damit man nicht etwa „»"'
großen Weitläufigkeiten an einander wachsen müsse". Die übrigen Orte werden ersucht, ihren hoffen!^'
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Willfährige,, Bescheid Lucern mitzuthcilen.Absch. 973. o. Alz. (1643.) Da mit dem letzten zu Fraueu-
errichteten Abschied den Orten eine, eine Protestationenthaltende Beilage zugekommen ist, welche die Ge¬

st " Zürich ohne Wissen der andern Gesandten dem Landschrcibermit dein Befehl übergeben haben,
w dem Abschiede beizulegen, so wird beschlossen, dieselbe dem Landschreiber, begleitet von einer Gegenpro-
^iation, zurückzuschicken.Idiä. ä. A I «. (1642.) Was bei dieser Gelegenheit in Betreff des zu

u»t/" gleiche Sätze von beiden Religionen gemachten Vertrages zur Sprache gekommen ist,
was für Bedenken dabei laut geworden sind, wird jeder Gesandte daheim zu berichten eingedenk sein^

ivir^ seiner Zeit das Nothwendigc vornehmen könne. Ibiä. o. 317. (1642.) Uris Gesandtschaft
von de,, gdrigen katholischen Gesandten ersucht, sie möchte bei ihren Herren und Obern dahin wirken,

^ lic mir den übrigen katholischen Orten für die Abwehr des Baues der neuen Kirche der Unkatholischen
Absch. 975. d. 318. (1642.) Da Uri an das wegen des Kirchenbaus zu Frauenfeldan

! 5» erlassende Antwortschreiben sich anzuschließen Bedenken trägt und dessen Gesandtschaft demselben
' Mimen nicht instruiert ist, hingegen zu Vermeidung mehrerer Verbitterung eine mündliche Besprechung

ichla wüirde, pereinbaren sich die übrigen katholischen Gesandten dahin, Lncern zu ersuchen, einen Vor-
3 zu machen, der in der Mitte zwischen den in beiden verschiedenen Concepten enthaltenen Meinungen

Aldenselben in einem Schreiben Uri mitzutheilen, damit es sich nächster Tage darüber erkläre,
ble'g (ll>42.) In Bezug auf den Kirchenbau zu Frauenfeld vernehmen die zürcherischen

^astuciner seit letzter Conferenz ihren Ball gänzlich sistiert haben, lind daß die Evange-
^linschen, es möchte die Sache dahin gebracht werden, daß sie mit ihrem Baue fortfahren könnten,

entkam ^11. (^642.) Auf die Anfrage von Zürich, wessen man sich wegen des Kirchcnbaus
^ für^ katholischcil Gesandten geantwortet, daß ihre Herren und Obern nochmals
sich ^ halten, daß beide Religionsgenossennach Weisung des Landfriedens, wie von Alters her,
ge„ ^"'^ich und friedlich mit einander vertragen. Wenn Zürich die Sache in Baden zur Sprache brin-
^öff^^ ^ würden ihre Herren und Obern durch ihre Gesandten ihre Meinung zu seiner Befriedigung
wolü>" ^6 man darauf zu Rathe geht, wie man sich, wenn Zürich auf dein Bau beharren
!prea' gefährliche Consequenzen entscheiden könnte, glaubt man, daß kraft des 1595 gegebenen Ber¬
stadt ^ Kirche zugegeben werden könne, jedoch soll derselbe nicht anderswo als außerhalb der
Wachte ^afür Brief lind Siegel zu Handeil der katholischen Orte errichtet werden. Ferner
est, . "wn bei Ertheilung der Jnstrliction ilach Baden daran denken, wie sich die Capuciner wegen ihres
daß Balles zu verhalten haben. Absch. 983. s. 321. (1642.) Auf das Verlangen von Zürich,
»vcll»er evangelischeil Kirche den Fortgang lassen solle, bitten die katholischen Gesandten
Wider ^ möchte, wie bisher, die Genossen beider Religionen in einer Kirche Lieb und Leid mit cin-
i>l ^leil Bussen und den Bau des Capuciuerklostersnicht weiter hindern. Die katholischen Orte stellen
llestätt ^ Herreil lind Obern vielleicht den Bau einer evangelischen Kirche außerhalb der Stadt
u»l> werden. Zürich und evangelisch Glarus wünschen eine besondere Conferenz, auf welcher diese
el». Sachen in Ordnung gebracht werden könnten. Unterdessen soll der Bau des Capucinerklosters
de» ^ bleiben. Absch. 985. bli. 322. (1642.) Zürich und evangelisch Glarus begehren, daß man
c>»ß^"^langenenKirchcnbau ausführen lasse. Die katholischen Orte erklären sich dahin, daß der Bau
^vttei!" ^ ^ladt angelegt werdeil möchte, wo größere Bequemlichkeit vorhanden sei und auch ein

^ ^ dazu gefaßt werden könne. Zugleich wird auch bemerkt, daß ein Ausgang durch die Ringmauer
201
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und ein Steg über den Graben gemacht werden könnte. Die beiden Orte beharren auf ihrem Begehrt
und beziehen sich auf den 1632 gemachten Vertrag und die herkömmliche landfriedlicheHebung. Die üb"'
gen Orte erwidern darauf, sie seien ebenfalls gewillt, den Landfrieden und die Verträge zu halten, nicht aber
dieselben über den Buchstaben hinaus ausdehnen zu lassen. — Man nimmt hierauf die Sache beiderseits
den Abschied. Absch. 995. x. 325t. (1642.) Uris Gesandtschaft eröffnet den katholischenGesandte"
gegenüber, daß ihre Herren und Obern es zwar lieber gesehen hätten, wenn der Bau der Kirche de"
Unkatholischcn zu Frauenfeld außerhalb der Mauern.verlegt worden wäre. Weil nun aber, wenn m""
sich nicht gütlich vergleichen könne, auf dem Wege Rechtens nicht viel zu gewinnen sein werde, so sei
Meinung, den Bau eher in der Stadt zu gestatten als sich in fernere Weitläufigkeiten einzulassen. Idiä-
324. (1643.) Auf eiil Schreiben von Zürich, in welchen» dasselbe in Betreff des Baues der evaM
tischen Kirche um eine willfährige Erklärung ersucht, finden zwar die katholischen Gesandten, daß die Sa^
sollte ausgetragei» werden. Da aber ihre Instructionennicht übereinstimmen, anerbieten sich Freiburg n"
Solothurn zur Vermittlung. Ihr Anerbieten wird verdankt und in den Abschied genominen. Absch. 993.

323. (1643.) Aus Anlaß des Antrages von Bern, die Blinde zu erneuern, äußert Zürich, es möchte Z"
Erneuerung der Freundschaft dienen, wenn »na» die gegenseitigen Streitigkeitenbeseitigte, namentlich
Streit wegen des Kirchcnbaues zu Frauenfeld, und verbindet damit das Ansuchen, man möchte seinen ^
gionsverwandten gestatten, den Bau, zu welchem bereits alle Präparatorien mit großen Koste»» auf ^
Platz gebracht worden seien, fortzusetzen. Die regierende»» katholische»» Orte bitten, man möchte sich !
den» Bau außerhalb der Stadt begnügen. Uri allein willigt in die Fortsetzung des Baues in der Sta
ein. Vo>» den übrigen Orten treten namentlich Bern, Freibnrg und Solothurn vermittelnd auf
bitten, man möchte ü» die Fortsetzung des Baues ii» der Stadt einwilligen. Die katholische»» Gesandt ^
der regierende»» Orte, dafür ohne Instruction, nehmen die Sache all rsksrsnäum, nicht zweifelnd, daß ^
Obrigkeiten beförderlich ihre Erklärungen Zürich mittheileu werden. Absch. 999. x. 32<i. (1643.) ^
Betreff des Kirchenbauserklären die Gesandten voi» Schwhz und Zug, daß ihre Herren und Ober»
Vermeidung böser Consequenzen es weder rathsan» noch thunlich finden, de»» Bau in der Stadt zu erlaub
und daß derselbe außerhalb der Stadt nach der 1595 gegebenen Erklärung ausgeführt werden kö>""
Lucern fragt die übrigen Gesandten an, ob sie nicht zugeben möchten, daß ein unvorgreifliches j
aufgesetzt »verde, wie dieser Bau neben dem Landfrieden bestehen und ohne Verletzung der Rechte und
rechtigkeiten, welche die Orte daselbst haben, gestattet »verde,» könnte, das dam» de»» Obrigkeiten Vorzug
»väre. Die übrige»» Gesandten erklären sich damit einverstanden. Die Erklärungen über ein solches Pr^
sollen die Obrigkeiten beförderlichst an Lucern abgehen lassen, damit dann eine weitere Berathung stattß^
Absch. 1000. o. 327. (1643.) Die Instructionen der katholischen Gesandte» über den Kirche"^
gehe»» auseinander;einige Orte wollen den Bar» in der Stadt »»icht gestatten. Die Sache wird -rä in"""'
suÄum auf die Tagsatzungzu Baden in den Abschied genommen. Absch. 1003. ä. sAm 21. ^
erklärt Zürich an Bern, es werde nicht »nehr bei einen» Geschäfte sitze»», bevor der Streit
oder rechtlich entschieden sein werde. (Staatsarchiv Bern, Thurgau Buch II Fol. 331.)) 328.
Auf nochmaliges Ersuchen der uninteressiertenOrte uns Zürichs willigen Lucern und Uri ein, daß ^
Kirchenbau zu Frauenfeld innerhalb der Stadt ausgeführtwerde, mit dem Vorbehalt, daß solches
Landfrieden, der Religion und ihren andern Rechten, welche sie daselbst haben, unschädlich sein
Glarus willigt ebenfalls ein, Schwhz nicht. Unterwalden und Zug wollen zunächst außerhalbder
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^uen lassen, glauben übrigens, daß ihre Obrigkeiten, nachdem die Mehrzahl der Orte eingewilligt hat, es

"ut de,,, gemachten Vorbehalt auch gestatten werden. Alan beschickt hierauf die von Frauenfüd von beiden

. .^gionen mit dem geinachten Vertrag und ändert denselben in etlichen Punkten. Die regierenden katho-

, Orte entwerfen eine Consirmation des Vergleichs. Zürich und evangelisch Glarus wollen denselben

^cht in der vorgeschlagenen Form acceptieren und entwerfen ein anderes Concept, ivorauf man beide in

^ Ebschied nimmt. Absch. 1007. e. 32?». (1643.) Vergleich wegen des Kirchenbaus, ratificicrt zu Baden den

de, ^Katholisches Kirchenarchiv in Frauenfeld. Dem Original fehlt ein Blatt; das Fehlende,
größere Thcil von Artikel 2 und 3, ist aus einer im Zürcherarchiv befindlichen Copie ergänzt.^
Zu wissen und kundt sehe jedermenigklichcn:demnach ein gantze Commun und Burgerschaftbcder

^gwnen der Statt Frauwenseldt von Altein uiid iioch bißhero vermög der Verträgen uinb mehrer Ruhe,

^ und Einigkeit willen in würcklicher Übung gehabt und noch haben, ihre sonn- und feyertägliche Fest

^ ubgesvnderten Kirchen zuhalten, wie dan zuc dem End den Catholischen die Kirch alhic in der Statt zue

w . b»en Evangelischen aber die bede Kirchen zue Oberkirch und St. Johann gezeigt und eingeben

rn. Wm, nun aber ihnen, den Evangelischen, erstangczogene Kirch zue Oberkirch theils voii wegen

o uiid Ferne des Wegs, fürnemblich aber, daß ihnen solcher Wäg für zu sehr alte und junge Leuth

z»e l Winters- iind Regenszeit vast ungelegen, lenger und ferner uf bißhero gebrauchte Weiß

can ^^en beschwerlich flirfallen wollen: also von deßwegen sie durch Etliche uß ihrem Mittel mit der

gchen Commun reden und zumahlen ihnen ihre Beschwerdt freünd- und mitbürgerlich eröffnen lassen,

de,-, öffentlich resolvirt und erklärt, so fern die Catholischen ihnen umb ein gelegenen Blatz mit

«uz selbigen Blaß bezahlen, sondern auch die.Kirch und den völligen Bauw

Zip! eignen Kosten aufrichten und bauwcn lassen wollen, welche freund- und mitburgerliche

^ > lon die Catholischen nicht allein gern angehört, sondern den Evangelischen alle möglichste Hüls zu

^nfti^" ^latz zuthun versprochen, wie dann auch würcklich beschechen. Damit aber auß disem Geschäft

>hue ^ ^ etivan mehrere Unruhe, Streit und Zanck, als Fried, Ruhe und Einigkeit erwachsen

da,/ Ablegung dessen seind von behden Religionen nachgeschribeiw Puncten (doch änderst nicht,

^^^slcativn unserer allerseits gnädigen Herren und Obern) ufgesezt und selbige für sie und ihre

Nachkommen zuehalten uf und angenommen worden.

"Wh!,,Vilich so oill den vorhabenden Kirchenbauw belangt, ist von beden Theilen abgeredt worden, sinte-
^ o» die Evangelischen albereit ein Behaußung alhie in der Statt an sich erkauft, daß sie aus selbiger

dcri ^ Gelegenheit nach ein aigne Kirch bauwen und aufführen, selbige mit Thurn und Gloggen

doch ^ 3^"^ völlige Neligionsübung ihrem Belieben nach haben und brauchen mögen,

seitz Costen und ohne der Catholischen, wie auch der Kirchengüeter, so bißhero under beder-

^^^igionen oberkeitlichem Schirm gelegen und noch ligen, Zuthun und Entgeltnus.

seit ^"'n andern, die Filialkirch zn S. Nicolai alhie in der Statt betreffend: Demnach die Evangelischen

^ Religion Ihr Exercitium daselbsten alle Wochen dreh Täg, nemblichen am Zinstag^

s°»st kF^ehtag ztvischen der Früemeß und dein Ampi, doch einzig und allein mit Gebet und Predig und

Niit bist"Religivnsüebung, ivie die Rainen haben möchte, gebraucht, daß sie hingegen solche Kirch

solle,, ^ ^^ch^csteit abtreten und darin nit mehr umb einicherlci Ursach willen begeren und kommen

Äcjg ^ Sach, daß angczcigte ihr vorhabende neüwe Kirch durch Krieg, Brunst oder in ander
^ orunib verderbt oder zue »ichten gemacht wurde, alsdan i» disem Fahl sollen die Evangelischen
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sich angedeiiter Gerechtigkeit der drei Tag in angezogener Kirchen sainpt dein Geleüth wiederumb Z»»

genießen haben, doch daß sy die Catholischen wie von Altem hero zur Zeit der Carwochen so wol dci

Kirchgangs, als Leutens halbeil, wie nit weniger an allen Fest-, Sonn- und Feyrtagen wan und zu wclich»»

Zeit die durchs Jahr fallen werden, auch mit andern Beschwerlichkeiten (usserhalb was hierin vermeldet

ist) rüewig und unangefochten verpleiben lassen, ouch sich zue solchen Zeiten widerumb des alten Kirchgang

naher Oberkirch ohne weitere Jnrcd oder Disputieren beHelsen. Sie solleil auch sich lut Beitrags des Cho^

in merangercgter Kirchen zu St. Nicolai gentzlich mücssigen, und dieweil derselbe der Zeit zwischen drc>

undercn Altären hindurch mit einem hohen Gatter eingemacht geweßen und noch ist, selbiger uff begebende»

Fahl mit einem andern Gatter widerumb einmachen und beschließen lassen; doch solle den Evangelisch»"

vermög ungezognen Vertrags die durchgebrochne Thür des Gloggen Thnrns widerumb geöffnet und darz»»

ein Schlüssel gegeben werden. So vil das Geleüt belangt, solle den Evangelischen von der Zeit, da

anfangen bauwen werden, noch zeheil Jahr allweg ain Zinstag, Mitwochen und Freytag zwischen der

Früemeß und dem Ambt (ussert dem Ußleüthen, welches sie nit mehr begeren wellen) wie vor Altem her»

geleütet werden, an Sonn- und Feyrtagen aber, wan die neüw Kirch gcbauwt ist, sollen sy uff das call)»'

lische Geleüt, doch daß die Zeichen von dem Mesmer etwas lenger als sonsten geleütet werden, Achtum

geben und sich darnach richten. Wan aber die zehen Jahr verflosseil oder inzwischen die Evangelischen eh»»

mit nothwendigem Geleüth versehen wären, solle alsdan ihnen mit disen Gloggen zue keiner Zeit med»

geleütet werden, sonder sie sich ihrer selbst eignen Gloggen behelfen und die ihrer Gelegenheit nach ö»'

brauchen.

Zum dritten. Anlangende die Oberkirch, so beeden Religionen rechte Pfarrkirch ist, dieweil die Eva»'

gelischen alle Sonn-, Feyr- lind andere Täg nach ihrer Noturst und Gelegenheit ihr völlige Religio»^

üebung darin gehalten, hingegen die Catholischen (usserhalb der Begrebnus) selbige allein in der Woch»"

eintweder mit Haltung der Processionen und Creiizgängen, Vigilien, Seelmässen uff S. Laurentii, Äll»»

Heiligen oder Aller Seelen Tag ohnverhindert gebraucht, solle es nachmalen by jedes Theils jez angeM»'

nen habenden Gerechtigkeiten und Übungen, wie von Altem und bißhero gebraucht wordeil, verpleib»"'

auch von beiden Theilen deine in allerweg nachkommen. Volg und Statt gethan werden.

Zum vierten. Die Kirchengüetcr betreffen!, soll es darmit den Verstand haben, wie von Altem h»»"'

nämblichen daß die Catholischen von beden Kirchen sowol alhie in der Statt als zue Oberkirch, gleich ^

die Evangelischen zu St. Johann die jährliche Nutznießung, doch alleweg ohne Schwanung des Capital

und daß auch selbige Nutzung an kein ander Ort, als was für die Kirch zur Ehr Gottes und derselb»"

Gebeüwen nothwendig gebraucht werden, zu prätcndiern und zugemessen haben; und damit aber ^

Capital nicht ohne Noth geschwächt oder vermindert werde, solleil die Pflegere aller dreyer erzehlten Kirch»"

umb die jährliche Jnahin und Außgab nachmahln, wie vor der Zeit beschechen, ihr gebührende Pflegsch^

Rechnung vor Herren Schultheißen und Rath beider Religionen thun und geben. Es sollen auch "

andere Evangelische, die in der Obcrkirchischen Pfarr gesessen, sambt und sonders sich erklären und >h»»

bevollmächtigte Anwäldt darstellen, daß sie dises Vergleichspuncten (sovil Oberkirch und dasselbige Kirch»"

guet belangt) in alleweg content und zuefrieden, daß auch weder sie noch ihre Nachkommen darwider well»»

nichts handlen noch fürnehmen, sondern bey deme allein unwiderrueflich gelebeil wollen; doch solle d»"'

Herren Prädicanten alhie in der Statt, so die Cantzel zue Oberkirch bißhero versechen und noch vcrM'

durch disen Vergleich der 4 Mütt Kerilen und 15 Gld. halber uf seinen Uszug nichts benommen sein,
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>v^ jährlich aus S. Laureutii Einkommen angedeütc 4 Mütt Kernen und 15 Gld. uf seinen Ufzlig,

aus weniger den Evangelischen zue des Herren Tisch Brodt und Wein, wie allewegen gegeben und
dem Kirchenguet bezahlt worden. Und dieweilen sie, die Evangelischen, bißhcro bede Kirchen zue Ober-

^ und St. Johann mit 2 Herren Prädicanten verstehen, infahl sie künftiger Zeit für die neüwe Kirch

Iticl Prädicanten begehren wurden, daß alßdan sie von dcstwegen weder St. Laurentzen noch St.
Kircheil Einkommen ailgreifen noch anfechten, sondern demselben Prädicanten uß ihren selbsten

"Erhaltung schöpfen und geben, wie auch die Kirchen in Ehren, Tach und Gemach erhalten sollen,

alz fünften habeil die Evangelischen außtrücklichen angedingt, dieweil sie disen ncüwen Kirchenbauw

u»d a eigneil Kosten und ohne Behstettr und Hüls der Catholischen allein für sie, ihre Erben

slir ^kmilmen, der evangelischen Religion znegethan, zu derselben volkomncn Uebuug und Besitzung

daß allch billich nicmaild andcrß einige Ansprach oder Zuegang zue Uebuug einer andern

Hlon weder der evangelischen darin nimmermehr haben möge,

steb n frchsten und letsteil solle es (ausserhalb was hie oben von ciucm Articul zuiu andern crleütert

alten allthentisch uild von unfern gnädigen Herreil und Obern allerseits angenommenen

ko», Abscheidcil gentzlich besteheil und verbleiben, auch von beiden Theilen demc in allcweg nach-

"wn und gelebt werden.

freund bestendiglich jetzt und ins künfftig gehalten werde: also uf Vitt

jür»e Ersuccheil und Ailhalteil beder Religioilen zue Frauwenfeld haben die sromincn, eruvesten,

^Urter'^^" weisen Herr Caspar Müller, der Zeit Schultheiß der evangelischen, und Herr Werner

Hnsi s .^'Schultheiß, der catholischen Religion zu bemeltcni Fralüvenfeldt, ihre bederseits eigne Secret-

flnd ^ ^ auch beder Religions-Commuuen und derselben Nachkomineil öffentlich hieran gehenkt.

."^'"whlen alle aildere Evangelische, die in der Obcrkirchischen Pfahr gesesseil, dises Vergleichs (sovil

"^bl'ck/ daßelbige Kirchenguet belangt) gleicher Gestalt content und zufrieden, und ihre Anwält,
^ ""s dem Langendorf die ersainen R. Zt. und ab den Höfen die auch ersamcn Zt. Zt. mit voll¬

ende ^ ^üialt dargestelt: also zue mehrer Sicherheit angezogenen Vergleichs haben die aus dem Lan-

sie g ^ N., die ab den Höfen aber den Zt. Zt. underthenig Dienstfleißes gebeten und erbeten, daß

°^»tliä Sccret-Jnsigel für sie und alle ihre Neligionsgenossen, auch derselben Ztachkommcn
gehenkt haben an disen Brief, der geben ist Donnerstag den 3. Januarii Anno 1611.

Johann Melchior Locher, Schultheiß.

Caspar Müller, Alt-Schultheiß.

Hauß Heinrich Eilgel, Stathaltern.

Hans Mclichior Ztüwiler, Bumeister.

Johailn Ludwig Beringcr, Landtaminan.

Hails Heinrich Vogler.

Wehrni Hurter.

Hannß Heinrich Cappeller, Spendtmeister.

^lnm. Im September 1643 geht der Bau ungehindert von Statten. Zürich steuert 1000 Gulden und

^ willigt eine Collect?. (Staatsarchiv Bern, Thurgau-Buch 11 Fol. 351.) Im Jahr 1640 (20. Mai)

^Üen sich an den Bau zu steuern anheischig gemacht: Burger und Einsaßen von Frauenfeld mit 2974 Gld.
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Art. SSV. (1645.) Die katholischen Gesandten hoffen, daß an die von Landaimnann RüePPÜ"

aufgegebene Rathsstelle in Francnfeld Wernher Hurtcr, des Schultheißen Sohn, werde gesetzt werde"

Absch. 1069. äää. 331. (1645.) Die Gesandten der katholischeil Orte sind der Ansicht, daß man wil

der Besetzung der Stadthauptmannschaft zu Frauenfeld warten solle, bis wieder ein Landvogt von Lucer"

in den Thurgau komme: unterdessen solle man Alt-Ammann Nüepplin nicht aufgeben. Man fugt

Verweis bei, daß die Sache unter den katholischen Landvögten hätte sollen angeregt werden. Idiä. eee

332. (1646.) Die Katholischen zu Frauenfcld bitten um Schild und Fenster in ihre neue Kirche.

Ansuchen wird in den Abschied genommen mit dem Beifügen, ob nicht in der ihnen früher gegeben'"'

Steuer Schild und Fenster auch inbegriffen sein sollen. Absch. 1098. vv.

e. Gachnang.

Art. 333. (1630.) S. Art. 236.

k. Mazingen.

Art. 331. (1626.) Oberst von Beroldingcn bittet um Fenster und Ehrenwappen in das zu

gen neuerbante Wirthshaus. Absch. 393. w. 333. (1628.) Die Orte, welche dem Oberst von Ber^

dingen Schilde und Fenster in sein nenerbautes Haus zu Mazingen noch nicht bezahlt haben, werden ers»^''

ihren Antheil auf die Jahrrechnung zu Baden zu entrichten. Absch. 466. i.

Z. Stein.

Art. 33«. (1642.) Die regierenden Orte sollen darauf sehen, daß die Brücke zu Stein für ^

Fälle versichert werde, und daß sie ihr Recht daselbst bis auf das dritte Joch nicht ans Händen lasi^

Weil Landammann Wirtz von Obwalden darüber sichern und dienlichen Bericht haben soll, so werde» ^

Orte dafür sorgen, daß derselbe schriftlich aufgezeichnet werde. Absch. 973. m. 337. (1643.) L»^'

und Schwyz wünschen im Namen der übrigen katholischen Orte, daß auf der Rheinbrücke zu Stein c>'"

Fallbrücke gemacht werde, und daß der Landvogt im Thurgau in aller regierenden Orte Namen die

dorthin aufführen lasse. Zürich erwidert, der Paß daselbst sammt dem Zoll und Geleit habe von

her von deren zu Stein wegen ihm gehört. Wachen, welche die Landvögte hätten aufführen wolle», ^

immer wieder zurückgewiesen worden. Dieser Paß sei von den andern verschieden, da Stein ans hcga»'^

Seite liege. Man möchte ihm also gestatten, diesen Posten ferner zu verwahren. Lucern lind

bemerken, daß noch Landvögte ain Leben seien, welche die Wachen selbst aufgeführt und an der Brücke b''

ständig erhalten hätten. Sie behalten sich ihre Rechte und die der übrigen mitregierenden Orte ^

Hinwiederum behalten die Abgeordneten Zürichs die Rechte ihrer Obrigkeit vor. worauf man beides

die Sache in den Abschied nimmt. Da die Gesandten von Lucern und Schwyz vor ihrer Abreise

Bericht erha lten, daß bereits 1000 Man., zu Pferd und 800 zu Fuß vor Blu.nberg 'angelangt' seie»

!' Btz., Kurzenerchingen 171, Langenerchingen 471',«, Aumühle 10, Thal 20, Huoben 40 Bttel SS

1'/- Eimer Wein. Holz 35. Nüeggerholz 10. Wüestenhäusli 16. Osterhalden 10 Straß 40 Ertzenh-^

Horgenbach 40, Bettelhusen 7. Niederwyl 43. Oberwyl 30. Mißenried 6. Rosenhuben 13 Dinaenhar» ^

Burg 13, Gerl.kon 22'/«. Teuschen 5. Berttegg 6 Gld. 6 Kr., zusammen 4056 Gld 10 Btz U-^

steuerte die Stadt Bern 1000 Gulden- auch von den Städten der Landschaft Bern und von

Privaten flössen Steuern. Die Stadt Basel gab 212 g. Gulden. (Staatsarchiv Zürich)
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^^ngei, hätten das Schloß zu beschießen, erachten sie bei der Ungewißheit, wohin dieß ziele, nochmals

^ nvthwendig, daß der Eingang in den Thurgau durch eine Fallbrücke herwärts Stein verwahrt werde,

" erklären dem Stadtschreiber Wascr, daß sie, wenn wegen Mangel der Wachen und der Fallbrücke ein

'stall fremden Volkes stattfinden sollte, dagegen protestiert und die Verantwortung denen überlassen haben

° welche das projccticrte Werk gehindert hätten. Zürich anerbietet sich die Burg noch besser zu ver-

iw ^ Mosern man die gegenwärtige Beschirmung des Passes nicht für genügend halte. Lucern und Schwyz

a»gen, daß die Burg im Namen säinmtlicher regierenden Orte verwahrt werden solle. Dagegen protestiert

'Mch. Absch. 996. x. (1643.) Wegen der gefährlichen Läufe an den Grenzen wird für nothwen-

,^^iet, daß ans der Brücke zu Stein gegen den Thurgau eine Fallbrücke gebaut werde. Weil drei

Tteh, dem Thurgau der Hoheit des Thurgaus zugchören und die Fallbrücke auch denen von

liiek Sicherheit gereichen würde, so hofft man, daß Zürich auch dazu verhelfen werde. Zürichs

Üerrü dcßhalb ohne Instruction, entschuldigt sich mit dem Beifügen, daß es vielleicht noch dispn-

dein 9 ^ ^ Hoheit der drei Joche gehöre. — Man nimmt die Sache sammt einem Allszuge aus

. ""^uchc, mas dasselbe wegen der Brückcnjoche meldet, in den Abschied und ersucht die Gesandtschaft

der 5^' Obrigkeit davon Mittheilung zu machen, damit sie bald eine willfährige Antwort gebe lind

»»'ub'^ ^"oern zuschicke. Absch. 999. ckä. (1643.) Bei der Berathung über die zu Stein

dgs 'ugende Fallbrücke sind die Gesandten der fünf katholischen Orte einmüthig der Ansicht, daß man

gcbe,^ müsse, sich des Rechtes der Orte bis auf das dritte Joch der Brücke daselbst nicht zu be-

^reitz weniger zu gestatte», daß Zürich in die Hoheit der fünf katholischen Orte greife. Da Lucern

^Ne Zürich geschrieben hat, daß jene Fallbrücke im Namen und auf Kosten säinmtlicher regierenden

^gestellt werden, so will man einstweilen die Antwort von Zürich abwarten, die dann den

äntw "^gethcilt werden soll, damit sie ihre Erklärung darüber Lucern mittheilen und aus derselben ein

ga» M^reiben abgefaßt werden kann. Da vor Jahreil Landammann Wirtz, damals Landvogt im Thur-

tiert ^ache im Namen der regierenden Orte an dein Ort aufgestellt hat, der jetzt von Zürich disficul-

bruch ^ ^ Sache zu Baden von demselben vorgebracht wordeil ist, ohne daß sich dagegen Wider-

^szeicl^^" ^ Dbnmlden ersucht, durch Landauimann Wirtz den Verlauf der Sache schriftlich

lassen und jedem Ort eine Abschrift davon zuzusenden. Absch. 1000. b. «Vitt. (1643.)

bjz ^ erstelleilden Fallbrücke zu Stein erklären die katholischen Orte, daß sie ihre Rechtsamc

^»rich^ ^ Brücke laut des thnrganischcn Landbuches nicht aus Händen geben. Sollte

sstltte»e^ Erklärllng ailgreifen, so wird man ihm die Befugsame der Orte und deren unbe-

bcjy, ^^ltz cntgegenhalteil. Der von Landammann Wirtz eingekommene Bericht wird dem Abschied

6aiibr^ ^üsch. 1003. o. 3^1. (1643.) Alis geschehene Anfrage in Bezug auf die Errichtung einer

!>e>, ö" Stein ailtwortet Zürich, es habe erwartet, daß man sich mit der in zwei verschiedenen Schrei¬

bst h ' ^"^rn geschickten Erklärung begnügen würde. Es lasse es dabei bewenden und wünsche, künftig

»ich ^ Deiche,, Zuinnthllngen verschollt zu bleiben, da die Brücke seit Jahrhunderten von ihm allein gebaut

auch kei» .! ehalten werde, wogegen es den übrigen neun Orten der Hoheit halber bis zum dritten Joch
feie,, » Einrede thun werde. — Man erwidert darauf, man habe eine „mehrere" Erklärung erwartet. Noch

a»er^i^^ügte am Leben, welche die Brücke bis zum dritten Joch hätten init Wacheil besetzen lassen. sZürich

»ich die ^Häuptling nicht. Ann,, im Zürchercxemplar.j Lallt Landbuch gehöre die Hoheit daselbst den zehn

""nschaft den sieben Orten, weßhalb man der obrigkeitlichen Jurisdiction nicht entsagen könne. Die
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Sache wird aä reteronäuin genommen. Absch. 1007. k. 342. (1647.) Der Landvogt bringt vor, daß die Sta»'

s?tem die Mannschaft diesseits der Brücke daselbst anspreche, während der Vertrag dieselbe den sieben Ort"'

zueigne, wie denn auch die Uuterthanen daselbst alle Zeit dem Landvogt gehuldigt hätten. — Zürich läßt siä

darüber ausführlich vernehmen und wünscht, daß man die erheblichen Befugnisse der Stadt Stein

erwägen und zu Vermeidung von Weitläufigkeiteil die Sache nicht mehr in den Abschied stellen möcht'

Man beschließt aber, dieses Geschäft, sowie was der Brücke und der Wachen halber wider die VerttV

geschehen ist, den Obrigkeiten zu berichten. Äbsch. 1133. nn. 343. (1648.) Weil Zürich die Mannst

herwärts der Brücke zu Stein ansprechen will, wird Unterwalden ersucht, bei Landammann und Pannerhett"

W.rtz, der von diesen Verhältnissen viel Kenntniß haben soll, Bericht einzuholen. Im Uebrigen möge"

die Obrigkeiten nachdenken, wie der Sache zu begegnen sei. Absch. 1151 ua 344 (1648) M

wegen des Mannschaftsrechtcs zu Stein angeregt worden ist, wird zur Erinnerung fiir die Obrigkeiten "

den Abschied genommen. Es soll davon auch den drei Städten, die am Malefiz Theil haben Ke,."^

gegeben werden, damit sie sich darüber erklären können. Absch. 1153. d. 343. (1043) Wege» ^

Ansprüche, welche die Stadt Stein auf den Zoll, die Mannschaft in einem gewissen Bezirk und die

dlction bis auf das dritte Joch der Brücke .nacht, soll man zu Baden mit durchgreifender Jnsttucti-"

Schemen. Man kann sich dabei auf das Landbuch stützen, welches klar bestimmt, wie es daselbst mit d"

Mann,chaft, den hohen Gerichten und der Strafbefugniß bis an das dritte Joch gehalten werden

Denen von Stein wird man ohne Vorweisung authentischer Briefe nichts gestatten. Es soll auch nicht

ha^Msch^^^^'^ ^ im Thurgau um ein Namhaftes über»--?

l>. Weinfelden.

Art. 34«. (1619.) Wuhrung des Mühlebachs bei Weinfelden. Absch. 68. b.

27. Verschiedenes.

Art. 347. (1621.) Uri hält um Bestätigung „etlicher Punkte von Herrn Landvoat Noll aus

g-.rgg-u. dich mit d-m »..-druck °-I B-sr-mI-u^

B°zchl.n,g d-ff-n. WM d-r Wi-Ih z.. zra ...„,-ld .„z >-r , ^ ^ »!

l-„. WM noch dm Ä-sundl... zu zchl-u ist. wird dm G-sand,-., d-r /n.iw ii«-. 0

....d d°m L-ndschr-ib-r -in V-rsich-rung-sch-i.. „,i. d-m S--r-.insi.g-l «... g-g-lw. d- »d« l'

d..s- Au-g.b.n ...» dm -rs.°„ °brige-i,lich-n G-Mm wi.d°r b-z.hl, ...gch-., sm.nm »W, Nl. w
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